
Bernhard Aubin (1913–2005)

Bernhard Carl Hermann Aubin wurde am 13. November 1913 in Düsseldorf als
Sohn des berühmten Historikers und Ostforschers Hermann Aubin und dessen Ehe-
frau Vera Aubin (geborene Webner) geboren. Er besuchte Schulen in Bonn (Private
Vorschule; Beethoven-Gymnasium), Gießen (Landgraf-Ludwig-Gymnasium) und
zuletzt in Breslau (König-Wilhelm-Gymnasium), wo er 1932 sein Abitur machte.
Nach seinem Schulabschluss und einem Praktikum als Maurer entschied sich Aubin,
der ursprünglichArchitektwerdenwollte, für ein Studiumder Rechtswissenschaften,
das er an derUniversität Breslau, der Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen und
ab 1935 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn absolvierte. Seine
Erste juristische Staatsprüfung legte er am 21. September 1936 mit der Note ,ausge-
zeichnet‘ in Düsseldorf ab.
Nach eigenen Angaben, die Aubin im Zuge der nachkriegsbedingten Entnazifizie-

rung im Jahr 1946 machte, war er von 1927 bis 1929 Mitglied des Deutschen Pfad-
finderbundes sowie von 1929 bis 1933 Mitglied der Deutschen Freischar. Im Zuge
der ,Machtübernahme‘ der Nationalsozialisten wurde diese aufgelöst, sodass er zu-
nächst am 1. August 1933 in die HJ überführt wurde. Dort trat er – nach eigenen An-
gaben „nach etwas mehr als 4-monatiger Zugehörigkeit“ (NW 1002-L, Signatur
8611, Anlage 1, o.P.) – am 15. November 1933 aus. „Auf der Suche nach einer Mög-
lichkeit, von anderer Stelle aus den damals drohenden uns später in den Ereignissen
des 30. Juni 1934 zum Ausdruck kommenden revolutionär-nazistischen Massenten-
denzen der SA entgegenzuwirken“ trat Aubin „im besten Glauben und durch nichts
als jugendlichen Idealismus geleitet“ (a.a.O.) am 1. November 1933 in die SS ein. Er
trat 1935 – imRange eines SS-Mannes – „unter demVorwand einer dienstbehindern-
den Knieverletzung“ (a.a.O.) am 2. Oktober 1935 wieder aus. Als wahren Grund be-
nannte Aubin die eigene Weltanschauung, „die stets von demokratischen und christ-
lichen Grundsätzen getragen war“ (a.a.O.). Von 1938 bis 1942 war er Mitglied im
NS-Rechtswahrerbund, nach eigener Aussage „unter dem ausdrücklichen Zwange
der damaligen juristischen Ausbildungs- und Berufsbestimmungen; ohne Mitglied-
schaft […] [hätte er seine] juristische Ausbildung nicht mehr fortsetzen können.“
Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen ist allerdings bisher nicht durch unabhängige
Quellen und zeithistorische Befunde verifiziert worden. Eine Wertung über Aubins
Einstellung zum Nationalsozialismus muss deshalb deutungsoffen bleiben.
VonOktober 1936 bis September 1937 leisteteAubin –wohl nicht nurwehrpflicht-

bedingt, sondern auch auf eigenenWunsch – seinenMilitärdienst bei derWehrmacht.
Von November 1937 bis September 1939 absolvierte er seinen juristischen Vorberei-
tungsdienst am Oberlandesgericht Düsseldorf, wurde allerdings vorzeitig zum
Kriegsdienst einberufen. Im Zweiten Weltkrieg war er als Stabsoffizier an der Ost-
front eingesetzt, u. a. in der Sowjetunion, Ungarn und Rumänien. Während seiner
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Teilnahme erreichte Aubin den Rang eines Oberleutnants der Reserve und wurde
1942 und 1943 jeweils mit dem Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern aus-
gezeichnet. Seine letzte Dienststelle ab September 1944 bis zur Kapitulation
Deutschlands am 8. Mai 1945 war als Attachégehilfe bei Generalleutnant Hans-Joa-
chim von Horn, zu diesem Zeitpunkt Militärattaché in Bern. Danach war er für ein
Jahr in der Schweiz interniert.
Seine akademische Karriere begann bereits während des Zweiten Weltkriegs, nach-

dem er am 10. April 1941 seine Dissertation zum Thema Staatsaufsicht über interna-
tionale Kartelle an derUniversität Bonn einreichte. Betreut wurde dieArbeit vonHein-
rich Göppert und später von Richard Thoma sowie Hans Dölle. Die Auslieferung des
Buches, welches ursprünglich beim Carl Heymanns Verlag in Berlin erscheinen sollte,
wurde aufgrund von Zensur seitens der Reichsschrifttumkammer des Reichspropagan-
daministeriums verboten. Aubin selbst behauptete diesbezüglich, dies sei deshalb ge-
schehen, weil er versucht hatte „gegenüber dem damals totalen Staat einen Freiraum
für privateGestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen“ (zit. nachHabermeier,Würdigung,
S. 20). DerGesamtbestand desWerkes ist allerdings – bis auf wenigeAusnahmen – bei
einem Bombenangriff auf Berlin im Februar 1945 vernichtet worden.
Nach Kriegsende erhielt Aubin im Jahr 1947 eine Stelle als Referent am Kaiser-

Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Tübingen, wo
sein ehemaliger Mit-Doktorvater Hans Dölle Direktor war. Dort wurde er zum Re-
dakteur der renommierten Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales
Privatrecht und fungierte in der ersten Nachkriegsausgabe von 1949/1950 als Autor;
kurze Zeit später wurde erMitherausgeber. Überdies gehörte er seit 1957 zu denHer-
ausgebern der Zeitschrift für Osteuroparecht (heute: Osteuropa-Recht). Im März
1950 gründete er außerdem die Deutsche Gesellschaft für Rechtsvergleichung.
Im Jahr 1951 verließAubin Tübingen in Richtung der Universität Lausanne, wo als

Nachfolger von Otto Riese zum beamteten außerordentlichen Professor für Deut-
sches Recht ernannt wurde. Dort mitbegründete er u. a. im Jahr 1953 den Deutschen
Rat für Internationales Privatrecht, der bis heute als autonomes Beratungsorgan das
deutsche Bundesministerium der Justiz in Fragen des IPR berät.
Zum 1. April 1957 nahm Aubin den Ruf an die Universität des Saarlandes, wo er

den Lehrstuhl für Deutsches und Vergleichendes Privatrecht besetzte; außerdem
wurde er zumDirektor des Instituts Vergleichung undAnnäherung des Europäischen
Rechts (ab 1958: Institut für Europäisches Recht) ernannt. Die Initiative zu seiner Be-
rufung ging vermutlich zurück auf den damaligen Dekan der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät Werner Maihofer zurück, den Aubin während
des Krieges kennenlernte. Zwischenzeitlich übernahm Aubin außerdem von 1958
bis 1961 sowie kommissarisch von 1970 bis 1971 das Amt des Direktors des Euro-
pa-Instituts. Zudem engagierte er sich für das Centre d’Études Juridiques Françaises
(heute: Centre Juridique Franco-Allemand, CJFA). Er betreute außerdem zahlreiche
Schüler, darunter Franz-Josef Degenhardt, Friedrich-WilhelmBauer-Kaupert, Georg
Leistner und Henning Schwaiger.
Saarbrücken blieb die Hauptstation von Aubin, wo er bis zu seiner Emeritierung im

Jahr 1982 lehrte und forschte. Dort war er neben seinen Hochschullehrer-Aufgaben
auch in der Hochschulverwaltung tätig, etwa als Prodekan (WiSe 1959/60; SoSe
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1960; WiSe 1971/1972; SoSe 1972), Dekan (WiSe 1958/59 und SoSe 1959) sowie Se-
nator (WiSe 1958/1959 undWiSe 1960/61). Jahrelangwar er zudemMitglied undVor-
sitzender der Bau- und Raumkommission der UdS, wo er mitunter den Bau des im Jahr
1963 errichteten heutigen Fakultätsgebäudes (B 4 1) mitverantwortete.
Das wissenschaftliche Werk Aubins begann bereits Ende der 1930 – Anfang

1940er Jahremit kleineren Beiträgen zumKartellrecht, das auch denUntersuchungs-
gegenstand seiner Dissertation bildete. Später wandte sich Aubin dem Hochschul-
recht und insbesondere der Rechtsvergleichung zu. Einen weiteren Schwerpunkt bil-
dete außerdem das Europarecht.
Über dieUniversität hinaus engagierte sichAubin imVorstand derVereinigung der

Freunde und Förderer der saarländischenMusikhochschule, warMitglied des Rotary
Clubs Saarbrücken und gehörte der Deutschen UNESCO-Kommission an. SeinWir-
kenwurde im Jahr 1978mit einer Festschrift geehrt. Im Jahre 1986wurde ihm zudem
das Große Bundesverdienstkreuz verliehen.
Aus der Ehemit Hanneline Renate Bach, die er während des Krieges kennenlernte,

gingen zwei Söhne hervor. Bernhard Carl Hermann Aubin verstarb am 24. Oktober
2005 im Alter von 91 Jahren in Saarbrücken.

Dan Aradovsky
Werke:
Staatsaufsicht über internationale Kartelle. Ein Beitrag zum Internationalen Wirtschaftsver-

waltungsrecht, Berlin 1942.
Das Internationale Familienrecht Deutschlands und Frankreichs in vergleichenderDarstellung,

Tübingen 1955. [Das gesamte Schriftenverzeichnis ist abgedruckt in: Der Universitätspräsi-
dent (Hrsg.), Gedenkfeier für Universitätsprofessor Dr. Bernhard Aubin. 4. Mai 2007, Saar-
brücken 2007, S. 35–38].
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Christian Autexier (1944–2011)

Christian Autexier wurde am 24. Februar 1944 in Poitiers geboren. Bedingt durch
den Beruf seines Vaters, der als Jurist in der französischen Kolonialverwaltung arbei-
tete, lebte Autexier u. a. im vietnamesischen Saigon und dem kamerunischen Douala.
Später zog die Familie zurück nach Frankreich, zunächst nach Chatelleraut und dann
nach Paris.
Von 1962 bis 1966 sowie von 1966 bis 1968 studierteAutexier Rechtswissenschaft

an der Université de Paris. Danach ging er nach Saarbrücken, wo er amCentre d’Étu-
des Juridiques Françaises (heute: Centre Juridique Franco-Allemand, CJFA) alsWis-
senschaftlicher Assistent tätig war und promovierte im Jahr 1975 zugleich mit einer
Dissertation zum Thema L’administration de l’enseignement en République fédérale
d’Allemagne [Die Ausbildungsverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland] an
der Université Panthéon-Assas (Paris II). Nach einer kurzen Station an der Université
de Lille II wurde er im Jahre 1980 an die Universität des Saarlandes abgeordnet und
zum Hochschulassistenten ernannt. Nach der inzwischen erfolgten Teilnahme am
Concours de voie longue exceptionelle an derUniversité d’Angers und derUniversité
de Lille II wurde Autexier 1984 auf den Lehrstuhl für Französisches Öffentliches
Recht an der Universität des Saarlandes berufen, wo er bis zu seiner Emeritierung
im Jahr 2009 blieb.
Während seiner gesamten Tätigkeit setzte sich Autexier für den fachlichen

deutsch-französischen Dialog ein: Als Direktor des CJFA war Autexier maßgeblich
an der Integration des französischen Rechtsstudiums in die UdS-Juristenausbildung
beteiligt. Gleichzeitig setzte er sich für die gemeinsame Promotion (Cotuelle) ein, die
es den Absolventinnen und Absolventen bis heute ermöglicht, ein binationales Pro-
motionsverfahren zu durchlaufen und so den erworbenen Doktorgrad in beiden teil-
nehmenden Ländern zu führen (erstmaliges Verfahren bereits 1998 mit der Univer-
sité Nancy II). Zudem fungierte er als Berater bei der Gründung der Deutsch-Franzö-
sischen Hochschule.
Das wissenschaftlicheWerkAutexiers umfasst über 151 Einträge, darunter 33Mo-

nografien. Auch hier bildete der deutsch-französische Rechtsvergleich im öffentli-
chen Recht die zentrale Säule seines Schaffens: 30 Monografien und 70 Aufsätze
widmeten sich diesem Themenbereich. Besonders hervorzuheben ist dabei seine ge-
meinsam mit Hans-Jürgen Sonnenberger verfasste Einführung ins französische
Recht sowie die von ihm aufgebaute binationale rechtswissenschaftliche Datenbank
Bourse d’informations Juridiques de l’Universite de la Sarre (BIJUS).
Autexiers Wirkung beschränkte sich nicht auf den akademischen Bereich. So war

er als Berater beim Karlsruher Übereinkommen über die kommunale Zusammenar-
beit zwischen Deutschland, Frankreich, Schweiz und Luxemburg tätig. Zudem enga-
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gierte er sich in der Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit
sowie imConceil d’Administration duCentre européenRobert Schuman in Scy-Cha-
zelles. Er gehörte zur Association française du droit constitutionnel und dem Institut
Français des sciences administratives. Für seine LeistungenwurdeAutexier 2011mit
dem Orden eines Ritters der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet.
Christian Autexier starb nach schwerer Krankheit am 10. Dezember 2011.

Dan Aradovsky
Werke:
L’administration de l’enseignement en République fédérale d’Allemagne (avec une préface de
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nenberger, Hans Jürgen].
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Peter Gottfried Bähr (1936–2020)

Peter Gottfried Bähr wurde am 6. Juni 1936 in Berlin geboren. Nach dem Umzug
der Familie von Berlin nachWiesbaden Anfang der 1940er Jahre legte er in der Stadt
1955 auf der Diltheyschule, einem altsprachlichen humanistischen Gymnasium, das
Abitur ab. Er studierte Rechtswissenschaften an der Johann Wolfgang-Goethe Uni-
versität, der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität und der Eberhard Karls
Universität Tübingen. Das Erste Juristische Staatsexamen legte er 1960 in Hessen
und das Zweite Juristische Staatsexamen 1964 im Saarland ab. Er wurde 1966/
1967 an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität
des Saarlandes promoviert. Der Titel der Dissertation lautete: Die maßgebliche
Rechts- und Sachlage für die gerichtliche Beurteilung von Verwaltungsakten. Nach
Abschluss der Dissertation war er Assistent von Gerhard Lüke. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft gewährte Bähr ein Habilitationsstipendium. An der Rechts-
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes habili-
tierte Bähr 1971/1972mit einer Untersuchung über denAnspruch auf rechtliches Ge-
hör. Ihmwurde dieVenia Legendi für BürgerlichesRecht und Prozessrecht verliehen.
Von 1972 bis 1974 war Bähr ordentlicher Professor für Bürgerliches Recht und

Prozessrecht in Saarbrücken. Er veranstaltete an der Universität des Saarlandes die
Übung im Bürgerlichen Recht für Anfänger, die Übung im Bürgerlichen Recht für
Fortgeschrittene und hielt Vorlesungen auf folgenden Gebieten: Besonderes Schuld-
recht, Gerichtsverfassungsrecht und Freiwillige Gerichtsbarkeit.
1972 wechselte Bähr beruflich in die Saarbrücker Kommunalverwaltung und wur-

de 1974 hauptamtlicher Beigeordneter von Saarbrücken. Lehrveranstaltungen an der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes
bot er im Rahmen einer Nebentätigkeit weiterhin an. Er war von 1974 bis 1993 Leiter
des Rechts- undOrdnungsdezernates von Saarbrücken. Zu seinenVerdiensten gehör-
te die Neugliederung des Einwohnermeldesamtes und der Kfz-Zulassungsstelle. Von
1993 bis 1998war er Geschäftsführer bzw. Verbandsvorsteher des Kommunalen Ab-
fallbeseitigungsverbandes in Saarbrücken. Von 1998 bis zum Eintritt in den Ruhe-
stand 2001 war er Geschäftsführer des Entsorgungsverbandes Saar.
Peter Bähr starb am 15. Juli 2020 in Saarbrücken.

Hannes Ludyga
Werke:
Die maßgebliche Rechts- und Sachlage für die gerichtliche Beurteilung von Verwaltungsakten

(Annales Universitatis Saraviensis, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung,
Bd. 25), Köln/Berlin/Bonn/München 1967.
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Der Anspruch auf rechtliches Gehör. Unter besonderer Berücksichtigung des Zivilprozesses,
Saarbrücken 1971.

Grundzüge des Bürgerlichen Rechts, 12. Aufl., München 2013.
Literatur:

https://saarbruecker-zeitung.trauer.de/traueranzeige/peter-gottfried-baehr [zuletzt abgerufen
am 15.12.2024].

https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/alle-verfahren-gegen-frueheren-evs-chef-
baehr-sind-eingestellt_aid-247277 [zuletzt abgerufen am 15.12.2024].

https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarbruecken/saarbruecken/saarbruecken/das-
kam-meiner-rauflust-entgegen_aid-271376 [zuletzt abgerufen am 15.12.2024].

Schriftliche Auskunft von Stefanie Bähr (1.8. 2024).
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Alessandro Baratta (1933–2002)

Alessandro Baratta wurde am 6. Oktober 1933 in Rom geboren. Dort besuchte er
die Volksschule und ein humanistisches Gymnasium, wo er 1952 die Reifeprüfung
ablegte und sich anschließend von 1952 bis 1956 dem Studium an der rechtswissen-
schaftlichen und philosophischen Fakultät der dortigen Universität La Sapienza wid-
mete.Mit einer von Cesarini Sforza betreuten Dissertation imBereich der Rechtsphi-
losophie mit dem Titel Il pensiero filosoficio-giuridico di Gustav Radbruch, zu
Deutsch: Das philosophische und juristische Denken von Gustav Radbruch wurde
Baratta 1957 promoviert. Diese Schrift wurde allerdings nie veröffentlicht; vielmehr
wurden (lediglich) die Hauptergebnisse der Dissertation in dem 1959 veröffentlichen
Beitrag Relativismus und Naturrecht im Denken Gustav Radbruchs im Archiv für
Rechts- und Sozialphilosophie dargestellt.
Mit der Arbeit an seiner Dissertation überschneidet sich ein erster Studienaufent-

halt Barattas zwischen 1956 bis 1957 in Freiburg (im Breisgau), an den sich ein wei-
teres philosophisches und juristisches Studium an Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg anschloss. Als Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stiftung verbrachte er
lange Studienzeiten zunächst am Institut für Rechtsphilosophie und evangelisches
Kirchenrecht unter der Direktion von Erik Wolf, dann als Assistent am Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht unter der Leitung vonHans-Heinrich Je-
scheck. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Hauptergebnisse seiner Disserta-
tion von 1957 in ihrer ersten Veröffentlichung in deutscher Sprache erschienen.
Im Sommersemester 1962 kam Alessandro Baratta im Rahmen eines Kongresses

der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) zumThema
Natur der Sache zum erstenMal an die Universität des Saarlandes nach Saarbrücken.
Hier hielt er einen Vortrag zu dem ThemaNatura del fatto diritto naturale – sein ers-
ter Vortrag auf demGebiet der Rechtsphilosophie. Nach seiner Promotion und seinen
Studienaufenthalten in Freiburg erfolgte 1963 die Habilitation in Rom, ebenfalls im
Bereich der Rechtsphilosophie mit dem Titel Antinomie giuridiche e conflitti di co-
scienza: contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale. ImAnschluss hieran
erhielt Baratta 1963 die Venia Legendi für das Fach Rechtsphilosophie an italieni-
schen Universitäten und hatte fortan von 1963 bis 1964 an der Universität in Came-
rino einen Lehrauftrag für Staatslehre und Verfassungsrecht inne.
Neben seiner Lehrtätigkeit an der Universität in Camerino lehrte Baratta von 1963

bis 1967 zudem als Privatdozent an der Universität Rom, wo er Übungen und Semi-
nare über Rechtsphilosophie und rechtswissenschaftliche Methodenlehre hielt.
Gleichzeitig übernahm er auf Einladung der Universität Georg-August-Universität
Göttingen hin im Wintersemester 1964/1965 die Vertretung des Lehrstuhls für
Rechtsphilosophie und Strafrecht an deren Universität.
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Im Sommersemester 1966 verschlug es Baratta erneut, dieses Mal als Gastdozent,
an die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität des Saar-
landes. Hier war er – zusammen mit Arthur Kaufmann und Werner Maihofer – unter
anderem an der Leitung des Seminars Grundprobleme einer Rechtsontologie betei-
ligt. 1968 erhielt Alessandro Baratta sodann eine Professur für Rechtsphilosophie
an der Universität in Camerino. Im Sommer 1968 erfolgte ein Studienaufenthalt
am Institut für ausländisches und internationales Strafrecht am Max-Planck-Institut
in Freiburg. Er übernahm 1969 die Leitung des Juristischen Instituts an der Univer-
sität Camerino.
Barattas Beziehungen zu Saarbrücken blieben eng. Seit seinem ersten Besuch 1962

stand er in regelmäßigem Austausch – u. a. mit seinen Kollegen Maihofer und Kauf-
mann. Und so verhielt es sich, dass Baratta, als Werner Maihofer imWintersemester
1970/71 einen Ruf der Universität Bielefeld annahm, bald darauf als Nachfolger auf
den Lehrstuhl für Rechtssoziologie und Sozialphilosophie berufen wurde. Er war
fortan Leiter des Instituts für Rechts- und Sozialphilosophie, Strafrecht und Strafpro-
zessrecht. In den im Vorfeld zur Berufung verfassten Gutachten von Werner Maiho-
fer und Arthur Kaufmann über Baratta lässt sich seine Brillanz erahnen; so schreibt
Arthur Kaufmann in einemGutachten betreffend die Eignung Barattas als Lehrstuhl-
inhaber (UAS, Personalakte 5155):

„Wenn Sie einenGelehrten suchen, der in der Lage ist, die Rechtsphilosophie in ihrer ganzen
Breite zu vertreten und vor allem auch zu lehren, wenn es Ihnen darauf ankommt, dass der zu
Berufende ein schöpferischer Denker ist, von dem noch viele Werke zu erwarten sind und
wenn Sie zudem Wert darauf legen, eine in jeder Hinsicht integre Persönlichkeit für die Fa-
kultät zu gewinnen, dann kann die Entscheidung[…] nur Baratta lauten.“

Den Ruf an die Universität des Saarlandes nahm Baratta im Dezember 1971 an.
Das Institut für Rechts- und Sozialphilosophie galt seinerzeit als eines der wichtigs-
ten Zentren für Rechtsphilosophie und -soziologie in Westdeutschland; dies auch
dank seiner umfassenden Institutsbibliothek.
Barattas Forschungsschwerpunkt lag bis zumBeginn der 1970er Jahre auf demGe-

biet der Rechtsphilosophie, dabei insbesondere auf der Entwicklung des Naturrechts
auf der Basis der Lehre von der Natur der Sache. Mitte der 1970er Jahre verlagerte er
seinen Forschungsschwerpunkt zunehmend auf die Rechtssoziologie, insbesondere
auf die Soziologie des Strafrechts, und entwickelte unter anderem gemeinsam mit
Detlef Krauß, Fritz Sack und Gerlinda Smaus eineNeue Kriminologie oderKritische
Kriminologie. Diese Kritische Kriminologie ist es auch, mit der Alessandro Baratta
heute oft in der internationalenWissenschaftsgemeinschaft identifiziert wird. Er hielt
Vorträge und Seminare auf der ganzen Welt und arbeitete mit Wissenschaftler:innen
und Aktivist:innen aus verschiedenen Ländern zusammen. Seine Arbeit beeinflusste
auch die Entwicklung ähnlicher kritischerAnsätze in anderenDisziplinenwie der So-
ziologe und der Politikwissenschaft.
Auf besonderen Zuspruch traf die Kritische Kriminologie vor allem in Lateiname-

rika, wo sich Baratta abMitte der 1970er Jahre häufig aufhielt. Es ist daher nicht ver-
wunderlich, dass viele seiner Schüler aus Lateinamerika stammen und/oder dort stu-
dierten und lehrten. Zu seinen Schülern zählen unter anderem Pio Marconi (mittler-
weile Emeritus der La Sapienza), Raffaele De Giorgi (Emeritus der Universität Sa-
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lento in Lecce), Massimo Pavarini (Professor an der Universität Bologna, 2015 ver-
storben), Tamar Pitch (ehemalige Professorin an der Universität Perugia in Italien),
RealinoMarra (Professor für Rechtsphilosophie undRechtssoziologie an derUniver-
sität Genua) und Claudius Messner (seit 2002 Professor an der Universität Salento
in Lecce).
Neben seiner Lehrtätigkeit koordinierte Alessandro Baratta eine Vielzahl an For-

schungsprojekten in Deutschland und Italien sowie das universitäre Austauschpro-
gramm Common Study Programme on Criminal Justice and Critical Criminology
im Rahmen des Erasmus- (später Socrates‐)Programms. Zudem ist er Gründer
der Zeitschriften La questione criminale (1975–1981), deren erste Ausgabe 1975 er-
schien und der 1983 erschienenen Dei delitti e delle pene.
Mit Ablauf des Sommersemesters 2001 beendete Alessandro Baratta seine akade-

mische Laufbahn. Im Laufe seiner Karriere verfasste er mehr als 200 Schriften, dar-
unter in italienischer, deutscher, spanischer und englischer Sprache.
Am 25. Mai 2002, nur wenige Monate nach seiner Emeritierung verstarb er nach

langer Krankheit in Homburg (Saar). Ein beachtlicher Teil seines akademischen
Nachlasses, namentlich unter anderem Zeitschriften, Korrespondenzen, Protokolle
sind im Archiv der Universität des Saarlandes hervorragend erhalten. Baratta hinter-
ließ eine Ehefrau, Heimke Baratta geb. Schierloh, mit der er seit dem 9. Februar 1962
verheiratet war, die gemeinsame Tochter Giulia, die am 28. Juni 1966 geboren wurde
und deren Pate Arthur Kaufmann ist sowie seinen am 3. Januar 1977 geborener Sohn
Jacob André.
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Fritz Wilhelm Brecher (1915–2003)

Fritz Wilhelm Georg Brecher wurde am 24. November 1915 in Mannheim gebo-
ren. Seine schulische Laufbahn begann 1922 mit dem Besuch der Volksschule in
Heilbronn am Neckar. Nach Abschluss der Volksschule im Jahr 1925 besuchte Bre-
cher von 1925 bis Juli 1931 die höhere Schule, das humanistische Gymnasium in
Heilbronn am Neckar. Dieses verließ er und setzte seine schulische Laufbahn an
dem humanistischen staatlichen Gymnasium in Linz am Rhein fort. Hier schloss er
am 10. März 1934 das Abitur ab.
In unmittelbaremAnschluss hieran nahm Fritz Brecher zumWintersemester 1934/

1935 das Studium der Rechtswissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn auf. Während seiner Studienzeit wechselte er – dem dama-
ligen Usus entsprechend – für ein Semester an die Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg, kehrte gleichwohl zum Sommersemester 1937 an die Universität in Bonn
zurück, wo er am 29. Juli 1938 das Referendarexamen mit der Note lobenswert ab-
schloss. Es folgte der juristische Vorbereitungsdienst in Köln; gleichzeitig arbeitete
Brecher zudem vom 1. April 1939 bis 9. Oktober 1941 als wissenschaftliche Hilfs-
kraft (Fakultätsassistent) am Lehrstuhl für Industrierecht an der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität in Bonn. In dieser Zeit schrieb er an seiner Dissertations-
schrift zum Thema Die Erklärung an die Oeffentlichkeit im Handelsrecht unter der
Betreuung von Karl Rauch. Die Promotion zum Doktor der Rechte erlangte Brecher
mit der mündlichen Prüfung, die am 23. Juli 1940 in Bonn stattfand. Dabei wurde die
Dissertationsschrift mit summa cum laude bewertet. Die Ausstellung der Promoti-
onsurkunde erfolgte erst am 26. November 1941; diese Verzögerung fußt in dem ur-
sprünglichen Vorhaben der Veröffentlichung der Dissertationsschrift in den Bonner
Rechtswissenschaftlichen Abhandlungen. Denn die Schrift wurde während des
ZweitenWeltkrieges nicht als kriegswichtig eingestuft, wodurch die Papierzuteilung
im Krieg abgelehnt worden war und die Arbeit nicht in den Bonner Rechtswissen-
schaftlichenAbhandlungen erschien. Das Zweite juristische Staatsexamen legte Bre-
cher im Oktober 1941 mit lobenswert ab.
Brechers’ akademische Laufbahn wurde durch den Zweiten Weltkrieg unterbro-

chen. Vom 9. Oktober 1941 bis zum 19. Mai 1945 leistete er Kriegsdienst und ver-
brachte Teile dieser Zeit in Kriegsgefangenschaft. Aufgrund erlittener Verletzungen
im Krieg galt er als 40% ,kriegsbeschädigt‘.
Nach seiner Zeit als Soldat konnte Brecher zunächst vom 20. Mai 1945 bis zum

30. November 1945 seiner Beschäftigung an der Universität Bonn aufgrund deren
Schließung nicht nachgehen. Dies änderte sich mit der Wiedereröffnung der Univer-
sität Bonn am 1. Dezember 1945, als er erneut eine Tätigkeit als wissenschaftliche
Hilfskraft aufnahm; vom 1. Oktober 1948 bis zum 31. Januar 1955 sogar als planmä-
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ßiger Assistent. In dieser Zeit – bis 1951 – widmete Brecher sich der Ausarbeitung
seiner Habilitationsschrift. Die Habilitation zu dem Thema Das Unternehmen als
Rechtsgegenstand I. Teil. Rechtstheoretische Grundlegung erfolgte am 28. Mai
1951 in Bonn. Nach einem Probevortrag am 23.05.1951 in der Sitzung der engeren
Fakultät zu dem ThemaDas Verhältnis von Unmittelbarkeit der Vermögensverschie-
bung und Rechtsgrundlosigkeit im Bereicherungsrecht erhielt Brecher am 28. No-
vember 1956 die Venia Legendi für Bürgerliches Recht und Handelsrecht; diese Er-
teilung wurde am 5. Oktober 1964 auf das Gebiet des Arbeitsrechts erweitert. Bre-
cher blieb ab dem 28. Mai 1951 zunächst in Bonn als Privatdozent, bis er im Jahr
1956 einem Ruf an die Kieler Christian-Albrechts-Universität folgte. Dort lehrte
und forschte er seit dem 1. Oktober 1956 als ordentlicher Professor für Bürgerliches
Recht, Handels-, Wirtschaft- und Arbeitsrecht.
Ausweislich der Urkunde vom 13. Juli 1964 wurde Brecher mit Wirkung vom

1. August 1964 zum ordentlichen Professor für Bürgerliches Rechts, Handels-, Wirt-
schafts- und Arbeitsrecht an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken ernannt.
In einem in diesem Rahmen angefertigten Empfehlungsschreiben von Günther Jahr
beschreibt dieser Fritz Brecher unter anderem als einen hervorragenden Zivilrechtler,
„der die Tradition der großen deutschen Zivilrechtskultur des 19. Jahrhunderts kennt
und schätzt, ohne ihre Begrenztheit zu verkennen.“ (UAS, Personalakte 798). Noch
nicht lange in dieser Position tätig, wählte die Rechts- und Wirtschaftswissenschaft-
liche Fakultät Fritz Brecher für das akademische Jahr 1966/67 zu ihrem Dekan. Dass
die Lehrtätigkeit für Brecher vielmehr Berufung als nur Beruf war, zeigt sich auch
daran, dass er nach Eintritt in den Ruhestand zum 31. März 1984 im darauffolgenden
Sommersemester die Vertretung seiner eigenen Professorenstelle übernahm.
Fritz Brecher ist als ein Rechtswissenschaftler zu erachten, dessen Forschungsar-

beiten tiefgründig, in Inhalt und sprachlicher Form gleichermaßen anspruchsvoll
sind. In seinen zahlreichen wissenschaftlichen Beiträgen werden seine überragenden
fachlichen Kompetenzen überdeutlich erkennbar. Doch zeichnete sich Brecher nicht
lediglich durch sein fachliches Können aus; vielmehr schätzten ihn Kollegen wie
Freunde unter anderem für sein ausgeprägtes Gefühl für Loyalität. So pflegte er tiefe
Verbundenheit etwa zu seinem Lehrer Walter Schmidt-Rimpler, zu seinem Kieler
Vorgänger Kurt Ballerstedt, dessen Lehrstuhl er 1956 übernahm und zu seinem frü-
heren Fakultätskollegen Karl Larenz. Sie alle brachten ihm ein großes Maß anWert-
schätzung entgegen.
Brecher starb am 03.04.2003 in Saarbrücken; er hinterließ seine Ehefrau Brigitte

(geb. Heymer) mit der er seit dem 15. September 1948 verheiratet war und die ge-
meinsame, am 31. August 1954 geborene Tochter Angela Maria.
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Rudolf Bruns (1910–1979)

Rudolf Bruns wurde am 11. September 1910 als Sohn des Rechtsanwalts Justizrat
Rudolf Bruns, der aus Minden in Westfalen stammte, in Berlin geboren. Nach dem
Umzug der Familie vonBerlin nach Striegau inNiederschlesien legte er 1928 amdor-
tigen Realgymnasium das Abitur ab. Zwischen 1928 und 1932 studierte er Rechtwis-
senschaften, Volkswirtschaftslehre und Soziologie an der Schlesischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Breslau und der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.
Das Erste Juristische Staatsexamen legte er 1932 und das Zweite Juristische Staats-
examen 1935 ab. Er war von Mai 1933 bis Dezember 1939 Assistent an der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Breslau und wurde dort 1935 bei Walter
Schmidt-Rimpler (1885–1975), der einen Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Han-
delsrecht, Wirtschaftsrecht und Rechtsgeschichte innehatte, promoviert. Der Titel
der 1936 erschienenen Dissertation lautete: Das Wesen der Aktiengesellschaft in
der Rechtsprechung des Reichsgerichts. Nach der Ernennung zum Landgerichtsrat
in Breslau im Jahr 1939 habilitierte sich Bruns in Breslau 1943 mit einem vollstre-
ckungsrechtlichen Thema. Er erhielt die Venia Legendi für Bürgerliches Recht, Han-
delsrecht und Zivilprozessrecht an der Universität Breslau. Aufgrund von Kriegsein-
wirkungen gingen die Manuskripte der Habilitation verloren, sodass eine Veröffent-
lichung der Habilitationsschrift ausblieb.
Bruns zeigte sich nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar

1933 als Anhänger des Nationalsozialismus. Zwischen November 1933 und Mai
1937 war er Mitglied der SA. Zudem diente er als Soldat der Wehrmacht und
nahm dabei unter anderem am Überfall auf die Sowjetunion teil; mangels archivali-
scherÜberlieferung lassen sich jedoch keine genauenAngaben darübermachen,wel-
chen Beteiligungsgrad Bruns an etwaigen Kriegsverbrechen hatte. An der Ausarbei-
tung einer nationalsozialistischen Rechtsordnung beteiligte sich Bruns durch seine
Mitgliedschaft in der Akademie für Deutsches Recht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Bruns in Hamburg, wo er ab 1946 als Richter

am Landgericht arbeitete und an der Universität Hamburg einen Lehrauftrag über-
nahm. Zwischen Oktober 1946 und März 1953 war er zudem außerplanmäßiger
bzw. außerordentlicher Professor an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Bruns wurde am 19. Februar 1954 rückwirkend zum 1. November 1951 zum or-

dentlichen Professor für Zivilprozessrecht, Bürgerliches Recht und Handelsrecht
an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Universität des
Saarlandes ernannt. Zwischen 1953 und 1955 war er in den „Gründerjahren“
(Jahr, Die Rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, S. 73) Dekan der Fa-
kultät. Er hielt Vorlesungen auf dem Gebiet des Zivilverfahrensrechts, Zwangsvoll-
streckungsrechts, Gerichtsverfassungsrechts, Konkursrechts und der Freiwilligen
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Gerichtsbarkeit.Während derAmtszeit vonBruns alsDekan nahm in der Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 1954 das Institut für die Vergleichung und
Annäherung des europäischen Rechts seine Arbeit auf, das Bruns leitete. Sein Schü-
ler Egbert Peters bezeichnete Bruns als „führend in der Rechtsvergleichung des Zi-
vilprozessrechts“ (Peters, In Memoriam Rudolf Bruns, S. VI). Zu den Hauptwerken
von Bruns gehörten seine Lehrbücher zum Zivilprozessrecht und zum Zwangsvoll-
streckungsrecht.
Einen Ruf an die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen lehnte Bruns 1954 ab.

Am 1. Oktober 1956 übernahm er den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,Wirtschafts-
recht, Zivilprozessrecht und ausländisches Privatrecht an der Philipps-Universität
Marburg. In Marburg wurde Bruns 1978 emeritiert.
Rudolf Bruns starb am 20. Juli 1979 in Grünstadt-Asselheim.
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Joachim Burmeister (1939–1999)

Joachim Manfred Jörg Burmeister wurde am 1. Oktober 1939 in Berlin geboren.
Von 1949 bis 1957 besuchte er zunächst das neusprachliche Gymnasium in Tuttlin-
gen und im Anschluss die Anette-von-Droste-Hülshoff Schule in Berlin, welche er
1958 unter Befreiung von der mündlichen Prüfung mit der allgemeinen Hochschul-
reife abschloss. Nach Beendigung der schulischen Laufbahn studierte Burmeister an
der FreienUniversität in Berlin Rechtswissenschaften undVolkswirtschaft. Sein Ers-
tes juristisches Staatsexamen legte er 1963 am Justizprüfungsamt Berlin mit der Ge-
samtnote gut ab. Im Jahr 1968 folgte sodann seine Zweite Juristische Staatsprüfung,
die Burmeister mit der Note vollbefriedigend abschloss.
Über die deutsche Juristenausbildung hinaus studierte Burmeister außerdem am

King’s College in London sowie an den Universitäten in Durham und Oxford.
Dort legte er das Dolmetscherexamen für Englisch ab. Zudem beherrschte er – beför-
dert u. a. durch die Schulbildung in der ehemals französischen Besatzungszone – flie-
ßend Französisch. Diese international geprägte Bildungsbasis manifestierte sich bei
Burmeister später sowohl in der Vielsprachigkeit seiner Publikationen wie auch in
der regen Vortragstätigkeit im Ausland, mitunter in Frankreich, Großbritannien, Ja-
pan und den USA.
1966 wurde Burmeister mit einer Arbeit zur Verfassungsorientierung der Gesetz-

gebung promoviert. 1974 folgte sodann die Habilitationsschrift Vertrauensschutz im
Rechtsstaat – Grundlagen und Grenzen bürgerlichen Dispositionsschutzes bei Ände-
rung des Staatshandelns. Beide Arbeiten betreute der renommierte Staatsrechtler
Klaus Stern an der Universität zu Köln, bei dem Burmeister zudem als Assistent
und später als Akademischer Rat tätig war.
Seine berufliche Laufbahn führte ihn 1975 vonKöln als Lehrstuhlvertretung an die

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, dann an die Verwaltungs- und
Wirtschafts-Akademie Düsseldorf. Es folgten erste Kontakte mit der Universität
des Saarlandes, bereits im Sommersemester 1975 übernahm er an der Universität
des Saarlandes die Lehrstuhlvertretung einer Professur für Staats- und Verwaltungs-
recht. Im Sommersemester 1976 wurde er sodann offiziell an die Universität des
Saarlandes berufen, wo er fortan als Nachfolger von Josef Isensee den Lehrstuhl
für Allgemeine Staatslehre, Staats- und Verwaltungsrecht innehatte. Hier verblieb
er 17 Jahre und damit fast die Hälfte der Zeit seiner wissenschaftlichen Laufbahn,
in welcher er auch den Großteil seiner Schriften publizierte.
Seine ersten Veranstaltungen an der Saarbrücker Universität waren eine Vorlesung

zum Allgemeinen Verwaltungsrecht, sowie die Übungen im Öffentlichen Recht für
Fortgeschrittene. Später umfasste seine Lehre auch das Staatsrecht inklusive der
Grundrechte, die allgemeine Staatslehre, Grundzüge der Verwaltungslehre, Wirt-
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schaftsrecht (einschließlichWirtschaftsverwaltungsrecht), besonderes Verwaltungs-
recht sowie das Verwaltungsprozessrecht. Daneben hielt er zahlreiche Seminare wie
beispielsweise das Staats- und Verwaltungsrechtliche Seminar zum Wintersemester
1976/77 und außerdem eine Vielzahl an Arbeitsgemeinschaften. Bei den Studieren-
den erfreute sich Burmeister stets großer Beliebtheit. So betonte der Ausschuss für
Berufungs- und Ernennungsfragen, dass auch in einer Zeit „hitzebedingter studenti-
scher Vorlesungsmüdigkeit“ seine Lehrveranstaltungen gut besucht waren und er da-
bei die volle Aufmerksam seiner Teilnehmer genoss, was insbesondere auf die „stär-
kere Dynamik“ und das „Engagement“ Burmeisters zurückgeführt wurde (Grupp, in
Saarbrücken, S. 7). Diese Zuneigung der Fakultät gab Burmeister zurück, indem er
die zahlreichen Rufe – so u. a. nach Marburg oder Berlin – zugunsten der saarländi-
schen Universität ablehnte.
Das Werk Burmeisters war eine „Einheit von Forschung und Lehre“ (Stern, ein

Frühvollendeter, S. 3) und erfasste weite Bereiche des öffentlichen Rechts. Das
Kennzeichen für seine Veröffentlichungen war eine immerwährende Radikalität
„in einem zweifachen Sinn – zum einen grundsätzliche Überlegungen enthaltend,
zum anderen vorherrschende Auffassungen attackierend – und deshalb zum Nach-
und Überdenken provozierend (Grupp, in Saarbrücken, S. 8).“ Erkennbar wurde
sie bereits in seiner Dissertation, in welcher Burmeister ausgiebig die Praxis des
BVerfG kritisierte, verfassungswidrige Gesetze durch die extensive Anwendung
der Rechtsfigur der sog. verfassungskonformenAuslegung vor der Nichtigkeit zu be-
wahren. Im Streit um die Auslegung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie des
Art. 28 Abs. 2 GG argumentierte Burmeister in seinem Werk Verfassungstheoreti-
sche Neukonzeption der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie selbstbewusst ge-
gen die herrschendeKernbereich-Theorie, indem er konstatierte, dass einen unantast-
baren Kernbereich der Selbstverwaltung, wie ihn etwa das BVerfG sieht, gar nicht
gäbe. DemVerwaltungsprivatrecht diagnostizierte er eine „System- und Disziplinlo-
sigkeit“, die sich bereits in seiner „begriffsschizophrenen Bezeichnung“ andeute
(WiR 1972, 311 [314]). Folgerichtig versagte er in seinem Vortrag aus dem Jahr
1992 Verträge und Absprachen zwischen der Verwaltung und Privaten (VVDStRL
52 [1993], S. 190 ff.) den juristischen Personen des öffentlichen Rechts eine gesamt-
heitliche Rechtsfähigkeit und reduzierte diese auf den jeweiligen originären Kompe-
tenzbereich in Form einer Teilrechtsfähigkeit. Ziel war es, die Überwindung der be-
stehenden Handlungsschranken der Verwaltung im Rahmen der öffentlichen Aufga-
ben durch die Befugnis zu privatvertraglichemHandeln zu verhindern. Im Sportrecht
wurde Burmeister zum „Vorkämpfer“ der Verrechtlichung des damals noch als
rechtsfreien Raum bestehenden Bereich des Sports (Stern, ein Frühvollendeter,
S. 2). Die Grundsätze seiner Argumentation in diesem Bereich äußerte er u. a. in sei-
ner Saarbrücker Antrittsvorlesung. Zuletzt beschäftigte er sich in seiner – posthum
erschienenen – Arbeit zum Dilemma des freiheitlich verfassten Staates mit gegen-
wärtigen rechtsethischen Fragen und dem Verhältnis von Recht und Moral.
Neben seinem fachlichen Engagement setzte sich Burmeister darüber hinaus in der

akademischen Selbstverwaltung für die Belange der Universität und der Studieren-
den ein. So bekleidete er 1978/1979 das Amt des Prodekans der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät und von Oktober 1983 bis September 1985 das Amt des Dekans. Da-
neben nahm er viele Jahre die Aufgaben des Fachbereichsbeauftragten für die Lizen-
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tiatenprüfung wahr. Im Jahr 1993 endete schließlich seine Zeit in Saarbrücken und
Burmeister wechselte an die Universität zu Köln, wo er bis zu seinem Tod lehrte
und lebte. SeinemdortigenLehrstuhl fürAllgemeine Staatslehre, Staats- undVerwal-
tungsrecht gliederte er eine Forschungsstelle für KommunalesWirtschaftsrecht- und
Umweltrecht an, mit dem Ziel, seinen besonderen Interessen in der Forschung auch
institutionell hinreichend Rechnung zu tragen.
Neben seiner Lehre war Burmeister Mitglied des Kuratoriums des Deutschen In-

stituts für Urbanistik und des Instituts für EuropäischesMedienrecht. Auch engagier-
te er sich sehr im Arbeitskreis für Sportrecht. Zudem war er der Gründungskommis-
sion für die Juristenfakultät der Universität Leipzig zugehörig und konnte damit 1991
maßgeblich an ihrer Neugründung mitwirken. Darüber hinaus fungierte er von 1985
bis 1993 als Richter am Saarländischen Verfassungsgerichtshof.
Privat zeichnete Ihn insbesondere seine große Naturverbundenheit aus. Auch exo-

tische Tiere, sowie Pflanzen erweckten bei Burmeister großes Interesse. Und auch
wohltätige Arbeit war dem Juristen nicht fremd. So übernahm er insbesondere
über viele Jahre Patenschaften für Kinder in Brasilien.
JoachimBurmeister, welcher schwer erkrankt und u. a. anNarkolepsie litt, verstarb

am 25. September 1999 im Alter von 59 Jahren.
Dan Aradovsky

Werke:

Die Verfassungsorientierung der Gesetzesauslegung. Verfassungskonforme Auslegung oder
vertikale Normendurchdringung (Dissertation), München 1966.

Vertrauensschutz im Rechtsstaat (Habilitation), 1974.

Verträge und Absprachen zwischen der Verwaltung und Privaten, in: Peter Selmer/Ferdinand
Kirchhof/Joachim Burmeister/Walter Krebs (Hrsg.), Grundsätze der Finanzverfassung des
vereinten Deutschlands (= Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-
lehrer 52), Berlin 1993, S. 190–247.
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Archiv der Universität des Saarlandes, PN 8166.
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Guillaume Cardascia (1914–2006)

Guillaume Cardascia wurde am 31. Juli 1914 in Siena geboren. Bereits 1914 wan-
derte seine Familie jedoch nach Paris aus. Dort besuchte er von 1925 bis 1935 das
Lycée Charlemagne, wo er sein Abitur ablegte.
Im Jahr 1923 schrieb er sich an der juristischen Fakultät in Paris ein. Dort folgte er

den Lehren von François Olivier-Martin und André Fliniaux. Per Zufall wurde Car-
dascia ausgelost, im Rahmen einer Vorlesung von Fliniaux einen Vortrag über Keil-
schriftrechte zu halten. Dies führte ihn später an die Ecole Pratique des Hautes Etu-
des (Hochschule für fortgeschrittene Studien), an welcher er Sumerisch und Akka-
disch lernte. Von 1932 bis 1934 machte er seinen Bachelor (französisch Licence)
in Italienisch. In den Jahren 1934 bis 1938 besuchte er am Collège de France und
an der Ecole Pratique des Hautes Etudes die Kurse in der Assyriologie von Charles
Fossey und René Labat. Im Rahmen dessen wurde er 1936 zum élève titulaire (Titel-
schüler) der Ecole Pratique des Hautes Etudes ernannt. Sein Diplom legte er an die-
ser Hochschule im Jahr 1946 ab. Cardascia erhielt 1936 ein Diplom im Römischen
Recht, 1937 im öffentlichen Recht und 1945 im Privatrecht. 1937 erhielt er ferner
die französische Staatsbürgerschaft. In den Jahren 1938 und 1939 hörte er Kurse
in der Académie Polonaise des Sciences et des Lettre (Polnische Akademie für Wis-
senschaft und Literatur). Im Rahmen dessen wurden an ihn von der Akademie zwei
Reisestipendien vergeben. Somit erhielt er bis 1939 mehrere Diplome unter anderem
in den Rechtswissenschaften aber auch in Semitistik, italienischer und polnischer
Landeskunde.
Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ernannte man ihn zum Reserveoffizier. Er

wurde mit der Panzerabwehrdivision in Charentes und in der Folge auch als Dolmet-
scher bei einer Waffenstillstandskommission in Avignon eingesetzt. Bei Letzterer
versuchte er zunächst, den Italienern und in der Folge auch den Deutschen zu ver-
heimlichen, welche Waffen sie als Kriegsbeute hätten beschlagnahmen können. Im
August 1944 wurde er für vier Tage in Gefangenschaft genommen.
Ein Jahr nach Ende des Krieges verteidigte er vor Gabriel Le Bras, Henri Lévy-

Bruhl und René Labat seine These „Les archives des Murašû: une famille d‘hommes
d‘affaires babyloniens à‘l’époque perse“, über die wirtschaftlichen und finanziellen
Aktivitäten der Murašû, dem Gründer eines babylonischen Familienunternehmens.
In den Jahren 1947 bis 1949 hielt er Vorlesungen sowie Vorträge im Römischen
Recht an der Universität von Paris. Zudem hielt er an dieser zwei Konferenzen. Im
April 1948 zu dem Thema „Initiaiton à L‘èpigraphie juridique akkadienne“ („Ein-
führung in die akkadische Rechtsepographie“) und im April 1949 zu „L‘apparition
des classes d‘honestiores et d‘humilieres“ („Die Entstehung der Klassen der Ehrba-
ren und der Demütigen“).
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Nach demBestehen desConcours d’agrégation d’histoire du droit (Aggregations-
wettbewerb), welche für die Einstellung von Professoren organisiert werden, im Jahr
1949 wurde er zunächst nach Saarbrücken, 1954 nach Caen und 1965 nach Paris ver-
setzt, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1983 blieb und jeweils als Professor
tätig war.Während seiner Tätigkeit an der Universität Caen war er zudem in den Jah-
ren 1955 und 1956 Gastprofessor an der Universität des Saarlandes. Er übernahm die
dem Inhaber des Lehrstuhls für Rechtsgeschichte obliegenden Aufgaben. Rudolf
Bruns lobte Cardascia in einem Schreiben aus dem Jahr 1955 als einen von den Stu-
denten sehr geschätzten Lehrer.Sein erster Beitrag zur juristischenAssyriologiewur-
de 1952 herausgegeben. In diesem analysierte und kommentierte Cardascia rund
achtzig Tafeln aus demArchiv derMurašû. Die transkribierten und übersetzten Texte
wurden nach rechtlichen Kategorien geordnet und nach den allgemeinen Grundsät-
zen des Schuldrechts interpretiert, sodass auch Laien dieMechanismen vonKrediten,
Sicherheiten, Miet- und Pachtverträgen im achämedinischen Babylonien verstehen
können. Der gleiche Ansatz wird auch in dem 1969 veröffentlichten Werk „Les
Lois Assyriennes“, über die assyrischen Gesetze verfolgt. Diese Sammlung, die Car-
dascia in seiner Einleitung als „juristischesMuseum des Grauens“ beschreibt, enthält
eine Fülle von Hinweisen auf Verstümmelungen und gewalttätige Strafen, insbeson-
dere für Frauen. Dieses grausame Bild gleicht der Verfasser jedoch durch eine Reihe
von Beobachtungen, die ein fortgeschrittenes Maß an juristischem Denken, auch in
strafrechtlicher Hinsicht (z.B. in Bezug auf die Anklage der Hexerei), belegen. Seine
Arbeit wird sowohl von Assyriologen als auch von Juristen gelesen und zitiert. Als
Literat veröffentlichte er 2004 einen historischen Roman „Les terrasses de Chau-
mont“ (Die Terassen von Chaumont), über Xavier de Saxe, den Onkel von Ludwig
XVI. Ferner schrieb er Kurzgeschichten und auch Lyrik.
Er verstarb am 27. September 2006.

Katrin Kropp
Werke:

Les archives desMurašû: une famille d‘hommes d‘affaires babyloniens à‘l’époque perse, Paris
1951; Les Lois Assyriennes, Paris 1969.

Archive:
Archiv der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, PN 90717.
Literatur und Internetseiten:

Lafont, Sophie: Guillaume Cardascia (1914–2006), Revue d’assyriologie et d’archéologie ori-
entale 101 (2007), S. 1–2.
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Léontin-Jean Constantinesco (1913–1981)

Léontin-Jean Constantinesco (Alternativschreibweise: Constantinescu) wurde am
18. Februar 1913 inCraiova (KönigreichRumänien) in der Familie eines Fabrikanten
geboren. Nach seinem Schulabschluss dort im Jahr 1930 studierte er Rechtswissen-
schaft an der Universität Bukarest und ab 1934 an der Université de Paris mit dem
Schwerpunkt auf Rechtsvergleichung. Mehrfach besuchte er für seine Studien u. a.
die Berliner Juristische Seminarbibliothek.
Nach ausgezeichneten Abschlüssen an beiden Universitäten promovierte Constan-

tinesco ab 1939 in Paris bei René Cassin, dem späteren Berater von Charles de Gaulle
im Londoner Exil sowie Friedensnobelpreisträger von 1968. Die Dissertation, er-
schienen im Jahr 1940, trug den Titel La résolution des contrats synallagmatiques
en droit allemand [Die Auflösung von synallagmatischen Verträgen im deutschen
Recht]. Die Arbeit wurde mit der Note ,trés bien‘ bewertet und mit dem Prix Dupin
aîné der Pariser Rechtsfakultät ausgezeichnet. Anschließend kehrte Constantinesco
zurück nach Rumänien, wo er im November 1939 als wissenschaftlicher Assistent
am Lehrstuhl für Privatrecht und Rechtsvergleichung der Juristischen Fakultät der
Universität Bukarest arbeitete. Ab 1940wurde ermit demAbhalten vonVorlesungen
beauftragt und als Rechtsanwalt zugelassen.
ImSeptember 1941 trat Constantinesco in den rumänischenDiplomatendienst. Der

Wechsel von der Universität ins Außenministerium war – gemäß einem Bericht von
Stefan Issarescu aus dem Jahre 1997 – auf das Wirken vonMihai Antonescu zurück-
zuführen, welcher Constantinesco an der Universität Bukarest entdeckt hatte. Mihai
Antonescu, ebenfalls Alumnus der Pariser Jurafakultät, war in Rumänien nicht nur
durch seine Stellung als Professor für Völkerrecht an der Universität Bukarest be-
kannt, sondern auch durch seine Nähe zu seinem Namensvetter Ion AntoACHTUNGTRENNUNGnesACHTUNGTRENNUNGcu,
dem späteren militaristisch-faschistischen Diktator Rumäniens und Verbündeten
von Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Als solcher war M. Anto-
ACHTUNGTRENNUNGnesACHTUNGTRENNUNGcu Ions Rechtsbeistand und seit der Etablierung der Diktatur im Jahre 1940
auch Justiz-, ab 1941 dann Außenminister sowie Vizevorsitzender des Ministerrates,
was ihn faktisch zum zweitwichtigsten politischen Akteur in Rumänien machte. In
dieser Position soll er Constantinesco als Gesandtschaftsvertreter nach Lissabon ge-
schickt haben, wo er zum Leiter des Rechts- und Presseamtes der dortigen rumäni-
schen Botschaft ernannt wurde. Die Botschaft gehörte zu einer der drei Gesandt-
schaften Rumäniens mit direkten Kontakten zu alliierten Staaten. Dort traf Constan-
tinesco u. a. auf den Diplomaten (und späteren Antikommunismus-Aktivisten) Bru-
tus Coste sowie den renommierten Religionswissenschaftler und Schriftsteller
Mircea Eliade, der dort in der Presseabteilung und später als Kulturattaché tätig
war. Die Tätigkeit dieser Abteilung zielte u. a. wohl darauf ab, prorumänische Propa-
ganda zu verbreiten; Constantinesco soll allerdings lediglich dafür zuständig gewe-
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sen sein, die ausländische Presse auszuwerten und diesbezüglich Berichte zu verfas-
sen, u. a. für das rumänische Außenministerium.
Am 23. August 1944 beendete der Staatsstreich des Königs Mihai I. die Antones-

cu-Diktatur. Nachdem allerdings bereits imHerbst 1945 das von der UdSSR besetzte
Rumänien unter der Ministerpräsidentschaft Petru Grozas den Weg zum sowjeti-
schen Satelliten einschlug, wurde Constantinesco seines Amtes enthoben. Da eine
Rückkehr nach Rumänien für ihn nach der Abdankung Mihais I. am 30. Dezember
1947 nicht in Frage kam, blieb er – bis zu seinem Lebensende – imwesteuropäischen
Exil. Wie viele andere rumänische Intelligenzija-Geflüchtete, zog Constantinescos
mit seiner Familie (Ehefrau Zoe und drei Söhne) das ihm bereits bekannte Paris; spä-
ter ging die Familie nach Madrid.
Die Anfangszeit stand im Zeichen exilpolitischen Engagements: Mit Unterstüt-

zung des letzten vorsozialistischen rumänischen Ministerpräsidenten, General Nico-
lae Rădescu, beteiligte sich Constantinesco an der Gründung der ersten rumänischen
Exilzeitung Curierul roman (dt: „Rumänischer Kurier“). Auch verfasste er – höchst
wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Haager Friedenskonferenz von 1947 und
unter dem Eindruck der Pariser Friedenskonferenz von 1946 – eine Schrift über die
sog. ,Transsilvanien-Frage‘, die allerdings erst posthum 1997 in rumänischer Über-
setzung erschien. Auch schien er sich in die Debatte um die weitere Ausrichtung der
Exilpolitik der rumänischen Geflüchteten eingemischt zu haben, blieb allerdings am
Ende mehr Zuschauer, denn aktiver Akteur. 1948 nahm er als Vertreter der rumäni-
schen Delegation amHaager Friedenskongress teil. Er warMitglied der Union Euro-
päischer Föderalisten.
Über eine Zwischenstation als Attaché de Recherches beim Centre National de la

Recherche Scientifique in Paris (1950–1952) ging Constantinesco nach Saarbrü-
cken, wo er ab 1954Wissenschaftlicher Assistent an der Rechts- undWirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes wurde. 1956 habilitierte er
sich mit er der Schrift Inexécution et faute contractuelle en droit compare (dt: „Ver-
tragsbruch und Vertragsverletzung imRechtsvergleich“). Er erhielt die Venia Legen-
di für Vergleichendes Privatrecht. 1961 erhielt er den Ruf auf den saarländischen
Lehrstuhl für Europarecht und wurde gleichzeitig zum Direktor des Europa-Instituts
ernannt, das er bis zum Jahre seiner Emeritierung im Jahre 1978 leitete.
Der akademischeWegConstantinescos bildete auch das Fundament seines wissen-

schaftlichenŒvres das sich in erster Linie um das Europarecht und den europäischen
Rechtsvergleich drehte. Im letzteren Fachgebiet bewegte sich bereits seine Disserta-
tion, die sich mit dem deutschen Vertragsrecht vor dem Hintergrund des französi-
schen Rechts beschäftigte. Auch die Habilitation (primär) sowie die im Jahre 1965
veröffentlichte SchriftUnterhaltsanspruch der geschiedenen Ehegatten im französi-
schen Recht beschäftigte sich mit dem deutsch-französischen Rechtsvergleich. Den
Fluchtpunkt bildete das als seinOpusmagnumgeltende dreibändigeWerkRechtsver-
gleichung, in welchem Constantinesco durch eine methodische umfassende, kriti-
sche sowie vor allem theoretische Untersuchung der Rechtsvergleichung zum Status
einer autonomen vergleichenden Rechtswissenschaft verhelfen wollte. Das Werk
wurde – trotz fehlender einhelliger Zustimmung – vielfach rezipiert und erschien
inmehreren Sprachen. Auf demGebiet des Europarechts bemühte sich Constantines-
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co nebst kleineren Beiträgen ebenfalls um eine groß angelegte Gesamtdarstellung,
konnte allerdings – bedingt durch seinen Tod – nur den ersten Band über die institu-
tionellen Grundlagen der (damaligen) Europäischen Gemeinschaft fertig stellen, ob-
gleich ein zweiter Band über das materielle Europarecht in Planung stand. Trotzdem
etablierte sich der erste Band als Standardwerk der Europarechtswissenschaft. In sei-
nem Ursprungsland Rumänien, dessen Staatsbürgerschaft er nie aufgab, wurde sein
Werk erst nach dem Zusammenbruch des Ceaușescu-Regimes im Jahre 1989 allmäh-
lich rezipiert, v. a. nach der Übersetzung der Rechtsvergleichung ins Rumänische.
Jenseits der Universität leitete Constantinesco insbesondere Fortbildungskurse an

der Deutschen Richterakademie in Trier. Er engagierte sich im internationalen Fach-
austausch, sowohl in Europa wie auch etwa in Südamerika. Für seine Verdienste er-
hielt er das im Jahre 1972 das Große Verdienstkreuz. Sein Tagebuch aus den Jahren
1947 bis 1958, die Schrift zur Transsilvanien-Frage sowie ein Gedichtband mit fran-
zösischer und rumänischer Lyrik, wurden in Rumänien posthum veröffentlicht. Sein
Nachlass liegt im Universitätsarchiv der Universität des Saarlandes. Sein Sohn Vlad
Constantinesco ist renommierter Rechtswissenschaftler und Rechtsprofessor in
Straßburg, die beiden anderen Kinder sind Mediziner geworden.
Léontin-Jean Constantinesco ist am 18. November 1981 aufgrund eines Herzlei-

dens gestorben.
Dan Aradovsky
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Franz-Josef Degenhardt (1931–2011)

Geboren am 3. Dezember 1931 in Schwelm als Sohn des Finanzbeamten sowie
Zentrums- und späteren CDU-Politikers (Beigeordneter, stellvertretender Bürger-
meister Schwelm, stellvertretender Landrat Ennepe-Ruhr-Kreis) Walter Degenhardt
(1899–1971) und dessen Ehefrau Elisabeth wuchs Franz-Josef Degenhardt auch
nach eigener Auskunft in einem antinationalsozialistischen katholischen Elternhaus
auf und besuchte von 1942 bis zum Abitur 1952 das Märkische Gymnasium
Schwelm. Er engagierte sich in der katholischen Jugendbewegung und der bündi-
schenDeutschen Jungenschaft; ein älterer Cousin war der 1926 in Schwelm gebore-
ne Johannes Joachim Degenhardt (1926–2001), von 1974 bis 2002 Erzbischof von
Paderborn und seit 2001Kardinal.Musik spielte im Elternhaus eine Rolle, dieMutter
spielte Laute. Von 1952 bis 1956 studierte Degenhardt Rechtswissenschaften in Frei-
burg im Breisgau und Köln, dem Ersten Staatsexamen schlossen sich der juristische
Vorbereitungsdienst und das Zweite Staatsexamen 1960 an. 1961 zog der junge As-
sessor mit seiner Ehefrau, der Historikerin und Französischlehrerin Margarete (Mar-
garet) Roth nach Saarbrücken, wo er eine Assistentenstelle am Institut für Europäi-
sches Recht erhalten hatte. Die Vorlesungsverzeichnisse verzeichnen „Assessor De-
genhardt“ im Zimmer 357 des Baus 16, 2. Obergeschoss; das Büro teilt er sich teil-
weise mit Christian Runge (* 1932–† 2025).
Die aus rein rechtswissenschaftlicher Sicht bedeutendste Veröffentlichung der

Saarbrücker Jahre war die 1966 bei Bernhard Aubin (1913–2005) vorgelegte Disser-
tation Die Auslegung und Berichtigung von Urteilen des Gerichtshofs der Europäi-
schen Gemeinschaften, erschienen 1969 als achter Band der Schriftenreihe des Insti-
tuts für Europäisches Recht der Universität des Saarlandes. Die Arbeit beschritt in
vieler Hinsicht Neuland. Sie gehört nicht nur zu der ersten Generation der europa-
rechtlichen Qualifikationsarbeiten, sondern auch zu den ersten deutschsprachigen
Monographien über den Europäischen Gerichtshof, der damals noch weitgehend au-
ßerhalb des Focus lag. Degenhardt kamen dabei seine herausragenden Französisch-
kenntnisse zugute. Die Arbeit selbst ist dabei mit 128 Seiten verhältnismäßig schmal
und kann im Schriftenverzeichnis, bei allerdings ungewöhnlicher Zitierweise, auf
nur wenige Titel. Auffallend ist wiederum der hohe Anteil fremdsprachiger, insbe-
sondere französischer Titel und die Berücksichtigung der europäischen Rechtspre-
chung. In vieler Hinsicht überragte diese Arbeit auch den Horizont ambitionierterer
Studenten. Degenhardt strebte bis ungefähr 1967 eine Hochschulkarriere, wahr-
scheinlich eine Habilitation, an: ein Thema, zivilrechtlich und rechtsvergleichend,
ist überliefert,Bereicherungsrecht im deutschen und französischen Recht.Die genau-
en Motive für das Ende der erfolgversprechenden Laufbahn sind aber unbekannt.
Weitere rechtswissenschaftliche Veröffentlichungen sind unauffindbar. Weder das
Jahr 1968 (mit einer bezeichnendenAusnahme), das auch auf dem Saarbrücker Cam-
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pus bemerkbar wird (Vorlesungsstreik gegen die Notstandsgesetze am 15. Mai 1968;
Notstandshappening am 29. Mai 1968, Rektoratsbesetzung mit Polizeieinsatz am
11. Dezember 1968), noch der ab 1967 amtierende Rektor Werner Maihofer hinter-
lassen im Werk Degenhardts nennenswerte Spuren.1

Als diese Arbeit 1969 als Buch vorlag, hatte Degenhardt mit Saarbrücken und auch
einem wissenschaftlichen Zugang zu der Rechtswissenschaft bereits abgeschlossen.
Ab 1967 hatte er sich zunehmend radikalisiert und als Rechtsanwalt Mandate aus
dem Milieu der (im Saarland aber eher randständigen) Außerparlamentarischen Op-
position angenommen, zunehmend auchmit einem überregionalemMandantenkreis.
1969 hatte er seinen Lebensmittelpunkt nach Norddeutschland verlegt, wo er sich in
Hamburg als freier Rechtsanwalt mit einem Schwerpunkt im linken Milieu nieder-
ließ. Einen Namen hatte er sich bereits auf einem anderen Feld gemacht; spätestens
seit 1963 seine erste Schallplatte Zwischen null Uhr und nach Mitternacht – Bänkel-
songs (später unter dem Namen Rumpelstilzchen) herauskam und er erstmals bei Ra-
dio Bremen vor einem größeren Publikum auftrat, war Degenhardt als Liedermacher
tätig und trug in der Regel selbstgedichtete Lieder vor. Viele von diesen waren in der
Saarbrücker Jahren entstanden. Innerhalb der Biographie des Juristen Degenhardt
kommt der Zeit im Saarland eine besondere Bedeutung zu; hier fand die politische
Radikalisierung statt, die in Norddeutschland noch fortgesetzt werden sollte, hier
fand aber auch die entscheidende Weichenstellung zum politischen Liedermacher
statt. Erste Lieder standen noch in einer deutschen Tradition der Romantik undwaren
nicht frei von Anklängen an die Jugendbewegung und das Bänkellied; im Mai 1964
hatte er einen Auftritt auf dem ersten Burg Waldeck-Festival (nach der im Eigentum
des Nerother Wandervogels stehenden Burgruine Waldeck bei Dorweiler im Huns-
rück), zu dessen regelmäßigen Teilnehmern Degenhardt bis zu deren Ende 1969 ge-
hörte.
Degenhardt praktizierte als Rechtsanwalt in Hamburg-Eimsbüttel (BüroOsterstra-

ße 120) lange Jahre in Gemeinschaft mit Kurt Groenewold (* 1937) undWolf Dieter
Reinhard (* 1939). Das Büro war eine Anlaufstelle für die politische Linke und führ-
te auch mit einem Anspruch auf Öffentlichkeit sogenannte politische Verfahren
durch. Degenhardt protestierte gegen Menschenrechtsverletzungen und verteidigte
Mitglieder der Rote-Armee-Faktion, darunter auch Andreas Baader (1943–1977).
Er war anVerfassungsbeschwerden beteiligt, sowohl als Verfahrensbevollmächtigter
wie als Beschwerdeführer, so in der erfolglosen Verfassungsbeschwerde gegen die
Begrenzung der Zahl der Pflichtverteidiger (§ 137 Absatz 1 StPO) bzw. das Verbot
der gemeinschaftlichen Verteidigung mehrerer Beschuldigter (§ 146 StPO) (BVerf-
GE 39, 156) und als Bevollmächtigter des teilweise von 15 Wahlverteidigern vertre-
tenen Wolfgang Grundmann (* 1948) bei der erfolglosen Verfassungsbeschwerde
von RAF-Mitgliedern gegen Beschränkungen des Besuchs- und Briefverkehrs von
Untersuchungsgefangenen (BVerfGE 34, 384). Der Familienwohnsitz wurde das
schleswig-holsteinische Quickborn. 1971 wurde Degenhardt aus der SPD ausge-
schlossen, weil er anlässlich der schleswig-holsteinischen Landtagswahl am
25. April 1971 zurWahl der erstmals angetretenenDKP aufgerufen hatte (5278 Stim-
men; 0,37%). 1978 wurde erMitglied der DKP, was er auch nach 1989 bis zu seinem

1 Hinweis der Herausgeber: Siehe hierzu den Beitrag von Aradovsky ab S. 63 ff.
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Tod blieb. Die Verankerung von Degenhardt in einem westdeutschen kommunisti-
schenMilieu verdeutlichen Auftritte auf den Festivals der damaligen DKP-Tageszei-
tungUnsere Zeit (UZ-Pressefest), Schallplattenveröffentlichungen etwa im parteina-
hen pläne-Verlag (Dortmund), aber auch eine offen eingestandeneNähe zu der DDR,
etwa durch Veröffentlichungen in den Verlagen Aufbau und Neues Leben, eine Ver-
filmung des Romans Brandstellen durch die DEFA (1978; Regie Horst E. Brandt),
Auftritte in der DDR, u. a. auch beim Festival des politischen Liedes, und einer Mit-
gliedschaft in der Akademie der Künste der DDR. Neben die Tätigkeit als Jurist und
Liedermacher trat zunehmend auch eine schriftstellerische Tätigkeit, darunter auto-
biographisch geprägte Romane (Zündschnüre, Hamburg 1973;Brandstellen, Güters-
loh 1975; Petroleum und Robbenöl oder wie Mayak der Eskimo kam und mein ver-
rückter Vater wieder gesund wurde, München 1976; Die Mißhandlung oder der frei-
händige Gang über das Geländer der S-Bahn-Brücke, München 1979; Der Lieder-
macher, München 1982; Die Abholzung, München 1985; Für ewig und drei Tage,
Berlin 1999). Historisch geprägt war ein Roman über August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben (August Heinrich Hoffmann, genannt von Fallersleben, Mün-
chen 1991).
Degenhardt lebte in dem hier entscheidenden Zeitraum nicht unmittelbar im dama-

ligen Saarbrücken, sondern im damals noch selbständigen Brebach (Gemeinde Breb-
ach-Ferchingen, 1973 eingemeindet) unterhalb des Hallberges. Der Mittelpunkt der
wachsenden Familie (Tochter Nele, geboren 1961; Sohn Jan, geboren 1962; Sohn
Kai, geboren 1964; alle geboren in Saarbrücken) war ein ausgesprochener Arbeiter-
wohnort, aber ordentlich und gepflegt, derHalbergmit dem alten ,Schloss‘ der Indus-
triellenfamilie Stumm als Sitz des Saarländischen Rundfunks lag in Laufweite, für
Degenhardts weitere Karriere sicher von nicht zu unterschätzender Wirkung; noch
näher lag die ,Stummkirche‘ von 1882, ein eigenartiges Denkmal paternalistischer
Sozialpolitik. Im April 1963 wurde erstmals ein Lied von Degenhardt im Saarländi-
schen Rundfunk (Funkhaus am Halberg) aufgenommen und im folgenden Mai aus-
gestrahlt; es folgten Radio Bremen und derWestdeutsche Rundfunk. Degenhardt, der
nach eigener Aussage seit 1958 Lieder schrieb, als Student Jazz spielte und insbeson-
dere in Saarbrücken zunehmend imprivatenKreis auftrat, sang imörtlichenChor und
wurde eher zufällig, über das örtliche Milieu von Brebach, Mitglied der SPD; Breb-
ach und die umliegenden Gemeinden gehörten zu den Hochburgen der SPD ein-
schließlich des Milieus mit Arbeiterturn- und Gesangsverein (Freier Arbeiter-
Turn-und-Sportverein). Das war aber keine besonders revolutionäre Entscheidung,
zumal sich die saarländischen Sozialdemokraten im Saarkampf besonders national
positioniert hatten und den christlichen Parteien, insbesondere und nicht zu Unrecht
dem Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann, einen franzosenfreundlichen Separa-
tismus unterstellten. Im engeren saarländischen Umfeld von Degenhardt befanden
sich aber bereits vor 1963 Künstler wie der Fotograf Joachim Lischke (1923–2014).
Spuren des Saarlandes im literarischen Werk von Degenhardt finden sich in expli-

ziter Form nur wenige; das liegt freilich auch daran, dass viele Lieder nicht an einem
konkreten Ort spielen sondern, wie etwa der Deutsche Sonntag (1965), ihre Pointe
gerade darin entfalten, dass der beschriebene Ort fast überall in (West‐)Deutschland
liegen könne. Bei dem bis heute bekanntesten Lied nicht nur der ersten Jahre, Spiel
nicht mit den Schmuddelkindern (LP 1965; 1964 erstmals aufgeführt im Großen Sen-
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desaal des Sender Freies Berlin) wurde zuweilen ein saarländischer Bezug, sogar eine
nähere Verortung in Brebach, vermutet (etwa durch Christel Priemer und Inge Plet-
tenberg in einem Beitrag der WDR-Sendereihe Rückblende 1990). Dem soll hier
nicht gefolgt werden. Zum einen fehlen bereits Belege, dass sich Degenhardt in
den Saarbrücker Jahrenmit Brebach in besondererWeise befasste. Das eigeneWohn-
viertel war zwar durchaus proletarisch geprägt, aber kein Schmuddelkinderviertel
oder gar Slum, wie ohnehin in den Industrieorten des Saarlandes die Grenzen zwi-
schen einzelnenWohnvierteln etwas weniger scharf gezogen waren. Der von Degen-
hardt beschriebene Ort weist dagegen eindeutige Parallelen zu seiner Heimatstadt
Schwelm auf, zu erkennen an der auch topographischwahrnehmbarenTrennung zwi-
schen bürgerlicher Ober- (um die Kölner Straße) und proletarischer Unterstadt, dem
norddeutschen Begriff „Pastor“ für einen (hier wohl katholischen) Pfarrer, aber auch
an dem im Bergischen Land besonders verbreiteten Vornamen „Engelbert“ (nach
dem Kölner Erzbischof Engelbert von Berg, 1225 bei Schwelm ermordet) und
demwestfälischen Kartenspiel 66. Zudem hat Degenhardt selbst auf Vorbilder in sei-
ner Geburtsstadt hingewiesen. Nicht im Saarland, aber in der näheren Umgebung lag
das rheinland-pfälzischeKaiserslautern, dem er in als amerikanischer Garnisonsstadt
K-Town in P.T. aus Arizona (1968) ein Denkmal setzte. Die Handlung es Liedes, die
Desertion eines amerikanischenG.I. indianischer Herkunft, um demKriegseinsatz in
Vietnam zu entkommen, beruht auf einer wahren Geschichte, die zeitlich in die Saar-
brücker Jahre fällt; Degenhardt war nach eigener Aussage 1966 an der Flucht nach
Frankreich, die über das Saarland führte, beteiligt. Ebenfalls über das Saarland, ge-
nauer den Grenzübergang „Goldene Bremm“ führte am 13. Mai 1968 die von zahl-
reichen Studenten und einem Polizeiaufgebot auf beiden Seiten begleitete zunächst
erfolgloseAusreise des deutsch-französischen Studentenführers Daniel Cohn-Bendit
(* 1945; Dany le rouge) nach einem teach-in an der Universität Saarbrücken, an der
Degenhardt ebenfalls beteiligt war und die in dem Lied Dass das bloß solche Ge-
schichten bleiben (1969) behandelt wurde.
Das Bild des Juristen Degenhardt wäre unvollständig ohne den Justizkritiker De-

genhardt. LetztlichwarDegenhardt professioneller Jurist genug, umdie Begrenztheit
einer allzu platten Justizkritik zu erfassen. Notar Bolamus (1968), eine bundesdeut-
scher Elitenkarikatur, ist zwar offenkundig Jurist und stellt sich auch den „Herrgott“
wie eine Mischung aus „Christkind, Goethe und Oberlandesgerichtspräsident“ vor,
aber die Karikatur bezieht ihre Wirkung gerade daraus, dass sie sich nicht auf eine
bestimmte Berufsgruppe, sondern auf einen bestimmten Typus, dessen Vertreter
im konkreten Fall zufällig Jurist ist, bezieht. Ein positives Juristenbild findet sich
in Für die ich es sing (1987), in dessen dritter Strophe Richter, die sich an der Blo-
ckade eines Raketendepots beteiligten, hervorgehoben werden. Das bezog sich auf
einen realen Fall, die Richterblockade von Mutlangen am 12. Januar 1987; 20 Rich-
ter, darunter der Richter am OLG Braunschweig Helmut Kramer (* 1930), hatten
sich an einer Sitzblockade vor dem amerikanischen Raketendepot Mutlangen (Ost-
albkreis) beteiligt, in dem aufgrund des NATO-Doppelbeschlusses seit 1983 Per-
shing 2-Raketen stationiert waren. Degenhardt prophezeit den Richtern, ihre Namen
werde noch genannt werden, „wenn den Namen vom Chefpräsident/längst keiner
mehr kennt.“ Der etwas ungewohnt hymnische Ton erklärt sich daraus, dass Degen-
hardt hier als, wenn auch sehr freier, Übersetzer und Nachdichter tätig wurde. Unver-
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kennbares Vorbild des Liedes ist derChanson pour l’Auvergnat (1954; wörtlich Lied
fürdenMann aus der Auvergne, d.i.Marcel Planche, väterlicher Freund vonBrassens
der frühen Pariser Jahre) des französischen Chansonniers Georges Brassens (1923–
1981), der ab den fünfziger Jahren auf zahlreiche deutsche Liedermacher Einfluss
hatte, neben Degenhardt insbesondere auf Wolf Biermann (* 1936). der aus Bewun-
derung für Brassens den Begriff Liedermacher für auteur-compositeur in die deut-
sche Sprache einführte, Reinhard Mey (* 1942) und Hannes Wader (* 1942). Von
diesen besaß Degenhardt in den sechziger Jahren die größte geographische Nähe
zu Frankreich, in dem Brassens in dieser Zeit eine aus deutscher Sicht unvorstellbare
Volkstümlichkeit besaß; der Rezeption von Brassens durch Degenhardt war die an-
fängliche Nähe zu Frankreich sicher nicht abträglich. Degenhardt teilte mit Brassens
die katholische Erziehung und den gesellschaftskritischen Impetus, der in Saarbrü-
cken freilich noch nicht ganz ausgereift war. Während Brassens jedoch letztlich
als Anhänger eines weniger theoretisch verstandenen Anarchismus unideologisch
und individualistisch blieb, zogDegenhardt alsMitglied der DKP und ausdrücklicher
Kommunist andere Konsequenzen. Dabei stand die Ideologie der Aneignung von
Brassens durchaus im Wege, gerade wenn es um justizkritische Themen geht. Trifft
Degenhardt in seiner Nachdichtung eines eher unpolitischen Liedes wie Le testament
(Das Testament, 1956; nach François Villon) den Ton des Originals meisterhaft (Das
Testament, 1986), gelangt er in einem französischen Klassiker der Justizkritik, Le go-
rille (Der Gorilla, 1952) zu einer nicht so glücklichen Adaption (Vorsicht Gorilla,
1986). ImOriginal handelt das Lied von einem aus demZoo ausgebrochenenGorilla,
der am Schluss einen jungen Richter, den er wegen seiner Robe für eine Frau hält,
vergewaltigt; bei Brassens weint der Richter darüber fast so sehr wie der Angeklagte,
den er bereits am nächsten Tag zum Tode verurteilen wird. In Frankreich wurde die
Todesstrafe allerdings 1981 abgeschafft, Degenhardts Versuch, einen Bezug zu der
Besetzung amerikanischer Raketendepots in Mutlangen herzustellen, misslingt letz-
ten Endes, allerdings auch aus anderen Gründen, darunter ästhetischen und banali-
siert letzten Endes sogar den Kampf gegen die Todesstrafe; bei Degenhardt reagiert
der Richter „so wie der G. I., als die Pershing zwo bei Heilbronn explodierte“ (An-
spielung auf einen Unfall mit Pershing 2-Raketen auf dem Stützpunkt Heilbronn-
Waldheide mit drei amerikanischen Todesopfern am 11. Januar 1985). Auch der Ver-
such, Brassens fröhlichen Le Roi (Der König [sinngemäße Ergänzung: der Arschlö-
cher], 1972) zu verdeutschen,misslang; das sicher nicht unpolitische Lied hat imOri-
ginal eine stark misanthropische Pointe, die mit seinem fröhlichen, fast kinderlied-
haften Grundton, kontrastiert. Degenhardt dagegen schießt über das Ziel hinaus, be-
singt einen auf Deutsch anders klingenden König Großkotz (1986), kehrt die
pessimistische Pointe um und wünscht, anders als Brassens, auch gleich noch dem
spanischen König Juan Carlos (bei Brassens ist von Franco die Rede!) sowie König
Carl Gustav von Schweden, dem Papst und Hassan von Marokko die Entthronung.
Dies ändert aber nichts daran, dass Degenhardt wie nur wenige deutsche Autoren be-
fähigt war, sich den in vieler Hinsicht unübersetzbaren Brassens anzueignen.
Franz-Josef Degenhardt zählt zu den bekanntesten deutschen Liedermachern; sei-

ne Bedeutung kann hier nicht angemessen dargestellt werden. Zwar hat Degenhardt
seinen Beruf als Jurist nie verleugnet, diesen allerdings unbestritten seinen ideologi-
schen Vorgaben untergeordnet, sich immer als politischer Anwalt verstanden, dabei
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teilweise sogar diese Rolle, gebrochen über politische Beschimpfungen wie „Links-
anwalt“ („Große Schimpflitanei“, 1973) ironisiert. Die Bedeutung der Saarbrücker
Jahre für die Genese des Liedermachers Degenhardt ist bekannt. Etwas in den Hin-
tergrund geraten ist dabei eine auf den ersten Blick konventionelle bürgerliche Juris-
tensozialisation, die jedoch in ihrer europarechtlichen Themenwahl auch nach dama-
ligen Maßstäben alles andere als gewöhnlich war. Degenhardts relatives Schweigen
über die Saarbrücker Jahre kann angesichts seiner unbestrittenen Kritikfreude auch
als eine Form der Anerkennung für eine ungewöhnliche Fakultät an der Peripherie
verstanden werden.
ImKreis seiner Familie starb Degenhardt nach längerer Krankheit kurz vor seinem

80. Geburtstag 14. November 2011 in Quickborn. Begraben wurde er auf dem Hei-
defriedhof von Quickborn-Hasloh. Von den Kindern setzten insbesondere die Söhne
Kai und Jan, letzterer auch beruflich (Rechtsanwalt in Greifswald) das künstlerische
Werk des Vaters fort; bereits in den letzten Lebensjahrenwar Kai Degenhardt mit sei-
nem Vater gemeinsam aufgetreten. Die Tochter Nele ist Historikerin und Studiendi-
rektorin an einer Gesamtschule in Halstenbek (Kreis Bad Segeberg).

Martin Otto
Werke:
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Balladen, Chansons, Grotesken, Lieder, Hamburg

1967.
Die Auslegung und Berichtigung von Urteilen des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-

schaften (Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Recht der Universität des Saarlandes,
herausgegeben von Bernhard Aubin, Bd. 8), Stuttgart und Brüssel 1969 (Rezension: Achim
Andre, EuR 1970, S. 87–88).

Politische Justiz. Dokumentation über den Ausweisungsterror an Palästinensern, herausgege-
ben vomRechtsanwaltbüro Groenewold, (Franz Josef) Degenhardt, (Wolf Dieter) Reinhard,
o. O. [d.i. Hamburg] o. J. [d. i. 1972].

Vorwort zu: Kurt Tucholsky, Politische Justiz, zusammengestellt von Martin Swarzenski,
Reinbek 1970.

Zur Isolierung politische Gefangener. Presseerklärung vom 22.1.1973, in: Kritische Justiz 6
(1973), S. 63–68 (zusammen mit den Rechtsanwälten Eberhard Becker, Jürgen Laubscher,
Marlis Becker, Heidelberg; Rupert von Plottnitz, Armin Golzem, Helmut Riedel, Frankfurt
amMain; UlrichK. Preuß, Klaus Eschen, Christian Ströbele, Berlin; Kurt Groenewold,Wolf
Dieter Reinhard, Hamburg).

Werkausgabe in zehn Bänden, Berlin 2011–2013 (nur acht Bände liegen vor).
Diskographie:
http://www.franz-josef-degenhardt.de/fjd.php?MenuPage=medien/pages/platten.php&Lin

kList=n&MenuNr=85&MnGr=1&HeadFoto=img/nix.gif&MenuNavi=menunavi-li.php (ab-
ACHTUNGTRENNUNGgeACHTUNGTRENNUNGrufen am 31. August 2023).

Literatur und Internetseiten:
Albers, Jürgen/Blaß, Ursula/Bubel, Dirk/Glaser, Harald (Hrsg.): Saarbrücken zu Fuß. 17

Stadtteilrundgänge durch Geschichte und Gegenwart, Hamburg 1989, S. 129–131 und 265.

Arnold, Heinz-Ludwig (Hrsg.): Franz Josef Degenhardt, München 1972.
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https://www.lexikon-westfaelischer-autorinnen-und-autoren.de/autoren/degenhardt-franz-jo
sef/#/autor (abgerufen am 31. August 2023).

Maske, Adelheid/Maske, Ulrich: Das werden wir schon ändern. Franz Josef Degenhardt und
seine Lieder. Mit Liedbeispielen, Fotos und einem Interview, Dortmund 1977.

Petto, Reiner: https://www.literaturland-saar.de/personen/franz-josef-degenhardt/(abgerufen
am 31. August 2023).

Sudhof, Clemens: Franz-Josef Degenhardt (1931–2011). Liedermacher, Dichter, Anwalt und
Schriftsteller, in: Redaktion Kritische Justiz (Hrsg.), Streitbare Juristinnen. Eine andere Tra-
dition, Baden-Baden 2016, S. 129–140.
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Hans Ficker (1897–1968)

HansGerhard Ficker wurde am20. Juli 1897 als Sohn des aus Leipzig stammenden
Kunsthistorikers Johannes Ficker geboren. Nach Teilnahme am ErstenWeltkrieg als
Soldat (1914–1916), bei dem er schwer verwundet wurde, studierte er Geschichte,
Philosophie undRechtswissenschaften in Straßburg, Freiburg, Heidelberg,München
und Halle-Wittenberg. An letztgenannter Fakultät wurde Ficker 1925 mit einer Ar-
beit zum Thema Vertragliche Beziehungen zwischen Gesamtstaat und Einzelstaat
im Deutschen Reich bei Max Fleischmann zum Dr. iur. promoviert.
Nach demAssessorexamen imMärz 1927 inNaumburg an der Saale begann Ficker

seineKarriere in derMinisterialbürokratie, die bis zum Jahr 1945 andauern sollte, zu-
nächst als Hilfsarbeiter im Reichsjustizministerium. Dort beschäftigte er sich mit In-
ternationalem Privatrecht und Rechtsvergleichung, avancierte schließlich 1930 zum
Untergeneralsekretär des Völkerbundinstituts zur Vereinheitlichung des Privatrechts
mit Sitz in Rom. Dieses Institut international pour l’unification du droit privé (kurz
UNIDROIT) war 1926 durch Beschluss des Völkerbundes gegründet worden. Seine
Aufgaben waren die Untersuchung von Mitteln zur Harmonisierung und Koordina-
tion des Privatrechts von Staaten sowie die Vorbereitung einer einheitlichen Gesetz-
gebung auf dem Gebiet des Privatrechts durch die verschiedenen Staaten.
Ab 1931 war Ficker sodann neben seiner Tätigkeit für das UNIDROIT Richter am

Landgericht (,Landgerichtsrat‘), später Kammergerichtsrat (1936). 1938 erfolgte die
Ernennung zum Ministerialrat im Reichsjustizministerium (RJM), nachdem Ficker
zwischenzeitlich auch NSDAP-Mitglied geworden war. Zu seinen Aufgabengebie-
ten imRJMzählten das Völkerrecht, dasVerkehrsrecht und das Internationale Privat-
recht. In Publikationen und auf Konferenzenwidmete sich Ficker schwerpunktmäßig
der Rechtsvergleichung, dem Internationalen Privatrecht, speziell dem internationa-
len Obligationenrecht und dem internationalen Handelsrecht.
Von literarischen Darstellungen (posthum) über Fickers Wirken, die aus der Feder

früherer Weggefährten stammen, wird der letzte Abschnitt der Karriere in der Minis-
terialbürokratie häufig ausgespart: Zeitgleich zum deutschen Überfall auf Polen und
demBeginn des ZweitenWeltkriegswurde Ficker zumMitarbeiter der Reichskanzlei
Adolf Hitlers, wo er – zunächst als Hilfsreferent, ab 1941 im Rang eines Reichska-
binettsrats – schließlich die Aufgaben eines Abteilungsleiters wahrnahm. Hierbei
ging es Ficker nicht nur um eine Karriere als politisch neutraler Beamter, vielmehr
beförderte er die nationalsozialistische Rechtsverformung aktiv: Zusammen mit an-
deren Juristen im Dienst des NS-Staates gab Ficker etwa einen Kommentar zum
,Großdeutschen Eherecht‘ heraus, in dem er die Vorschriften des Ehegesetzes von
1938 (EheG) sowie die dazugehörigen Durchführungsvorschriften kommentierte.
Dieses Gesetz, das auf die NS-Rassegesetzgebung abgestimmt war, kodifizierte
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die zentralen Vorstellungen der Nationalsozialisten von der Rolle der Ehe, der eine
Anerkennung durch die Rechtsordnung nur für ihren Zweck des Wachstums der
Volksgemeinschaft zuteil werden sollte. Hitler hatte hierzu in seinem Werk Mein
Kampf paradigmatisch vorgegeben, dass „die Ehe nicht Selbstzweck sein [kann],
sondern dem einen großen Ziele, der Vermehrung und Erhaltung der Art und Rasse
dienen [muss]“ (Hitler, Mein Kampf, S. 266). In den einschlägigen Kommentierun-
gen bemühten sich Juristen wie Ficker, diesen Regelungszielen entgegenstehende
Rechtsprechung als überholt zu erklären und offene Begriffe wie schwere Verfehlung
oder Sitte über den Begriff des gesunden Volksempfindens oder Vergleichbares un-
mittelbar mit der politischen Ideologie des Nationalsozialismus zu verquicken. Statt
juristischer Argumentation gemäß den tradiertenMethoden rechtswissenschaftlicher
Arbeit, enthalten die Kommentierungen Fickers überwiegend eine Aneinanderrei-
hung politisch-ideologischer Wertungen, teilweise als direkte Zitate aus Hitlers
Mein Kampf.
So sei etwa die Persönlichkeit der Ehegatten sowie ihre persönliche Lebensgestal-

tung bei der Scheidung wegen anderer Eheverfehlungen (§ 49 EheG) nicht relevant,
vielmehr sei die Ehe allein an den Maßstäben des „Volksempfindens“, „der höheren
Gemeinschaft“, dem „Schöpfen aus den ihr entspringenden Quellen völkischer An-
schauung und Betrachtung“ zu messen, was im Ergebnis dem erkennenden Richter
ermöglichte, eine rein wertgebundene, politisch aufgeladene Entscheidung über
die „Wertigkeit“ einer Ehe nach nationalsozialistischen Grundsätzen zu treffen (Fi-
cker, in: Volkmar et al. (Hrsg.), Großdeutsches Eherecht, § 49 EheG, S. 182 f.):

„Der rechtschaffenden Kraft des Richters sind hier nur weite Grenzen gesetzt; gerade hier
sind ihm volkserzieherische Aufgaben von größter Bedeutung anvertraut“.

Damit war letztlich nichts anderes gemeint, als das NSDAP-Parteiprogramm zum
letztverbindlichen Maßstab für die zu beantwortende Rechtsfrage für das Vorliegen
eines Scheidungsgrundes werden zu lassen. An anderer Stelle führt Ficker bei den
„besonderenGründen“, die nach § 81 EheG dem an der Ehescheidung schuldigen El-
ternteil dennoch das Sorgezurecht zusprechen konnten, als erstes die „Gefährdung
der Erziehung des Kindes in deutschem Geiste, Vorliegen nichtdeutschen, nament-
lich jüdischen und marxistischen Einflusses“ auf (Ficker, a.a.O., § 81 EheG,
S. 299). Die Ausführungen Fickers dokumentieren damit exemplarisch die in der ge-
samten Rechtsordnung zu findenden Bemühungen der NS-Juristen, normative Maß-
stäbe dermaßen politisch zu überformen, dass im Ergebnis der Richter eine wertege-
leitete und nicht imWege des deduktiven Subsumtionsschlusses herbeigeführte Ant-
wort auf eine Rechtsfrage produzieren und so eine starke Aufweichung der Bindung
des Richters an Recht und Gesetz als einer der zentralen rechtstaatlichen Prinzipien
forcierten.
Auch die Generalklausel des § 55 EheG diene nach denWorten Fickers ( JW 1938,

2067) dazu,
„das Gesetz in der Hand des seinen weltanschaulichen Inhalt beherrschenden Richters ge-
schmeidig zu machen. […] In dem Gesetz tritt immer wieder das Vertrauen hervor, das
der Gesetzgeber in Volksverbundenheit, Lebensklugheit und Menschenkenntnis des natio-
nalsozialistischen Richters und Anwalts setzt. […]“
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Ficker kann damit als Teil der NS-Rechtsideologen angesehen werden, die durch
Kommentierungen und ihr Wirken in der obersten Ebene der Staatsführung (Reichs-
justizministerium, Reichskanzlei) zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Ord-
nungsvorstellungen einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. Durch seine Tätig-
keit in der Reichskanzlei hatte Ficker darüber hinaus auch unmittelbar von den Ein-
flussnahmenHitlers in die Strafjustiz Kenntnis und war in diesem Zusammenhang in
viele Vorlagen, Besprechungen und die Kommunikation zwischen den verschiede-
nen Partei- und Regierungsstellen involviert, wenn es etwa darum ging, dass ,zu mil-
de‘ ausgefallene Urteile deutscher Strafgerichte nachMeinung Hitlers zu korrigieren
waren oder im Vorhinein Einflussnahme auf die zu erkennende Strafe genommen
werden sollte.
Nach dem Sturz des NS-Regimes wurde Ficker zunächst von den Alliierten Besat-

zungsmächten als Verdächtiger wegen der Beteiligung an Kriegsverbrechen inter-
niert und verhört, was sehr wahrscheinlich auf seine Tätigkeit in der Reichskanzlei
zurückzuführen ist. Da eine weitere Verwendung in der Ministerialbürokratie der
Bundesrepublik aus diesemGrund ausschied, konzentrierte sich Ficker in den Jahren
des staatlichen Wiederaufbaus der Bunderepublik Deutschland – wie nicht wenige
belastete Juristen – auf die Fortsetzung seiner akademischen Karriere. Hierzu
nahm er den Schwerpunkt im Internationalen Privatrecht wieder auf und fand an
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eine akademische Heimat: 1952 erfolgte
die Habilitation bei Hellmut Isele mit einer Arbeit zuGrundfragen des deutschen in-
terlokalen Privatrechts.
In Mainz wurde Ficker unmittelbar im Anschluss als Professor, zunächst außeror-

dentlicher (1952–1954), dann als ordentlicher Professor amSeminar für Rechts- und
Wirtschaftswissenschaft berufen (Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales
Privatrecht und Rechtsvergleichung), wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahre
1965 wirkte, u. a. auch als Dekan der Rechts- undWirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät (1959–1960). Auch das Saarland streifte Ficker: Im Wintersemester 1954/55
hielt er als Gastprofessor für Bürgerliches Recht und Rechtsvergleichung Vorlesun-
gen an der noch jungen Universität des Saarlandes zum Internationalen Privatrecht.
Die Saarbrücker Fakultät war nach einem Semester bereits ausreichend angetan und
berief Ficker auf einen Lehrstuhl an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät, dieser lehnte das Angebot jedoch zugunsten seiner Berufung als Ordinarius
in Mainz ab.
Ficker entwickelte sich zum angesehenen Experten für das Recht des Personen-

standes sowie das Recht des Bürgerlichen Namens und war der ständige Vertreter
der Bundesrepublik Deutschland in der Commission Internationale de l’Etat Civil.
Zu breiterer Wirkung kam Fickers wissenschaftliches Wirken auch in seiner Arbeit
für den Deutschen Bundesverband der Standesbeamten. Er starb am 2. Februar
1968 in Mainz. Ein Jahr zuvor wurde ihm das Bundesverdienstkreuz (großes Ver-
dienstkreuz) für seine Arbeit verliehen.
Hans Ficker starb am 2. Februar 1968 in Mainz.

Simon Dörrenbächer
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[Zusammen mit Erich Volkmar, Hans Antoni, Hans Gerhard und Ernst Rexroth als Hrsg.]

Großdeutsches Eherecht. Kommentar zum Ehegesetz vom 06.07.1938 mit sämtlichen
Durchführungsverordnungen, München 1939.
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Mainz. Online abrufbar unter: http://gutenberg-biographics.ub.uni-mainz.de/id/dd0eca56-
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Wilfried Fiedler (1940–2023)

Wilfried Fiedler wurde am 22. Dezember 1940 in Hohenstadt an derMarch (heute:
Zábřeh) in der besetzten Tschechoslowakei geboren. Nach zwischenzeitlicher
kriegsbedingter Evakuierung kehrte die Familie Fiedler im Jahr 1945 nach Hohen-
stadt zurück, floh allerdings wieder im Jahr 1946 nach Deutschland, wo sie Hessen
unterkam. Dort lebte Wilfried Fiedler ab 1951 mit seiner Familie in Frankfurt am
Main. Diese Stadt sollte fortan auch die ,neue Heimat‘ Fiedlers werden. Er besuchte
dieVolksschule undwechselte dann zur Ziehenschule. Diese schloss er 1960mit dem
Abitur ab. Noch im gleichen Jahr leistete er den Grundwehrdienst ab. Ende 1960
nahm Fiedler ein Studium der Rechtswissenschaften an der Eberhard-Karls-Univer-
sität Tübingen auf. Währenddessen wechselte er an die Universität Hamburg. Seine
Erste Juristische Staatsprüfung legte er im Juni 1965 an der Albert-Ludwigs-Univer-
sität in Freiburg ab.
Schon während seiner Studienzeit interessierte sich Fiedler für Verwaltungs-, Ver-

fassungs- und Völkerrecht. Nach dem ersten Staatsexamen vertiefte er seine Interes-
sen im Bereich des öffentlichen Rechts. Er wechselte zur Universität Pierre Mendès-
France Grenoble II (heute Teil der Université Grenoble Alpes) in Frankreich, wo er
ein Studium der Verwaltungs-, Verfassungs- und Völkerrechtswissenschaften absol-
vierte. Er fertigte eine Arbeit zum Thema La continuité de la France pendant la Deu-
xième Guerre Mondiale (dt.: „Die Kontinuität Frankreichs während des Zweiten
Weltkriegs“) an.
Nach seiner Zeit in Grenoble zog es Fiedler erneut nach Freiburg imBreisgau. Dort

arbeitete er von 1968 bis 1970 als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Öffent-
liches Recht der Universität Freiburg. Hier promovierte er 1970 zum Thema Staats-
kontinuität und Verfassungsrechtsprechung. Anschließend legte er das Zweite Juris-
tische Staatsexamen ab und begann seine Tätigkeit als Assistent am Lehrstuhl von
Konrad Hesse. Durch Hesse kam Fiedler mit den Lehren des Rechtswissenschaftlers
HermannHeller inKontakt. Diese prägten ihn sehr, und imLaufe der Jahre veröffent-
lichte Wilfried Fiedler verschiedenste Aufsätze, die mit den Lehren Hellers in Ver-
bindung standen, wie zum Beispiel der Aufsatz Das Bild Hermann Hellers in der
deutschen Staatswissenschaft, der 1994 erschien.
Während seiner Assistenzzeit publizierte der Jurist verschiedene Schriften, darun-

ter auch seine 1972 erschienene Schrift Sozialer Wandel, Verfassungswandel und
Rechtsprechung, in der er sich fachübergreifend mit verfassungsrechtlichen Fragen
desWandels des Grundgesetzes und demThemengebiet der modernen Sozialwissen-
schaften beschäftigte.
Im Februar 1976 wurdeWilfried Fiedler durch die Rechtswissenschaftliche Fakul-

tät der Universität Freiburg im Breisgau mit der Schrift Funktion und Bedeutung öf-
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fentlich-rechtlicher Zusagen imVerwaltungsrecht habilitiert und erhielt dieVenia Le-
gendi für das Fach Öffentliches Recht.
Nach seiner Zeit in Freiburg wechselte der Rechtswissenschaftler im Sommer

1976 an die Christian-Albrechts-Universität Kiel. Dort übernahm er für ein Semester
eine Lehrstuhlvertretung im Fachbereich des Öffentlichen Rechts. Im darauffolgen-
den Wintersemester 1977 wurde er zum Professor für Öffentliches Recht an dersel-
ben Universität ernannt. Im Jahr 1979 wurde Fiedler zum Direktor des Instituts für
Internationales Recht, welches an der Universität Kiel angesiedelt ist, ernannt. Von
1981 bis 1984 war er dessen geschäftsführender Direktor.
Während seiner Zeit in Kiel widmete er sich intensiv der Forschung, vorrangig mit

verfassungsrechtlichen, verfassungsgeschichtlichen und völkerrechtlichen Themen.
Bis 1984 veröffentlichte er einige seiner wichtigsten Schriften, wie zumBeispielDas
Kontinuitätsproblem im Völkerrecht (1978) und Die erste deutsche Nationalver-
sammlung 1848–1849 (1980).
1984 folgteWilfried Fiedler schließlich demRuf an dieUniversität des Saarlandes,

um dort fortan einen Lehrstuhl im Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Völkerrecht in-
nezuhaben. In Saarbrücken übernahm er die Leitung des Seminars Völkerrecht und
widmete sich dem Fachgebiet intensiv in Forschung und Lehre.
Für die Begründung und Pflege von internationalen Verbindungen, wie beispiels-

weise der Gesellschaft für Rechtsvergleichung, der „American Society of Internatio-
nal Law“ sowie der „International LawAssociation“war Fiedler bekannt. 1991 über-
nahm er eineGastprofessur an der Tohoku-Universität in Sendai ( Japan), wo er eben-
falls über Fragen des Völkerrechts lehrte. Zudem übernahm er ab 1996 bis zu seiner
Emeritierung mehrfach Lehraufträge an der Universität in Zürich.
Während seiner Zeit in Saarbrücken war er mehrfach Dekan der Rechtswissen-

schaftlichen Fakultät. Im Jahr 1995 rief Wilfried Fiedler die Schriftenreihe Saarbrü-
cker Studien zum Internationalen Recht ins Leben. Ehemalige Studenten und Kolle-
gen aus seiner Zeit in Saarbrücken beschreiben Fiedler als „geschätzten Professor
und überaus fachlich kompetenten Kollegen“. Seine Doktoranden berichten von
durchweg positiven Erfahrungen und einem offenen Ohr für alle Fragen.
An der Universität des Saarlandes beschäftigte sich der Rechtswissenschaftler zu-

nehmendmit demSchwerpunkt desKulturgüterschutzes. Dieser ungewöhnliche For-
schungsschwerpunkt war vor allem der bewegten Vergangenheit von Wilfried Fied-
ler geschuldet. Daher beschäftigte er sich intensiv mit Themen wie dem Zweiten
Weltkrieg, den Kriegsfolgen sowie dem Verbleib von Kulturgütern, die als Kriegs-
beute oder durch die Folgen des Kriegs verschwanden. Auch im Bereich der Men-
schenrechte, der ,friedlichen Revolution‘ von 1989 sowie der Wiedervereinigung
Deutschlands publizierte er zahlreiche Beiträge.
Ein besonderes langhaltiges und persönlich gefärbtes Engagement pflegte Fiedler

in Bezug auf die sudetendeutscheVolksgruppe: Seit 1961war erMitglied imArbeits-
kreis Sudetendeutscher Studenten (ASS); 1970 begründete er innerhalb des Arbeits-
kreises Sudetendeutscher Akademiker (ASA) den Literatur-Spiegel, wo er bis 1981
auch als verantwortlicher Redakteur fungierte. Seit 1979war erMitglied derGeistes-
wissenschaftlichen Klasse der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und
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Künste. Die Geschichte Sudetenlandes prägte er als zudem als Herausgeber der Bei-
träge zur Vor- und Frühgeschichte Mährens. Zusätzlich unterstützte er die „Kultur-
stiftung der Deutschen Vertriebenen“.
Kurz vor der Jahrhundertwende erkrankte Wilfried Fiedler schwer. 2002 musste

der Rechtswissenschaftler aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme den Lehrstuhl
an der Universität des Saarlandes aufgeben. Nichtsdestotrotz blieb Fiedler Leiter der
Forschungsstelle „Internationaler Kulturgüterschutz“. Zudem publizierte und
forschte er im Bereich des Kulturgüterschutzes auch nach seiner Emeritierung weiter
und begutachtete Dissertationen und Habilitationsschriften verschiedener saarländi-
scher Juristen.
Das Wirken Fiedlers wurde 1981 mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Wis-

senschaft, 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz sowie 2011 mit einer Festschrift ge-
würdigt.
Am 4. Dezember 2023 starb Wilfried Fiedler im Alter von 82 Jahren in Saarbrü-

cken.
Johanna Rubly
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Hans-Ernst Folz (1933–2016)

Hans-Ernst Folz wurde am 18. April 1933 in Saarlouis (damals Teil des sog. ,Saar-
gebiets‘) als einziger Sohn des Ersten Amtsgerichtsrates Hans Folz und seiner Ehe-
frau Luise, geb. Thiery, geboren. Von Ostern 1939 bis Herbst 1943 besuchte er die
Volkschule, danach bis 1951 das Staatliche Ludwigsgymnasium Saarbrücken. Dane-
ben absolvierte er im Jahr 1951 bis 1952 die französische Reifeprüfung (Baccalau-
réat) beim Prüfungsamt Strasbourg.
ImWintersemester 1952/53 begann er sein Studium der Rechtswissenschaft an der

Universität des Saarlandes, das er vom Wintersemester 1953/54 bis zum Winterse-
mester 1954/55 an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg fortsetzte und am
27. Februar 1957 mit dem ersten Juristischen Staatsexamen an der Universität des
Saarlandes abschloss (Note ,gut‘). Am 1. September 1955 bestand er dort zudem sei-
ne Prüfung für die Licencé en Droit. Gleichfalls in Saarland absolvierte er sein Refe-
rendariat und bestand er am 29. November 1960 die Zweite Juristische Staatsprü-
fung, ebenfalls mit der Note ,gut‘.
ImAnschluss an seine juristische Ausbildung promovierte Folz an der Rechts- und

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit einer Arbeit zum Thema Staatsnotstand
und Notstandsrecht bei Werner Thieme; Zweitgutachter war Herbert Wehrhahn. Die
Untersuchung zielte darauf ab, „auf rechtvergleichender Grundlage den derzeit für
den Staatsnotstand in unserer Rechtsordnung geltenden Rechtzustand zu ermitteln“
(Staatsnotstand, S. 19). Die Arbeit war ein Beitrag zur Dogmatik der Notstandsver-
fassung – der wohl wichtigsten rechtspolitischen Frage der 1960er Jahre und einem
der zentralen Protestpunkte der bundesdeutschen ,1968er‘-Bewegung.2 Bereits seit
1957 arbeitete Folz daneben bei Thieme als Hilf-, und seit 1961 als wissenschaftli-
cher Assistent. Später wurde in der gleichen Position zum Leiter des wissenschaftli-
chen Dienstes der Juristischen Seminarbibliothek ernannt. Am 16. April 1964 wurde
er zum Akademischen Rat der Fakultät befördert.
Im Jahre 1968 habilitierte sich Folz mit einer Arbeit zum ThemaDie Geltungskraft

fremder Hoheitsäußerungen – Eine Untersuchung über die anglo-amerikanische Act
of State Doctrine und erhielt die Venia Legendi für die Fächer Staatsrecht, Verwal-
tungsrecht und Völkerrecht. Am 28. März 1969 wurde er in das Beamtenverhältnis
auf Widerruf zum Dozenten ernannt. Im Sommersemester 1970 war Folz Lehrstuhl-
vertreter an der FreienUniversität Berlin, imSemester darauf an der Philipps-Univer-
sität Marburg. Nach einer wiederholten Vertretung an der FU Berlin wurde Folz am
1. Januar 1972 zum Wissenschaftlichen Rat und Professor der Universität des Saar-
landes auf Lebenszeit ernannt. Einen Ruf an die Ruhr-Universität Bochum lehnte er
im Zuge dieser neuen Position ab.

2 Anmerkung der Herausgeber: Siehe hierzu den Beitrag von Aradovsky ab S. 63 ff.
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Im Wintersemester 1973 ging Folz für einen Forschungsaufenthalt nach Paris. Im
Jahre 1975 wurde Folz zum ordentlichen Professor an der Universität Linz ernannt;
parallel arbeitete er als Professeur Associé an der Université Sorbonne Paris Nord.
1980 wechselte er an die Universität Marburg, wo er den Lehrstuhl für Öffentliches
Recht übernahm; zusätzlich fungierte er dort teilweise als Pro- und dann als Dekan
des Fachbereichs Rechtswissenschaft (1982–1984). Im Jahre 1987 wechselte er an
die Gottfried Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover, wo er bis zu seiner Emeritie-
rung den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht innehatte.
ImWintersemester 1988/89 und 1990/91 fungierte er dort ebenfalls als Dekan. Über-
dies machte Folz zahlreiche Frankreichaufenthalte und war u. a. Gastprofessor in
Nancy, Paris und Poitiers.
Für seine Verdienste wurde Folz das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse (1988) sowie

der höchste französische Wissenschaftsorden Commandeur des Palmes Academiqu-
es verliehen (1991)
Folz war seit 1. Oktober 1962 mit Hildegard (mütterlich Mandescheid) verheiratet

und hatte drei Kinder, darunter den Juraprofessor Hans-Ernst Folz. Er starb am 9. Juli
2016 in Hannover.
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Paul Gaudemet (1914–1998)

PaulMarie Gaudemet wurde am 15. Mai 1914 in Dijon geboren. Er entstammte ei-
ner großen französischen Professorenfamilie: Sein Großvater war Professor für Ver-
waltungsrecht an der Universität Dijon, sein Vater Professor für Zivilrecht an der
Universität Straßburg. Sein Bruder Jean Gaudemet, ein Rechtshistoriker, war Uni-
versitätsprofessor und Direktor des Instituts für Römisches Recht an der Universität
Panthéon-Assas in Paris. Auch seine Neffen wurden Juraprofessoren.
Nachdem er seine Hochschulreife am Lycée Fustel-de-Coulange in Straßburg er-

langte, studierte Gaudemet zunächst Mathematik und später Rechtswissenschaft an
denUniversitäten in Straßburg und Paris. 1936 erhielt er den prestigeträchtigenGoul-
lencourt-Preis der Juristischen Fakultät der Pariser Universität.
Von Oktober 1936 bis Oktober 1938 besuchte Gaudemet die L’Ecole militaire

d’artillerie und diente danach im 1. Französichen Artillerieregiment. 1940 kam er
im Rahmen der Kampfhandlungen gegen die deutsche Invasion Frankreichs in deut-
sche Kriegsgefangenschaft. Erst im Jahr 1944 kam er frei.
Nach demEnde des ZweitenWeltkriegs wurde er im Jahr 1945mit einer Arbeit sur

le régime de la fonction publique en droit allemand [dt. „über den deutschen öffent-
lichen Dienst“] in Paris promoviert. 1946 erhielt er hierfür den Emile-Deschanel-
Preis. Seine Agrégation (section de droit public) bestand er 1946 als Jahrgangsbester.
Ab 1946warGaudemet Lehrbeauftragter am Institut für Auslandsforschung in Zü-

rich. Im gleichen Jahr erhielt einen Ruf an die Universität Nancy, an welcher er Ver-
fassungs- und Finanzrecht sowie Rechtsvergleichung im Bereich des öffentlichen
Rechts unterrichtete; hinzu kam ab 1947 Vorlesungen imBereich des internationalen
Institutionenvergleichs. Parallel wurde er zudem zum Professor für Finanzrecht und
Finanzwissenschaften am l’Institut Commercial de Nancy.
Von 1954 bis 1963 war Gaudemet zusätzlich Lehrbeauftragter an der Universität

des Saarlandes. In Rahmen dieser Lehraufträge hielt er Vorlesungen zu Finanzwis-
senschaft und französischem Recht; französischer Verfassungsgeschichte und öf-
fentlichem Recht; französischer Rechtsgeschichte und Recht der europäischer Orga-
nisationen; Einführung in die Politikwissenschaft, Finanzinstitutionen und Rechts-
vergleichung im öffentlichem Recht; Politikinstitutionen der USA; Politische Insti-
tutionen Großbritanniens; Politische Institutionen der Länder Europas. Im Zuge
der Unterzeichnung des Saarvertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und Frankreich am27. Oktober 1956wurdeGaudemet zusätzlich zumStellvertreten-
den französischen Mitglied des sog. Saar-Schiedsgerichts. Gemäß Artikel 89 des
Saarvertrages war dieses Schiedsgericht zuständig für Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung des Vertrages,
die nicht auf diplomatischem Wege beigelegt werden konnten.
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Ab 1963 bis 1969 wurde Gaudemet zum Professor an der Rechts- undWirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Paris. Von 1970 bis 1983 war er Profes-
sor an der Universität Panthéon-Assas (Paris II).
Gaudemet war häufig Gastprofessor. So machte er Auslandsaufenthalte an juristi-

schen Fakultäten in Dakar, Teheran, Tunis, Libreville, Bangui, Rabat. Er war Cheva-
lier der französischen Ehrenlegion, Commandeur des Palmes academiques sowiemit
dem Croix de guerre ausgezeichnet.
Paul Gaudemet starb im Alter von 83 Jahren am 23. März 1998 in Paris.
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Wilhelm Geck (1923–1987)

Wilhelm Karl Geck wurde am 30. Mai 1923 in Wattenscheid-Höntrop (heute ein
Stadtteil von Bochum) geboren. Sein Vater war der evangelische Pfarrer (damals
Hilfsprediger) Wilhelm Geck (1892–1989), seine Mutter die schleswig-holsteini-
sche Pfarrerstochter Ragnhild geborene Giese (1894–1945) aus Bordesholm.
Auch der gleichnamige Großvater Wilhelm Geck (1863–1920) war evangelischer
Pfarrer in Westfalen, u. a. in Herrscheid und Höntrop. Die Familie stammte aus Lü-
denscheid (Grafschaft Mark), auch der Urgroßvater Wilhelm Geck (1817–1885),
1861 bis 1885 Superintendent in Lüdenscheid und dessen Vater Friedrich Geck
(1790–1859), 1830 bis 1833 Superintendent in Lüdenscheid, waren westfälische
Pfarrer. Ein jüngerer Bruder von Geck war der Musikwissenschaftler Martin Geck
(1936–2019), der von 1980 bis 2001 Professor für Musik und ihre Didaktik an der
Universität Dortmund war und unter anderem die Richard-Wagner-Gesamtausgabe
betreute.
Der Vater war seit 1931 Pfarrer an der evangelischen Altstadtgemeinde in Reck-

linghausen, seit 1934 Vorsitzender des Bruderrats der Bekennenden Kirche in Reck-
linghausen und wurde insbesondere wegen seinesWiderstands gegen die nationalso-
zialistische Einflussnahme auf die Jugendarbeit öffentlich bekannt. 1938 wurde von
der Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Dortmund ein Ermittlungsverfahren ge-
gen den Vater wegen des Heimtückegesetzes eröffnet, aber 1939 eingestellt. Von
1949 bis 1961 war der Vater Superintendent des Kirchenkreises Recklinghausen.
Geck besuchte das Gymnasium Petrinum in Recklinghausen bis zum Abitur 1941

undwurde anschließend zumArbeitsdienst und in Folge zurWehrmacht eingezogen;
er nahm amAngriff auf die Sowjetunion teil, war in Polen eingesetzt, wurde verwun-
det und geriet als Leutnant 1944 im Zuge der alliierten Invasion zunächst in britische
Kriegsgefangenschaft, danach in das amerikanische Kriegsgefangenenlager Camp
Trinidad (Colorado); an der Lagerschule hörte er erste juristische, aber auch histori-
sche Vorlesungen. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft studierte
Geck ab 1946 in Frankfurt am Main Rechtswissenschaften, unter anderem bei dem
RektorWalter Hallstein (1901–1982), mit dem er auch imRahmen der studentischen
Selbstverwaltung zusammenarbeitete. Nach dem hessischen juristischen Staats-
examen in Frankfurt 1949 erhielt Geck mit Unterstützung von Heinrich Kronstein
(1897–1972) ein Stipendium für ein Auslandsstudium an der Bucknell University
in Lewiston (Pennsylvania), das er 1950mit einemMaster of Arts in PolitischenWis-
senschaften und Geschichte beendete.
Anknüpfend an denAufenthalt in den USAwurde Geck 1953 bei HermannMosler

(1912–2001) in Frankfurt am Main zu der legislativen Gewalt des amerikanischen
Präsidenten promoviert. 1953 bis 1954 war Geck Assistent am Juristischen Seminar
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in Frankfurt. Nach dem Assessorexamen wurde Geck formal Amts-, dann Landge-
richtsrat in Nordrhein-Westfalen, wurde jedoch sofort zum Bundesministerium der
Justiz abgeordnet (bis 1957). Gefördert wurde er von dem Staatssekretär Walter
Strauß (1900–1976). Geck arbeitete in der Abteilung für völkerrechtliche Grund-
satzfragen und der Lebensmittelpunkt der Familie war in dieser Zeit Bonn. 1957wur-
de Geck bis 1961 Hilfsarbeiter bei dem Bundesverfassungsgericht und insbesondere
dem 1958 an das Gericht gewählten Bundesverfassungsrichter (ab 1959 Präsident)
Gebhard Müller (1900–1990) zugeteilt. Von 1961 bis 1964 war Geck unter seinem
Lehrer Hermann Mosler Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. 1962 war er daneben Gastdozent an der
University of Michigan in Ann Arbor.
Am26. Januar 1962wurdeGeck beiMosler inHeidelbergmit einerArbeit über die

völkerrechtlichenWirkungen verfassungswidriger Verträge im Bereich des Öffentli-
ches Recht habilitiert und folgte zum 1. November 1964 einemRuf an die Universität
des Saarlandes auf einen Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht als Nachfolger von Ignaz Seidl-Hohenvelden
(1918–2001). Gleichzeitig wurde er Direktor des Seminars für Völkerrecht. Einen
gleichzeitigen Ruf nachMannheim hatte Geck abgelehnt. Auf der Tagung der Staats-
rechtslehrervereinigung vom 2. bis zum 5. Oktober 1968 in Bochum hielt Geck ge-
meinsam mit seinem Mainzer Kollegen Hans-Heinrich Rupp (1926–2020) das Re-
ferat überDie Stellung der Studenten in derUniversität.Beide sprachen sich auf einer
erkennbar von den Ereignissen des Jahres 1968 geprägten Tagung gegen die Forde-
rungen nach studentischer und weitererMitbestimmung (,Drittelparität‘, Allgemeine
Studentenausschüsse als öffentliche Körperschaft) aus, wobei das Referat von Geck
einen besonderen Schwerpunkt auf der ,Studentenschaft‘ besaß und auch mit empi-
rischen Beispielen aus Saarbrücken gegen die automatische Beförderung promovier-
ter Assistenten zu ,Assistenzprofessoren‘ argumentierte. Dass Geck sich der Univer-
sität des Saarlandes besonders verbunden fühlte, verdeutlicht auch, dass er 1968 ei-
nen weiteren Ruf nach München ablehnte. Im gleichen Jahr wurde Geck auf Vor-
schlag der Bundesregierung Mitglied des Schiedsgerichtshofs und der Gemischten
Kommission nach dem Abkommen über deutsche Auslandsschulden (Londoner
Schuldenabkommen 1953) sowie Mitglied der Schiedskommission für Güter, Rechte
und Interessen nach dem Überleitungsvertrag (nach dem Deutschlandvertrag 1954).
1970/71 stand Geck der Rechts- undWirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Saar-
brücken als Dekan vor.
Geck erwies sich als expliziter Völkerrechtler (regelmäßige Vorlesung und Semi-

nar in Saarbrücken), der zwar das gesamte öffentliche Recht in Saarbrücken vertrat
(etwa Übungen im öffentlichen Recht, SoSe 1965; Verfassungsgerichtsbarkeit und
Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger SoSe 1967; Staatsrecht I: Grundrechte
WiSe 1967/68 und SoSe 1969; Übungen im öffentlichen Recht für Fortgeschrittene
SoSe 1969), aber seinen klaren Schwerpunkt auch außerhalb des Pflichtstoffs besaß,
etwa als Mitglied der „International Society for the Study of Comparative Law“
(1969) oder des Kuratoriums (1974) und des Fachbeirats (1981) des Max-Planck-In-
stituts für ausländisches öffentliches Recht. In der zweiten Auflage vomWörterbuch
des Völkerrechts („Strupp-Schlochauer“) bearbeite Geck von 1960 bis 1962 zahlrei-
che Stichwörter, ebenso von 1982 bis 1987 in dem Nachfolgewerk Encyclopedia of
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Public International Law. ImBonner Kommentar zumGrundgesetz bearbeitete Geck
den Artikel 102 („Die Todesstrafe ist abgeschafft“). Mit Rudolf Bernhardt (1925–
2021) gab er Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH; Den Haag)
von 1947 bis 1948 heraus. Auch das Wissenschaftsrecht war ein besonderes Interes-
se; aus einem Saarbrücker Vortrag ging die Veröffentlichung Promotionsordnung
und Grundgesetz hervor. Besonders engagiert war Geck in der freundschaftlichen
Beziehung der Universität des Saarlandes zu der privaten japanischen Keiō-Univer-
sität in Tokio; zahlreiche Veröffentlichungen wurden in das Japanische übersetzt. In
der Lehre in Saarbrücken unterstützte er die Schwerpunktbildung im Europarecht; zu
seinen Lehrstuhlmitarbeitern gehörte von 1985 bis 1987 auch der spätere Bundes-
tagsabgeordnete und -minister Peter Altmaier (* 1958). Seit 1973 war GeckMitglied
des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes. Ein besonderes Interesse von Geck galt
zudem dem Bundesverfassungsgericht, dem er eine besondere Bedeutung bei der
„Entwicklung zu einem echten Demokratieverständnis in der Bundesrepublik“ zu-
maß. Auch seine letzte selbständige Veröffentlichung behandelte 1986 Wahl und
Amtsrecht des Bundesverfassungsgerichts.
Geck steht für eine zweite Generation von Saarbrücker Professoren, die nach dem

Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik 1957 berufen wurden. Mit seiner Beru-
fung begann auch eine besonders enge Zusammenarbeit mit dem Heidelberger
Max-Planck-Institut. Seinen Lebensmittelpunkt hatte Geck als Saarbrücker Profes-
sor mit seiner Familie immer im Saarland, zunächst in St. Ingbert in der Eichendorff-
straße 18, dann für lange Jahre in Oberwürzbach-Reichenbrunn (1973 nach St. Ing-
bert eingemeindet) im Privatweg.
Während seines Studiums hatte Geck die in Houston (Texas) geborene Romanis-

tik- und Musikstudentin Virginia Werlein (1928–2015) aus Baton Rouge (Louisia-
na) kennengelernt, die ihm nach Deutschland folgte und die er 1952 in Recklinghau-
sen heiratete. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, darunter der Musikwissen-
schaftler und Bibliothekar Karl Wilhelm Geck (* 1955), Fachreferent an der Sächsi-
schen Landesbibliothek Dresden. Geck starb nach langer und ernster Krankheit am
23. April 1987 im Alter von gerade 63 Jahren in St. Ingbert. Seine letzte Ruhestätte
fand Geck auf dem Friedhof von Oberwürzbach in St. Ingbert.
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Paul Gieseke (1888–1967)

Paul Ferdinand Karl Otto Gieseke wurde 5. Mai 1888 als Sohn von Anna und Lud-
wig Gieseke, eines Rechtsanwalts, Notars und späteren geheimen Justizrates, in
Magdeburg geboren. Er legte sein Abitur an einem renommierten protestantischen
Gymnasium ab und studierte ab 1906 Rechtswissenschaften in Tübingen, Halle
und Leipzig. Das Erste Staatsexamen absolvierte er 1909 in Leipzig. 1910 wurde
er mit der ArbeitDer öffentliche Glaube des Grundbuches nach § 892 BGB in seiner
Wirkung Grundstückrechten gegenüber promoviert. Nach dem Zweiten Staats-
examen im Jahr 1914 war Gieseke zunächst als Gerichtsassessor in Magdeburg
und als kommissarischer Hilfsarbeiter bei der Staatsanwaltschaft in Kiel tätig, bevor
er 1917 als Hilfsarbeiter in das Reichsamt des Innern und anschließend ins Reichs-
wirtschaftsamt in Berlin wechselte. Dort war er vorrangig als Sachbearbeiter für
die chemische Industrie tätig. Aufgrund seines neugewonnenen Interesses an volks-
wirtschaftlichen Themen besuchte er ab 1919 die Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg, wo er bis 1920 Nationalökonomie und Soziologie studierte. Im gleichen
Jahr wurde er dann Wissenschaftlicher Assistent an der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn, wo er imNovember 1921mit der ArbeitDie Rechtsverhält-
nisse in gemeinwirtschaftlichen Organisationen sich habilitierte.
1922 erhielt Gieseke einen Ruf nach Rostock auf den Lehrstuhl für Bürgerliches

Recht und Handelsrecht, den er sieben Jahre innehatte. Parallel gehörte er von
1926 bis 1928 als Mitglied der nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP)
dem Landtag des Freistaates Mecklenburg-Schwerins an, zeitweise sogar als Frakti-
onsvorsitzender. Im Jahr 1929 erhielt Gieseke einenRuf an dieHandelshochschule in
Berlin, wo er für die Jahre 1933–1934 zum Rektor ernannt wurde.
Nach der ,Machtübernahme‘ der Nationalsozialisten wurde Paul Gieseke Mitglied

der neugegründeten nationalsozialistischen Akademie für Deutsches Recht. Auf An-
regung des Reichsverkehrsministeriums entstand dort einWasserrechtsausschuss un-
ter Vorsitz des ehemaligen Vizepräsidenten des preußischen Oberverwaltungsge-
richts Paul Schlegelberger. Auch Gieseke erhielt dort einen Sitz. 1936 übernahm
er den Vorsitz des Ausschusses. Dessen Zielsetzung war die Reform des Wasser-
rechts auf Basis des nationalsozialistischen Rechtsverständnisses. Konkret bedeutete
dies in erster Linie die Aufgabe der bis dahin weitestgehend üblichen Koexistenz von
öffentlichem und privatem Wasserrecht zugunsten einer grundsätzlichen Unterstel-
lung der Gewässer unter die „Verfügungsmacht des Reichs“ (§ 1 des 1941-Ent-
wurfs). Ganz im Zeichen der NS-Ideologie stand auch die Überwindung von Privat-
eigentum an Gewässern und die Vereinheitlichung und Zentralisierung des Wasser-
rechts: Sie sollten der juristischen Verwirklichung der ,Volksgemeinschaft‘ dienen,
deren Interessen stets den Bedürfnissen des Individuums vorzuziehen seien. Im
März 1941 präsentierte der Wasserausschuss unter dem Vorsitz Giesekes den Ent-
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wurf zum sog. Reichswassergesetz. Jedoch kam das Projekt aufgrund eingehender
Kritik nie über den Status eines Entwurfs hinaus.
1934 wechselte Gieseke an die Philipps-Universität Marburg, wo er den Lehrstuhl

für Handelsrecht und Bürgerliches Recht bekleidete. Von 1935 bis 1936 war er stell-
vertretender Rektor; 1938 wurde er schließlich zum Rektor der Universität ernannt.
Dieser Schritt stieß auf heftige Kritik seitens der NSDAP-treuen Professorenschaft,
die ihm vorwarf, er sei aufgrund seiner DVP-Vergangenheit „der Typ des geschick-
ten, versteckten Reaktionärs“ (Auerbach, Giesecke, S. 97). Jedoch war GiesekeMit-
glied in diversen nationalsozialistischen Organisationen und konnte diese Verbin-
dungen für sein berufliches Fortkommen ausnutzen: Seit 1934 war er Fördermitglied
der SS undMitglied im Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (später: Na-
tionalsozialistischer Rechtswahrerbund) sowie im Frontkämpferbund, obgleich er
aufgrund eines behaupteten Herzleidens nie gedient hatte. Nach seinem Eintritt in
die NSDAP am 1. Mai 1937 und nicht zuletzt aufgrund persönlicher Unterstützung
durch den Gauleiter Kurhessens, Karl Weinrich, konnte Gieseke seine Kandidatur
als Rektor gegen alle Widerstände durchsetzen. Sein Rektorat blieb allerdings –
bis auf eine kurze Auseinandersetzung um die gescheiterte Kandidatur des Rassen-
forschers Hans F. K. Günther – ereignislos.
1939 wechselte Gieseke an die Friedrich-Wilhelms-Universität (heute: Humboldt-

Universität) zu Berlin, an den Lehrstuhl für Handelsrecht und Bürgerliches Recht,
den er bis 1945 innehatte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war er zunächst
ohne berufliche Stellung. 1948 erhielt er eine Gastprofessur an der Universität Bonn.
1950 folgte der Ruf an die Universität des Saarlandes auf den Lehrstuhl für Bürger-

liches Recht und Handelsrecht. Dort hielt er v. a. Vorlesungen zumHandelsrecht und
veranstaltete Doktorandenseminare im Bürgerlichen Recht.
1952 kehrte er endgültig nach Bonn zurück, wo er das von ihm mitbegründete In-

stitut für das Recht der Wasserwirtschaft (heute: Institut für das Recht der Wasser-
und Entsorgungswirtschaft) an der Universität Bonn leitete. Noch lange nach seiner
Emeritierung im Jahr 1955 prägte Gieseke denwasserrechtlichenDiskurs in der Bun-
desrepublik entscheidend. Exemplarisch hierfür steht der von ihm mit Paul Wiede-
mann herausgegebene Kommentar zum Wasserhaushaltsgesetz (heute Czychow-
ski/Reinhadt).
1958 erhielt Gieseke das Große Bundesverdienstkreuz. 1963 verlieh ihm die Uni-

versität Hannover die Ehrendoktorwürde (Dr.-Ing. h.c.).
Gieseke verstarb am 31. Oktober 1967 in Bad Godesberg.

Dan Aradovsky
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Der öffentlicheGlaube desGrundbuches nach § 892BGB in seinerWirkungGrundstücksrech-

ten gegenüber, Leipzig 1910.

Die Rechtsverhältnisse der gemeinwirtschaftlichen Organisationen, Jena 1922.
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Joseph Goergen (1904–1995)

Joseph [die (Eigen‐)Schreibweise variiert, auch Josef gebräuchlich] Goergen wur-
de am 14. Januar 1904 in Fraulautern (seit 1936 ein Stadtteil von Saarlouis) geboren.
Sein Vater war der Steinhauer und Maurermeister Johann Goergen, seine Mutter
Margaretha Schor. Auch die Familie stammte aus Fraulautern. Ein jüngerer Bruder
war der katholische Theologe Aloys Goergen (1911–2005), der als Priester an der
Liturgiereform beteiligt war und seit 1969 an der Münchner Akademie für bildende
Künste als Professor für Ästhetik, Ikonologie und Theologie des Sakralbaus (1969
bis 1975 auch als deren Präsident) unterrichtete. Der Vater wurde später als selbstän-
diger Bauunternehmer und Architekt insbesondere im Kirchenbau tätig (Umbau der
St. Antonius von Padua, Züsch, 1911). Goergen besuchte dasGymnasium in Saarlou-
is (heute Gymnasium amStadtgarten) bis zumAbitur und war in der katholischen Ju-
gendbewegung (Quickborn) engagiert.
Nach dem Studium der katholischen Theologie in Trier an der Philosophisch-

Theologischen Hochschule (1925–1931 mit Unterbrechungen) unter anderem bei
Ludwig Kaas (1881–1952), an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Eich-
stätt (1925–1926) sowie an der UniversitätMünchen (1926–1927 und 1930), wurde
Goergen am 21. März 1931 durch Bischof Franz Rudolf Bornewasser (1866–1951)
imDom zu Trier zumPriester geweiht und im gleichen Jahr Kaplan in Bernkastel (St.
Michael und St. Sebastian). Am 23. Januar 1932 wurde er an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München mit einer Dissertation über Des heiligen Albertus Magnus
Lehre von der göttlichen Vorsehung und dem Fatum unter besonderer Berücksichti-
gung der Vorsehungs- und Schicksalslehre des Ulrich von Straßburg in München bei
dem Kirchenrechtler Eduard Eichmann (1870–1946) zum Dr. theol. promoviert.
GoerACHTUNGTRENNUNGgen gehörte zur Münchner kanonistischen Schule und wie sein jüngerer Bruder
Aloys, der ebenfalls in der katholischen Jugendbewegung sozialisiert wurde, zum
theologischen Umfeld von Romano Guardini (1885–1968) und Theodor Haecker
(1879–1945). Goergen veröffentlichte auch in der katholischen Zeitschrift Hoch-
land. 1938 wurde Goergen Kaplan an der erst 1934 geweihten Christkönigkirche
in Trier-West, einer umgebauten Exerzierhalle, 1939 erhielt er seine erste Pfarrstelle
an St.-Laurentius in Sein (Kreis Birkenfeld), einer mehrheitlich evangelischen Ge-
meinde im ehemaligen Fürstentum Lichtenberg, die erst 1893 eine katholische Kir-
che erhalten hatte. Gleichzeitig warGoergen Pfarrverwalter vonBecherbach bei Kirn
(Kreis Kreuznach).
1946 kehrte Goergen in das heimatliche Saargebiet zurück und erhielt eine Pfarr-

stelle an Heilig Sakrament in Dillingen. Politisch wurde dem fließend Französisch
sprechenden Goergen besonderes Vertrauen entgegengebracht, die Familie war
auch mit dem Saarbrücker Widerstandskämpfer Willi Graf (1918–1943) bekannt.
Wie sein jüngerer Bruder an einer Verbindung von Theologie und bildender Kunst
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interessiert, leitete Goergen den Wiederaufbau des 1944/45 durch Kriegsfolgen zer-
störten Saardomes, einer imStil derNeoromanik von 1910 bis 1913 durch PeterMarx
(1871–1958) errichteten katholischenKirche (angeblich größter Sakralbau des Saar-
landes). Insbesondere sorgte er für eine künstlerische Ausgestaltung unter Beteili-
gung einheimischer Bildhauer, bemüht dabei um eine zeitgemäße Formensprache.
1948 wechselte Goergen auf eine Pfarrstelle in der Bergbaugemeinde Ensdorf (St.
Marien). Hier zeigte er auch sozialpolitisches Engagement im Rahmen der katholi-
schen Soziallehre, so mit der Neugründung des Berg- und Hüttenarbeitsvereins St.
Barbara im Jahr 1951 (später Ehrenpräside). Gemeinsam mit dem Kaplan Stephan
Lorenz fällt in diese Zeit die ab den 1950er Jahren einsetzende Errichtung einer Ma-
rienwallfahrtsstätte als Erinnerungsort für Kriegstote und Kriegsheimkehrer in einer
ehemaligen Flakstellung mit Bunkeranlagen auf dem Hasenberg, bei der einer zeit-
genössischen künstlerischen Gestaltung durch Bildhauer besondere Bedeutung bei-
gemessen wurde (heute Marienpark Hasenberg).
Goergen unterstützte zunächst, auch als Mitglied, die CVP des ersten saarländi-

schen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann (1880–1967). Zur Eröffnung der
Universität des Saarlandes 1948 hielt Goergen in Anwesenheit von Hoffmann, Kul-
tusminister Emil Straus (1899–1985; beide CVP) und zahlreichen französischen Of-
fizieren einen Festgottesdienst zum Wintersemester 1948/49. In dieser Ansprache
stellte er die Gründung der Universität in den Kontext des „abendländischen Univer-
sitätswesens“ und bezeichnete die Pariser Sorbonne im Rahmen eines für die Zeit ty-
pischen neokarolingischenAbendlandbegriffs als „Mutter aller Universitäten“. Auch
die Medizinische Hochschule in Homburg, eine Vorgängereinrichtung der Universi-
tät, hatte Goergen seit deren Gründung 1947 begleitet. Goergen betreute auch die
Saarländische Katholische Studentenschaft, den Vorläufer der 1953 gegründeten ka-
tholischen Studentengemeinde. 1954 wurden an der Universität aber auch durch an-
tifranzösische Studenten Flugblätter gegen die „private unwahre Machtpolitik“ von
Goergen verbreitet.
Goergen gehörte 1948 zu den Gründungsdozenten der Rechts- und Staatswissen-

schaftlichen Fakultät (bereits seit 1947 war er Dozent an der inMedizinischen Hoch-
schule in Homburg), deren Lehrkörper zunächst mehrheitlich aus französischen Pro-
fessoren bestand. Im Wintersemester 1948/49 hielt Goergen Vorlesungen wie „Ein-
führung in das kanonische Recht – Quellen undGeschichte des kanonischen Rechts –
Der Codex Juris Canonici“, „Liber I CJC Normae generales verglichen mit BGB“
und „Die Ehe nach kanonischem und bürgerlichem Recht (rechtsdogmatisch und
rechtsgeschichtlich)“. Später, als das studentische Interesse und die Prüfungsrele-
vanz sanken, beschränkte sich sein Lehrangebot im Wesentlichen auf Einführungen
in das Kirchen- und Staatskirchenrecht (exemplarisch im WS 1969/70 „Kirchen-
recht“ und „Kirchenrechtliches Seminar“). Insgesamt vertrat Goergen über 30 Jahre
lang das Kirchenrecht in Saarbrücken aktiv in der Lehre. Am 30. Mai 1951 wurde
Goergen zum Honorarprofessor mit vollem Lehrumfang für Staatskirchenrecht
undKanonisches Recht an der Universität des Saarlandes ernannt. 1953 erhielt Goer-
ACHTUNGTRENNUNGgen zudem einen Lehrauftrag für Religionswissenschaft und -pädagogik (später: ka-
tholische Religionslehre) am Berufspädagogischen Institut in Saarbrücken (später
„Institut für Berufsfachkunde“ an der Universität des Saarlandes). Im Nebenamt
war er Mitglied des Prüfungsamtes für das Lehramt des Höheren Dienstes an Gewer-
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be- und berufsbildenden Schulen des Saarlandes; spätestens ab diesemZeitpunkt ver-
stand sich Goergen im wissenschaftlichen Kontext als praktischer Theologe mit ei-
nem besonderen Interesse an der bildenden Kunst.
1954 wurde Goergen der französische Orden Ordre des Palmes Académiques in

der Stufe Officier d’académie verliehen worden. Wie der Großteil der Mitglieder
der CVP, trat er 1959 der CDU bei. 1963 wurde der im ganzen Saarland nicht zuletzt
wegen des Marienparks bekannte Goergen zum Dechanten des Dekanats Saarlouis
gewählt. Im gleichen Jahr wurde er Ehrenbürger von Ensdorf und 1968 Ehrendom-
herr in Trier. 1969 übernahm Goergen eine Pfarrstelle an der monumentalen, von
Hans Herkommer (1887–1956) in den Jahren 1923 bis 1924 auf dem Rotenberg er-
richteten Kirche St. Michael in Saarbrücken-St. Johann an und wurde gleichzeitig
Regionaldekan der Region Saarbrücken, also der wichtigste Repräsentant der katho-
lischen Kirche im Saarland. Unterstrichen wurde diese herausragende Rolle zudem
durch die Ernennung zum Leiter des katholischen Büros Saarbrücken am 28. Januar
1971, das wenige Tage später, am 1. Februar 1971, als Kommissariat der Bistümer
Speyer und Trier und Verbindungsbüro der katholischen Kirche bei der saarländi-
schen Landesregierung gebildet wurde. Im gleichen Jahr verlieh Papst Paul VI. am
23. Juli 1971 Goergen den Titel eines päpstlichen Ehrenprälaten (Monsignore).
Als Leiter des katholischen Büros arbeitete Goergen engmit dem saarländischenMi-
nisterpräsidenten Franz-Josef Röder (CDU; 1909–1979), vor allem aber dem zustän-
digen Kultusminister Werner Scherer (CDU; 1928–1985) zusammen, der wie Goer-
gen 1959 von der CVP zur CDU gewechselt war. Gemeinsam setzten sie sich für die
Abschaffung der Bekenntnisschulen ein und unterstützten die sozialliberale Ostpoli-
tik der CDU-geführten Landesregierung.
Am 31. Oktober 1976 wurde Goergen emeritiert und im Folgejahr wurde ihm der

saarländische Verdienstorden verliehen. Goergen gehörte zu den Priestern, die das in
den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik besonders enge Verhältnis zwischen
Staat und katholischer Kirche aktiv gestalteten und das Saarland in das bundesdeut-
sche Staatskirchenrecht integrierten. In potenziellen Konfliktfeldern wie der Be-
kenntnisschule vertrat Goergen eine moderate, nicht auf Konflikt setzende Position.
Von besonderer Bedeutung ist sein Einsatz für die moderne Kunst, insbesondere bei
der Restaurierung des Saardomes und der Gestaltung des Wallfahrtsortes auf dem
Hasenberg, wo er unter anderemmit den jungen saarländischenKünstlernOskarHol-
weck (1924–2007;Maler), KarlMichaely (1922–2007;Maler undGrafiker) undOs-
wald Hiery (1937–2016; Bildhauer), alle Absolventen der Werkkunstschule Saar-
brücken, zusammenarbeitete. Auch zu dem Saarbrücker Kunsthistoriker Karl Loh-
meyer (1878–1957) bestand eine Arbeitsbeziehung. Als Vertreter des Kirchenrechts
an der Universität des Saarlandes besaß Goergen nur eine weitgehend regionale Be-
deutung. Mit dem das evangelische Kirchenrecht vertretenden Staatsrechtler Werner
ThieACHTUNGTRENNUNGme (1923–2016) arbeitete Goergen teilweise zusammen, etwa bei der Promoti-
on seines Schülers Konrad Wortelker (* 1921) im Jahr 1960. 1991 konnte Goergen
das seltene diamantene Jubiläum seiner Priesterweihe (60 Jahre) feiern. Sein letzter
Wohnsitz war in Saarbrücken (Hohe Wacht 15a, zuvor Schumannstraße 25), davor
lebte er lange in Endorf in der Hauptstraße 117.
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Goergen verstarb am 17. März 1995 im Alter von 91 Jahren in Saarbrücken und
fand seine letzte Ruhestätte im Priestergrab auf dem Friedhof von Endorf.
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Winfried Hassemer (1940–2014)

Winfried Hassemer wurde am 17. Februar 1940 in Gau-Algesheim im Landkreis
Mainz-Bingen geboren. Nach seiner Schulzeit in Bingen studierte er beginnend
zum Sommersemester 1959 Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universi-
tät Heidelberg, an der Université de Genève und an der Universität des Saarlandes.
Mit der Aufnahme des rechtswissenschaftlichen Studiums konnteWinfriedHasse-

mer – ebensowie seine beiden jüngerenBrüder Volker Hassemer (geboren 1944) und
RaimundHassemer (geboren 1948) – eine Chance ergreifen, die sich demVaterMar-
tin Hassemer nicht geboten hatte. Als Gegner der nationalsozialistischen Politik war
diesem nämlich verwehrt worden, ein Jurastudium anzutreten.
Noch während seines Studiums in Heidelberg traf Winfried Hassemer auf den

Strafrechtswissenschaftler und Rechtsphilosophen Arthur Kaufmann (1923–
2001). Kaufmann hatte zu diesem Zeitpunkt einen Ruf an die Universität des Saar-
landes erhalten und bot Hassemer eine Assistentenstelle an. Vor diesem Hintergrund
erklärt sich, warum Hassemer nach einem zweisemestrigen Auslandsaufenthalt in
Genf schließlich an die Universität des Saarlandes wechselte.
Nach dem ersten Staatsexamen im Jahre 1963 arbeiteteHassemer als wissenschaft-

licher Assistent am Institut für Rechts- und Sozialphilosophie der Universität des
Saarlandes. In die Lehre war Hassemer u. a. als Arbeitsgemeinschaftsleiter im Straf-
recht eingebunden und hat hierbei bereits sein ungemeines didaktischesGeschick un-
ter Beweis stellen können (Hamm, Nachruf, Rn. 18). 1967 wurde er an der Univer-
sität des Saarlandes zum Dr. iur. promoviert. Seine von Arthur Kaufmann betreute
Dissertationmit demTitel Tatbestand und Typuswurde 1968 veröffentlicht und avan-
cierte schnell zu einem „Standardwerk der juristischen Hermeneutik“ (Neumann,
Nachruf, S. 241).
Mit demWeggangArthur Kaufmanns, der 1969 einen Ruf an die Ludwig-Maximi-

lians-Universität München annahm, endete auch Hassemers Zeit in Saarbrücken.
Nach Ablegen des zweiten Staatsexamens 1970 folgte Hassemer seinem akademi-
schen Lehrer erneut und wurde wissenschaftlicher Assistent am Institut für Rechts-
philosophie der Ludwig-Maximilians-Universität München. 1972 habilitierte sich
Hassemer an der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Seine 1973 veröffentlichte Habilitationsschrift mit dem Titel Theorie und So-
ziologie des Verbrechens: Ansätze zu einer praxisorientierten Rechtsgutslehre wird
vonWegbegleitern als „Meilenstein auf demWeg zu einer soziologisch aufgeklärten
Strafrechtswissenschaft“ beurteilt (Neumann, Nachruf, S. 241). So sei es Hassemer
gelungen, „zwischen Dogmatik und Rechtspolitik eine interdisziplinäre Brücke zur
Kriminalsoziologie“ zu schlagen (Frommel, Nachruf, S. 121).
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Schon kurz nach seiner Habilitation erhielt Hassemer einen Ruf an die Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Rund 40 Jahre hatte er dort eine
Professur für Rechtstheorie, Rechtssoziologie, Strafrecht und Strafverfahrensrecht
inne. Als Hochschullehrer war Hassemer bei den Studierenden geschätzt. Er führte
Strafrechtswissenschaft und Justizpraxis in seiner Lehre zusammen. Exemplarisch
hierfür steht sein 1990 in zweiter Auflage erschienenes Studienbuch Einführung in
die Grundlagen des Strafrechts, in dem er den Ablauf eines Strafverfahrens anhand
einer nachgebildeten Ermittlungsakte erläutert (Hamm, Nachruf, Rn. 5). Seine Vor-
lesungen sollen so manchen „in der Spur des juristischen Studiums gehalten“ haben
(Neumann, Nachruf, S. 242). Heribert Prantl beschreibt Hassemer als „eine[n], wie
ihn Studierende und Experten lieben, weil es im Kopf klingelt, wenn man ihm zu-
hört“ (Prantl, Nachruf).
1991 übernahm Hassemer das Amt des Hessischen Datenschutzbeauftragten von

dem griechisch-deutschen Rechtsprofessor Spiros Simitis. Simitis zeichnete sich
für das weltweit erste Datenschutzgesetz verantwortlich, das 1970 in Hessen in Kraft
getreten ist (Hoeren, Nachruf). Bis 1996 war Hassemer neben seiner Professur als
oberster Datenschützer des Landes Hessen tätig.
Auf Vorschlag der SPDwurdeHassemer am 3. Mai 1996 zumRichter des Bundes-

verfassungsgerichts im Zweiten Senat ernannt. In die Zuständigkeit seines Dezernats
fielen das Strafrecht und das Strafprozessrecht sowie vorübergehend auch das Staats-
kirchenrecht. Er wirkte als Berichterstatter an einigen wichtigen Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts mit, beispielsweise zur strafrechtlichen Rehabilitierung
eines in der DDR wegen Fahnenflucht verurteilten Soldaten (BVerfGE 101, 275)
oder zur Durchsuchung einer Wohnung bei Gefahr im Verzug (BVerfGE 103,
142). Als das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit des § 173
Abs. 2 Satz 2 StGB, demgemäß der Beischlaf zwischen Geschwistern mit Strafe be-
droht wird, zu entscheiden hatte, sah sich Hassemer zu seinem einzigen abweichen-
den Votum veranlasst. Mit klarer Argumentation hat Hassemer dargelegt, warum die
Strafvorschrift seiner Ansicht nach unverhältnismäßig und daher verfassungswidrig
sei (BVerfGE 120, 224, 255 ff.).
Am 10. April 2002 wurde Hassemer sodann zumVorsitzenden des Zweiten Senats

und Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts berufen. Unter seinem Vorsitz
scheiterte u. a. das erste NPD-Verbotsverfahren. Die NPD hatte die Einstellung des
Verfahrens beantragt. Nach § 15 Abs. 4 BVerfGG hätte die Ablehnung des Antrags
einer qualifiziertenMehrheit von zweiDritteln der Senatsmitglieder bedurft. DaHas-
semer aber zusammen mit dem Richter Broß und der Richterin Osterloh die Auffas-
sung vertreten hat, dass durch den Einfluss der V-Leute ein unbehebbares Verfah-
renshindernis bestünde, konnte das Verfahren nicht fortgeführt werden. Mit Be-
schluss vom 18. März 2003 wurde das Verfahren sodann eingestellt (BVerfGE 107,
339).
Nach dem Ende seiner Amtszeit am Bundesverfassungsgericht arbeitete Hassemer

als Rechtsanwalt in Frankfurt am Main. Daneben war er als Ombudsmann bei der
Wirtschaftsauskunftei SCHUFA sowie als ,neutraler Mittler‘ bei der Daimler
AG tätig.
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Als (Straf‐)Rechtswissenschaftler war Hassemer nicht nur in Deutschland, son-
dern vor allem auch in Spanien und Südamerika hochangesehen (Muñoz Conde,
Nachruf, S. 169). Nicht umsonst erhielt er zwei seiner insgesamt vier Ehrendoktor-
würden von einer brasilianischen und einer spanischen Universität. Zudem erhielt
er das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik
Deutschland sowie die Wilhelm-Leuschner-Medaille.
Hassemer starb am 9. Januar 2014 im Alter von 73 Jahren. Er lebte zuletzt mit sei-

ner Ehefrau Kristiane Weber-Hassemer in Frankfurt am Main.
Veris-Pascal Heintz

Werke:
Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik, Köln/Berlin/Bonn/

München 1968.
Theorie und Soziologie des Verbrechens: Ansätze zu einer praxisorientierten Rechtsgutslehre,

Frankfurt a.M. 1973.

[Zum gesamten Schriftenverzeichnis vgl. Neumann, Ulfrid/Herzog, Felix (Hrsg.): Festschrift
für Winfried Hassemer, Heidelberg 2010, S. 1305–1334].
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Wilhelm Haubrichs (1911–1982)

Wilhelm „Willy“ Oskar Haubrichs wurde am 28. Oktober 1911 in St. Wendel ge-
boren. In seinen frühen Jahren als „geistig aufgeschlossener, willensstarker Junge“
beschrieben, der „gelegentlich seinen Eltern ausgerissen war“, besuchte Haubrichs
nach der Grundschule zunächst die staatliche Landesstudienanstalt in Ottweiler
(Saar) und legte dort Ostern 1933 die Reifeprüfung ab. Nach dem Schulabschluss be-
gann Haubrichs 1933 das Studium der Rechtswissenschaften zunächst an der Ru-
precht-Karls-Universität in Heidelberg. Da es allgemein üblich war, das Studium
nicht nur an einer Universität, sondern an verschiedenen Standorten zu absolvieren,
fügte es sich, dass Haubrichs sein Studium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn und der Julius-Maximilians-Universität Würzburg fortsetzte und
schließlich 1937 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit der Ersten Juris-
tischen Staatsprüfung abschloss. Während dieser gesamten Zeit war Haubrichs Mit-
glied der Burschenschaft Vineta Heidelberg.
Das sich an das Studium anschließende Referendariat absolvierte Haubrichs im

Raum Kiel, namentlich in Plön, in der sog. Holsteinischen Schweiz; hier sollte er
auch bald seine zukünftige Ehefrau kennenlernen. Gleichzeitig arbeitete Haubrichs
an seiner Dissertation zum Thema Die Rechtskraft der kartellrechtlichen Entschei-
dungen des Reichswirtschaftsgerichts unter der Betreuung von Karl Michaelis an
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die mündliche Prüfung (Disputation)
erfolgte im März 1940. Die Urkunde mit der Gesamtnote „gut“ konnte infolge der
Kriegsereignisse jedoch erst am 10. Februar 1945 verliehen werden. Aus dem Refe-
rendariat heraus wurde Haubrichs am 22. Februar 1941 zum Kriegsdienst eingezo-
gen. Zu Beginn noch einer Schleswig-Holsteinischen Kompanie zugehörig und re-
gelmäßig anstatt des eigentlichen Kriegsdienstes „zum Promovieren abkomman-
diert“ (Interview W. Haubrichs), wurde Haubrichs bald als Frontsoldat eingesetzt;
im September 1943 wurde er schwer verwundet (Durchtrennung des Ischias-Nervs)
und blieb auch nach längerem Aufenthalt in Hospitälern in der Folge dienstuntaug-
lich (sein linkes Bein war fortan ohne Gefühl). Dies erlaubte ihm jedoch im März
1944 die Gerichtsausbildung fortzusetzen. Den schriftlichen Teil der Zweiten Juris-
tischen Staatsprüfung schloss Haubrichs noch vor Beendigung des Krieges ab; die
mündliche Prüfung bestand er mit der Note „befriedigend“ am 25. März 1946 bei
der Justizprüfungsstelle in Stuttgart.
Haubrichs wurde nach Abschluss der Zweiten Juristischen Prüfung vom 12 Sep-

tember 1946 bis 30. Mai 1948 als Gerichtsassessor zunächst Hilfsrichter am Landge-
richt Saarbrücken. Seit dem 1. Juli 1948 wechselte er die Berufsperspektive und er-
hielt die Zulassung als Rechtsanwalt am Landgericht und Oberlandesgericht Saar-
brücken. Ab dem 10. Mai 1968 war er zudem Fachanwalt für Steuerrecht.
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Seinen ersten Lehrauftrag erhielt Haubrichs im Sommersemester 1949 an der Uni-
versität des Saarlandes, als er die Veranstaltung Bürgerliches Recht für Wirtschafts-
wissenschaftler im Umfang von vier Semesterwochenstunden las und zusätzlich
Übungen im Bürgerlichen Recht mit schriftlichen Arbeiten abhielt. Dies setzte
sich in den folgenden Jahren semesterweise fort. Ab dem Sommersemester 1959
las er außerdem die Veranstaltung Freiwillige Gerichtsbarkeit im Umfang von
zwei Semesterwochenstunden. Nach vier Jahren Lehrstätigkeit an der Universität
des Saarlandes wurde Haubrichs durch Verfügung vom 5. Februar 1953 zum Mit-
glied des Justizprüfungsamtes berufen. Das Projekt einer Habilitationsschrift, wel-
ches zunächst angedacht war, wurde letzten Endes nicht realisiert. Aufgrund seines
außerordentlichen Engagements in der Lehrtätigkeit an der Universität des Saarlan-
des wurde er 1969 zum Honorarprofessor an der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät bestellt.
1956 stieß Haubrichs erstmals zum Bund der Steuerzahler, als Mitbegründer des

Landesverbandes Saarland, dessen stellvertretender Vorsitzender er 1958 wurde.
Schon zu diesem Zeitpunkt pflegte er enge Beziehungen zum Gesamtverband, die
1963 in seiner Berufung zumMitglied des Präsidialvorstandesmündeten. Zusammen
mit 14 weiteren Landesverbänden war Haubrichs mit dem Landesverband Saarland
1965 an der Gründung des damaligen Karl-Bräuer-Institutes beteiligt, heute bekannt
als das Deutsche Steuerzahlerinstitut. Ab 1971 hatte Haubrichs als Nachfolger von
Volkmar Muthesius das Amt des Präsidenten des Bundes der Steuerzahler inne
und setzte sich hier vor allem für den Mittelstand ein. Es war ihm ein Anliegen,
sich bürgernah und verständlich auszudrücken, was ihm durchweg gelang. Haubrichs
trat in politischer Hinsicht mit Leidenschaft an die Öffentlichkeit. Kritisch äußerte er
sich zur Behandlung der Nebentätigkeit im Beamtenrecht oder zu verpassten Chan-
cen der Steuerreform und zur Problematik der Vollverzinsung in einigen seiner Ver-
öffentlichungen. In zahlreichen Vorträgen pointierte er den „Angriff auf das Eigen-
tum“ und „die öffentliche Verschwendung“, die Inflation und die unsolide Finanzpo-
litik in Bund, Ländern und Gemeinden, die Ungereimtheiten der Steuerreform und
die Amtsuntreue der Steuergeldverschwender, für deren Bestrafung er sich einsetzte.
Willy Haubrichs heiratete kurz nach seinem Einzug in den Kriegsdienst seine aus

Kiel stammende Frau Erika. Zusammen hatten sie zwei Söhne, Wolfgang, geboren
1942 und Kurt, geboren 1948. Trotz seiner schwerwiegenden Verwundung lebte
Haubrichs auch für den Sport, besonders für das Tennisspiel und das Skifahren. Un-
geachtet seiner Verwundung erlernte Haubrichs mit Verstand und Disziplin das Ten-
nisspiel und besaß auf seinem Wohnsitz im Hunsrück einen eigenen Tennisplatz.
Gleiches gilt für das Skifahren: Auch hier vermochte er mit Willensstärke und Aus-
dauer diese Kunst zu erlernen und zu praktizieren.
Haubrichs starb am 25. April 1982 in Saarbrücken.

Anna Altmeyer
Werke:
Die Rechtskraft der kartellrechtlichen Entscheidungen des Reichswirtschaftsgerichts, Kiel

1945.
Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht, Wiesbaden 1966.
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Die Problematik der Vollverzinsung, Saarbrücken 1973.
Der ausgebeutete Steuerzahler, Plädoyer für eine bessere Ausgabemoral und mehr Effizienz in

der öffentlichen Finanzwirtschaft, in: Willy Haubrichs/Hans Herbert von Arnim/Günter
Schmölders (Hrsg.), An den Grenzen der Belastbarkeit: Festschrift für Günter Schmölders
zum 75. Geburtstag, Stuttgart 1978.

Die Verschwendung: der Mißbrauch unserer Steuergelder, München 1979.
Archiv:

Archiv der Universität des Saarlandes, Personalakte Nummer 04298.
Literatur:

Maihofer, Werner: VomUniversitätsgesetz 1957 zur Verfassungsreform 1969. Persönliche Er-
innerungen an eine bewegte Zeit der Universität des Saarlandes, in: Jahrbuch für westdeut-
sche Landesgeschichte 22 (1996), S. 373–402.

Personal- und Vorlesungsverzeichnisse der Universität des Saarlandes (WS 1948/49 bis WS
1969/70).

Schmölder, Günter/Wöhe, Günther/Buchholz, Edwin H. (Hrsg.): Der Bürger als Objekt der
staatlichen Finanzpolitik: Festschrift für Willy Haubrichs zum 65. Geburtstag, Bad Wöris-
hofen 1976.

Interview:
Gespräch mit Wolfgang Haubrichs.
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Friedrich von der Heydte (1907–1994)

Friedrich August von der Heydte wurde am 30. März 1907 in München geboren.
Nach dem Abitur schlug von der Heydte, der einer in Bayern ansässigen Adelsfa-
milie entstammte, der dort üblichen Tradition folgend zunächst eine Laufbahn als
Offizier der Infanterie bei der Reichswehr ein, schied dann aber auf eigenen
Wunsch hin und angesichts der Beschränkungen der Streitkräfte durch die Rege-
lungen des Versailler Vertrages aus demMilitärdienst aus und studierte Rechtswis-
senschaften und Nationalökonomie inMünchen, Innsbruck, Graz undWien. In Ös-
terreich legte er zwischen 1927 und 1932 das Erste, Zweite und Dritte österreichi-
sche Staatsexamen ab und schloss seine Studien 1932 mit dem österreichischen ju-
ristischen Doktorat sowie der mündlichen Prüfung (Rigorosum) zumDr. rer. pol ab
(die eigentliche Promotion erfolgte erst 1960 durch die Universität Innsbruck).
Zum Oktober 1932 folgte von der Heydte einer Einladung Hans Kelsens und

wechselte als Assistent an dessen Kölner Institut für Völkerrecht. Nachdem dieser
kurz darauf von den Nationalsozialisten aus seinem Amt entfernt worden war und
sich von der Heydte auch öffentlich negativ über diesen Vorgang sowie über Be-
merkungen, die dessen Nachfolger Carl Schmitt über Kelsen getätigt hatte, äußerte,
wurde von der Heydte zum Sommersemester 1933 wieder entlassen und wechselte
als Assistent zu Alfred von Verdross an die Konsularakademie inWien. Nichtsdes-
totrotz wurde von der Heydte zum 1. Mai 1933 Mitglied der NSDAP, da er – so die
Wertung der zeitgenössischen Forschung – sich von der Machtübernahme der NS-
DAP ein Wiederauferstehen der Reichsidee unter deutscher Führung erhoffte. Mit
staats- und völkerrechtlichen Zwischenstationen in Genf, Paris, Den Haag und
Rom begann von der Heydte 1935 mit den Arbeiten an einer Habilitation bei
Karl Gottfried Kugelmann in Münster, setzte diese aber nach 1936 nicht fort, nach-
dem er erkannt hatte, dass die Verhältnisse an den deutschen Hochschulen während
seines Auslandsaufenthalts sich unter dem nationalsozialistischen Einfluss für ihn
als Vertreter einer „ausgesprochenen christlichen Rechts- und Staatsauffassung“
für ihn ungünstig entwickelt hatten und er wegen Interventionen im Falle eines
bei der Gestapo denunzierten Hausmeisters eines katholischen Studentenheims
mit NSDAP-Parteiorganisationen und der Gestapo in Konflikt geraten war (so
die Darstellung von der Heydtes in einem selbstverfassten Lebenslauf).
Von der Heydte kehrte daher zunächst der akademischenWelt den Rücken zu und

setzte seine begonnene militärische Karriere als Offizier in der Wehrmacht fort.
Dort war von der Heydte (Stabs‐)Offizier, zunächst bei der Infanterie, ab 1940
bei der neu gegründeten Fallschirmjägertruppe der Luftwaffe. Er absolvierte zahl-
reiche Einsätze, u. a. in Kreta, an der Ostfront, in Nordafrika (El-Alamein) und zu-
letzt – als Kommandeur eines Fallschirmjägerregiments – 1944 in den Ardennen,
wo er in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet, aus der er 1947 entlassen
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wurde. Er war dort Mitglied einer informellen Studiengruppe, in der Persönlichkei-
ten wie Heinrich Eberbach, Gerhard Bassenge, Carl Wahle, Ferdinand Heim und
Eberhard Wildermuth vertreten waren und die sich mit dem Wiederaufbau
Deutschlands beschäftigten. Im Verlauf abgehörter Gespräche zwischen den inhaf-
tierten Generälen und Stabsoffizieren wurde offenbar, dass von der Heydte sowohl
Kenntnis von den Gaskammern und Vernichtungslagern hatte als auch mutmaßlich
in der Normandie einen Gefangenen exekutierte.
Zurück aus der Kriegsgefangenschaft widmete sich von der Heydte wieder sei-

nem akademischen Weg. Unter Fortsetzung der 1934 unterbrochenen Arbeiten ha-
bilitierte er sich im Frühjahr 1949 bei Erich Kaufmann mit einer Arbeit über Die
Geburtsstunde des souveränen Staates – Ein Beitrag zur Geschichte des Völker-
rechts, der allgemeinen Staatslehre und des politischen Denkens an der Ludwig-
Maximilians-Universität München. Die Arbeit thematisiert den Reichsgedanken
des Mittelalters und seine Spannung gegenüber dem sich entwickelnden souverä-
nen Nationalstaat und greift damit zentrale Aspekte des Weltbildes der abendlän-
dischen Bewegung auf. Neben der Lehrtätigkeit an der Universität München war
von der Heydte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg
und der Münchener Hochschule für politische Wissenschaften mit der Durchfüh-
rung von Vorlesungen im Völkerrecht, der allgemeinen Staatslehre, der Rechtsphi-
losophie sowie deutschem und bayerischem Verwaltungsrecht beauftragt.
SeinWeg führte von der Heydte sodann ins Saarland: Dort versuchteman von der

Heydte als ordentlichen Professor zu gewinnen. Obwohl seitens des Kultusminis-
teriums im Berufungsverfahren Vorbehalte bestanden, ob von der Heydte aufgrund
politischer Gründe für eine Professur im Staats- und Verwaltungsrecht geeignet sei
– eine Position, bei der „ein uneingeschränktes Bekenntnis zur Verfassung des
Saarlandes notwendigerweise gefordert werden“ müsse – ergaben weder die Über-
prüfung seiner Person durch die französischen Stellen noch die vorliegenden Ent-
nazifizierungsbescheide, die von der Heydte als ,entlastet‘ einstuften, einen Hinde-
rungsgrund für seine Berufung. Den dann erteilten Ruf nach Saarbrücken lehnte
von der Heydte jedoch zugunsten eines Lehrstuhls für Öffentliches Recht an der
in der französischen Besatzungszone wiedereröffneten Universität Mainz ab.
In Saarbrücken hielt er dennoch weiterhin als Gastprofessor von 1952 bis 1956

an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät diverse Lehrveranstal-
tungen im Bereich des Staats- und Verwaltungsrechts. Er hielt zudem Vorlesungen
am Europa-Institut, unter anderem zu den Themen „Die Begriffe von der Souverä-
nität und die Staatengemeinschaft, Probleme der Wiedererneuerung des Völker-
rechts, Einführung in das Völkerrecht, Juristische Probleme Europas“ sowie Semi-
nare zu Souveränität und Supranationale Ordnung, Politik oder Aktuelle
Bündnisprobleme. Ebenso engagierte sich von der Heydte für die neuen, unter
dem Titel Saar Europa erscheinenden Hefte des Europa-Instituts an der Universität
des Saarlandes.
Von 1952 bis 1959war von der Heydte zudem als Richter imNebenamt amOber-

verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz tätig. Zum Sommersemester 1954
folgte von der Heydte schließlich einem Ruf an die Universität Würzburg, wo er
unter anderem mit seinem aus Saarbrücken bekannten Kollegen Ulrich Stock
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1960 ein Institut fürWehrrecht gründen konnte. Hier wirkte er bis zur Emeritierung
1975. Einen Ruf an den Lehrstuhl für Völkerrecht und Rechtsphilosophie der Uni-
versität Wien konnte er 1961 wegen des Widerstandes der damaligen österreichi-
schen Regierungspartei SPÖ nicht annehmen. Zu seinen Forschungsschwerpunk-
ten gehörten Rechtsphilosophie, Staatsrecht, Verfassungsrecht und Völkerrecht.
Von der Heydte setzte sich eingehend mit demKriegsvölkerrecht auseinander. Sei-
ne wissenschaftlichen Leistungen wurden anlässlich seines 70. Geburtstages durch
eine zweibändige Festschrift gewürdigt.
Politisch war von der Heydte nach den Erkenntnissen der neueren Forschung ka-

tholisch-rechtskonservativ eingestellt. Als Mitglied der Abendländischen Bewe-
gung war von der Heydte einem Reich, später dem Abendland und damit der Erin-
nerung an das katholisch-universale Kaiserreich des Mittelalters und die Doppel-
monarchie des Habsburger Vielvölkerstaates als Orientierungsmuster ideell ver-
bunden. Nach dem Krieg und dem kraft Gesetzes eintretenden Ende seiner
NSDAP-Mitgliedschaft war er seit 1947 Mitglied der CSU, für die er von 1966
bis 1970 Abgeordneter im Bayerischen Landtag war. 1962 führte von der Heydtes
Strafanzeige wegen Landesverrats zu den in der ,Spiegel-Affäre‘ mündenden Er-
mittlungsverfahren, was ihn auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt machte.
Ferner war von der Heydte Mitglied in zahlreichen Vereinigungen wie dem In-

stitut de Droit International, der Organisation Rettet die Freiheit, des Münchener
Deutschen Kreises 1958, der Studiengesellschaft für staatspolitische Öffentlich-
keitsarbeit, der Amerikanischen Gesellschaft für Internationales Recht, dem Zen-
tralkomitee der deutschen Katholiken, der Abendländischen Akademie sowie Vor-
sitzender der Christlich Demokratischen Hochschulgemeinschaft, des Vereins
Westliches Wehrwesen sowie der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht. 1962
wurde von der Hey ACHTUNGTRENNUNGdte, der aufgrund seines internationalen Ansehens als Wissen-
schaftler und Wehrexperte gerngesehener Gast auf Fachtagungen und Veranstal-
tungen war, vom Bundespräsidenten zum Brigadegeneral befördert, nachdem er
sich von 1956 bis 1966 als Offizier der Reserve bei der noch jungen Bundeswehr
engagiert und unter anderem die Regierungen Ägyptens und Japans beim Aufbau
ihrer Streitkräfte beraten hatte. Von der Heydte engagierte sich nach Kriegsende
und Entlassung aus der Gefangenschaft für die ,Stille Hilfe für Kriegsgefangene
und Internierte‘, eine 1951 von Helene Elisabeth von Isenburg gegründete Hilfsor-
ganisation, die vor allem durch Verharmlosung der NS-Taten und ihre Unterstüt-
zung von NS-Tätern in die Kritik geriet.
Zu den bekanntestenWerken von der Heydtes zählen neben seiner Habilitations-

schrift die Soziologie der Parteien, dasWeißblaubuch zur deutschen Bundesverfas-
sung (1958), einer kommentierten Übersetzung vonMontesquieusGeist der Geset-
ze sowie ein zweibändiges Lehrbuch zum Völkerrecht (1958 und 1960). 1987 ver-
öffentlichte von der Heydte zudem eine autobiografische Darstellung seiner Mili-
tärlaufbahn unter dem Titel Muß ich sterben, will ich fallen…. Von Bedeutung
waren auch mehrere Gutachten etwa zum Wehrbeitrag 1952 oder über die Gebiete
ostwärts der Oder-Neiße-Grenze nach deutschem Staatsrecht, das er zu Beginn der
60er Jahre im Auftrag des Bundesverbandes der Vertriebenen erstellte. Ferner ver-
trat von der Heydte 1958 die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht
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im Normenkontrollverfahren der Parteienfinanzierung durch steuerbegünstigte
Spenden.
Friedrich August von der Heydte starb am 7. Juli 1994 in Landshut.
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Ulrich Huber (1936–2023)

Ulrich Huber wurde am 23. März 1936 in Kiel geboren. Seine Eltern waren die Ju-
risten Ernst Rudolf Huber (1903–1990) und Tula Huber-Simons (1905–2000), die
eine Tochter des Reichsgerichtspräsidenten Walter Simons (1861–1937) war. Ernst
Rudolf Huber war zum Zeitpunkt der Geburt seines Sohnes Ulrich Professor für Öf-
fentliches Recht inKiel. Im Jahre 1937 zog die FamilieHuber nach Leipzig, nachdem
Ernst Rudolf Huber an die Universität Leipzig berufen worden war. Nach der Beru-
fung seines Vaters an die neu errichtete Reichsuniversität Straßburg besuchte Ulrich
Huber in der Stadt zwischen 1942 und 1944 die Volksschule. Aus der Zeit in Straß-
burg stammt die Freundschaft der Familie Hubermit der Familie desHistorikers Her-
mann Heimpel (1901–1988), dessen Tochter Erna Ulrich Huber 1961 heiratete. Die
Familie Huber verließ im November 1944 Straßburg und wohnte zunächst in Falkau
imHochschwarzwald, wo die Familie Heimpel in ihremHaus die Familie Huber auf-
nahm.Ab 1949wohnte die Familie Huber in Freiburg imBreisgau, woUlrichHubers
Mutter als Rechtsanwältin tätig war und sein aufgrund Verstrickungen in den Natio-
nalsozialismus politisch belasteter Vater seit 1952 an der Albert-Ludwigs-Universi-
tät einen Lehrauftrag für Verfassungsgeschichte innehatte. Ulrich Huber trat 1946 in
das Humanistische Gymnasium des Landschulheims Birklehof in Hinterzarten im
Schwarzwald ein, wo er 1954 sein Abitur ablegte.
Huber studierte zwischen 1954 und 1957 Rechtswissenschaften in Freiburg im

Breisgau,München undHeidelberg.Während der Semesterferien ging er einer Tätig-
keit als Praktikant in der Kanzlei seiner Mutter nach, die diese gemeinsammit Maria
Plum und Karola Fettweis führte. Die Erste Juristische Staatsprüfung legte er 1958 in
Heidelberg und die Zweite Juristische Staatsprüfung 1962 in Stuttgart ab. Während
seiner Referendarzeit war er Wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Heidel-
berg bei Rolf Serick (1922–2000). 1963wurde er an der Universität Ruprecht-Karls-
Universität Heidelbergmit einer Arbeit zumThemaDie Sicherungsgrundschuld pro-
moviert. Der Erstgutachter der Dissertation war Serick, das Zweitgutachten verfasste
Wolfgang Hefermehl (1906–2001). Die Dissertation fand eine große Beachtung in
der Rechtsprechung.
Zwischen 1962 und 1968 war Ulrich Huber Assistent bei Serick an der Universität

Heidelberg, wo er 1967 habilitierte. Der Titel der Habilitationsschrift lautete: Vermö-
gensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil an Personengesellschaften des
Handelsrechts. Die Differenzierung in der Schrift zwischen Beteiligungskonten so-
wie Forderungskonten bzw. Privat- oder Darlehenskonten war bahnbrechend. Das
Thema desHabilitationsvortrags lautete:Typenzwang,Vertragsfreiheit undGesetzes-
umgehung.Ulrich Huber erhielt die Venia Legendi für Bürgerliches Recht, Handels-
und Wirtschaftsrecht. In den Jahren von 1968 bis 1971 übernahm er an den Univer-
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sitäten in Mannheim, Berlin, Köln und Mainz Lehraufträge sowie Lehrstuhlvertre-
tungen.
1971 erging die Ernennung von Ulrich Huber zum Wissenschaftlichen Rat und

Professor an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Univer-
sität des Saarlandes. In Saarbrücken blieb er zwei Jahre. Er hielt dort eine rechtsge-
schäftliche Ergänzungsvorlesung, ein Kolloquium im Privatrecht, Vorlesungen zum
Kauf- und Sachenrecht sowie zumWertpapierrecht, die GroßeÜbung im Privatrecht,
die Vorlesung Handelsrecht III sowie eine privatrechtliche Vertiefungsveranstaltung
ab. Huber folgte 1973 einem Ruf an die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn auf den Lehrstuhl für Handels- und Wirtschaftsrecht. In Bonn wurde er 2001
emeritiert. Im Mittelpunkt der Forschungsinteressen von Huber standen das Han-
dels-, Kapitalgesellschafts-, Konzern-, Wertpapier-, Insolvenz- und Kartellrecht.
Ulrich Huber verfasste im Auftrag des Bundesministers der Justiz Gutachten und

Vorschläge zur Überarbeitung des Leistungsstörungsrechts und des Kaufrechts im
BGB. Die Gutachten und Vorschläge wurden 1981 gedruckt. Eine große Anerken-
nung in Wissenschaft und Praxis fanden die von Ulrich Huber verfassten Bände
über das Recht der Leistungsstörungen, die 1999 in der ReiheHandbuch des Schuld-
rechts im Verlag Mohr-Siebeck erschienen. Ulrich Huber schrieb eine grundlegende
und viel beachtete Kommentierung zum Kaufrecht im Soergel und war ein scharfer
Kritiker desGesetzes zurModernisierung des Schuldrechts vom26. November 2001.
Auf der Tagung der Zivilrechtslehrer inMarburg im Jahre 2009 hielt er einen Vortrag
mit dem Titel Schadenersatz statt der Leistung.
Ulrich Huber starb am 22. Februar 2023 in Bonn. Der Theologe Wolfgang Huber,

der zwischen 1994 und 2009 Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg
sowie von 2003 bis 2009 Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche Deutsch-
lands war, war sein Bruder. Das Vorstandsmitglied der Deutschen BahnAGBerthold
Huber ist ein Sohn Ulrich Hubers.
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Heinz Hübner (1914–2006)

Heinz Friedrich Karl Hübner wurde am 7. November 1914 in Wohlau, Schlesien
geboren. Sein Leben begann in bescheidenenVerhältnissen auf einem dort gelegenen
Bauernhof. Seine akademische Laufbahn begann Hübner, nach dem Besuch des hu-
manistischen Gymnasiums in Wohlau in den Jahren 1925 bis 1934, an welchem er
auch das Amt des Schülersprechers übernahm, mit dem Studium der Rechts- und
Staatswissenschaften zum Wintersemester 1934/35 in Breslau. Doch der Ausbruch
des Zweiten Weltkriegs unterbrach seine Studienzeit, als er zum Kriegsdienst einge-
zogen wurde. Trotz der widrigen Umstände und der Unsicherheit über seine Rück-
kehr gelang es ihm, 1941 seine Jugendliebe Gerda Wiedemann (* 18. Januar 1918;
† 2000) zu heiraten. Aus dieser Ehe stammen die beiden Kinder Ulrich (* 26. No-
vember 1942 in Wohlau; † 3. August 2008 in Köln) und Helga (* 20. März 1950
in Wohlau; † 30. Mai 2016 in München).
Nach seiner Entlassung aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft setzte er

sein Jurastudium 1946 an der Universität Erlangen fort und schloss es erfolgreich
mit demErsten Juristischen Staatsexamen am15. Oktober 1947 ab. Auf das Erste Ex-
amen folgte ab dem 1. Februar 1948 der juristische Vorbereitungsdienst, welcher mit
dem Zweiten Juristischen Staatsexamen am 23. Oktober 1950 endete.
Im Jahr 1948wurde er, als Schüler von Erwin Seidel (* 6. November 1905 inMün-

chen; † 4. April 1987), mit seiner DissertationDer Praefectus Aegypti vonDiokletian
bis zum Ende der römischen Herrschaft zum Doktor beider Rechte (doctor iuris ut-
riusque) promoviert. In dieser Schrift beschäftigte er sich mit dem Amt des Praefec-
tus Aegypti, dem ägyptischen Statthalter, in der Spätantike und sollte diverse Mono-
graphien, die die vordiokletianische Zeit behandelten, um die byzantinische Epoche
fortsetzen und ergänzen. Bereits in seiner Dissertation zeigte sich sein Interesse an
rechtshistorischen Themen, was später zu einem Schwerpunkt seiner wissenschaftli-
chen Arbeit werden sollte.
Nach seiner Promotion widmete sich Hübner der Zivilrechtsdogmatik und habili-

tierte sich 1953 in Erlangen unter der Betreuung von Ludwig Schorr von Carolsfeld
(* 26. Januar 1903 in München; † 5. Mai 1989 in Erlangen). Seine Habilitations-
schrift trägt den TitelDer Rechtsverlust imMobiliarsachenrecht. Ein Beitrag zur Be-
gründung undBegrenzung des sachenrechtlichenVertrauensschutzes – dargestellt an
der Regelung nach §§ 932 ff. BGB und behandelte im Rahmen des sachenrechtlichen
Vertrauensschutzes den Erwerb von Eigentum durch einen Gutgläubigen aus der
Hand eines Nichtberechtigten. Anschließend (1953) war er als Privatdozent auf
demGebiet des BürgerlichenRechts undRömischenRechts an der Universität Erlan-
gen tätig.
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Am 28. Februar 1955 verließ Hübner Erlangen und folgte einem Ruf als außeror-
dentlicher Professor zum 1. März 1955 auf den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht an
die Universität des Saarlandes. Als hauptsächliche Forschungsschwerpunkte werden
Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Rechtsvergleichung genannt.
Seinen ersten Lehrauftrag an der Universität des Saarlandes für das Wintersemes-

ter 1954/55 erhielt Hübner mit Schreiben vom 4. Oktober 1954 von Rektor Joseph-
François Angelloz (* 7. Oktober 1893 in Frangy; † 29. März 1978 in Thônes) für eine
Vorlesung im Sachenrecht.
Vorgeschlagen aufgrund seiner Befassung mit dem Entwurf eines neuen Universi-

tätsstatus fungierte Hübner ab dem 01. Oktober 1956 bis 1958 als erster deutscher
Rektor der Universität des Saarlandes und löste damit den französischen Germanis-
ten Joseph-François Angelloz ab. Der Rektorenwechsel gilt als bedeutenderMoment
in der Entwicklung der Universität und es wird berichtet, dass der Wechsel „atmo-
sphärisch keineswegs reibungslos“ verlief und es keine offizielle Abschiedsfeier
für den scheidenden Rektor Angelloz gab.
Während Hübners Amtszeit erlebte die Universität des Saarlandes den anspruchs-

vollenÜbergang vom französischen zumbundesdeutschenUniversitätssystem sowie
eine umfassende organisatorische Neustrukturierung. Hübner erkannte frühzeitig,
dass die Fortführung der Universität nur als Landesuniversität möglich war und be-
werkstelligte die Zusicherung von finanzieller Unterstützung durch die Bundesrepu-
blik mit dem Ziel, die europäische Ausrichtung der Universität weiterzuentwickeln.
Unter seiner Führung wurde ein wegweisendes Universitätsgesetz erarbeitet, das
erstmals eine Mitbestimmung der Assistenten und Studenten in Angelegenheiten,
die sie betrafen, vorsah, was diesem Beispiel folgend in den späten sechziger Jahren
bundesweit üblich wurde. Das Europa-Institut, das zuvor kulturwissenschaftlich ge-
prägt war, wurde zu einem europäischen Forschungsinstitut mit stärkerem Fokus auf
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften umgewandelt. Zudem setzte er sich dafür
ein, das Centre d’Études Juridiques Françaises sowie die Ausbildung französischer
Germanisten in der Philosophischen Fakultät zu erhalten.
Zu Beginn des Jahres 1960 verließ Hübner sodann Saarbrücken und wurde im

März 1960 zumordentlichen Professor an derUniversität Köln ernannt. Auf Empfeh-
lung des Saarbrücker Prodekans Bernhard Aubin (* 13. November 1913 in Düssel-
dorf; † 24. Oktober 2005 in Saarbrücken) erhielt Hübner einen weiteren Lehrauftrag
an der Universität des Saarlandes für eine Veranstaltung zur Digestenexegese für das
Sommersemester 1960.Während seiner Zeit in Kölnwar er von 1963 bis 1964Dekan
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und setzte sich aktiv für die Erhaltung und
Weiterentwicklung der Fakultätsinstitute ein. Seine wissenschaftliche Arbeit kon-
zentrierte sich auf die Verbindung von Rechtsgeschichte und den grundlegenden Fra-
gen des geltenden Privatrechts sowie der Erkenntnis einer Rechtsvereinheitlichung.
Ableitend daraus gründete er 1961 das Institut für Neuere Privatrechtsgeschichte, wo
er im Laufe der Jahre eine beeindruckende Bibliothek aufbaute. In den von ihm her-
ausgegebenenBeiträgen zur Neueren Privatrechtsgeschichte spiegelten sich die For-
schungen seines Instituts wider. Zusammen mit seinen Kollegen Klaus Stern
(* 11. Januar 1932 in Nürnberg; † 5. Januar 2023 bei Köln) und Dietrich Oehler
(* 4. Oktober 1915 in Görlitz; † 27. Dezember 2005 im Allgäu) gründete er 1968
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das Institut für Rundfunkrecht an der Universität zu Köln. Von 1963 bis 1985 war
Hübner Mitdirektor des Instituts für Römisches Recht der Universität zu Köln.
Heinz Hübner engagierte sich auch in verschiedenen anderen Gremien und Orga-

nisationen, darunter als Vizepräsident des Hochschulverbundes von 1961 bis 1969,
Leiter der Zivilrechtslehrervereinigung bis 1975 und Mitglied des Fachbeirates des
Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte ab 1964.
In den Jahren 1968 bis 1970 fungierte er als Rektor der Universität zu Köln.
Nach seiner Emeritierung im Jahr 1982 leitete er die Wirtschafts- und Verwal-

tungsakademie inKöln und erweiterte sie umneue Studiengänge,wie kulturellesMa-
nagement.
Für sein herausragendes Engagement und seineVerdienste erhielt er zahlreiche Eh-

rungen, darunter die Verleihung der Universitätsmedaille der Universität Köln im
Jahr 1997. Bis zum Jahr 2005 war er als Senatsbeauftragter für Universitätspreise
eng mit der Universität Köln verbunden.
Heinz Hübner ist im Alter von 91 Jahren am 28. Februar 2006 in Hürth verstorben.

Florian Friedrichs
Werke:
Der Praefectus Aegypti von Diokletian bis zum Ende der römischen Herrschaft, München-Pa-

sing 1952 (Dissertation).
Der Rechtsverlust im Mobiliarsachenrecht. Ein Beitrag zur Begründung und Begrenzung des

sachenrechtlichen Vertrauensschutzes – dargestellt an der Regelung nach §§ 932 ff. BGB,
Erlangen 1953 (Habilitation).
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Georges Hubrecht (1895–1984)

Georges E. Hubrecht wurde am 12. Juni 1895 in Sedan geboren. Zwischen 1920
und 1928 studierte er Rechtswissenschaften und Geschichtswissenschaften an der
Universität Straßburg. Dort wurde er 1928 zum Dr. jur. und 1931 zum Dr. phil. pro-
moviert. Seit 1933 war er ordentlicher Professor an der Universität Bordeaux, wo er
Römisches Recht, Französische Rechtsgeschichte, Privatrecht und Kirchenrecht
lehrte. Zwischen 1946 und 1947 war er Gastprofessor an der Johannes Gutenberg-
UniversitätMainz und von 1959 und 1968war er Gastprofessor an der Friedrich-Wil-
helms Universität Bonn. Hubrecht gehörte zu den ersten Professoren, die an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes unterrichteten.
Er blieb nur für ein Semester in Saarbrücken und hielt im Wintersemester 1948/49
die Vorlesung „Geschichte des Rechts“.
Georges Hubrecht starb im Mai 1984.
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Das französische Zivilrecht. Eine Einführung, Berlin 1974.
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Uwe Hüffer (1939–2012)

Uwe Hüffer wurde am 5. Dezember 1939 in Lüneburg geboren. Nach der Erlan-
gung der allgemeinen Hochschulreife im Jahr 1959 studierte er Rechtswissenschaf-
ten an den Universitäten in Hamburg und Heidelberg. Nach dem Abschluss des Ers-
ten und Zweiten Staatsexamens wurde er 1968 mit einer Arbeit zum Thema Der
Rückgriff gegen den deliktisch handelnden Schädiger bei Entschädigungsleistungen
promoviert. In seiner Dissertation behandelte er das Regressrecht als selbständiges
Rechtsinstitut neben dem Schadensersatzrecht.
1974 stellte er an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg seine Habilitations-

schrift mit dem Titel Leistungsstörungen durch Gläubigerhandeln fertig, die Hubert
Niederländer betreute. Die Arbeit befasste sichmit den Leistungsstörungen, die ihren
Ursprung in einem Verhalten des Gläubigers haben. Die Untersuchung behandelte
den Gläubigerverzug, die positive Vertragsverletzung, die §§ 320 ff. BGB und die
Erfüllungsverweigerung. Angeregt wurde die Arbeit durch die Entscheidung des
VII. Zivilsenats des BGH vom 16.05.1968 (BGHZ 50, 175). Für seine Arbeit wurde
ihm von der Heidelberger Juristenfakultät die Venia Legendi für die Fächer Bürger-
liches Recht, Rechtsvergleichung und Privatversicherungsrecht verliehen. 1978wur-
de die venia legendi um die Fächer Handelsrecht und Internationales Privatrecht er-
weitert.
Nach Lehrstuhlvertretungen in Göttingen, Hamburg,München,Münster und Saar-

brücken folgte Hüffer 1979 schließlich dem Ruf auf den Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Internationales Privatrecht an die Universität
des Saarlandes, den er von 1980 bis 1985 innehatte. Seit seiner Saarbrücker Zeit lag
das wissenschaftliche Interesse Hüffers primär auf dem Handels- und Gesellschafts-
recht. In Saarbrücken hielt er folgende Vorlesungen: Grundzüge des Erbrechts, Han-
delsrecht I, Handelsrecht II – Grundzüge des Rechts der Kapitalgesellschaften,
Schuldrecht Allgemeiner Teil, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Wirt-
schaftsrecht, Internationales Privatrecht, Handelsrecht und Gesellschaftsrecht,
Grundzüge des Wertpapierrechts, Grundzüge des internationalen Privatrechts, Ge-
sellschaftsrecht oder auch Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger und Fortge-
schrittene sowie Seminare im Gesellschaftsrecht.
1985 folgte Hüffer sodann einem Ruf an die Ruhr-Universität Bochum auf den

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- undWirtschaftsrecht, Arbeitsrecht. Trotz
eines Rufs an die Universität Heidelberg blieb er bis zu seiner Emeritierung 2005 in
Bochum. Während seines Wirkens in Bochum rückte das Aktienrecht in den Mittel-
punkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Hüffer war Direktor des dortigen Instituts
für Berg- und Energierecht. Er war Richter im Nebenamt am Oberlandesgericht
Hamm und zeitweise Vorsitzender des Aufsichtsrats der ARAGAllgemeine-Rechts-
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schutz-Versicherung-AG. Nach seiner Emeritierung siedelte er nach Bad Dürkheim
über und war fortan an Rechtsanwalt (,Of Counsel‘) in der Mannheimer Sozietät
Schilling, Zutt & Anschütz.
Uwe Hüffer starb am 9. Dezember 2012.

Niclas Pirrong
Werke:
Der Rückgriff gegen den deliktisch handelnden Schädiger bei Entschädigungsleistungen Drit-

ter – eine Untersuchung der Schadensverteilung im Regressweg unter Berücksichtigung des
französischen, englischen und nordamerikanischen Rechts, Diss. jur., Heidelberg 1970.

Leistungsstörungen durch Gläubigerhandeln – Eine Rechtsvergleichende Untersuchung der
Mitwirkung des Gläubigers bei der Vertragserfüllung unter besonderer Berücksichtigung
der gegenseitigen Verträge, Habil. Jur., Berlin 1976.

Harmonisierung des aktienrechtlichen Kapitalschutzes, NJW 1979, 1065.
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Jean Imbert (1919–1999)

Jean Raoul Léon Imbert wurde am 23. Juni 1919 in Calais geboren. Nach der schu-
lischen Ausbildung am Collège in Calais begann Imbert zunächst ein Studium der
klassischen Literatur an der Sorbonne Université, mit demZiel einer späteren Profes-
sur. Allerdings änderte der Zweite Weltkrieg nachhaltig seinen Lebensweg.
Nach der Mobilmachung im November 1939 und der Teilnahme an der Verteidi-

gung Frankreichs vor der deutschen Invasion vom April bis Juni 1940 wurde Imbert
nach Toulouse verbracht, wo er an der Juristischen Fakultät der Université de Toulou-
se sein Jurastudium begann. Die Professoren Jean-Pierre Raynaud und Paul Ourliac
spielten dabei eine bedeutende Rolle und weckten sein Interesse an juristischen Stu-
dien, insbesondere der (Römischen) Rechtsgeschichte. Mit der deutschen Invasion
im Süden Frankreichs sah er sich gezwungen, nach Paris zurückzukehren, wo er
eine Anstellung als Aufseher am Lycée Fénelon annahm.
Trotz derWidrigkeiten desKrieges konnte Imbert denAbschluss der französischen

Licence de droit überdurchschnittlich schnell erreichen und bereits 1944 mit einer
Arbeit zum Thema Postliminium. Etudes sur la condition juridique du prisonnier
de guerre en droit romain (dt.: Postliminium. Studien zur Rechtsstellung des Kriegs-
gefangenen im Römischen Recht) promoviert werden. In seiner Dissertation er-
forschte er zunächst den etymologischen Ursprung des Begriffs postliminium und
analysierte anschließend kontrovers diskutierte Texte, um aufzuzeigen, wieGefange-
ne unter bestimmten Bedingungen ihr Recht auf Rückkehr in die Heimat wieder-
erlangen konnten.
Im Jahr 1947 erlangte er die ,Agrégation des facultés‘ de droit für Rechtsgeschichte

– Römisches Recht – und wurde Professor an der Juristischen Fakultät von Nancy. In
der wissenschaftlichen Gemeinschaft machte sich Imbert vor allem durch seine Pu-
blikationen zum Römischen Recht und Hospitalrecht einen Namen. Sein akademi-
sches Interesse erstreckte sich darüber hinaus auf das Gewohnheitsrecht, Kirchen-
recht, Verwaltungsrecht und die Geschichte von Institutionen und sozialen Gegeben-
heiten im 17. und 18. Jahrhundert. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit übte
Imbert zahlreiche Beratungsmandate für unterschiedliche Ministerien aus und enga-
gierte sich für den Ausbau des Bildungssystems in Kamerun und Kambodscha. Er
war zudem zeitweise Rektor der Versailler Akademie und Präsidenten der Université
Panthéon-Assas (Paris II).
Auf Einladung des Dekans der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-

tät der neugegründeten Universität des Saarlandes, Felix Senn (1879–1968), über-
nahm Imbert die VorlesungenRömisches Recht für das erste Semester des ersten Stu-
dienjahres und Römisches Recht und Geschichte des Römischen Rechts sowie eine
Übung im Römischen Recht für das zweite Semester des ersten Studienjahres. Neben
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der Vorlesung in Römischer Rechtsgeschichte veranstaltete Imbert auch ein römisch-
rechtliches Doktorandenseminar. Bei den Studierenden genoß Imbert einen guten
Ruf und wurde dafür geschätzt, auf die seinerzeit vorhandenen Sprachbarrieren
mit Umsicht zu reagieren, da die Vorlesungen in französischer Sprache stattfanden,
was für die deutschen Studierenden eine große Herausforderung darstellte.
Seine Verbundenheit zur Universität des Saarlandes war stark, und selbst nach ei-

nemWechsel von Nancy, der Mutteruniversität der Universität des Saarlandes, nach
Paris, blieb er dieser bis 1960 treu.Während dieser Zeit wirkte er als Professor, Lehr-
beauftragter und Gastprofessor für Römisches Recht im Centre d’Études Juridiques
Françaises.
Aus seiner Ehe mit Thérèse Chombart (* 17. Februar 1922; † 2. November 2009),

die er nach seiner abgeschlossenen Promotion am5. Juni 1945 inAire-sur-la-Lys hei-
ratete, gingen die vier gemeinsamen Kinder Jean-Marie (* 1946), Cécile (* 1948),
François (* 1951) und Bruno (* 1956) hervor.
Jean Imbert verstarb am 13. November 1999 in Paris.
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Günther Jahr (1923–2007)

Günther Ernst Ludwig Jahr wurde am 10. Juli 1923 in Saarbrücken als Sohn von
Regierungs-Obersekretär Eduard Jahr und seiner Ehefrau Hedwig, geborene Berg,
geboren. Von 1933 bis 1941 besuchte er die Gymnasien in Saarbrücken, Freiburg,
Stuttgart und Köln. Nach seinem Abitur wurde er zum Arbeits- (Frühjahr 1941)
undWehrdienst ( Juli 1941 bis Mai 1945), hauptsächlich an der Ostfront, eingezogen
und verbrachte insgesamt vier Jahre in den Wirren des Zweiten Weltkriegs.
Nach einer Zeit inKriegsgefangenschaft und einer kurzweiligenBeschäftigung bei

der US-Armee, begann Jahr im Frühjahr 1946 sein Studium der Rechtswissenschaf-
ten und Alter Geschichte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Am
28. April 1949 bestand er das Erste Juristische Staatsexamen (Note: ,gut‘) in Heidel-
berg und am 28. Februar 1954 das Zweite Juristische Staatsexamen (Note: ,gut‘) in
Stuttgart. Während dieser Zeit war er als Referendar in Heidelberg und Mannheim
tätig. Seit dem Referendarexamen wirkte er als Assistent an der Juristischen Fakultät
in Heidelberg – zunächst als Übungsassistent, später als wissenschaftliche Hilfskraft
und schließlich als wissenschaftlicher Assistent im Institut für internationales und
ausländisches Privat- undWirtschaftsrecht. Hierbei half er maßgeblich beim Aufbau
der Bibliothek des Instituts und verfasste hunderte von Rechtsgutachten. Am 6. Au-
gust 1955 heiratete Jahr die Buchhalterin Gisela Lina Berta, geborene Backfisch
(* 29. Juni 1925 in Heidelberg).
Am 8. August 1957 wurde Jahr mit seiner Dissertation Die Rechtsnatur der litis

contestatio unter der Betreuung seines Lehrers, dem bedeutenden RomanistenWolf-
gang Kunkel (* 20. November 1902 in Fürth im Odenwald; † 8. Mai 1981 in Mün-
chen) promoviert, die Arbeit wurde mit ,summa cum laude‘ bewertet.
MitWolfgangKunkel ging er nachMünchen, wo er auf seiner Dissertation aufbau-

end an der Ludwig-Maximilian-UniversitätMünchen 1961mit seiner Arbeit zur Litis
contestatio, Streitbezeugung und Prozessbegründung im Legisaktion- und Formular-
verfahren habilitiert wurde und ihm dieVenia Legendi für Römisches Recht undBür-
gerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung verliehen wur-
de. Der Romanist Theo Mayer-Maly (* 16. August 1931 in Wien; † 6. Dezember
2007 in Salzburg) bezeichnete Jahrs Habilitationsschrift als „einen der großen Wen-
depunkte in der Erforschung des Römischen Zivilprozessrechts“. Ausgangspunkt
dieses „Meilensteins“ in der Diskussion um den römisch-rechtlichen Zivilprozess
ist die These von Dr. Moritz Wlassak (*20. August 1854 in Brünn; † 24. April
1939 in Wien). Dieser behauptete, dass der römische Zivilprozess aus der privaten
Schiedsgerichtsbarkeit hervorgegangen sei und die litis contestatio einen Formalver-
trag zwischen Kläger und Beklagtem darstelle. Dem hält Jahr entgegen, dass die litis
contestatio eine zweiseitige Urkunde ohne Vertragscharakter sei. Die Prozessformel
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sei nicht der Text eines Vertrages, sondern stelle den Inhalt eines Dekrets des Prätors
als zuständigem Magistrat dar. Nach Jahr ist der Empfang der Prozessformel nicht,
wie von Wlassak postuliert, das Ergebnis einer vertraglichen Vereinbarung, sondern
vielmehr eine unmittelbare Folge des Abschlusses der Prozessphase vor demMagis-
trat.
Zum Wintersemester 1959/60 erhielt Günther Jahr seinen ersten Ruf, zunächst als

Lehrstuhlvertreter, auf den Lehrstuhl für Internationales Privatrecht an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel und wurde am 16. November 1959 zum außerordent-
lichen Professor ernannt. In Kiel lehrte und forschte er bis zum 1. März 1961.
Danach kehrte Günther Jahr nach Saarbrücken zurück und übernahm an der Uni-

versität des Saarlandes den Lehrstuhl für Zivilrecht, Römisches Recht, Internationa-
les Privatrecht und Rechtsvergleichung. Der Universität des Saarlandes hielt Jahr bis
zu seiner Emeritierung am 30. September 1991 die Treue. Jahr hielt in Saarbrücken
Vorlesungen zum Römischen Privatrecht, zur Römischen Rechtsgeschichte, zum
Schuldrecht, zum Konkurs- und Vergleichsrecht und veranstaltete Übungen im
Schuldrecht, zur Digestenexegese sowie ein Romanistisches Seminar.
Neben seiner Lehrtätigkeit engagierte sich Jahr auch in der Universitätsverwal-

tung. So stand er imSommersemester 1965, imWintersemester 1973/74 und imSom-
mersemester 1974 als Dekan an der Spitze der rechts- und wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät. ImWintersemester 1964/65 agierte er als Prodekan. Universitätswei-
te Bekanntschaft erreichte er zudem mit dem nach ihm genannten Jahr-Entwurf der
Universitätsverfassung von 1969. ImFebruar 1975wurdeGünther Jahr zumVizeprä-
sidenten gewählt. Seine Amtszeit dauert von April 1975 bis Oktober 1961.
Jahr erreichte am 9. Juli 1991 sein 68. Lebensjahr und wurde zum Ende des Som-

mersemesters 1991 von seinen offiziellen Verpflichtungen entbunden. In Anerken-
nung seiner besonderen Verdienste um das Saarland wurde ihm 1991 der Saarländi-
sche Verdienstorden verliehen.
Günther Jahr verstarb am 10. Februar 2007 imAlter von 83 Jahren in Saarbrücken.
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Herausgeberschaft des Bandes: Rechtstheorie – Beiträge zur Grundlagendiskussion, Frankfurt
a.M. 1971.

Deutsches Internationales Konkursrecht, Sonderausgabe der Kommentierung der §§ 237, 238
KO, in: Jaeger (Hrsg.), Konkursordnung, Band 2, 8. Auflage, Berlin/New York 1973,
S. 1019–1137.

InternationaleGeltung nationalenRechts – Zur Relevanz internationalrechtlicher Fragestellun-
gen für Praxis und Theorie des Rechts, in: RabelsZ 54 (1990), S. 481–532.

Literatur und Internetseiten:
https://idw-online.de/en/news65669 (zuletzt abgerufen am 23.11.2024).

Lüke, Gerhard: Geleitwort – dem Freund, Kollegen und Lehrer, in: Martinek/Schmidt/Wadle
(Hrsg.), Festschrift für Günther Jahr zum 70. Geburtstag, Tübingen 1993, S. 2.

Sturm, Fritz: Inmemoriam–Günther Jahr (10.7.1923–10.2.2007), in: Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, 125 (2008), S. 971.

Vorlesungsverzeichnisse der Universität des Saarlandes (Sommersemester 1960 – Sommerse-
mester 1991).

Hinweis der Herausgeber: Siehe auch den umfassendenBeitrag vonChiusi in diesemBand, der
sich intensiv mit dem wissenschaftlichen Wirken Jahrs beschäftigt.

Günther Jahr (1923 – 2007)274

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-SA 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-59554-9.2025.406848 | Generated on 2025-11-19 09:19:22

https://idw-online.de/en/news65669


Arthur Kaufmann (1923–2001)

Arthur Kaufmann wurde am 10. Mai 1923 in Singen (Hohentwiel) in der Nähe von
Konstanz als Sohn des Zentrumspolitikers Edmund Kaufmann geboren. In der Zeit
des Nationalsozialismus musste Kaufmann miterleben, wie sein Vater aller Ämter
enthoben wurde und als Verfemter sich dem christlichen Widerstand anschloss.
Dem Widerstandsgedanken blieb der Sohn nicht fern: Während Edmund Kaufmann
Flugblätter gegen Josef Goebbels verfasste und verteilte, beteiligte sich sein SohnAr-
thur Kaufmann, der nach dem Kriegsabitur 1941 und einem kurzen Studium der Ma-
thematik und Physik in Frankfurt am Main von der Wehrmacht eingezogen wurde,
zwischen 1944 und 1945 zusammen mit anderen Soldaten an militärischen Sabota-
geaktionen „[so]daß deutsche Kriegsflugzeuge manchmal nicht starten konnten.“
(Kaufmann, Über die Tapferkeit, S. 1)
Eine Kriegsverletzung sorgte dafür, dass Kaufmann sein naturwissenschaftliches

Studium nicht fortsetzen konnte. Eine Begegnung mit dem Rechtsphilosophen Gus-
tav Radbruch, die Kaufmann später als „wissenschaftliches Urerlebnis“ beschrieb,
motivierte ihn dazu, im Wintersemester 1945/1946 sein Jurastudium Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg zu beginnen. Auf das Erste Staatsexamen im Jahr
1948, das er als Landesbester absolvierte, folgte 1949 die Dissertation über das
Das Unrechtsbewusstsein in der Schuldlehre des Strafrechts. Das im Anschluss ge-
plante rechtsphilosophische Habilitationsprojekt über dieNatur der Sache in Ciceros
De officiis konnte Kaufmann aufgrund des plötzlichen Versterbens seines Lehrers
Radbruch im November 1949 nicht beginnen. Nach Referendariat, dem Zweiten
Staatsexamen, das er wiederum als Landesbester abschloss, und einer Zwischensta-
tion als Richter am Landgericht Karlsruhe kehrte Kaufmann an die Universität Hei-
delberg zurück. Dort studierte er Philosophie und verfasste gleichzeitig seine Habi-
litationsschrift Das Schuldprinzip (1960/61).
Nach der Habilitation erhielt Kaufmann im gleichen Jahr einen Ruf auf den Lehr-

stuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie der Universität des
Saarlandes. Diese Saarbrücker Jahre waren für ihn – inWorten seines Schülers Ulfrid
Neumann – „eine Zeit höchst erfolgreicher Lehr- und Forschungstätigkeit in einem
Kreis engagierter und über die eigenen fachlichen Grenzen hinaus interessierter Kol-
legen“ (Neumann, Nachruf, S. 420). Dort traf Kaufmann auf den Strafrechtler,
Rechtsphilosophen und späteren Bundesinnenminister Werner Maihofer, mit dem
er das Institut für Rechts- und Sozialphilosophie aufbaute und leitete. Auch in der
Lehre ging Kaufmann neueWege: Er regte zu öffentlicher Kritik an seinen Vorlesun-
gen an und führte Evaluationen sowie zusätzliche Leistungskontrollen ein. Aufsehen
erregte er, als er ein rechtstheoretisches Seminar paritätisch mit einem weiteren Pro-
fessor und zwei „Nichtordinarien“, einem Assistenten und einem Richter, leitete.
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Kaufmann stellte sich öffentlichen Diskussionen mit Studierenden, so etwa in Dis-
kussionsbeiträgen über die Große Strafrechtsreform, die in der Saarbrücker Studie-
rendenzeitschrift Speculum erschienen. Diese besondere Atmosphäre Saarbrückens
mag auch der Grund gewesen sein, weshalb Kaufmann prestigeträchtige Rufe von
den Universitäten in Münster, Kiel und Frankfurt am Main ablehnte. 1969 folgte
er jedoch einem Ruf an die Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er bis
zur seiner Emeritierung im Jahre 1989 das Institut für Rechtsphilosophie (später: In-
stitut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik) leitete. 1980 ernannte ihn die
Bayerische Akademie der Wissenschaften zum Mitglied.
Das wissenschaftliche Œuvre Kaufmanns ist vielfältig, wird jedoch v. a. durch

zwei programmatische Leitgedanken getragen: Den ersten roten Faden bildet die
Rechtsphilosophie von Kaufmanns ,Lehrer und Meister‘ Gustav Radbruch. Kauf-
mann selbst betrachtete seine Gedanken als Weiterentwicklung der Radbruch’schen
Konzeption. Das Andenken an seinen akademischen Lehrer pflegte er, so Winfried
Hassemer, „wie niemand sonst“ (Hassemer, Nachruf, S. 1701): 1968 gab er die Rad-
bruch-Gedächtnisschrift heraus, 1987 verfasste er dessen erste Biografie. Den Höhe-
punkt bildete jedoch die zwanzigbändige Gustav-Radbruch-Gesamtausgabe, die
Kaufmann initiierte und die er bis zu seinem Tod herausgab. Die zweite Leitidee
gründet auf Kaufmanns biografisch-generationellen Erfahrungsschatz. Er selbst be-
tonte, dass es „die unmittelbare Erfahrung des Unrechts“ im Nationalsozialismus
war, „die […] mein Interesse an rechtsphilosophischen Themen weckte“ (Aus dem
Vorwort, S. X).
Diese ineinandergreifenden Kerngedanken sind von Anfang an in Kaufmanns

Werk präsent. Sowohl seine Dissertation (1949) als auch seine Habilitation (1960/
61) – beide Abhandlungen setzen sich mit dem strafrechtlichen Schuldprinzip aus-
einander – entstanden im historischen Bewusstsein um die „frivolenVerstöße“ gegen
eben diesen Schuldgrundsatz und vor dem Hintergrund „ein[es] krebsartig wuchern-
de[n] reine[n] Zweckstrafen[s] in der NS-Diktatur“ (Unzeitgemäße Betrachtungen,
S. 225) Daher setzte sich Kaufmann in seiner Habilitationsschrift den Versuch
zum Ziel, das Unverfügbare, also das Ontologische des Rechts aufzudecken, um es
„so weit, wie möglich derWillkür zu entziehen“. Hierdurch wollte er das Fundament
für ein „freiheitliche[s] und rechtstaatliche[s] Strafrecht[…]“ legen (a.a.O, Fn. 4)
Das Programm seiner rechtsphilosophischen Arbeit legte Kaufmann nach eigener

Aussage in der im Jahr 1957 veröffentlichten rechtsphilosophischen Schrift Natur-
recht und Geschichtlichkeit dar. In Tradition des späten Radbruch stehend, lehnte
Kaufmann den Rechtspositivismus kategorisch ab. Denn Recht könne nur dann
Recht sein, wenn es Rechtswesenheit, also formalontologische Richtigkeit (Wahr-
heit), aufweise. Jedoch sei auch die in der Naturrechtslehre vertretene Idee eines un-
veränderlichen, überpositiven Rechts verfehlt. Die Lösung suchte Kaufmann – so
Stefan Grote – in einem dritten Weg zwischen Naturrecht und Rechtspositivismus,
nämlich in der Geschichtlichkeit des Rechts: Demnach sei das Recht seiner ontolo-
gischen Struktur nach geschichtlich, stünde also in unmittelbarem Bezug zur Zeit
und wäre durch diese bestimmt. Dem Rechtsschöpfenden obliege es somit, den
Rechtspositivismus dadurch zu überwinden, dass er es als immerwährende und be-
ständig zu aktualisierende Aufgabe wahrnimmt, das zeitgerechte Recht zu verwirk-

Arthur Kaufmann (1923 – 2001)276

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-SA 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-59554-9.2025.406848 | Generated on 2025-11-19 09:19:22



lichen. Ab Mitte der 1960er Jahre wandte sich Kaufmann außerdem der juristischen
Hermeneutik zu. Einen bedeutsamen Beitrag hierzu lieferte er mit der 1965 erschie-
nen Abhandlung über die Analogie und Natur der Sache.
Trotz seines großen Interesses für fundamentale und hochtheoretische philosophi-

sche Fragen verbrachte Kaufmann seine Zeit nicht im wissenschaftlichen Elfenbein-
turm: Sein ganzes Leben lang äußerte er sich auch rechtspolitisch und politisch. Seine
Saarbrücker Zeit war unmittelbar mit dem Engagement im kriminalpolitischen Ar-
beitskreis Alternativ-Entwurf verbunden, wo er zusammen mit Maihofer und einer
Reihe von Strafrechtsprofessoren den Allgemeinen Teil des Alternativ-Entwurfs
des Strafgesetzbuches verfasste. Dieses Reformprojekt hatte sich die Etablierung
des Resozialisierungsgedankens im bundesdeutschen Strafrecht zum Ziel gemacht.
Ab Mitte der 1980er Jahre bezog Kaufmann engagiert öffentlich Stellung zu kontro-
versen politischen Themen wie Atomwaffen, Sterbehilfe oder Reproduktionsmedi-
zin.
Auch dem Gedanken des Widerstands blieb Kaufmann lebenslang treu: 1968 be-

teiligte er sich als Hochschullehrer in Saarbrücken an den Protesten gegen die Not-
standsgesetze. Unter „stürmischsten“ Beifall proklamierte er: „Sollte das Bundesver-
fassungsgericht die die Grundrechte berührenden Notstandsgesetze nicht aufheben,
bleibe nur der Widerstand. Widerstand ist nicht eine Sache der Gewalt, Widerstand
ist eine Sache des Geistes“ (zit. nach Müller, „Was wollen die Studenten?“, S. 31).
Doch war für KaufmannWiderstand nicht gleich Revolution. Für ihn war dasWider-
standsrecht das „Urrecht aller Rechte. Darin, daß der Mensch nein sagen kann zum
Unrecht, liegt seine Freiheit. Und da das Recht Bedingung der Freiheit ist, ist das
Widerstandsrecht das ursprünglichste der Menschenrechte“ (Martin Luther
King, S. 256).
Arthur Kaufmann hinterließ ein umfassendes wissenschaftliches Werk von über

600 Publikationen – einige seiner Schriften wurden in bis zu 20 Sprachen übersetzt –
sowie eine Reihe prominenter Schüler, darunter Fritjof Haft, Ulfrid Neumann, Ulrich
Schroth sowie den ehemaligen Vizepräsidenten des BVerfG, Winfried HasACHTUNGTRENNUNGseACHTUNGTRENNUNGmer.
Kaufmann starb am 11. April 2001 im Alter von 77 Jahren in München.

Dan Aradovsky
Werke:

Ach so, Notstand, Speculum, S. 10–11.
Aus dem Vorwort zur ersten Auflage, in: Rechtsphilosophie im Wandel. Stationen eines We-

ges., 2., überarb. Aufl., Köln/München [u. a.], S. IX–X.
Das Unrechtsbewusstsein in der Schuldlehre des Strafrechts, Mainz 1949.
Die Alternative: Konservierung oder Reformierung des Strafrechts, Speculum 1967, S. 8–9.

Betrifft: Strafrechtsreform, Speculum 1968, S. 6.
Martin Luther King. Gedanken zum Widerstandsrecht (1968), in: Rechtsphilosophie im Wan-

del. Stationen eines Weges., 2., überarb. Aufl., Köln /München [u. a.] 1984, S. 251–257.
Widerstandsrecht, Darmstadt 1972; Das Schuldprinzip, 2., durchges. und durch einen Anh. erg.

Aufl., Heidelberg 1976.

Unzeitgemäße Betrachtungen zum Schuldgrundsatz im Strafrecht, Jura 1986, S. 225–233.

Arthur Kaufmann (1923 – 2001) 277

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-SA 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-59554-9.2025.406848 | Generated on 2025-11-19 09:19:22



Fünfundvierzig Jahre erlebte Rechtsphilosophie, in: Robert Alexy/Ralf Dreier/Ulfried Neu-
mann (Hrsg.), Rechts- und Sozialphilosophie in Deutschland heute: Beiträge zur Standort-
bestimmung, Stuttgart 1991.

Über die Tapferkeit des Herzens, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 77 (1991), 1,
S. 1–16.
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2019, S. 280–284.
Grote, Stefan: Auf der Suche nach einem „dritten Weg“, 2. Auflage, Baden-Baden 2008.

Hassemer, Winfried: Arthur Kaufmann (†), in: NJW 2001, S. 1700–1701.
Hassemer, Winfried: Strafgerechtigkeit – Versuch über das wissenschaftliche Werk Arthur

Kaufmanns, in: Fritjof Haft/Winfried Hassemer/Ulfreid Neumann/Wolfgang Schild/Ulrich
Schroth (Hrsg.), Strafgerechtigkeit. Festschrift für Arthur Kaufmann zum 70. Geburtstag,
Heidelberg 1993, S. 1–22.

Müller, Wolfgang: „Was wollen die Studenten?“, Saarbrücker Impressionen zum Thema
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Gerhard Kielwein (1922–2011)

Gerhard Kielwein wurde am 7. Januar 1922 in Stuttgart geboren. Nach dem Studi-
um der Rechtswissenschaften in Freiburg wurde Kielwein mit einer Arbeit zur Stel-
lung der unbenannten Strafänderungsgründe im System des Strafrechts, erläutert am
besonders schweren Fall 1947 in Freiburg bei Adolf Schönke promoviert. Ab 1948
war er als Mitarbeiter bei Schönke an dessen 1938 gegründetem Institut für auslän-
disches und internationales Strafrecht (dem späterenMax-Planck-Institut für auslän-
disches und internationales Strafrecht) an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Hier legte er seinen Schwerpunkt auf das internationale Strafrecht. Nach Forschungs-
aufenthalten in England, unter anderem bei dem 1939 in das Vereinigte Königreich
emigrierten Strafrechtler undKriminologenMaxGrünhut in Oxford, habilitierte sich
Kielwein 1953 mit einer Arbeit zu Straftaten gegen das Vermögen im englischen
Recht und erhielt die Lehrbefugnis für die Fächer Strafrecht, Strafprozessrecht und
Zivilprozessrecht.
Nach dem Tod Adolf Schönkes leitete Kielwein zunächst ein Jahr das Institut für

ausländisches und internationales Strafrecht an der Universität Freiburg, bevor er zu
Beginn des Jahres 1955 zum Richter am Landgericht Freiburg ernannt wurde. In die-
ser Zeit war Kielwein zudem als Referent für die Strafrechtsreform an das Bundes-
justizministerium abgeordnet, wo er die Arbeit der Großen Strafrechtsreformkom-
mission u. a. mit mehreren rechtsvergleichend orientierten Beiträgen bereichert
hat. Zugleich blieb Kielwein Dozent an der Freiburger Fakultät.
Bereits ein Jahr später, 1956, erfolgte schließlich die Ernennung zum außerordent-

lichen Professor für Deutsches und Vergleichendes Strafrecht und Kriminologie an
der erst acht Jahre zuvor gegründeten Universität des Saarlandes. Diese befand
sich zu diesemZeitpunkt (nach demReferendumvon 1955) in einer schwierigenUm-
bruchphase, die nicht nur umfangreiche personelleVeränderungen imLehrkörper be-
traf, sondern auch die Konzeption einer neuen und tragfähigen Universitätsstruktur
(Anm. der Herausgeber: Siehe hierzu den Beitrag von Ludyga in diesem Band). Ger-
hard Kielwein sollte der Universität bis zu seiner Emeritierung treu bleiben und ihr
Gesicht in entscheidender Weise mitprägen. Mit seiner Ernennung trat Kielwein
die Nachfolge des österreichischen Kriminologen Ernst Seelig an, der zuvor mit
dem Aufbau eines Kriminologischen Studiengangs u. a. für die saarländischen Poli-
zeioffiziere betraut war. Dieser Studiengang war nunmehr – die politischen Verhält-
nisse hatten sich gewandelt – in ein allgemeines Kriminologisches Institut innerhalb
der Rechtswissenschaften zu überführen.
Obwohl damit der Grundstein für eine akademischeKarriereKielweins gelegt war,

blieb er auch der Justiz treu. Als Richter am Landgericht Saarbrücken ( Jugendkam-
mer) und später am Saarländischen Oberlandesgericht wirkte Kielwein als Strafrich-
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ter auch in der Praxis. 1959 folgte schließlich die Ernennung zum Ordinarius sowie
dieÜbernahme der Leitung desKriminologischen Instituts. Kielwein vertrat dieAuf-
fassung, dass Straf- und Prozessrecht nur vermittelbar sei, wenn sie stets mit einem
Blick auf die richterliche Praxis gelehrt wird. Für diese Verbindung von Theorie und
Praxis erfuhr Kielwein von Studierenden, Schülern, Kollegen und Vertretern der
Strafrechtspraxis viel Anerkennung. Die Forschungsschwerpunkte vonKielwein bil-
deten dabei u. a. das vergleichende Strafrecht, das Strafprozessrecht sowie das Ju-
gendstrafrecht.
Das Zentrum seines Wirkens blieb jedoch das Kriminologische Institut, das sich

insbesondere dem Sanktionenrecht, dem Jugend(straf)recht, der allgemeinen Krimi-
ACHTUNGTRENNUNGnalACHTUNGTRENNUNGpolitik sowie der Strafrechtsreformwidmete. Kielwein legte hier etwa denGrund-
stein für den später mit deutschlandweitem Renommee verbundenen Schwerpunkt
im Bereich ,Kriminologie, Jugendrecht und Strafvollzugskunde‘. Sein breites Inter-
essensspektrum spiegelt sich zudem im Titel der von ihm zusammen mit Ernst Hei-
nitz herausgegebenen Schriftenreihe Strafrecht, Strafverfahren,Kriminologiewider.
Bei all diesen Themen galt sein Interesse stets auch der Strafrechtsvergleichung. Zu
seinen Schülern, für die er insgesamt 23 Dissertationen betreute, gehörten u. a. der
Saarbrücker Strafverteidiger und Honorarprofessor an der Universität des Saarlan-
des, Egon Müller sowie Heike Jung, Universitätsprofessor für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht, Kriminologie und Rechtsvergleichung. Viele Arbeiten, insbesondere
zum Jugendstrafrecht, spiegelten seinerzeit aktuelle Fragen der Justizpolitik wider
und fanden nicht selten deutschlandweite Aufmerksamkeit.
Im Rahmen der Neuordnung der Universitätsstruktur nach der Eingliederung des

Saargebiets in die Bundesrepublik Deutschland, die mit Kielweins Start an der Uni-
versität des Saarlandes zusammenfiel, beteiligte er sich ebenfalls an der Erarbeitung
eines Universitätsgesetzes sowie einer darauf aufbauenden Universitätsverfassung.
Kielwein war zusammen mit seinen damaligen Fakultätskollegen Heinz Hübner,
Werner Maihofer, Paul Senf und später auch Werner Thieme intensiv mit der Ausar-
beitung entsprechender Entwürfe befasst, die später zum damals modernsten Univer-
sitätsgesetz in der Bundesrepublik führen sollten und der Universität ermöglichten,
bereits im Mai 1957 der Westdeutschen Rektorenkonferenz beizutreten. Es ist nicht
verwunderlich, dassKielwein imAnschluss hieran zunächst imMai 1960 zumDekan
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und sodann im Juni 1962
zum Rektor der Universität bestimmt wurde (bis 1964). In seine Amtszeit fielen
eine Vielzahl wichtiger Bauprojekte wie der Neubau der Philosophischen Fakultät,
das Hochhaus für die vier physikalischen Institute sowie die Planung für den Ausbau
derMensa, für deren Erweiterung sichKielwein engagierte. Als Rektor konnte er sei-
nerzeit auf das besondere Engagement eines ihm direkt unterstellten und vom staat-
lichen Hochbauamt unabhängigen Universitäts-Bauamt zurückgreifen. Seine Emeri-
tierung erfolgte 1987.
Auch außerhalb der universitären Verwaltung war Kielwein engagiert. So war er

von 1969 bis 1990Mitglied imVerwaltungsrat des Saarländischen Rundfunks, nach-
dem er bereits 1963 den Vorsitz des Rundfunkrates übernommen hatte. Dort beglei-
tete Kielwein ebenso wie an der Universität eine bewegende Entwicklung des noch
jungen Rundfunks, der durch die Installation eines starkenMittelwellensenders bild-
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lich gesprochen das Saarland weit über dessen Grenzen vernehmbar machte. In den
1970er- und 80er-Jahren waren die Gremien vor allem mit Struktur, Haushalts- und
Personalfragen unter dem Eindruck einer sich verschärfenden finanziellen Situation
befasst, im Zuge derer Kielweins organisatorisches Talent gelobt wurde. Von 1968
bis 1972 war Kielwein Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes
und hatte daneben zahlreiche Mitgliedschaften und auch den Vorsitz in nationalen
Wissenschaftsräten, etwa der Alexander-von-Humboldt-Stiftung oder derWestdeut-
schen Rektorenkonferenz inne. Von 1975 bis 1991 (und damit in einer beispiellosen
Kontinuität von 16 Jahren) war Gerhard Kielwein zudem Vorsitzender des Studen-
tenwerkes im Saarland e.V., wo er sich um die Belange der Studierendenschaft be-
mühte. Die besonderen Verdienste Kielweins um die Universität des Saarlandes wur-
den 1991 mit der Ernennung zum Ehrensenator gewürdigt.
Gerhard Kielwein verstarb am 19. November 2011.

Simon Dörrenbächer
Werke:
Die Stellung der unbenannten Strafänderungsgründe im System des Strafrechts, erläutert am

besonderen Fall, 1947.
[als Hrsg.] Ausländisches Strafrecht. Übersicht über die wichtigsten Quellen und über das

wichtigste Schrifttum [gemeinsam mit Adolf Schönke], 4. Auflage, München 1953.
Die Straftaten gegen das Vermögen im englischen Recht, Bonn 1955.
Unterlassen und Teilnahme, GA 1955, S. 225.

[als Hrsg.] Entwicklungslinien der Kriminologie. Vorträge und Beiträge anläßlich des 30. Jah-
restages der Gründung des Instituts für Kriminologie der Universität des Saarlandes, Köln
1985.

Die Rechtspflege an der Saar von 1945 bis 1956, in: Festschrift 150 Jahre Landgericht Saarbrü-
cken, Köln 1985, S. 185ff.
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Wolfgang Knies (1934–2019)

Wolfgang Knies wurde am 9. November 1934 in Mainz als Sohn des Bibliotheks-
rats Hans Knies und seiner Ehefrau Erna Knies geboren. Nach der Beendigung der
Volksschule in Mainz besuchte er das Mainzer Humanistische Gymnasium, das Re-
algymnasium in Grünberg/Oberhessen sowie die Oranienschule inWiesbaden, wo er
imMärz 1954 das Abitur ablegte. Er studierte ab dem Sommersemester 1954 Rechts-
wissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München. Die Erste Juristische Staatsprüfung legte er im Juli
1958 und die Zweite Juristische Staatsprüfung im August 1963 jeweils in München
ab. An der Ludwig-Maximilians-Universität München war er Assistent bei dem
Strafrechtler Karl Engisch (1899–1990) am Institut für Strafrechtswissenschaften
und Rechtsphilosophie sowie am Institut für Öffentliches Recht bei dem Verwal-
tungs- und Steuerrechtlicher Hans Spanner (1908–1991), der in München zwischen
1960 und 1974 Professor an der Juristischen Fakultät war. Während des Zweiten
Weltkriegs war Spanner an zentraler Stelle an der Judenverfolgung in den Niederlan-
den beteiligt.
Im Jahre 1966 wurde Knies an der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-

Universität München promoviert. Die Dissertation erschien 1967 und trug den Titel
Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem. Der Erstgutachter
der Dissertation war Theodor Maunz (1901–1993). Im Wintersemester 1970/1971
habilitierte sich Knies an der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität. Der Titel der Habilitationsschrift, die er Engisch widmete, lautete: Steuerzweck
und Steuerbegriff. Eine dogmengeschichtliche und kompetenzrechtliche Studie.
Knies erhielt die Lehrbefähigung und Lehrbefugnis für Staatsrecht, Verwaltungs-
recht, Finanz- und Steuerrecht. Seine Habilitation betreute Spanner. Jenseits der Dis-
sertation und der Habilitation blieb das wissenschaftliche Werk von Knies über-
schaubar.
Im Sommersemester 1971 übernahm Knies eine Lehrstuhlvertretung an der FU

Berlin. Im Juli 1971 erhielt er einen Ruf auf den Lehrstuhl für Staats-, Verwaltungs-
und Kirchenrecht an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universität des Saarlandes. Im Saarland trat er die Nachfolge von Hans Zacher an,
der an die Juristische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München beru-
fen wurde. Bis zu seiner Emeritierung Ende März 2003 blieb Knies Hochschullehrer
in Saarbrücken. An der Universität des Saarlandes gehörte er zeitweise demSenat an.
Gemeinsam mit Josef Isensee beeinflusste er die Ausarbeitung der Universitätsver-
fassung von 1972. Im Jahre 1979 erhielt Knies einen Ruf an die Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, den er ablehnte. Er war von Januar 1977 bis Januar 1980 Richter
am Verfassungsgerichtshof des Saarlandes.
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Knies hielt in Saarbrücken die Vorlesungen Staatsrecht I, Verfassungsprozessrecht
sowie Presse- und Rundfunkrecht und die Vorlesung zu den Grundzügen im Finanz-
und Steuerrecht. Er betreute die Große Übung im Öffentlichen Recht und veranstal-
tete zahlreiche Seminare zumMedienrecht. Knies errichtete an der Rechts- undWirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes die Arbeitsstelle
Medienrecht. Er gehörte dem Rundfunkrat des Saarländischen Rundfunks und dem
Programmbeirat des Saarländischen Rundfunks an. In der Kommission zur Ermitt-
lung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten von ARD und ZDF vertrat er als
Sachverständiger das Saarland. Knies betätigte sich in der Politik und bekleidete di-
verse Ämter als Landesminister. Er war zwischen Mai 1980 und Juli 1984 saarländi-
scher Minister für Kultus, Bildung und Sport unter dem saarländischen Ministerprä-
sidentenWerner Zeyer (1929–2000). Knies trat 1982 der CDU bei. Von Juli 1984 bis
April 1985 war er saarländischer Minister für Rechtspflege und Bundesangelegen-
heiten. Unter dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht (1930–
2014) war Knies zwischen Mai 1987 und November 1988 Kultusminister in Hanno-
ver.
Eine Freundschaft verband Knies mit dem Dirigenten Hans Zender (1936–2019).

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer verlieh Knies
2012 den Saarländischen Verdienstorden.
Wolfgang Knies starb am 20. Oktober 2019. Er wurde in Unterwössen bestattet.

Hannes Ludyga
Werke:

Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem (Münchener Universitäts-
schriften, Bd. 4), München 1967.

Steuerzweck und Steuerbegriff. Eine dogmengeschichtliche und kompetenzrechtliche Studie
(Steuerrecht im Rechtsstaat. Wissenschaftliche Hefte zum Deutschen und Internationalen
Steuerrecht, Heft 14), München 1976.
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Peter Krause (1936–2023)

Peter Krausewurde am27. Februar 1936 inOsnabrück geboren.An derUniversität
des Saarlandes studierte er Rechtswissenschaften, Philosophie, Geschichte und So-
ziologie. Die Erste Juristische Staatsprüfung legte er im Juni 1962 und die Zweite Ju-
ristische Staatsprüfung imOktober 1966 jeweils in Saarbrücken ab. 1966wurde er an
der Philosophischen Fakultät der Universität des Saarlandes promoviert. Der Titel
der von Joachim Kopper (1925–2013) betreuten Dissertation lautet: Die Lehre
von der Arbeit in der Philosophie des Deutschen Idealismus und ihre Bedeutung
für das Recht.
Krause war zwischen 1966 und 1973 wissenschaftlicher Assistent und von 1973

bis 1975Assistenzprofessor am Institut für Arbeits- und Sozialrecht (sozialrechtliche
Abteilung) an der Rechts- undWirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät des Saarlandes, wo er 1973 habilitierte. Die Habilitation betreute Hans F. Zacher
(1928–2015). Die Habilitationsschrift trägt den Titel: Rechtsform des Verwaltungs-
handelns. Überlegungen zu einem System der Handlungsformen der Verwaltung,mit
Ausnahme der Rechtssetzung. Die Arbeit analysiert die Typologie des Verwaltungs-
handelns, Funktion, Wesen und Anwendungsbereich des Verwaltungsakts, den öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag, Verwaltungsgebote, Leistungsversprechen der Verwal-
tung auf öffentlich-rechtlichem Gebiet, Verwaltungsregelungen ohne unmittelbare
Rechtswirkung nach außen sowie Erklärungen ohne primäre Regelungsfunktion in
einem System der Verwaltungshandlungen. Krause erhielt die Venia Legendi für Öf-
fentliches Recht, Sozialrecht und Rechtsphilosophie. Die Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät bzw. die Universität des Saarlandes war eine der ersten
Institutionen, die eine Venia Legendi für Sozialrecht in der Bundesrepublik Deutsch-
land verlieh.
An der Universität des Saarlandes hielt Krause nach der Habilitation Lehrveran-

staltungen auf den Gebieten des Verwaltungsprozessrechts, der Verwaltungslehre,
der Verwaltungsrechtsgeschichte, des Staatsrechts und des Sozialrechts ab. 1975
übernahm Krause eine Professur für Öffentliches Recht, Sozialrecht und Rechtsphi-
losophie an der Universität Trier. Inhaber dieser Professur war er bis zu seiner Eme-
ritierung 2004. Über viele Jahre hinwegwar er im zweitenHauptamt Richter amLan-
dessozialgericht Mainz und stellvertretendes Mitglied des Verfassungsgerichtshofes
Rheinland-Pfalz. Er war abgeordneter Gründungsdekan der Juristenfakultät der Uni-
versität Leipzig. Ein akademischer Schüler von Krause ist der ÖffentlichrechtlerMa-
ximilian Wallerath.
Krause forschte und lehrte auf den Gebieten des Verwaltungs- und Verfassungs-

rechts, des Sozialrechts, der Rechtsphilosophie und der Rechtsgeschichte. Zu den
Hauptwerken von Krause gehört neben der Dissertation und Habilitation folgende
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Untersuchung: Rechtswissenschaften in Trier – Die Geschichte der juristischen Fa-
kultät von 1473 bis 1798. Das Werk besticht durch die umfassende Auswertung der
entsprechenden Quellen und Literatur. Die entscheidende Quellengrundlage für das
Buch bildet das Statutenbuch der juristischen Fakultät aus der Frühen Neuzeit. Kurz-
biographien der wichtigsten Akteure runden das Werk ab. Auf dem Gebiet des Sozi-
alrechts sind von besonderer Bedeutung das von ihm gemeinsammit Heinrich Schol-
ACHTUNGTRENNUNGler (1929–2015) verfasste Buch über die Neukonzeption des Sozialhilferechts und
die Situation blinder Menschen sowie seine Untersuchung das Eigentum an subjek-
tiven öffentlichenRechten, das die „Tragweite des Eigentumsschutzes von öffentlich-
rechtlichen Leistungsansprüchen am Beispiel der Rentenversicherung“ analysiert.
Akribisch untersucht er in diesem Buch den „Schutzzweck von Artikel 14 GG und
die Möglichkeiten und Folgen seiner Erstreckung auf vermögenswerte Rechtsposi-
tionen des öffentlichen Rechts“ sowie „rentenversicherungsrechtliche Positionen
als Gegenstand des Eigentumsschutzes der Verfassung“. Krause gelangte in seinem
Werk zu dem Ergebnis, dass „Rentenansprüche und die Ansprüche auf Versiche-
rungsschutz“ als „individuell differenzierte, im synallagmatischen Rentenversiche-
rungsverhältnis erworbene, subjektive, vermögenswerte öffentliche Berechtigungen
in vollemUmfang unter dem Schutz“ von Artikel 14 GG stehen. Sie stellen aber – so
Krause – „kein Eigentum“ dar, „sondern entsprechen ihm nur“, weshalb Artikel 14
GG nur entsprechend anzuwenden ist (Eigentum an subjektiv öffentlichen Rechten,
S. 265).
DemSozialrecht nahm sichKrause in Saarbrücken und in Trier zu einemZeitpunkt

an, als das Sozialrecht ein „defizitäres Feld rechtswissenschaftlicher Forschung“ war
(Zacher, Sozialrechtswissenschaft, S. 280–281). Die enge Kooperation von Juristen
und Ökonomen an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät begüns-
tigte denWerdegang (Maihofer, VomUniversitätsgesetz, S. 379) von Krause als So-
zialrechtler. Während seiner Zeit in Saarbrücken verfasste er 1969 mit Franz Ruland
in der Zeitschrift für Sozialreform einen Beitrag mit dem TitelUnvollständige Fami-
lie und Auflösung der Ehe im Sozialrecht. Risiko – Rechtslage – Reform“. Krause und
Ruland waren die prominentesten Mitarbeiter von Zacher (Zacher, Sozialrechtswis-
senschaft, S. 286). Krause ist als einer der „großen“ Sozialrechtler der Bundesrepu-
blik Deutschland zu bezeichnen.
Mit Volker Lohse publizierte Krause Editionen von Gesetzestexten zum saarländi-

schen Landesrecht. 1971 erschien die Gesetzessammlung Verfassung und Verwal-
tungsgesetze des Saarlandes und 1972 die Gesetzessammlung Planungs-, Wasser-,
Wege-, Schul- und Presserecht des Saarlandes.
Peter Krause starb am 19. Februar 2023.

Hannes Ludyga
Werke:
Die Lehre von der Arbeit in der Philosophie des Deutschen Idealismus und ihre Bedeutung für

das Recht, Saarbrücken 1966.

Zeitschrift für Sozialreform, einen Beitrag mit dem Titel „Unvollständige Familie und Auflö-
sung der Ehe im Sozialrecht. Risiko – Rechtslage – Reform“, in: Zeitschrift für Sozialreform
1969, S. 129–148, 200–210, 260–274 [gemeinsam mit Franz Ruland].
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Planungs-,Wasser-,Wege-, Schul- und Presserecht des Saarlandes (Kleine Gesetzessammlung
des Saarlandes, Bd. 2), Saarbrücken 1972 [gemeinsam mit Volker Lohse].

Rechtsformen des Verwaltungshandelns. Überlegungen zu einem System der Handlungsfor-
men der Verwaltung, mit Ausnahme der Rechtssetzung (Schriften zum Öffentlichen Recht,
Bd. 229), Berlin 1974.

Neukonzeption des Sozialhilferechts und die Situation blinderMenschen (Studien zumÖffent-
lichen Recht und zur Verwaltungslehre, Bd. 20), Bonn 1978 [gemeinsam mit Heinrich
Scholler].

Verfassungs- und Verwaltungsgesetzes des Saarlandes (Kleine Gesetzessammlung des Saar-
landes, Bd. 1), Saarbrücken 1971, 4. Auflage 1980 [gemeinsam mit Volker Lohse].

Eigentum an subjektiv öffentlichen Rechten. Die Tragweite des Eigentumsschutzes von öffent-
lich-rechtlichen Leistungsansprüchen am Beispiel der Rentenversicherung (Schriften zum
Sozial- und Arbeitsrecht, Bd. 61), Berlin 1982.

Rechtswissenschaften in Trier: Die Geschichte der juristischen Fakultät 1473 bis 1798, Köln/
Weimar 2007.
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Detlef Krauß (1934–2010)

Detlef Kraußwurde am 19. Januar 1934 in Kiel geboren. Nach demErwerb der all-
gemeinen Hochschulreife in Wilhelmshafen im Jahr 1952 absolvierte er 1952 bis
1956 ein Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten in Freiburg, Ham-
burg undGöttingen. Die juristischen Staatsexamina legte er 1956 und 1961 jeweils in
Celle ab. Von 1957–1961 fungierte Krauß als wissenschaftliche Hilfskraft an der
Georg-August-Universität Göttingen. Dort wurde er 1962 zum Doktor der Rechte
unter der Betreuung von Paul Bockelmann mit dem Thema Die Zurechnung des Er-
folges imUnrechtstatbestand promoviert. Nach der Promotion folgte Krauß Paul Bo-
ckelmann als Assistent an die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (1961–1962)
und an das Institut für Kriminologie an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen (1962–1969). InMünchen habilitierte er sich 1970mit einer Arbeit mit demTi-
telDas allgemeine Persönlichkeitsrecht (aPR) als Problem rechtlicherWahrheitsfor-
schung im Strafprozess, für die er dieVenia Legendi für Strafrecht, Strafprozessrecht,
Kriminologie und Methodenlehre erhielt.
1970 ernannte die Universität des Saarlandes Krauß als Nachfolger von Werner

Maihofer auf den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechts- und Sozialphi-
losophie und gleichzeitig zum Direktor des universitätseigenen Instituts für Rechts-
und Sozialphilosophie. Seine Lehrveranstaltungen umfassten ein breites Spektrum
von Einführungen in die Rechtswissenschaft bis hin zu Strafprozessrecht, einschließ-
lich praktischer Prozessbesuche mit den Studierenden. Obwohl er zunächst Berufun-
gen an die Leibniz Universität Hannover (1975) und die Universität Bern (1978) aus-
schlug, trat Krauß schließlich auf den Lehrstuhl für Strafrecht an der Universität Ba-
sel, der er bis 1992 verbunden blieb. Anschließend wechselte er an die Humboldt-
Universität zu Berlin, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1999 den Lehrstuhl
für Strafrecht und Strafprozessrecht innehatte.
Krauß’ wissenschaftlichesWerk war vielfältig; einer seiner engsten Schüler, Mark

Pieth, unterschied zwei zentrale Phasen seines Schaffens: In der ersten Schaffenspe-
riode standen strafrechtliche Grundfragen auf dem Plan. Bereits in der Dissertation
widmete sich Krauß dem Grundthema der Verbrechenstheorie, der Unrechtslehre.
Große und auch posthume Resonanz fand insb. seine Auseinandersetzung mit dem
strafrechtlichen Begriff der Schuld, den er auch zum Gegenstand seiner Antrittsvor-
lesung in Berlin im Jahr 1992machte. Auch grundlegende strafprozessuale Probleme
wie etwa die Unschuldsvermutung, aber auch der Schutz des Persönlichkeitsrechts
im Strafprozess, die Krauß zum Gegenstand seiner Habilitationsschrift machte, bil-
deten einen Teil seines wissenschaftlichen Interesses. Im Gespür für die Herausfor-
derungen seiner Zeit versuchte er sich an der Durchdringung des Spannungsverhält-
nisses zwischen derKriminologie und demStrafrecht. Vertieft und v. a. kritisch setzte
er sich zudem nach dem Umzug nach Basel mit dem damaligen schweizerischen
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Strafprozess auseinander. In der zweiten Schaffensperiode rückte für Krauß der
Schutz der Rechtsstaatlichkeit sowie die Auseinandersetzung mit den Grenzen des
Strafrechts in den Vordergrund, etwa im Bereich der Unternehmenshaftung und
des sog. ,Feindstrafrechts‘. Gerne und oft übte er Kritik an der immerweitergehenden
Strafgesetzgebung, im Rahmen dessen „die Grundlagen des Postulats von Schuld,
Sühne und Versöhnung von polizeilichen Sicherheitsdenken konterkariert und aus-
gehöhlt werden“ (Schuld und Sühne, in: Wer bekommt Schuld?, S. 379). Zuletzt be-
schäftigte er sich außerdem mit den Fragen im Zusammenhang mit der neuen Hirn-
forschung und den Folgen für das Strafrecht und bemühte sich um eine Verständi-
gung zwischen dem Strafrecht und der Psychiatrie.
Darüber hinaus engagierte sich Krauß in der Hochschulpolitik: An der Universität

des Saarlandes hielt er in den Jahren 1971 bis 1973 das Amt als Vorsitzender des
Fachbereichs Rechtswissenschaften und von 1977–1979 als Dekan der Rechts-
undWirtschaftswissenschaftlichen Fakultät inne. An der Humboldt-Universität Ber-
lin war er federführend beim Wiederaufbau der Juristischen Fakultät nach der deut-
schenWiedervereinigung und darüber hinaus als Erster Vizepräsident der Humboldt-
Universität in den Jahren 1994–1996 tätig.
Zuletzt prägte Krauß das Strafrecht auch international: In Berlin stellte er Kontakte

der juristischen Fakultät zu den Universitäten der ehemaligen Sowjetunion, insb. in
Riga und Tiflis her. In Russland war er Mitverfasser eines russischsprachigen Lehr-
buchs zu den Grundlagen des Strafrechts in Deutschland und Russland. Auf seinen
maßgeblichen Einfluss ist die Orientierung des georgischen Strafrechtsdenkens am
deutschen Vorbild zurückzuführen. Als europäischer Experte arbeitete er außerdem
aktiv an der Reform und dem Entwurf der georgischen Strafprozessordnung mit.
Detlef Krauß starb am 30. Juni 2010 in Berlin.

Niclas Pirrong
Werke:

Die Zurechnung des Erfolges im Unrechtstatbestand, Diss. jur., Göttingen 1963.
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Strafprozess, Habil. jur., München 1969.
Die strafrechtliche Problematik kriminologischer Ziele und Methoden. Eine Untersuchung am

Beispiel der psychologischen und psychiatrischen Sachverständigen imStrafprozess, Frank-
furt a.M. 1971.

[Zusammen mit Kljukanova, Tatjana und Schöneburg, Volkmar] Osnovy ugolovnogo prava
Germanii i Rossii [Grundlagen des Strafrechts in Deutschland und Russland], Sankt Peters-
burg 2001.
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Pieth, Mark: Erinnerungen an Detlef Krauß, in: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2013,
S. 75–77.

Universität Basel, Der Lehrkörper und seine Entwicklung, online abrufbar unter: https://unige
schichte.unibas.ch/fakultaeten-und-faecher/juristische-fakultaet/juengste-entwicklungen-
der-juristischen-fakultaet/die-entwicklung-des-lehrkoerpers (zuletzt abgerufen am 22.12.
2024).

Detlef Krauß (1934 – 2010) 289

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-SA 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-59554-9.2025.406848 | Generated on 2025-11-19 09:19:22

http://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/em/krs
http://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/em/krs
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/2324688
http://www.unilu.ch/fileadmin/universitaet/unileitung/dokumente/dies_academicus/2005/Dies_2005_Laudatio_Krauss.pdf
http://www.unilu.ch/fileadmin/universitaet/unileitung/dokumente/dies_academicus/2005/Dies_2005_Laudatio_Krauss.pdf
http://www.unilu.ch/fileadmin/universitaet/unileitung/dokumente/dies_academicus/2005/Dies_2005_Laudatio_Krauss.pdf
https://unigeschichte.unibas.ch/fakultaeten-und-faecher/juristische-fakultaet/juengste-entwicklungen-der-juristischen-fakultaet/die-entwicklung-des-lehrkoerpers
https://unigeschichte.unibas.ch/fakultaeten-und-faecher/juristische-fakultaet/juengste-entwicklungen-der-juristischen-fakultaet/die-entwicklung-des-lehrkoerpers
https://unigeschichte.unibas.ch/fakultaeten-und-faecher/juristische-fakultaet/juengste-entwicklungen-der-juristischen-fakultaet/die-entwicklung-des-lehrkoerpers


Heinrich Lange (1900–1977)

Carl Heinrich Lange wurde am 25. März 1900 in Leipzig als Vater eines Bankpro-
kuristen geboren. Nach demBesuch der höheren Bürgerschule und demKönigin-Ca-
rola-Gymnasium (beide Leipzig) folgte ein Kriegseinsatz im ErstenWeltkrieg. In der
Weimarer Republik nahm er im März 1920 am gescheiterten, antidemokratischen
Kapp-Lüttwitz-Putsch teil. Zeitgleich studierte Lange von 1919 bis 1922 in Leipzig
Rechtswissenschaften und absolvierte im Anschluss seinen juristischen Vorberei-
tungsdienst. Unmittelbar darauf folgten Promotion (1925, Universität Leipzig) und
Habilitation (1930, bei Heinrich Siber) sowie eine Tätigkeit als Landgerichtsrat im
Justizdienst des Landes Sachsen. Der Titel der Dissertation lautete Die theoretische
Begründbarkeit der vom Reichsgericht entwickelten Unterlassungsklage bei uner-
laubten Handlungen.Die Habilitation beschäftigte sich mit dem ThemaDas kausale
Element im Tatbestand der klassischen Eigentumstradition. Im November 1932 trat
Lange der NSDAP bei (Mitgliedsnummer 1.376.823), bereits seit 1931 war er Mit-
glied des demokratiefeindlichen Verbands ,Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten‘.
Mit der ,Machtübernahme‘ der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wechselte Lange

zum 1. August als Oberregierungsrat ins Volksbildungsministerium Sachsen, wo er
u. a. für die Durchführung des von den Nationalsozialisten erlassenen Gesetzes zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (RGBl. I 1933, S. 175) zuständig wurde.
Dieses Gesetz diente als Handhabe zur Gleichschaltung des öffentlichen Dienstes
und der Entlassung von Gegnern des NS-Regimes; bei der im Titel enthaltenen ,Wie-
derherstellung‘ handelte es sich um einen Kampfbegriff der Nationalsozialisten: Al-
leine an den deutschen Universitäten wurden aufgrund des Gesetzes zur Wiederher-
stellung des Berufsbeamtentums rund 20% des Lehrkörpers entlassen. Heinrich Lan-
gewar in diesemZusammenhang für das Entfernen zahlreicher ,politisch unzuverläs-
siger‘ Hochschullehrer aus dem Staatsdienst verantwortlich; eine Aufgabe, die er mit
durchaus großem Eifer nachkam. So dokumentierte Lange selbst seine persönliche
Überzeugung von der Richtigkeit der Entfernung von Juden und anderen ,nicht-ari-
schen‘ Personen im Jahre 1935 mit folgenden Worten (DJZ 1935, S. 406 (410 f.):

„Es ist aber ebenso Gebot der Gerechtigkeit und der Notwehr, festzustellen, daß die natio-
nalsozialistische Revolution in letzter Stunde die deutsche Hochschule gerettet hat. Der
Nachwuchs an den großen Hochschulen trug schon überwiegend die Züge einer fremden
Rasse. Der Geist der deutschen Hochschulen spiegelte mehr und mehr das Denken dieser
Rasse. Es war nur ein Akt bitterster Notwehr des deutschen Volkes, wenn es sich an seinen
Hochschulen den Lebensraum sicherte, den es zur Erhaltung seines Volksgeistes benötigte.“

Publizistisch bekräftige Lange seine antisemitische Haltung und rechtfertigte die
Entfernung von Juden aus dem akademischen Betrieb damit, dass diese die humanis-
tische Universität zerstört hätten (DJZ 1940, S. 406 ff.):
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„Dem einen bot so die Welt der reinen Wissenschaft eine Zufluchtsstätte, die ihn seine Ver-
bundenheit mit demWirtsvolke vergessen ließ…Das Judentum drang in die Fakultäten ein,
breitete sich aus, schwoll an, ein Golem, erst Diener, dannGenosse, schließlich Herrscher…
Der eine [der Deutsche] diente selbstlos, eine Famulusnatur, der andere [der ,Jude‘] aus Be-
rechnung: Diese [,die Juden‘] umschwärmten den Meister, verstanden es, ihm nach dem
Munde zu reden. Der deutsche Student hielt sich im Hintergrunde, er leistete dasselbe,
war aber schamhafter und verschloß eineVerehrung imHerzen, die der andere auf der Zunge
trug.“

Lange engagierte sich zudem auch in führender Rolle in der Rechtspolitik des na-
tionalsozialistischen Staates. So war er unter anderem Gründungsmitglied der Aka-
demie für Deutsches Recht, die als wissenschaftliche Zentrale für die Umgestaltung
des deutschen Rechts im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung und als
Instrument der rechtswissenschaftlichenGleichschaltung fungierte. Dort stieg Lange
sehr schnell zumVorsitzenden des Erbrechtsausschusses auf und nahm innerhalb der
Akademie zügig eine einflussreiche Stellung ein. Er gehörte innerhalb der Akademie
gemeinsam mit Justus Hedemann, Hans Carl Nipperdey und Heinrich Lehmann zu
denVertretern, die den Plan für ein neuesVolksgesetzbuch als Kodifikation des natio-
nalsozialistischen Zivilrechts propagierten, welches das Bürgerliche Gesetzbuch
zum Zwecke der „Erneuerung des überkommenen liberalen Zivilrechts“ ablösen
sollte (vgl. hierzu Wolf, Vom alten zum neuen Privatrecht, S. 3 f.).
Während dieser Zeit war Lange zudem als Hochschullehrer tätig – ab 1934 zu-

nächst in Breslau (Nachfolge des plötzlich verstorbenen Richard Schott), sodann
ab 1939 in München (Nachfolge Felgenträher). Die Universität Breslau zählte dabei
zu den Universitäten, die nach der Vorstellung der Nationalsozialisten als ,Stoßtrup-
puniversitäten‘ eine ideologische Vorbildfunktion wahrnehmen sollten. Hierbei ver-
schafften ihm seine NSDAP-Mitgliedschaft sowie zahlreiche positive Stellungnah-
men betreffend seine ,politische Zuverlässigkeit‘ jeweils entscheidende Vorteile in
den Berufungsverfahren. Ab 1934 tat sich Lange zudem durch eine rege Publikation-
stätigkeit hervor, die nicht selten eine eindeutig antisemitische und völkisch-rassisti-
sche Stoßrichtung klar erkennen lässt. So versuchte Lange etwa in einemAufsatz un-
ter demTitelDas Judentum und die deutsche Rechtswissenschaft denNachweis einer
speziellen wissenschaftlichen „Überfremdung des eigenen Volkstums“ durch ein
„Gastvolk“ zu führen und begrüßte die Entfernung jüdischer Hochschullehrer aus
demWissenschaftsbetrieb des NS-Staates als „Akt bitterster Notwehr des deutschen
Volkes“ (DJZ 40 [1935], S. 410).
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Lange im Rahmen des Entnazifizie-

rungsverfahrens Ende 1945 zunächst seines Dienstes enthoben. Nachdem eine
Zahl von Kollegen Langes Darstellung bekräftigt hatten, wonach er sich letztlich ge-
gen die nationalsozialistischen Forderungen gestellt habe, wurde er einige Zeit später
als entlastet eingestuft und erhielt bereits 1948 einen Lehrauftrag an der Hochschule
Bamberg, bevor er ab 1949 als niedergelassener Rechtsanwalt in München sowie so-
dann als Gastprofessor an der neu gegründeten Universität des Saarlandes tätig war.
Zum Wintersemester 1951/52 erhielt Lange sodann einen Ruf für Bürgerliches

Recht an der Universität des Saarlandes, nahm diesen jedoch nur unter der Maßgabe
an, in Saarbrücken als Gastprofessor mit dem Titel und Rang eines ordentlichen Pro-
fessors wirken zu können. Lange behielt jenes Amt jedoch lediglich für kurze Zeit:
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bereits imOktober 1953 übernahm er einen Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Zi-
vilprozessrecht an der Julius-Maximilians-UniversitätWürzburg. In Saarbrücken ge-
hörte er jedoch bis zum Sommersemester 1956 als Gastprofessor demLehrkörper der
Rechts- undWirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an und übernahm dort etwaVor-
lesungen zumAllgemeinenTeil desBGB, zumSachenrecht sowie Seminare fürDok-
toranden. Bemerkenswert scheint, dass ausgerechnet das Erbrecht, dessen Umgestal-
tung im nationalsozialistischen Sinne Gegenstand von Langes Wirken u. a. im Aus-
schuss der Akademie fürDeutsches Recht war, zu seinen Lehrverpflichtungen gehör-
te. In Würzburg blieb Heinrich Lange bis zu seiner Emeritierung 1967 ordentlicher
Professor.
Heinrich Lange verstarb am 10. September 1977 in Starnberg.
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Arnold Liebisch (1896–1958)

Arnold Llewellyn Liebisch wurde am 16. Februar 1896 in Leipzig als Sohn des
Buchhändlers Bernhard Liebisch und seiner Ehefrau Mildred Liebisch, geborene
Bailey, geboren. Nach dem Besuch der Höheren Bürgerschule und des Schiller-Re-
algymnasium in Leipzig, wo er 1914 sein Abitur ablegte, meldete er sich im August
1914 freiwillig zum Kriegsdienst. Im Ersten Weltkrieg diente er in Frankreich und
Russland, wurde zweimal schwer verwundet und im November 1915 zum Leutnant
befördert.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1918 nahm Liebisch ein Studium

der Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig auf; eine Zeit, die von den revo-
lutionärenUnruhen der frühenWeimarer Republik begleitet wurde.Während der Re-
volutionsjahre 1918/1919, in denen die Stadt Leipzig eine Bastion der sozialistischen
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) war, beteiligte
sich Liebisch als Mitglied eines sog. Zeitfreiwilligenregiments an der Bekämpfung
der linksrevolutionären Bewegung. Dieses Regiment, das sich hauptsächlich aus
Kriegsteilnehmern in denReihen der Leipziger Studenten rekrutierte, half bei der Be-
setzung der Stadt durch den Freikorpsführer Generalmajor Maercker sowie der Ent-
machtung des Arbeiter- und Soldatenrats im Mai 1919. Während des sogenannten
Kapp-Putsches imMärz 1920 war Liebisch erneut mit dem Zeitfreiwilligenregiment
im Einsatz, diesmal bei den Auseinandersetzungen mit linken Demonstranten.
Trotz der Teilnahme an o.g. Auseinandersetzungen und der mehrfachen Schlie-

ßung der Universität in den Jahren 1919/20, schloss Liebisch sein Studium erfolg-
reich ab und bestand bereits am 23. März 1920 das Erste Staatsexamen. Im selben
Jahr wurde ermit einer Dissertation über das ThemaDie deutsche Seekriegsversiche-
rung zum Dr. jur. promoviert. Die Zweite Juristische Staatsprüfung absolvierte Lie-
bisch am 31. Juli 1923. Danach trat er am 1. Oktober 1924 eine Anstellung als Assis-
tent am Leipziger Institut für Steuerrecht an, das unter der Leitung des späteren säch-
sischen Innenministers (1927–1929) Willibalt Apelt stand. Am 1. Oktober 1927
folgte die Ernennung zum Amtsgerichtsrat.
Im Juli 1927 habilitierte sich Liebisch an der Juristen-Fakultät der Universität

Leipzig und erhielt die Venia Legendi für deutsches bürgerliches Recht und Steuer-
recht. Der Titel der Arbeit lauteteDasWesen der unentgeltlichen Zuwendungen unter
Lebenden im bürgerlichen Recht und im Reichssteuerrecht. Den Untersuchungsge-
genstand bildete der „äußerst mannigfaltig[e]“ (Das Wesen, S. 2) Begriff der unent-
geltlichen Zuwendung, dessen Rechtsnatur und Rechtsfolgen Liebisch anhand der
wichtigsten Fallgruppen zu untersuchen und nachvollziehen versuchte. Dabei be-
schränkte sich er nicht nur auf den Zuwendungsbegriff im Privatrecht, sondern wei-
tete seine Analyse auch auf das Steuerrecht aus.
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Am 1. April 1930 wurde Liebisch zum planmäßigen außerordentlichen Professor
an der Universität Leipzig ernannt und schied damit einhergehend aus dem sächsi-
schen Justizdienst aus. Der Lehrauftrag beinhaltete das Steuerrecht und bürgerliche
Recht, sowie ergänzende Vorlesungen über Zivilprozess- und Zwangsvollstre-
ckungsrecht. Von 1930 bis 1933war er zudem ehrenamtlichesMitglied beim Finanz-
gericht in Leipzig.
Zeitgleich mit der ,Machtübernahme‘ der Nationalsozialisten im Jahr 1933 er-

schien Liebischs drittes Werk unter dem Namen Steuerrecht und Privatrecht. Ein
Beitrag zur Förderung der Rechtseinheit. Die bereits in der Habilitationsschrift vor-
genommene Vergleichsanalyse zwischen dem Privat- und Steuerrecht weitete Lie-
bisch nun auf eineGrunduntersuchung aus: Nunmehr zielte er darauf ab, der nach sei-
ner Auffassung vorangetriebenen Trennung zwischen Privat- und Steuerrecht dog-
matisch entgegenzutreten. Die Verbindungslinien der beiden Rechtsgebiete identifi-
zierte Liebisch nicht nur in normativen Zusammenhängen. Vielmehr vollzog er die
Synthese mithilfe der nationalsozialistischen Ideologie:

„Die nationalsozialistische Idee beherrscht das bürgerliche Recht so gut wie das öffentliche
Recht, und es ist ausgeschlossen, mit der Verwirklichung ihrer Grundgedanken im bürger-
lichen Recht bis zum Umbau seiner positiven Rechtssätze zu warten […] Danach besteht
kein Grund, nicht auch im Steuerrecht die Einheit des deutschen Rechtes zu bewahren:
Sie fordert die Verbindung von Steuerrecht und Privatrecht“

Dieses schriftliche Bekenntnis zum Nationalsozialismus wirft Fragen auf bezüg-
lich der politischen Einstellung Liebischs zwischen 1933 und 1945 auf. Willibalt
Apelt, sein Vorgesetzter und Förderer am Institut für Steuerrecht, beschrieb Liebisch
in seinen 1965 veröffentlichten Lebenserinnerungen vor der ,Machtübernahme‘ als
„politisch ein unbeschriebenes Blatt“ (Apelt, Jurist, S. 217). Diese Darstellung steht
jedoch im Kontrast zu Liebischs Beitritt zum Republikanischen Richterbund (RRB)
im Jahr 1923. Der RRB, der sich als parteiübergreifende Juristenvereinigung positio-
nierte, stand für ein vorbehaltsloses Bekenntnis zur demokratischenWeimarer Repu-
blik und der sozialen Gerechtigkeit, womit er zugleich dem damals vorherrschenden
und republikfeindlichenDeutschenRichterbund opponierte. Vieles spricht allerdings
dafür, dass Liebischs Engagement im RRBweniger durch politische Überzeugungen
als durch karrieristischen Opportunismus motiviert war. Zu Beginn der 1920er Jahre
strebte das vomSozialdemokraten Erich Zeigner geführte Justizministerium (und die
spätere sächsische Landesregierung) eine ,Republikanisierung‘ der Justiz an, die sie
u. a. durch die bevorzugte Einstellung von RRB-Mitgliedern zu erreichen versuchte.
Insofern galt der RRB als ,Sprungbrett‘ für eine erfolgreiche Justizkarriere in Sach-
sen. Liebischs eigene Erklärungen gegenüber den NS-Behörden aus dem Jahr 1938,
wo er ebendiese Motivlage vortrug und Angabe, bereits 1925 aus dem RRB ausge-
treten zu sein stehen im Widerspruch zu Aussagen nach 1945, wonach er sei bis zu
Auflösung 1933 RRB-Mitglied geblieben sei. Dies verstärkt den Eindruck, dass Lie-
bisch einen pragmatischen Zugang zu politischen Affiliationen pflegte.
Nach der NS-,Machtübernahme‘ und der darauffolgenden Auflösung des RRB

drohte den ehemaligen Mitgliedern die Entlassung aus dem Justizdienst. Liebisch
vermied eine solche Entlassung, indem er im März (nach anderen Angaben im April
oder Mai) 1933 der NSDAP beitrat (Mitgliedsnummer 2990903). Er begründete die-
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sen Schritt nach 1945 mit einem äußeren Zwang, den das Sächsische Unterrichtsmi-
nisterium auf ihn wegen seiner RRB-Mitgliedschaft ausübte, weshalb er „sich mit
Rücksicht auf [seine] Familie“ (LASMK-PA7011Bl. 6) für die Parteimitgliedschaft
entschied. DieAuthentizität dieserMotive bleibt ungewiss. Fest steht allerdings, dass
Liebischs Engagement für die nationalsozialistische Sache mit einem gewissen Im-
petus einherging. Somerkt Apelt in seinenErinnerungen an, dass sein ehemaligerAs-
sistent im Zuge der ,Machtübernahme‘ 1933 „den Mantel nach dem Wind“ hängte
und etwa derDissertationsveröffentlichung eines Fakultätskollegen „mit der Begrün-
dung widersprach, sie nehme auf die inzwischen veränderten politischen Machtver-
hältnisse nicht genügend Rücksicht“ (Apelt, Jurist, S. 217). Ab 1936 gehörte Lie-
bisch zudem dem NS-Dozentenbund und NS-Rechtswahrerbund an. Besonders gra-
vierend erscheint jedoch die Tatsache, dass ab Mai 1933 Liebisch eine Stellung als
NSDAP-Blockleiter und spätestens seit 1936 als NSDAP-Zellenleiter der Ortsgrup-
pe Süden H. in Leipzig annahm. Als solcher agierte er als Partei-,Hoheitsträger‘ und
als ,politischer Seelsorger‘ der Parteimitglieder vor Ort. Als Zellenleiter diente er zu-
dem als „Kontroll- und Kommunikationsinstanz zwischen den Ortsgruppenleitung
und den Blocks“ was ihn zum „Garant für Ausbau und Erhalt der NS-Diktatur in
den Wohngebieten“ machte (Reibel, Das Fundament, S. 102). Die Schutzbehaup-
tung, seine Parteimitgliedschaft sei allein durch den Behördenzwang begründet ge-
wesen, erscheint vor dem Hintergrund dieses Engagements somit mehr als fragwür-
dig.
Die NS-Zeit markierte für Liebisch nicht eine politische Wende, sondern auch ei-

nen signifikante Karriereentwicklung. Im November 1938 wurde er zum ordentli-
chen Professor an der Handelshochschule Leipzig berufen und bekleidete dort den
Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht. Bereits 1939 ernannte man ihn zum Prorektor und
ab 1941 stieg er zum Rektor der Handelshochschule auf.
Im November 1945 entließ die Handelshochschule auf Anordnung der sowjeti-

schen Militäradministration Liebisch aufgrund seiner NSDAP-Mitgliedschaft aus
seiner Position und dem Staatsdienst. Konträr dazu erhielt er in der britischen Besat-
zungszone durch die Berufungskammer der Stadt Essen den Status als ,Entlasteter‘
zuerkannt. In der Folge fand er eine Anstellung als juristischer Mitarbeiter bei der
Ruhrrevisionsgesellschaft mbH.
Im April 1949 wandte sich Liebisch an die Regierung des Saarlandes. Er hatte in

der Presse von derGründung einerUniversität in Saarland gelesen und sich erkundig-
te sich nach einer möglichen Anstellung, da die Währungsreform seine Tätigkeit bei
der Ruhrrevisionsgesellschaft mbH erheblich eingeschränkt hatte und er sich mit sei-
ner Familie in einer Notlage befand. Infolgedessen wurde er am 1. Oktober 1949 als
Professor für Handelsrecht an der Universität des Saarlandes (UdS) berufen. Im Juni
1952 erhielt er einen Ruf als Ordinarius für Handelsrecht, am 19. November 1954
wurde er zum Beamten auf Lebenszeit ernannt.
Bereits im Juli 1955 folgte Liebisch demRuf auf einen Lehrstuhl für Finanz-,Wirt-

schafts- und Sozialrecht an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Dieser
Schritt war nicht ohne Komplikationen, insbesondere aufgrund der vertraglichen
Verpflichtungen gegenüber der UdS für das Studienjahr 1955/1956. Hinzu kam
das Problem über seine Stellung als Beamter. Zuvor verweigerte Liebisch den Eid
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auf die Verfassung des Saar-Staates und ersah seine Ernennung zum Beamten als
nichtigen Verwaltungsakt. Nichtdestotrotz einigten sich die Parteien auf eine Fort-
führung des Dienstverhältnisses. Und bereits 1956 wurde Liebisch gebeten, an die
UdS zurückzukehren. Die Rückkehr verzögerte sich zunächst wegen Gehaltsver-
handlungen, aber zum Wintersemester 1957 erfolgte schließlich seine erfolgreiche
Wiedereinsetzung als ordentlicher Professor für Bürgerliches, Handels- und Wirt-
schaftsrecht an der UdS, gestützt auf sein Lebenszeit-Beamtenverhältnis.
Arnold Liebisch verstarb am 16. September 1958 in Villach (Österreich). Er hatte

drei Kinder und war seit 1921 mit Elisabeth, geb. Althaus, Tochter des verstorben
Universitätsprofessors Paul Althaus verheiratet.
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François Luchaire (1919–2009)

François Luchaire wurde am 1. Januar 1919 in La Rochelle geboren. Der gebürtige
Franzosewar seit 1946 Professor fürDroit public et constitutionnel an der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Nancy und gehörte seit 1949 zu den ersten
Professoren, die an der Rechts- undWirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität des Saarlandes lehrten und zwischenNancy sowie Saarbrückenmit demAuto
pendelten. Er bot die Vorlesungen Allgemeine Staatslehre, Saarländisches, Verglei-
chendes und Französisches Verfassungsrecht und Allgemeines Verfassungsrecht an.
Seminare veranstaltete er insbesondere auf dem Gebiet des Verfassungsrechts und
der Allgemeinen Staatslehre. Der Verfassungsrechtler Luchaire hielt in Saarbrücken
bis 1961 Vorlesungen. In seinen Erinnerungen an die Zeit in Saarbrücken hielt
Luchaire insbesondere die Universitätsbälle, Besuche der Gaststätte Stuhlsatzenhaus
und Fußballspiele zwischen Dozierenden sowie Studierenden fest.
Nach seiner Tätigkeit in Saarbrücken war Luchaire Direktor des Institut des hautes

études d’outre-mer in Paris (1960–1964), Mitglied des Conseil Constitutionnel
(Französischer Verfassungsrat; 1965–1974), Präsident der Universität Paris I
(1971–1976), Richter am „Cour internationale de Justice“ (1983–1986) und Vize-
präsident sowie Präsident des Verfassungsgerichts des Fürstentums Andorra
(1994–2002). Die nach seinen Worten „enge europäische Verständigung dokumen-
tierende Kooperation zwischen Professoren verschiedener Nationen“ an der Univer-
sität des Saarlandes betrachtete er „als einen prägenden und interessanten Abschnitt“
seines „Wissenschaftlerlebens“ (Universität des Saarlandes, Universitätsarchiv, 624:
Gesprächsnotizen François Luchaire (17.1. 1994).
François Luchaire starb 2009 in Paris.
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Gerhard Lüke (1927–2014)

Gerhard Lüke wurde am 21. Februar 1927 in Hildesheim geboren. Nach schwerer
Verwundung imKriegsdienst gehörte Lüke zu den Ersten, die nach Ende des Zweiten
Weltkrieges das Studium der Rechtswissenschaften aufnahmen, Lüke tat dies an der
Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Hier legte er 1950 das
Referendarexamen mit Bestnote („ausgezeichnet“) ab und blieb Frankfurt auch für
die Referendarzeit treu (sein Assessorexamen legte er 1953 ab), ebenso der Univer-
sität in Frankfurt als Korrekturassistent. Dort arbeitete Lüke sodann als Assistent bei
Gerhard Schiedermeier, wo er mit einer Arbeit zum Thema Die öffentlichrechtliche
Theorie der Zwangsvollstreckung und ihreGrenzen promoviert wurde – einWeg, den
Lükemit dem befreundeten Ernst JoachimMestmäcker bis zur Habilitation in Frank-
furt beschritt. Auch die Habilitation zum Streitgegenstand im Zivil- und Verwaltungs-
prozesswurde von Schiedermeier betraut. 1958 erhielt Lüke hierfür die Venia LeACHTUNGTRENNUNGgeACHTUNGTRENNUNGdi
für die Fächer Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Verwaltungsprozessrecht.
Seine Zeit als Hochschullehrer verbrachte Lüke nach einem kurzen Start als Privat-

dozent an der Frankfurter Universität bis zu seiner Emeritierung in Saarbrücken und
lehntewährend dieser Zeit Rufe nachTübingen und Frankfurt zugunsten der Saarbrü-
cker Fakultät ab. In Saarbrücken war er Inhaber des Lehrstuhls für Prozessrecht, Bür-
gerliches Recht und Arbeitsrecht und begleitete als außerordentlich engagierter aka-
demischer Lehrer Generationen von Studierenden. Hier hielt Lüke nicht nur Vorle-
sungen im Bürgerlichen Recht, Arbeitsrecht und dem gesamten Zivilverfahrensrecht
(einschließlich des Insolvenzrechts, dem Recht der Freiwilligen Gerichtsbarkeit und
dem Recht des arbeitsgerichtlichen Verfahrens), sondern auch im Verwaltungspro-
zessrecht, Sozialverfahrensrecht sowie dem Gerichtsverfassungsrecht. Hierbei über-
ragte die Anzahl der von Lüke gehaltenen Vorlesungen, Übungen, Repetitorien und
Seminare die sog. Deputate häufig. Sie zogen zudem auch Richter und andere Prak-
tiker zu Weiterbildungszwecken an. Lüke galt bei den Studierenden als anspruchs-
voller, aber didaktisch exzellenter Hochschullehrer.
Zu seinen zentralen Schriften gehörten – neben der Dissertation und Habilitation –

der von ihm herausgegebene Münchener Kommentar zur ZPO, zahlreiche Aufsätze
vor allem zu Fragen des Zivil- undVerwaltungsprozessrechts und des Familienrechts
sowie das mit Ernst Wolf und Herbert Hax veröffentlichte Werk Scheidung und
Scheidungsrecht zu Grundfragen der Ehescheidung in Deutschland. Seine zahlrei-
chen Veröffentlichungen sind durchweg gekennzeichnet von einer klaren Gedanken-
führung, schnörkellosen Sprache und verständlicher Darstellung. Schwerpunkte la-
gen hier häufig in den zentralen Problemen des Zivilprozessrechts, aber auch zahlrei-
chen Beiträgen zur Entwicklung einer „Allgemeinen Prozessrechtslehre“ (ZZP 1994,
S. 145 ff.)
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Insbesondere aber widmete sich Lüke in hervorgehobenem Maße der Hochschul-
lehre und der dazugehörigen Ausbildungsliteratur. So gehörte Lüke (zunächst als
Schriftleiter, dann als Herausgeber) zu den Gründungsvätern der Zeitschrift Juristi-
sche Schulung ( JuS). Das heute jedem Jurastudierenden bestens bekannte Periodi-
kum war die erste juristische Ausbildungszeitschrift nach dem Zweiten Weltkrieg.
Lüke allein verfasste hierfür über 80 eigene Beiträge. In der bald danach erscheinen-
den JuS-Schriftenreihe fertigte er zahlreiche Fallsammlungen an, etwa zumZivilpro-
zessrecht oder zum Bürgerlichen Recht und bewies mit neuartigen Lehrmethoden
wie etwa auf Kassetten aufgezeichneten Prüfungsgesprächen (JuS-Cassetten) auch
einen Geist für Innovation. Bekannt unter Studierenden war ferner sein im Frage-
und-Antwort-Stil gehaltenes Werk Prüfe dein Wissen zum Zwangsvollstreckungs-
recht.
Trotz der Ablehnung zahlreicher Rufe zugunsten der Saarbrücker Fakultät blieb

Lüke keinesfalls der saarländischen Provinz verhaftet: Schon in den 50er-Jahren ver-
brachte Lüke länge Zeit an der University of Chicago im Rahmen eines Forschungs-
aufenthalts und kehrte 1966 als Gastprofessor erneut dorthin zurück. Er unterhielt in
der Folgezeit zudem enge Fachbeziehungen, vor allem auch zu japanischen Fachkol-
legen, mit denen er sich im Rahmen zahlreicher Gastvorträge sowie Gastprofessuren
in Japan regelmäßig austauschte. Fernerwar Lüke 1987 in Saarbrücken einer derMit-
initiatoren der dortigen Deutsch-Japanischen Gesellschaft, die zur Förderung des
wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen Deutschland und Japan ge-
gründet wurde. Seit 1966 war er zudem Ehrenmitglied der Vereinigung japanischer
Zivilprozessrechtler. Die Keiō-Universität verlieh ihm 1970 die Ehrendoktorwürde,
1991 erhielt Lüke den japanischen Kaiserorden des Heiligen Schatzes am Halsband
mit goldenen Strahlen.
Gerhard Lüke übernahm zahlreiche Aufgaben in der akademischen Selbstverwal-

tung. So leitete er unter anderem die Senatskommission für das Institut für Leibeser-
ziehung und das Kuratorium des Sportwissenschaftlichen Instituts. 1990/91 stand er
als Dekan an der Spitze der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universität des Saarlandes. Viele Jahre wirkte er ferner im Präsidium und in Gremien
des Deutschen Hochschulverbandes. Zu seinen Nachkommen zählt u. a. der Zivil-
rechtler Wolfgang Lüke.
Gerhard Lüke verstarb am 28. April 2014 in Saarbrücken.
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Werner Maihofer (1918–2009)

Werner Maihofer wurde am 20. Oktober 1918 in Konstanz am Bodensee als Nach-
fahre Salzburger Emigranten geboren. 1936 gehörte er dem olympischen Reserveka-
der im Eiskunstlauf an. Nach demAbitur im Jahre 1937 verbrachte Maihofer sieben-
einhalb Jahre im Arbeits-, Militär und Kriegsdienst als Nachrichtenoffizier an West-
und Ostfront.
Im Jahr 1946 begann der 28-jährigeMaihofer in Freiburg imBreisgau sein Jurastu-

dium. 1950 wurde er bei Adolph Schönke zum Thema Handlungsbegriff im VerACHTUNGTRENNUNGbre-
ACHTUNGTRENNUNGchersystem promoviert. In seiner Dissertation setzte Maihofer der bis dahin herr-
schenden finalen Handlungslehre im Strafrecht – nicht zuletzt aufgrund ihrer Ten-
denz zu dem im Dritten Reich praktizierten Gesinnungsstrafrecht – einen eigenen
Handlungsbegriff entgegen, der auf die Sozialerheblichkeit eines Verhaltens abstell-
te. Dieser soziale Handlungsbegriff stellt bis heute einen wichtigen Grundstein der
strafrechtlichen Handlungslehre dar und wird weiterhin in unterschiedlichsten Ak-
zentuierungen vertreten. Im Jahr 1953 folgte die Habilitation bei ErikWolf zum The-
ma Recht und Sein. Prolegomena zu einer Rechtsontologie. Hierin unternahm Mai-
hofer den Versuch, den Existenzialismus Heideggers in die Dimension der Rechts-
philosophie zu übertragen.
1955 nahm Maihofer einen Ruf auf den Lehrstuhl für Rechts- und Sozialphiloso-

phie, Strafrecht und Strafprozessrecht an die Universität des Saarlandes an. Hier än-
derte sich sein rechtsphilosophischer Betrachtungswinkel: Auf Heidegger folgte die
Auseinandersetzung mit der undoktrinär-marxistischen Rechtsphilosophie Ernst
Blochs und dem Werk des frühen Marx. In Publikationen wie Naturrecht als Exis-
tenzrecht beschäftigte sich Maihofer mit dem Recht des Menschen auf eine men-
schenwürdige und lebenswerte Existenz. Begriffe wie Freiheit, Demokratie, Rechts-
staat undMenschenwürde wurden zumGegenstand seiner Vorlesungen und Semina-
re. Außerdem schwärmteMaihofer – ohne selbstMarxist zuwerden – von einer Sym-
biose der demokratischen und sozialistischen Errungenschaften, die als
Kulminationspunkt „die künftige freiheitliche klassenlose weltbürgerliche Gesell-
schaft der Menschen auf dieser unserer einen Erde“ (Demokratie und Sozialismus,
S. 67) hervorbringen sollte.
Zu Beginn der 1960er Jahre konzipierte Maihofer im Rahmen einer bundesweiten

Zusammenarbeit westdeutscher Strafrechtsprofessoren (u. a. mit demFakultätskolle-
gen Arthur Kaufmann) den Allgemeinen Teil des sog. Alternativ-Entwurfs des Straf-
gesetzbuches. Dieses Reformprojekt hatte sich die Etablierung des Resozialisie-
rungsgedankens im bundesdeutschen Strafrecht zumZiel gesetzt. Darüber hinaus be-
tätigte sich Maihofer als Medien-Intellektueller. Er kritisierte das staatliche Vorge-
hen in der ,SPIEGEL-Affäre‘ von 1962 und opponierte öffentlich gegen die von
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der Bundesregierung vorangetriebene Notstandsverfassung, durch die er eine „De-
montage unseres Grundgesetzes“ (Die Demokratie, S. 8) befürchtete.
In der Saarbrücker Hochschulpolitik stand Maihofer ab der zweiten Hälfte der

1950er-Jahre in vorderster Reihe: 1956 bis 1957 wurde er zum Dekan der Rechts-
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes gewählt.
Zugleich war er maßgeblich an der Entwicklung des saarländischen Universitätsge-
setzes und der Universitätsverfassung der Universität des Saarlandes beteiligt. Das
Ergebnis waren hochschulpolitische Normkomplexe, die zu den Modernsten ihrer
Zeit gehörten. 1960 begründete er mit Arthur Kaufmann an der Universität des Saar-
landes das Institut für Rechts- und Sozialphilosophie.
In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre erreichte Maihofers Wirken in Saarbrücken

seinenHöhepunkt. 1967wurde er zumRektor derUniversität des Saarlandes ernannt.
Zeitgleich formierte sich in Deutschland, wie in vielen weiteren westlichen Staaten
eine von linken Strömungen geprägte, maßgeblich von einer studentischen Klientel
dominierte Protestbewegung, die als ,1968-Bewegung‘ in das kollektive Gedächtnis
einging. Maihofers Verhältnis zu dieser Bewegung, die auch in Saarbrücken Fuß
fasste, war ambivalent.
Einerseits nahm Maihofer im Hochschulreformdiskurs, in dessen Rahmen die

,68er‘ die Kritik an der überhierarchisierten ,Ordinarienuniversität‘ zu einem zentra-
len Anliegen ihres Protests machten, die Rolle eines Antagonisten ein. Zwar forcierte
er an der Universität des Saarlandes die Hochschulreform und kamdenMitwirkungs-
begehren der Studierenden entgegen. Er lehnte eine quantitativ höhere Beteiligung
der Studierendenschaft ab und sprach sich für eine Ausweitung der qualitativen Re-
präsentation aus. Dies wurde von Seiten der Studierendenschaft mit heftiger Kritik
beantwortet, die Maihofer zurückwies. Er setzte die Universitätsreform zum Ende
des Jahres 1968 trotz teilweise massiver Proteste der studentischen Vertretung durch.
Andererseits wiesMaihofer auch Verbindungslinien zu den ,68ern‘ auf. So teilte er

etwa deren Kritik an der Notstandsverfassung. Auf einer großen Kundgebung in
Saarbrücken am 29. Mai 1968 sprach er sich, zusammen mit seinem Kollegen,
dem Politologen Christian Graf von Krockow, öffentlich gegen die geplante Verab-
schiedung der Notstandsgesetze aus. Der scharfen Kritik seitens des konservativen
Saarbrücker Establishments, die seinen Fakultätskollegen Krockow besonders hart
traf (sog. ,KroACHTUNGTRENNUNGckow-Affäre‘), trat Maihofer vehement entgegen und verteidigte Kro-
ACHTUNGTRENNUNGckow entschieden gegen seine Kritiker.
1969 verließ Maihofer Saarbrücken und wechselte an die Universität Bielefeld.

Zugleich betätigte er sich zunehmend politisch; noch im Jahr 1969 trat er in die
FDP ein. In der Partei machteMaihofer schnell Karriere: Bereits im Jahr 1970 wurde
erMitglied des Präsidiums undVorsitzender der Programmkommission der FDP, aus
deren Feder im Jahr 1971 die berühmten ,Freiburger Thesen‘ stammten. Mit diesem
Grundsatzprogramm, das im Kontext der sozialliberalen Koalition unter Willy
Brandt stand, wendete sich die FDP einem ,Sozialen Liberalismus‘ zu.
Als „Vordenker des Sozialliberalismus“ (so etwaEberhard/Kopp) wurdeMaihofer

im Jahr 1972 in den Deutschen Bundestag gewählt und sodann zumMinister für be-
sondere Aufgaben imKabinett Brandt II ernannt. Ab 1974 fungierte Maihofer als In-
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nenminister im Kabinett Helmut Schmidt I. Seine Amtszeit wurde durch das Aufkei-
men der RAF überschattet. Nun musste sich der selbsternannte „Freiheitsminister“
(Hockerts, S. 245), der einst in den Notstandsgesetzen einen Verfassungsbruch
sah, selbst denVorwurf gefallen lassen, die Republik durch die imZuge der RAF-An-
schläge verabschiedeten Antiterrorgesetze in einen Polizeistaat zu verwandeln. Die
Fahndungspanne im Fall Schleyer und die Lauschaffäre rund um den Atomphysiker
Klaus Traube besiegelten das Ende Maihofers als Politiker: Im Jahr 1978 trat er von
seinem Amt als Innenminister zurück.
Im Anschluss kehrte Maihofer als Lehrstuhlinhaber an die Universität Bielefeld

und damit in die Wissenschaft zurück. Von 1982 bis 1988 war er Präsident des Eu-
ropäischen Hochschulinstituts in San Domenico di Fiesole. Nach dem Eintritt in
den Ruhestand beriet Maihofer noch ein letztes Mal die FDP, als er von 1994 bis
1996 als Mitglied der Programmkommission die ,Wiesbadener Grundsätze‘ von
1997 entscheidend mitgestaltete. Bis ins hohe Alter publizierte er weiterhin auf
den Gebieten des Verfassungs- und Strafrechts sowie der Rechtsphilosophie.
WernerMaihofer verstarb am 6. Oktober 2009 imAlter von 91 Jahren in BadHom-

burg vor der Höhe.
Dan Aradovsky
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Werner Meng (1948–2016)

Werner Philipp Meng wurde am 20.02.1948 in Mainz geboren. Er besuchte dort
das altsprachliche Rabanus-Maurus-Gymnasium, wo er im Oktober 1966 das Abitur
absolvierte. Abseits der schulischen Laufbahn gehörte vor allem dieMusik zuMengs
Interessen. Er war Mitglied des Mainzer Domchors und sang dort als Solist im Dom.
Die nach dem Abitur angestrebte akademische Laufbahn musste zunächst noch

warten, denn Meng leistete von 1967 bis 1969 Wehrdienst. Zum Wintersemester
1969/1970 begann er mit dem Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz. Im Rahmen seines Studiums verbrachte er das Som-
mersemester 1971 an der Universität in Lausanne und kehrte zum Wintersemester
1971/1972 wieder an die Universität Mainz zurück, wo er das Studium 1974 mit
der Ersten juristischen Staatsprüfung mit der Note ,gut‘ abschloss. Es folgte ab
März 1974 der Referendardienst bei dem OLG Koblenz. Neben dem juristischen
Vorbereitungsdienst war Meng zunächst wissenschaftliche Hilfskraft, dann wissen-
schaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Öffentliches Recht von Walter Rudolf in
Mainz. In dieser Zeit veröffentlichte er 1975 zusammen mit Michael Schweitzer sei-
nen ersten Artikel im Deutschen Verwaltungsblatt über Autobahnbau und Denkmal-
schutz. Das Referendariat in Mainz schloss Meng im August 1977 mit dem Zweiten
juristischen Staatsexamen ab (,gut‘).
Nach der Zweiten Staatsprüfung zog es ihn 1978/79 zunächst in die Praxis als An-

walt in München (Meng war als Rechtsanwalt bei den LandgerichtenMünchen I und
II zugelassen); gleichzeitig arbeitete er an seiner Dissertation unter der Betreuung
durch Walter Rudolf. Zusammen mit Rudolf veröffentlichte er 1978 eine Monogra-
phie zu den rechtlichen Konsequenzen der Breitbandentwicklung für die Kirchen. Im
März 1979 erfolgte die Promotion zum Doktor der Rechte; die Dissertationsschrift
Recht der Internationalen Organisationen erschien in der Reihe „Völkerrecht und
Außenpolitik“. Sie wurde für die systematische Einordnung des Europarechts grund-
legend. Von seinem Doktorvater Walter Rudolf wurde Meng als „weltoffener, ratio-
nal argumentierender, kluger und besonnener Gesprächspartner, exzellenter Jurist
und freundlicher und hilfsbereiter Mensch“ beschrieben (Rudolf, AöV 2016, S. 131).
Im Folgenden wechselte Meng 1981 als Regierungsrat in das Bundeswirtschafts-

ministerium in Bonn. 1982/83 war er außerdem als nationaler Experte an die Euro-
päische Kommission in Brüssel abgeordnet, woran sich die Tätigkeit als wissen-
schaftlicher Referent amHeidelbergerMax-Planck-Institut für ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht anschloss. Hier nahm er mehrere Angebote zum Aus-
tausch und zur Forschung ausländischer völkerrechtlicher Institutionen an, so z.B.
1983 an der Academy of American and International Law in Dallas Texas oder
1985 als Forschungsstipendiat der Michigan Law School. Hierdurch war es Meng
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möglich, seine Kenntnisse vor allem im internationalen Wirtschaftsrecht zu erwei-
tern. Neben den Auslandsaufenthalten und der Arbeit amMax-Planck-Institut sowie
zahlreichen anderen Projekten, wie etwa Beiträgen im Kommentar zur Charta der
Vereinten Nationen von Bruno Simma oder im Europarechts-Kommentar von
Hans von der Groeben, Jochen Thiesing und Claus D. Ehlermann war es für Meng
schwierig, Zeit für das Verfassen einer angedachten Habilitationsschrift zu finden.
Wohl auch aus diesem Grund verließ er 1990 das Max-Planck-Institut für ausländi-
sches öffentliches Recht und Völkerrecht und nahm bis 1993 erneut die Tätigkeit als
Anwalt mit wirtschaftsrechtlichem Schwerpunkt auf. So fand Meng Zeit für einige
völkerrechtliche Artikel und die Anfertigung der Habilitationsarbeit mit dem Titel
Exterritoriale Jurisdiktion im öffentlichen Wirtschaftsrecht unter der Betreuung
vonWalter Rudolf, die 1994 erschien. 1993 nahmMeng einen Ruf an dieMartin-Lu-
ther Universität Halle-Wittenberg an, wo er bis 1999 den Lehrstuhl für öffentliches
Recht, Völkerrecht, EU-Recht und internationales Wirtschaftsrecht leitete. Gleich-
zeitig fungierte er dort seit 1998 als Dekan der juristischen Fakultät, bis er 1999
gleich zwei Angebote erhielt: Zum einen für eine Führungsposition in einer in Wa-
shington ansässigen internationalen Finanzinstitution; zum anderen einen Ruf an
die Universität des Saarlandes nach Saarbrücken.
Meng entschied sich für Saarbrücken, wo er fortan den Lehrstuhl für Öffentliches

Recht, Völkerrecht und Europarecht innehatte und einer der Direktoren des Europa-
Instituts wurde. Häufige Auslandsaufenthalte führten ihn unter anderem als Gastpro-
fessor an amerikanische Universitäten, so unter anderem an die Law School in New
Orleans, die State University in Baton Rouge oder die Tulane University New Or-
leans. Werner Meng pflegte außerdem enge Beziehungen zur Universität of Yunnan
in Kunming in China. Hier wurde er oft als Gastdozent tätig. Durch dieses Engage-
ment und aufgrund der wissenschaftlichen Leistung auf seinem Gebiet verlieh ihm
die Universität 2009 die Ehrendoktorwürde (Dr. h.c.). Am 31. März 2013 erfolgte
schließlich Werner Mengs Emeritierung. Nach seiner Emeritierung arbeitete er als
Of Counsel bei Hohmann Rechtsanwälte in Gelnhausen bei Frankfurt am Main.
Wirft man einen Blick auf Mengs akademische Leistungen, so ist festzuhalten,

dass bei seinen Forschungsschwerpunkten thematisch das internationale Wirt-
schafts- und Handelsrecht, insbesondere das Allgemeine Zoll- und Handelsabkom-
men („General Agreement on Tariffs and Trade“, kurz GATT), dieWelthandelsorga-
nisation (WTO) und das General Agreement on Trade in Services (GATS) im Vor-
dergrund standen. Dazu kommen Arbeiten zum Recht der internationalen Organisa-
tionen und zum sonstigen internationalen und deutschen Wirtschafts- und
Finanzrecht. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Europarecht.
Aber auch deutsches Verfassungs- und Verwaltungsrecht wurden behandelt. Meng

gehörte der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, der American Society of
International Law, der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Europarecht und der In-
ternational LawAssociation an, in derenDeutschen Landesgruppe arbeitete er imRat
aktiv mit. Seine Interessen reichten über das Recht hinaus und galten historischen
Entwicklungen, politischen, sozialen, kulturellen und technischen Problemen. Schon
früh interessierte er sich für die Digitalisierung. Im Max-Planck-Institut für auslän-
disches öffentliches Recht und Völkerrecht war er an deren Implementierung aktiv
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beteiligt.MengwarMitherausgeber mehrerer Zeitschriften, darunter des Archivs des
Völkerrechts, bei dem er in der Redaktionskonferenz mitarbeitete.
WernerMeng starb am 1. Juli 2016 inMainz. Er hinterließ seinen 1991 geborenen,

aus erster Ehe stammenden Sohn Benedikt sowie seine dritte Ehefrau Maria Papan-
toni, mit der er seit 2012 verheiratet war. Meng publizierte in deutscher, englischer
und französischer Sprache.

Anna Altmeyer
Werke:
DasRecht der InternationalenOrganisationen – eine Entwicklungsstufe desVölkerrechts – Zu-

gleich eine Untersuchung zur Rechtsnatur des Rechts der Europäischen Gemeinschaften
(1979).

Neuere Entwicklungen im Streit um die Jurisdiktionshoheit der Staaten im Bereich der Wett-
bewerbsbeschränkungen, Beitrag, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht (1981), S. 469–513.

Die dritte Säule undMaastricht II – Perspektiven derGemeinsamen Innen- undRechtspolitik in
der Regierungskonferenz 1996, in: Volker Theobald (Hrsg.), Von der Europäischen Union
zur europäischen Sicherheitsunion (1997), S. 175–204.

Wirtschaftssanktionen und staatliche Jurisdiktion – Grauzonen im Völkerrecht, in: Zeitschrift
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1997), S. 269–327.

Archiv:

Archiv der Universität des Saarlandes, Personalakte Nummer 33565.
Literatur und Internetseiten:

Eintrag Website Hohmann Rechtsanwälte Team, online abrufbar unter: www.hohmann-rechts
anwaelte.de/prof-werner-meng.html (zuletzt abgerufen am 22.12.2024).

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Traueranzeige Werner Meng, online abrufbar unter: https://
lebenswege.faz.net/traueranzeige/profdrwerner-meng-2016 (zuletzt abgerufen am 22.12.
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Rudolf, Walter: Nachruf auf Werner Meng, in: Archiv des Völkerrechts, Jahrgang 54 (2016),
Heft 2, S. 129–131.
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Ernst-Joachim Mestmäcker (1926–2024)

Ernst-Joachim Mestmäcker wurde am 25. September 1926 in Hameln geboren.
Nach Teilnahme amZweitenWeltkrieg erfolgte das Studium der Rechtswissenschaf-
ten sowie 1952 eine Promotion zum Dr. jur. an der Goethe-Universität Frankfurt am
Main zum Thema: Verbandsstatistiken als Mittel zur Beschränkung und Förderung
des Wettbewerbs in den Vereinigten Staaten und Deutschland. Danach folgte 1958
eine Habilitation zum Thema Verwaltung,Konzerngewalt und Rechte der Aktionäre:
eine rechtsvergleichende Untersuchung nach deutschem Aktienrecht und dem Recht
der Corporations in den Vereinigten Staaten an, wofür er die Venia Legendi für die
Fächer Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht erhielt.
Im Anschluss daran übernahm Mestmäcker Lehrstühle für ebendiese Fächer, zu-

nächst an der Universität des Saarlandes (1959), dann an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster (1963) und anschließend an der Universität Bielefeld
(1968). 1980 erhielt er den Ruf als Direktor am Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Privatrecht in Hamburg, wo er zugleich der rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der dortigen Universität angehörte.
An der Universität des Saarlandes war Mestmäcker seit Sommersemester 1959 bis

zum Wintersemester 1962/1963 tätig, wo sich seine Tätigkeit durch eine rege Ver-
knüpfung von Recht und Wirtschaft auszeichnete. Nicht nur legte er – neben ,klassi-
schen‘ zivilrechtlichen Vorlesungen (etwa im Sachenrecht, Schuldrecht, im Recht
der unerlaubten Handlung oder im Handelsrecht) – einen Schwerpunkt auf das Wirt-
schaftsrecht, über welches er Vorlesungen sowohl für Juristen wie auch für Wirt-
schaftswissenschaftler hielt. Bis auf das Sommersemester 1959 bot er zusätzlich in
jedem Semester mindestens ein Seminar mit Wirtschaftsrecht als Themenschwer-
punkt, zu dem ebenfalls die Studierenden beider Fachbereiche der Rechts- undWirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät. Während seiner Zeit als ordentlicher Professor
an der Universität des Saarlandes verfasste Mestmäcker den wissenschaftlichen Bei-
trag Zur Auslegung des Verbots von Tarifdiskriminierung im Recht der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der im Zeitschriftenband Annales Universitatis
Saraviensis Band VII (1959), S. 203 ff. zu finden ist. Mestmäckers‘ Zeit an der Uni-
versität des Saarlandes endete zum Sommersemester 1963, als er einen Ruf an die
Universität Münster annahm.
Die Lehrtätigkeit in Münster endete bereits im November 1965 mit einem Weg-

gang nach Bielefeld, wo Mestmäcker zum Mitglied des Gründungsausschusses der
Universität Bielefeld ernannt wurde; von September 1967 bis September 1969 über-
nahm er dessen Vorsitz. Hierdurch war er mittragend für die Universitätsgründung,
besonders engagierte er sich für die Erarbeitung einer universitären Satzung, die Be-
rufungen der ersten Professuren, den Aufbau der Universitätsbibliothek sowie die
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Mitorganisation des berühmten Zentrums für interdisziplinäre Forschung (ZiF), an
dem später u. a. der Soziologe Norbert Elias sowie zahlreiche Nobelpreisträger tätig
waren. Im Jahr 1969 wurde er zum ersten Rektor der Universität Bielefeld ernannt,
gab allerdings aufgrund eines Herzleidens das Amt kurze Zeit später auf. Trotzdem
hielt er von 1969 bis 1978 den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- undWirt-
schaftsrecht an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld.
Seine Lehrtätigkeit an der Universität Bielefeld endete mit dem Eintritt ins Direk-

torium des Hamburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht im Jahre 1979. Das Amt des Direktors übte er bis ins Jahr 1994 aus. Zu-
sätzlich war in den Gremien der Max-Planck-Gesellschaft tätig, von 1983 bis 1991
als Senatsmitglied, von 1984 bis 1990 als Vizepräsident.
Von seinen Schülern vielfach beschrieben als „einer der herausragendenGelehrten

des deutschen und europäischen Wirtschaftsrechts (Ellger/Schweitzer, Die Verfas-
sung, S. 5) konzentrierte sich Mestmäcker auf das Recht der Wirtschaftsordnungen,
das Europarecht, das Aktien- undKonzernrecht sowie das Urheber- undMedienrecht
sowie das europäische und deutsche Wettbewerbs- und Kartellrecht. Er übernahm
zahlreiche Gastprofessuren in den USA und nahmmaßgeblich Einfluss auf die deut-
sche und europäische Rechtsentwicklung durch maßgebliche Beiträge zur Politikbe-
ratung: Bereits 1960 – während seiner Zeit in Saarbrücken – begann Mestmäckers
Tätigkeit als Sonderberater der Kommission für Wettbewerbspolitik und Rechtsan-
gleichung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) in Brüssel. Zwischen
1973 und 1987 war er Gründungsvorsitzender der Monopolkommission, von 1997
bis 2002 Mitglied und zeitweise Vorsitzender der Kommission zur Ermittlung der
Konzentration im Medienbereich (KEK). Im wissenschaftlichen Beirat beim Bun-
desministerium für Wirtschaft war er von 1960 bis 2006 beratend tätig.
Die von Mestmäcker begründete Reihe „Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik“

gehört zu den traditionsreichsten rechtswissenschaftlichen Schriftenreihen. Seit dem
Jahr 1974 erscheint diese Schriftenreihe bei Nomos. Seit 1985 gehörte er der Joachim
Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e. V. an, seit 1989 der Academia Europaea
sowie seit 2005 als Gründungsmitglied der Akademie der Wissenschaften in Ham-
burg.
Für sein Schaffen wurde Mestmäcker mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, dar-

unter dem Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste (1994) und Hans
Martin Schleyer-Preis (1997). Ebenfalls im Jahr 1997 verlieh man ihm das Große
Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Be-
reits im Jahr 1980 verlieh ihm dieUniversität Köln die Ehrendoktorwürde. 1983wur-
de Ernst-Joachim Mestmäcker mit der Ehrensenatorwürde der Universität Bielefeld
ausgezeichnet. Bis ins hohe Alter ließ Mestmäcker es sich nicht nehmen, an den von
seinen Schülern in jährlichemWechsel zu seinen Ehren veranstalteten Symposien in
der Art eines Meisterkurses den Vorträgen der Enkelschülergeneration zu folgen, sie
zu kommentieren und weiterführende Anregungen zu geben.
Ernst-Joachim Mestmäcker verstarb am 22. April 2024 im Alter von 97 Jahren in

Hamburg.
Anna Altmeyer
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Werke:
Verbandsstatistiken als Mittel zur Förderung und Beschränkung des Wettbewerbs in den USA

und Deutschland, Frankfurt 1952.
Verwaltung, Konzerngewalt und Rechte der Aktionäre: eine rechtsvergleichende Untersu-

chung nach deutschemAktienrecht und demRecht der Corporations in denVereinigten Staa-
ten, Karlsruhe 1958.

Die Vermittlung von europäischem und nationalem Recht im System unverfälschten Wettbe-
werbs, Bad Homburg v.d.H., 1969.

Copyright in community law, London 1976.

EuropäischeKartellpolitik auf demStahlmarkt: ZumRechtsschutz stahlverbrauchender Unter-
nehmen in der Montanunion, Baden-Baden 1983.

Wirtschaft und Verfassung in der Europäischen Union: Beiträge zu Recht, Theorie und Politik
der europäischen Integration, Baden-Baden 2006.

A Legal Theory without Law, Posner v. Hayek in economic analysis of law, Tübingen 2007.

Europäisches Wettbewerbsrecht, München 2019.
Literatur und Webseiten:
Behrens, Peter: Nachruf auf Ernst-Joachim Mestmäcker, in: WuW 2024, Heft 6, S. 303–304.

Ellger, Reinhard/Schweitzer, Heike (Hrsg.): Die Verfassung der europäischen Wirtschaft,
Symposium zu Ehren von Ernst-Joachim Mestmäcker aus Anlass seines 90. Geburtstags.

Fleischer, Holger/Schweitzer, Heike: Ernst Joachim Mestmäcker †, in: Rabels Zeitschrift für
ausländisches und internationales Privatrecht 88 (2024, 215–2022).
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Egon Müller (1938–2022)

Egon Müller wurde am 28.03.1938 in Frankenholz geboren. Nach dem Abitur in
Homburg studierte Müller Rechtswissenschaften in Saarbrücken und Heidelberg.
1961 folgte das Referendarexamen, 1965 das Assessorexamen. Eine in der Zwi-
schenzeit bei Gerhard Kielwein in Saarbrücken begonnene Dissertation zum Erzie-
hungserfolg der Jugendstrafe von unbestimmter Dauer schloss Müller 1966 mit
Bestnote ab. Am Kriminologischem Institut von Gerhard Kielwein war Müller von
1961 bis 1970 als Assistent tätig, bevor er ab 1970 als Rechtsanwalt in Saarbrücken
seine Tätigkeit in der Kanzlei Rodenbüsch-Heimes aufnahm. Müller wurde bereits
ein Jahr später Mitglied der nun unter dem Namen HEIMES & MÜLLER firmieren-
den Sozietät, welche für ihn bis zu seinem Lebensende die Stätte seines beruflichen
Wirkens als Strafverteidiger blieb.
Als „Star-Anwalt“ (Saarbrücker Zeitung v. 27.03.2018) wurde Egon Müller auch

außerhalb der Juristenkreise in ganz Deutschland bekannt. Er trat als Strafverteidiger
in bekannten Verfahren gegen Wirtschaftsgrößen, Politiker, Sportler und Mediziner
auf und galt deutschlandweit als Experte fürWirtschafts-, Steuer- und Arztstrafrecht.
Zu seiner prominentenMandantschaft gehörten etwa ein damaliger Personalvorstand
in der sog. VW-Affäre, ein ehemaliger Bundeswirtschaftsminister in der sog. Flick-
Affäre, frühere Fußball-Nationalspieler oder ein ehemaliger Oberbürgermeister der
Stadt Saarbrücken. Das Rampenlicht der Öffentlichkeit suchte er selten, vielmehr
galt er als besonders befähigt dazu, einen stillen Ausgang der Ermittlungen durch
eine Einstellung des Verfahrens im Rahmen einer Verständigung mit Staatsanwalt-
schaft und Gericht zu finden – zu einer Zeit, bevor diese Instrumentarien der moder-
nen Strafverteidigung als solche offen propagiert wurden. Innerhalb der Anwalt-
schaft galt Müller sowohl wegen seiner überragenden fachlichen Kenntnisse als
auch seiner ebenso integeren wie starken Persönlichkeit als eine ,Institution‘.
Der Universität des Saarlandes blieb Egon Müller trotz seiner zahlreichen und ar-

beitsintensiven Mandate auch nach dem Ende seiner Zeit als Assistent am Krimino-
logischen Institut erhalten. 1987 wurde er zum Honorarprofessor an der Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes berufen
(Strafrecht und Strafprozessrecht, Arbeitsstelle: Recht der Strafverteidigung). Von
1975 bis 2005 warMüller zudemMitglied des Saarländischen Landesprüfungsamtes
für Juristen und engagierte sich dort in der Ausbildung bzw. Prüfung der Rechtsrefe-
rendare und Assessoren. Generationen von Juristinnen und Juristen erlebten ihn dort
als fordernden und klugen Strafrechtler und Rechtsanwalt.
Publizistisch war Müller sehr aktiv und verknüpfte seine praktischen Erfahrungen

als Strafverteidiger mit seinemwissenschaftlichen Interesse.Während seiner gesam-
ten akademischen und anwaltlichen Karriere veröffentlichte er regelmäßig Beiträge
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zum Strafprozessrecht, etwa zum Grundsatz der Waffengleichheit, zur richterlichen
Fürsorgepflicht, der Verständigung, dem Schutz der Beschuldigten, zur Reform des
Ermittlungsverfahrens, zur Verteidigung im Ermittlungsverfahren, zum Sachver-
ständigenbeweis oder zur Überprüfung tatsächlicher Feststellungen durch das Revi-
sionsgericht. Auch im SaarländischenÄrzteblatt und andernorts veröffentlichteMül-
ler zahlreiche Beiträge, die sich mit arztstrafrechtlichen Themen beschäftigten und
Müller nicht nur in der Saarländischen Ärzteschaft den Ruf eines Fachmanns ein-
brachten, so etwa zum Thema der Kastration, dem ärztlichen Schwangerschaftsab-
bruch, der ärztlichen Schweigepflicht oder anderen Themen des Arztstrafrechts.
Auch im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren wurde Egon Müller etwa vom Deut-
schen Bundestag als Experte für das strafrechtliche Sanktionenrecht gehört (BT-
Drs. 15/2725). Sein Interesse galt ferner den Themen ,Recht und Sprache‘ sowie
,Recht und Literatur‘.
EgonMüllers Engagement rund umdie Justiz sowie dieAusbildung der Juristinnen

und Juristen im Saarland wurde seitens der Saarländischen Landesregierung im Jahr
2003 durch die Ernennung zum Justizrat sowie im Jahr darauf durch die Ernennung
zum Saarlandbotschafter Rechnung getragen. Die saarländische Justizministerin In-
geborg Spoerhase-Eisel hob hierbei hervor, Egon Müller habe durch „sein Ansehen,
das er sich als bundesweit tätiger Strafverteidiger erworben hat, […]maßgeblich zum
Rufe des Saarlandes nach außen beigetragen“ (Pressemitteilung v. 28. März 2003).
Der Universität des Saarlandes blieb Müller auch in anderer Funktion treu: 2009
gründete er die Studien-Stiftung Saar, deren Vorstandsvorsitzender er seitdem war.
Mit einem ,Deutschland-Stipendium‘ fördert die Stiftung junge Talente an Hoch-
schulen im Saarland.
Seine Verbundenheit zur Ärzteschaft in seinem rechtswissenschaftlichen und an-

waltlichenWirken fand ihren Ausdruck 2012 durch die Verleihung der Ärzteplakette
der SaarländischenÄrztekammer.Müller engagierte sich auf diesemGebiet vielfach:
So war er von 1978 bis 2005 Vorstand des Medizinisch-Juristischen Arbeitskreises
Saar sowie von 1983 bis 2017 Mitglied der Ethik-Kommission bei der Ärztekammer
des Saarlandes, seit 2018 war Müller zudem Ehrenmitglied der südwestdeutschen
Gesellschaft für Urologie. An der Medizinischen Fakultät der Universität des Saar-
landes hatte Müller von 2012 bis 2017 einen Lehrauftrag am Institut für Rechtsme-
dizin.
Auch die Liste der übrigen (ehrenamtlichen) Tätigkeiten Müllers ist beachtlich:

Mitglied des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer (1972 bis
2006), Mitglied des Ausschusses Telekommunikation, Datenverkehr und Daten-
schutz im Deutschen AnwaltVerein (1974 bis 1984), Mitglied des Strafrechtsaus-
schusses des Deutschen AnwaltVereins (1983 bis 1995), Mitglied des Vorstandes
der Stiftung Wissenschaftliches Forum (1994–2022) sowie Gründungsmitglied
und Vorsitzender des Saarbrücker Rechtsforums e.V. (1981–2008). Zudem war er
als Hochschullehrer Mitglied der Universitätsgesellschaft des Saarlandes sowie
des Strafrechtslehrerverbandes. Müller war außerdem auch kulturell interessiert,
was sich etwa an seinenMitgliedschaften in der Gesellschaft zur Förderung des Saar-
ländischen Kulturbesitzes, der Romeo Moschetti Deutsch-Italienischen Kulturge-
sellschaft oder dem Förderverein Musikfestspiele Saar e.V. zeigt.
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Rund zwei Jahre vor seinem Tod am 28.07.2022 wurde Müller für seine langjäh-
rige ehrenamtliche Tätigkeit mit dem saarländischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Simon Dörrenbächer
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Zum Erziehungserfolg der Jugendstrafe von unbestimmter Dauer. Ein Beitrag zur kriminolo-

gischen Wirkungslehre, Dissertation, Köln/Berlin/Bonn/München, 1969.

Einführung in das Kastrationsgesetz, Saarländisches Ärzteblatt 1970, S. 1545ff.
Der legale Schwangerschaftsabbruch, Saarländisches Ärzteblatt 1976, S. 519ff.

Ärztliche Schweigepflicht, Saarländisches Ärzteblatt 1981, S. 255.
Das ärztliche Wirken – unter ständiger strafrechtlicher Bedrohung?, Saarbrücken 1989.
Über Probleme des Sachverständigenbeweises im staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren, in:

Prütting/Rüßmann (Hrsg.), Verfahrensrecht am Ausgang des 20. Jahrhunderts, Festschrift
für Gerhard Lüke, 1997, S. 493–502.

Terminanberaumung, Terminverlegung und Strafverteidigung – Auf der Suche nach Maßstä-
ben anhand der Kasuistik der veröffentlichten Rechtsprechung über 15 Jahr hinweg, in:
Schöch/Satzger/Schäfer/Ignos/Knauer (Hrsg.), Festschrift für Gunter Widmaier, 2008,
S. 339–352.

Zur Anzeigepflicht der Kassenärztlichen Vereinigungen, der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung und der Krankenkassen nach den §§ 81 a, 197 a SGB V, Festschrift 10 Jahre Arbeits-
gemeinschaft Medizinrecht, hrsg. vom Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemein-
schaft Medizinrecht, 2008, S. 893–903.

Justiz undKomödie [gemeinsammit Heike Jung undHeinzMüller-Dietz], Baden-Baden 2014.
Rechtsprechungsübersicht „Aus der Rechtsprechung zum Recht der Strafverteidigung“ [seit

1988 bis 2017] in der Neuen Zeitschrift für Strafrecht (NStZ).

Medizinrechtliche Remineszenzen. Beiträge – Urteilsberichte – Rezensionen 1970–2020,
Saarbrücken 2021.

MedizinRecht im Saarland – Textsammlung [gemeinsam mit Bernd Luxenburger], seit 2022.
Zur Reform des Strafprozesses, Saarbrücken 2022. Eine umfassende Dokumentation der Ver-

öffentlichungen von Egon Müller findet sich auf der Website der Kanzlei Heimes & Müller,
Saarbrücken (www.heimes-mueller.de).
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Heinz Müller-Dietz (1931–2022)

HeinzMüller-Dietzwurde am 2. November 1931 in Bretten (Baden-Württemberg)
geboren. Nach dem Abitur und dem Studium der Rechtswissenschaften an der Al-
bert-Ludwigs-Universität Freiburg sowie einem anschließendem JuristischenVorbe-
reitungsdienst in Stuttgart, arbeiteteMüller-Dietz amFreiburger Institut fürKrimino-
logie und Strafvollzugskunde unter der Leitung von Thomas Würtenberger. Unmit-
telbar nach der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 1961warMüller-Dietz, zuletzt als
Regierungsrat, auf Vorschlag seines Lehrers Würtenberger im höheren Justizdienst
in verschiedenen Strafanstalten Baden-Württembergs (Bruchsaal, Stuttgart und Frei-
burg) tätig. Hier verbandMüller-Dietz Praxis mit Wissenschaft und schloss in dieser
Zeit sowohl seine Dissertation zumThemaDie Beschlagnahme von Krankenblättern
im Strafverfahren (1965) wie auch seine Habilitation mit einer strafgeschichtsrecht-
lichen Studie zum Thema Geschichte, Philosophie und Politik im Strafrechtsdenken
Karl Theodor Welckers (1966) ab. Beide Arbeiten wurden in Freiburg von Thomas
Würtenberger betreut.
Die Zeit im Strafvollzug ging für Müller-Dietz nach Abschluss seiner Habilitation

nahezu nahtlos in den Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere über. Ende 1965
wurde Müller-Dietz zum Privatdozenten und 1968 zum Wissenschaftlichen Rat an
der Universität Freiburg ernannt. Dort lehrte Müller Dietz vom Wintersemester
1966/67 bis einschließlich Sommersemester 1969 im Rahmen seiner Venia Legendi
für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie. Zusätzlich übernahm er Lehrauf-
träge in Gießen. Es folgten Lehrstuhlvertretungen in Mainz (Strafrecht), München
(Strafrecht und Rechtsphilosophie) und schließlich Saarbrücken.
Zum 1. September 1969 übernahmHeinzMüller-Dietz als Nachfolger des bekann-

ten Rechtsphilosophen Arthur Kaufmann dessen Lehrstuhl für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht, Strafvollzug und Kriminologie an der Universität des Saarlandes, nach-
dem dieser durch Kaufmanns Berufung nach München frei geworden war. Rufe an
andere Universitäten, etwa auf den frei gewordenen Lehrstuhl Werner Maihofers
inBielefeld, lehnteMüller-Dietz zugunsten der Saarbrücker Fakultät ab und hielt die-
ser bis zu seiner Emeritierung die Treue.Während seiner Zeit als ordentlicher Profes-
sor hielt Müller-Dietz Vorlesungen u. a. zum Allgemeinen und Besonderen Teil des
Strafrechts, zum Sexualstrafrecht sowie Vorlesungen und Seminare zur Kriminolo-
gie, zur Kriminalpolitik und zum Strafvollzug. Gemeinsam mit Gerhard Kielwein
leitete er zudem die Wahlfachgruppe 3, die sich schwerpunktmäßig mit den letztge-
nannten Themen beschäftigte.
Von 1980 bis 1981 war Müller-Dietz Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes, von 1974 bis 1975 Prodekan
des Fachbereichs Rechtswissenschaft und von 1970 bis 1973 Mitglied des Senats.
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Auch bei seinem wissenschaftlichen Wirken blieb Müller-Dietz neben dem deut-
schen und internationalen Strafrecht insbesondere auch dem Strafvollzugsrecht ver-
bunden, das besonders in den 1970er Jahren in Form des neugeschaffenen Strafvoll-
zugsgesetzes erstmals positivrechtlich normiert wurde (nachdem das BVerfG den
Gesetzgeber vermehrt an seine diesbezügliche verfassungsrechtliche Pflicht erinnert
hatte). So war Müller-Dietz von 1971 bis Ende 2006 Schriftleiter der Zeitschrift für
Strafvollzug und Straffälligenhilfe (heute: Forum Strafvollzug) und Mitverfasser ei-
nes Kommentars zum Strafvollzugsgesetz (gemeinsam mit Rolf-Peter Calliess), der
das Gesetz von seinen Anfängen bis zum Jahr 2008 in insgesamt elf Auflagen beglei-
tet hat.
Auch publizistisch war Müller-Dietz selbst sehr aktiv. Der Schwerpunkt seines

wissenschaftlichen Wirkens lässt sich treffend mit dem Titel der ihm anlässlich sei-
nes Geburtstages gewidmeten Festschrift – Grundfragen staatlichen Strafens – be-
schreiben. Es umfasste unter anderem den Besonderen Teil des Strafgesetzbuchs,
die Kriminalpolitik, die Strafrechtsgeschichte und die Kriminologie. Müller-Dietz
trug mit zahlreichen wissenschaftlichen Schriften, Untersuchungen, Beiträgen, Gut-
achten und Stellungnahmen umfassend und grundlegend zu Straftheorie, Sanktio-
nensystem und Strafvollzug bei und war hierbei reformorientiert. Insbesondere auf-
grund der vonMüller-Dietz geübten Betrachtung interdisziplinärer Zusammenhänge
(z.B. bei den Sozialwissenschaften) wird er als Vertreter des Modells der ,gesamten
Strafrechtswissenschaft‘ gesehen. Im Bereich der Rechtsgeschichte galt das Interes-
se des humanitär und rechtstaatlich besonders engagierten Müller-Dietz besonders
dem Nationalsozialismus.
Erwähnenswert im Zusammenhang mit seiner beeindruckenden publizistischen

Tätigkeit ist auch sein ausgeprägtes Interesse für dasWechselspiel von Recht und Li-
teratur. Seine Werke integrieren literarische Perspektiven in rechtsphilosophische
und rechtssoziologische Analysen und beleuchten Themen wie Gerechtigkeit und
Rechtsgefühl anhand von Werken von Autoren wie Heinrich von Kleist und Robert
Musil. Müller-Dietz Arbeiten zeigen, dass literarische Darstellungen tiefgehende
Einsichten in rechtliche und soziale Strukturen bieten können. Müller-Dietz betonte
stets, dass Literatur und Recht nicht isoliert betrachtet werden sollten, sondern dass
literarische Reflexionen wertvolle Beiträge zur Rechtswissenschaft leisten können.
Sein wissenschaftliches Interesse verknüpfte Müller-Dietz auch mit rechtspoliti-

schem Engagement. Von 1969 bis 1971 war er Mitglied der Strafvollzugskommissi-
on des Bundesjustizministeriums, die 1971 den Entwurf eines Strafvollzugsgesetzes
vorlegte. Kurz zuvor hatte er zum 48. Deutschen Juristentag in Mainz 1970 ein Gut-
achten zur inhaltlichen Gestaltung des künftigen Strafvollzugsgesetzes vorgelegt.
1973 übernahm Müller-Dietz ferner den Vorsitz des Fachausschusses ,Strafrecht
und Strafvollzugsrecht‘ des Bundeszusammenschlusses für Straffälligenhilfe
(Bonn-Bad Godesberg), dessen Mitglied er bereits seit 1962 war. In dieser Funktion
bearbeiteteMüller-Dietz eine Reihe strafvollzugrechtlicher wie auch strafrechtlicher
Fragestellungen, die zur weiteren Reform des Strafvollzugsrechts sowie des straf-
rechtlichen Sanktionensystems beitrugen. Im Bereich der Kriminologie, insbesonde-
re ihrer empirischen, nicht zuletzt soziologischen, psychologischen und analytischen
Fragestellungen, ist das EngagementMüller-Dietz imFachbeirat undKuratoriumdes
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Freiburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht zu
erwähnen, wo er unter Leitung von Günther Kaiser tätig war.
In den 1970er Jahren unternahmMüller-Dietz längere Vortragsreisen in Japan, wo

er an dortigen Universitäten sowie im japanischen JustizministeriumVorträge zu den
Themen ,Schuld und Strafe‘, zuGrundfragen des Sanktionensystems und der ,gesam-
ten Strafrechtswissenschaften‘ sowie zum Strafvollzug hielt. Die Arbeiten wurden
später in seinem Werk Grundfragen des strafrechtlichen Sanktionensystems veröf-
fentlicht. Seine Verbundenheit zur japanischen Rechtswissenschaft wurde mit der
Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Keio Universität Tokio gewürdigt; zu-
dem war Müller-Dietz Ehrenmitglied der Japanischen Gesellschaft für Strafrecht. Er
war außerdem Träger der Beccaria-Medaille in Gold der Deutschen Kriminologi-
schen Gesellschaft. Bis 2005 gehörte Müller-Dietz zudem der Jury des Ingeborg-
Drewitz-Literaturpreises für Gefangene an.
Heinz Müller-Dietz verstarb am 4. Oktober 2022.
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Hans-Werner Osthoff (1911–2006)

Hans-Werner Osthoff wurde am 11. Februar 1911 in Berlin geboren. Nach Ab-
schluss seiner Schullaufbahn entschied sich Hans-Werner Osthoff zunächst für
eine kaufmännische Ausbildung, die er in seinem Geburtsort Berlin absolvierte.
Im Anschluss an seine Ausbildung studierte er in Berlin Rechtswissenschaften.

Nach dem Erstem Staatsexamen promovierte er an der Universität Greifswald zum
Thema Der Konsortialvertrag. Beiträge zur rechtlichen Gestaltung des Konsortial-
geschäfts, welche er 1936 abschloss. Thematisch widmete sich die Dissertation der
rechtlichen Struktur und Gestaltung von Konsortialverträgen, einem entscheidenden
Element des zeitgenössischen Finanz- und Unternehmensrechts.
Am 1. Mai 1937 trat Osthoff in die NSDAP ein. Er gehörte dem „Nationalsozialis-

tischen Fliegerkorps“, „Nationalsozialistischen-Rechtswahrerbund“ sowie dem
„Reichsluftschutzbund“ an. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 führte der
Weg von Hans-Werner Osthoff weiter in das Militär. Bis 1945 diente der Jurist als
Reserveoffizier im Führerstab der Luftwaffe.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs zog es ihn zurück nach Berlin, wo er eine Tä-

tigkeit als Rechtsanwalt aufnahm. 1957 verließ er seine Heimatstadt Richtung Völk-
lingen im Saarland, wo er Geschäftsführungsmitglied der Röchlingschen Eisen- und
Stahlwerke GmbHwurde. In den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren zählte das
Unternehmen zu einem der bedeutendsten Eisen-und Stahlwerke Deutschlands.
Auch heute noch ist die Röchling-Gruppe imBereich der Automobil- und Kraftstoff-
industrie tätig. Im Jahr 1967 wurde er anschließend zum Geschäftsführer ernannt.
Darüber hinaus war Osthoff auch in der Lehre tätig, etwa Lehrbeauftragter an der

Ludwig-Maximilians-Universität München und vor allem an der Universität des
Saarlandes. Erstmalig bot er bereits im Jahr 1962 ein Seminar zum Thema Ausge-
wählte Rechts- und Verwaltungsfragen der europäischen Zusammenarbeit veranstal-
tete. Unterstützt wurde er hier durch Dr. Otto Messer, der zur damaligen Zeit Leiter
der Personalabteilung des Europarats war, sowie Dr. Walter Munch, damals Direktor
der Rechtsabteilung der „Hohen Behörden“ der EGKS. 1969 las er die Vorlesung Ju-
ristische Formen und Möglichkeiten von Unternehmenszusammenschlüssen in der
EWG am Europa-Institut.
Im Jahr 1970 wurde Hans-Werner Osthoff zum Honorarprofessor an der Universi-

tät des Saarlandes ernannt. Seine Emeritierung erfolgte zum Jahresende 1974. Seine
wissenschaftliche Tätigkeit verfolgte er weiterhin durch zahlreiche Veröffentlichun-
gen zu seinen üblichen Interessensschwerpunkten im Wirtschaftsrecht der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft, der Industriepolitik sowie dem Europarecht.
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Seine Verbundenheit zur Universität des Saarlandes bestand jedoch auch nach sei-
ner Emeritierung. Am07. Dezember 1990wurde dieProfessorDr. Hans-WernerOst-
hoff Stiftung an der UdS gegründet. Diese unterstützt bis heute vor allem die Förde-
rung von Forschung und Wissenschaft. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Förderung
von Forschungsprojekten undNachwuchswissenschaftlern, insbesondere imBereich
der Rechts- undWirtschaftswissenschaften. Die Stiftung ist eng mit dem Europa-In-
stitut der Universität des Saarlandes verbunden und wird gegenwärtig von der Toch-
ter Claudia Osthoff betreut. Neben der Stiftungwird jährlich auch ein „Hans-Werner-
Osthoff-Preis“ in seinem Namen am Europa-Institut vergeben. Der Hans-Werner-
Osthoff-Preis wird an die besten Absolventen des Europa-Instituts der Universität
des Saarlandes verliehen. Er zeichnet Studierende für die beste Masterarbeit in den
Bereichen Europäisches und Internationales Recht sowie EuropäischesManagement
aus.
Hans-Werner Osthoff starb am 03. Januar 2006 in Starnberg.
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Lothar Philipps (1934–2014)

Lothar Philipps wurde am 16. März 1934 in Osnabrück geboren und starb am
24. November 2014 in München. Er studierte Rechtswissenschaften an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Münster, der Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg und der Universität des Saarlandes. Das Erste Juristische Staatsexamen legte
Philipps 1959 und das Zweite Juristische Staatsexamen 1965 ab. Im Jahre 1963 wur-
de er an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des
Saarlandes promoviert. Der Titel der Dissertation lautete: Zur Ontologie der sozialen
Rolle.Erstgutachter der DissertationwarWernerMaihofer, dessenAssistent Philipps
am Institut für Rechts- und Sozialphilosophiewar. In seinerDissertation, in der er – in
Anlehnung an seinen akademischen Lehrer – philosophische Gedanken von Martin
Heidegger (1889–1976) aufgriff, leistete er einen Beitrag zur Rechtslogik. Dort und
in seinen späteren Werken suchte er nach einer für die „Rechtswissenschaft adäqua-
ten Logik“ und trat einer bloßen „Subsumtionslogik“ entgegen. Er analysierte, wie in
den Rechtswissenschaften eine „unscharfe Subsumtion logisch erfasst“ werden
kann. Philipps knüpfte an die „intuitionistische“ Mathematik an und betrachtete
eine „intuitionistische Logik als geeignet für die Rechtswissenschaften“ (Wittmann,
Laudation für Lothar Philipps zum 70. Geburtstag, S. 13–15). Die „fuzzy logic“
wollte er bei der Subsumtion unter unbestimmte Rechtsbegriffe anwenden (Witt-
mann, Laudation für Lothar Philipps zum70. Geburtstag, S. 16). SeineUntersuchun-
gen über die Rechtslogik galten als „revolutionär“ (Wittmann, Laudation für Lothar
Philipps zum 70. Geburtstag, S. 13–15). Er forderte dazu auf, „ausgearbeitete Sys-
teme der Norm- und Wertungslogik“ zu berücksichtigen, um der „Jurisprudenz den
Anspruch der Wissenschaftlichkeit“ zu erhalten (Philipps, Der Handlungsspiel-
raum, S. 8).
Er habilitierte 1971, ebenfalls bei Maihofer. Die Deutsche Forschungsgemein-

schaft förderte die Habilitation durch ein Stipendium. Die Habilitationsschrift, die
1974 erschien, trug den Titel: Der Handlungsspielraum. Untersuchungen über das
Verhältnis von Norm und Handlung im Strafrecht. Ausganspunkt der Untersuchung
war auf der Ebene der Normenhierarchie die Differenzierung zwischenVerboten und
Geboten. Daran anknüpfend ging es um das „Verhältnis vonNorm undÜbertretung“.
Der Arbeit lag der „Gedanke zugrunde, dass Normen von analoger Struktur sind wie
empirische Hypothesen“. Einen speziellen Blick warf Philipps auf die „Frage der
Normverletzung durch Unterlassen“ (Philipps, Der Handlungsspielraum, S. 9).
Philipps war zwischen 1972 und 1976 Professor für Strafrecht, Rechtsphilosophie

und Rechtstheorie an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universität des Saarlandes. Er bot in Saarbrücken folgende Lehrveranstaltungen
an: Übungen imStrafrecht für Fortgeschrittene, Übungen imStrafrecht für Anfänger,
Allgemeiner Teil des Strafrechts, Strafrecht Besonderer Teil, Hilfsmittel zur Analyse
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von Normen, Rechtsinformatik, Rechtstheorie, Strafrechtliches Seminar. Philipps
gehörte in Saarbrücken einer Arbeitsgruppe für Rechtsinformatik an und entwickelte
Computerprogramme für die rechtswissenschaftliche Lehre. Die Anwendung einer
„computergestützten Lerntechnologie“ im Studium der Rechtswissenschaften und
in der rechtswissenschaftlichen Praxis brachte er entscheidende Schritte voran (Witt-
mann, Laudation für Lothar Philipps zum 70. Geburtstag, S. 15). In der Lehre in
Saarbrücken führte Philipps multiple choice-Aufgaben ein. Er zeigte sich zwar über-
zeugt davon, dass es möglich sei, „ohne Substanzverlust“ „juristische Fragestellun-
gen in multiple choice-Aufgaben umzusetzen“ und durch den „Computer auszuwer-
ten“ (Philipps, Testaufgaben in der Rechtswissenschaft, S. 8). Er gestand aber ein,
dass nicht in allen Bereichen der juristischen Ausbildung multiple-choice-Aufgaben
geeignet und derartige Aufgaben primär in Lehrveranstaltungen zu stellen sind.
Philipps fragte zudem nach der „Leistungsfähigkeit von regelorientierten Exper-

tensystemen“ in der Justiz. Die Ersetzung von Richtern durch „Expertensysteme“
lehnte er allerdings ab (Wittmann, Laudation für Lothar Philipps zum 70. Geburtstag,
S. 15). Wegweisend auf dem Gebiet der Rechtsinformatik sind seine Überlegungen
über die „Anwendung neuronaler Netze im Recht“ (Wittmann, Laudation für Lothar
Philipps zum 70. Geburtstag, S. 17). Philipps ist als einer der Pioniere der Rechtsin-
formatik in Europa zu bezeichnen. Seine diesbezüglichenUntersuchungenwaren eng
mit dem „Streben nach materialer Gerechtigkeit“ verbunden (Wittmann, Laudation
für Lothar Philipps zum 70. Geburtstag, S. 17). Stets interdisziplinär arbeitend ver-
knüpfte er Rechtsphilosophie, Rechtslogik und Rechtsinformatik zu einer „Gerech-
tigkeitswissenschaft“ (Wittmann, Laudation für Lothar Philipps zum 70. Geburtstag,
S. 18). Die Einbeziehung der Rechtsinformatik und Rechtssoziologie bei der Ausar-
beitung von Gesetzen hielt er für dringend geboten.
Philipps war zwischen 1976 und 1999 Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht

und Rechtsphilosophie an der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. Gastprofessuren übernahm er in Japan und in den USA.

Hannes Ludyga
Werke:

Zur Ontologie der sozialen Rolle (Philosophische Abhandlungen, Bd. XXII), Frankfurt am
Main 1963.

Der Handlungsspielraum. Untersuchungen über das Verhältnis von Norm und Handlung im
Strafrecht ( Juristische Abhandlungen, Bd. XIII), Frankfurt am Main 1974.

Testaufgaben in der Rechtswissenschaft. Konstruktionsprinzipien und Auswertung durch den
Computer, Heidelberg/Karlsruhe 1978.

Alternativen in der Multiple-Choice-Aufgabe und in der juristischen Entscheidungssituation,
Hagen 1982.

Ein bisschen Fuzzy Logic für Juristen, in: Marie-Theres Tinnefeld/Lothar Philipps/Kurt Weis
(Hrsg.), Institutionen und Einzelne im Zeitalter der Informationstechnik. Machtpositionen
undRechte (Sicherheit in der Informationstechnik,Neue Techniken undRecht, Bd. 2),Mün-
chen/Wien 1994, S. 219–224.
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Filippo Ranieri (1944–2020)

FilippoRanieri wurde am5. Februar 1944 inMailand geboren. Zwischen 1963 und
1972 studierte er Rechtswissenschaften in Pavia, Münster und Straßburg. Er wurde
1967 in Pavia promoviert. Der Titel seiner Dissertation lautete:Metodi di interpreta-
zione e problemi in tema di procura.Diese von Rodolfo Sacco (1923–2022) betreute
Dissertation blieb unveröffentlicht. Zu Beginn der 1970er Jahre war Ranieri wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei Andreas Heldrich (1935–2007) an der Universität in
Münster. Zwischen 1974 und 1991 war er Referent am Max-Planck-Institut für Eu-
ropäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main bei Helmut Coing (1912–2000).
Am Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte war er Leiter eines
EDV-Projekts zur Erschließung juristischer Dissertationen zwischen dem 16. und
18. Jahrhundert. An der Goethe-Universität in Frankfurt am Main habilitierte er
1984. Ranieri erhielt die Venia Legendi für Zivilrechtsvergleichung, Römisches
Recht, Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte. Die Habilitationsschrift trug
den Titel: Recht und Gesellschaft im Zeitalter der Rezeption. Eine rechts- und ideen-
geschichtliche Analyse der Tätigkeit des Reichskammergerichts im 16. Jahrhundert.
Die Habilitation, der zahlreiche Aktenbestände des Reichskammergerichts zugrunde
lagen, betreute Bernhard Diestelkamp.
Im Jahre 1992 folgte Ranieri einem Ruf an die Juristische Fakultät der Universität

Rostock. Er gehörte einer „Gründungskommission“ der damalswieder eröffneten Ju-
ristischen Fakultät derUniversität Rostock an. An derUniversität Rostock betreute er
die Habilitation vonHans-Peter Glöcknermit demTitel:Positive Vertragsverletzung.
Die Geburt eines Rechtsinstituts. Zwischen 1995 und 2009 war er an der Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes Inhaber eines
Lehrstuhls für Europäisches Zivilrecht und Neuere europäische Rechtsgeschichte.
Nach seiner Emeritierung leitete er die Forschungsstelle für Europäisches Zivil-
recht/droit civil européen, die ihren Sitz in Saarbrücken und Straßburg hatte. Als
emeritierter Hochschullehrer bot er weiterhin Vorlesungen in Saarbrücken an und be-
treute Doktoranden.
Auf demGebiet der rechtswissenschaftlichen Forschungwidmete sich Ranieri ins-

besondere dem Europäischen Zivilrecht, der Rechtsvergleichung und der europäi-
schen Rechtsgeschichte. Ranieri war – so Thomas Kadner Graziano – ein „wahrhaft
europäischer Jurist“ (Graziano, ZEuP 2006, S. 921). Zu seinen bedeutendsten Publi-
kationen gehört das Werk Europäisches Obligationenrecht, welches 2009 in dritter
Auflage erschien. Zugrunde lagen demWerk dieRechtsordnungen folgender Länder:
Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Estland, Frankreich, Griechenland Ju-
goslawien, Serbien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, USA.Hinzukamen historische
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Rechtsquellen wie exemplarisch das Römische Recht, das Kanonische Recht und das
Preußische Allgemeine Landrecht. Die Untersuchung stieß auf eine große Anerken-
nung in der juristischen Fachwelt. Die 1999 erschienene erste Auflage des Buches
wurde in der Neuen Juristischen Wochenschrift im Jahre 2000 als eines der „juristi-
schen Bücher des Jahres“ ausgezeichnet. Gerhard Dilcher lobte die „äußerst gelun-
gene Verbindung vonDidaktik undWissenschaftlichkeit“ in demBuch undwürdigte
das Werk mit den Worten: „Das Buch von Ranieri stellt eine geglückte Verbindung
der Darstellung didaktisch wohl ausgewähltenMaterials mit der Vermittlung der his-
torischen und strukturellen Tiefendimension der europäischen Rechtsordnungen dar.
Es ist ein Glücksfall, dass ein solches Buch schon am Anfang eines langenWeges zu
einem – wieder – europäischen Rechtsstudium steht“ (Dilcher, NJW 2000, S. 3619).
Verdienste erwarb sich Ranieri als Mitherausgeber des Neuen Pauly. Enzyklopädie
der Antike. Ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Geschichte der Rechtsprechung
ist das von ihm herausgegebene Repertorium überGedruckte Quellen der Rechtspre-
chung in Europa.
Ein besonderes Anliegen war für Ranieri eine ordentliche Juristenausbildung mit

wissenschaftlichem Anspruch. Im Vordergrund sollten nach Ranieri bei der Ausbil-
dung die „methodischen Grundlagen der Fächer in ihrem historischen, philosophi-
schen und strukturellen Selbstverständnis“ stehen ( JZ 2001, S. 861). Er betonte
die Bedeutung der Rechtsgeschichte sowie Rechtsvergleichung für die Juristenaus-
bildung und zur Erlangung von Erkenntnissen im geltenden Recht. Ranieri beklagte
die „Verwandlung der Universitäten in Massenbildungsanstalten“ ( JZ 2001, S. 860)
und forderte eine deutliche Abgrenzung der Universitäten von Fachhochschulen und
Repetitoren. Scharf kritisierte er das „e-learning“ und stellte fest: „Es zeigt sich, dass
,Computerlernen‘ offenbar einen Informationsgewinn begünstigt, aber nicht mehr
Wissen im kognitiven Sinne. Es verleitet eher dazu, Informationen nur noch flüchtig
wahrzunehmen und nicht mehr genau zu lesen“ ( JZ 2001, S. 859). Im Jahre 1997
prangerte er an, dass die „Fallbezogenheit des Rechtsunterrichts in der Massenpäd-
agogik der letzten 25 Jahre häufig zu einer geistlosen, mechanisch wiederholten Ar-
beitstechnik degradiert“ wurde ( JZ 1997, S. 808). Ranieri zeigte sich als großer An-
hänger der Juristenausbildung mit Klausuren im Studium und Staatsexamen. Er
warnte vor einer „geistlosen Massenpädagogik“ in der Juristenausbildung ( JZ
1999, S. 835) und lehnte „Multiple-Choice-Aufgaben“ ab ( JZ 2001, 859).
Ranieri hielt die Vorlesungen Rechtsvergleichung, Europäisches Vertragsrecht,

Europarecht II, Internationales Privatrecht, Rechts- und Verfassungsgeschichte II
und Schuldrecht. Als Emeritus übernahm er die Vorlesung Rechtsphilosophie. Semi-
nare bot er vor allem auf dem Gebiet der Rechtsvergleichung und des Europäischen
Vertragsrechts an.
Vortragsreisen führten Ranieri nach Barcelona, Murcia, Krakau, Bari, Rom, Mai-

land, Turin, Leuven und Leiden. Im Januar 2006wirkte Ranieri als Referent an einem
deutsch-polnischen-ukrainischen Seminar in Krakau als Referent mit. In einem Ko-
referat betrachtete er das ukrainische Zivilgesetzbuch.
Ranieri starb am 14. Februar 2020 in Neunkirchen (Saar).

Hannes Ludyga
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Gedruckte Quellen der Rechtsprechung in Europa (1800–1945), 2 Bände, Frankfurt am Main
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Franz Schäfer (1879–1958)

Franz Schäfer wurde am 1. März 1879 in Fredeburg (Sauerland) geboren. Er stamm-
te aus einer stark christlich geprägten Familie. Nach dem Studium der Rechtswissen-
schaften in München, Freiburg, Berlin und Marburg legte er 1902 das erste und
1907 das zweite Staatsexamen ab und wurde in Freiburg mit einer Arbeit zur Einwir-
kung der nachfolgenden Unmöglichkeit der Leistung auf Schuldverhältnisse aus ge-
genseitigenVerträgen zumDr. iur promoviert. Seine 1909 amLandgericht Saarbrücken
begonnene Karriere setzte er zügig fort: 1927 erfolgte die Ernennung zum Landge-
richtspräsidenten sowie nebenamtlich zum Richter am Oberverwaltungsgericht Saar-
louis durch die Regierungskommission des Saarlandes.
Die Rolle Schäfers als exponierte Person der saarländischen Justiz fiel damit auch in

die Zeit der ,Machtübernahme‘ durch die Nationalsozialisten, die im Saarland etwas
verzögert nach der sog. Saarabstimmung 1936 erfolgte. Schäfer, der keine NSDAP-
Mitgliedschaft besaß, erwies sich dem Eindruck nach für die Parteistellen zunehmend
als ,Störfaktor‘,weshalb unter anderemder Präsident desOberlandesgerichts es für not-
wendig erachtete, „in allen Personalangelegenheiten auch bei Ausstellung der Befähi-
gungsnachweise“ den Vorsitzenden des Sondergerichts Saarbrücken und „bewährten
Nationalsozialisten“ Karl Freudenberger hinzuziehen (Gehrlein, Franz Schäfer,
S. 25). Schäfer hatte sich zuvor insbesondere nach der Eingliederung des Saargebiets
in dasDeutsche Reich demUnmut der Parteiführung ausgesetzt, da er, imWiderspruch
zu den völkerrechtlichenVerpflichtungen desDeutschenReichs in den sog.Römischen
Abkommen ergangene, Weisungen ignorierte, mit denen politische Gegner aus ihren
Ämtern entfernt werden sollten. Auch geriet Schäfer vor allem während seiner Zeit
als Landgerichtspräsident mit den religionsfeindlichen Machthabern in Konflikt, da
er sich als bekennender Katholik etwa für die Beibehaltung der Konfessionsschulen
einsetzte und die geplante Einführung der Gemeinschaftsschulen offen ablehnte, was
den NS-Machthabern vor dem Hintergrund der beabsichtigten ideologischen Indoktri-
nierung der Schüler ein Dorn im Auge war. Wohl aufgrund dieser fehlenden ,politi-
schen Eignung‘ musste Schäfer 1937 sein Amt als Landgerichtspräsident räumen,
nachdem er zum Reichsgericht ,weggelobt‘ worden war. Dafür, dass sich Schäfer je-
denfalls persönlich vermutlich wenig mit dem Nationalsozialismus identifizierte,
spricht eine Stellungnahme aus der Parteizentrale der NSDAP, wonach Schäfer von
den Parteistellen „nicht gerade günstig beurteilt wird“ und es daher „recht zweifelhaft“
sei, „ob er sich jederzeit für den nationalsozialistischen Staat einsetzen werde“ (Gehr-
lein, in: Festschrift Pannier, S. 43f. m.w.N.).
AmReichsgericht gehörte Schäfer bis zumKriegsende dem 4. Strafsenat an, der sich

als Revisionsgericht unter anderem auchmit dem typisch nationalsozialistischen Straf-
recht befassten musste, etwa Verurteilungen nach der Volksschädlingsverordnung
(RGBl. 1939 I, S. 1679), dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher
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(RGBl. 1933 I, S. 995) oder Abtreibungsfällen (§ 218 RStGB), in denen jeweils auch
die Todesstrafe verhängt werden konnte. Gegenstand der revisionsrechtlichen Über-
prüfung waren auch Verbrechen der sog. ,Rassenschande‘. Hierbei hatte der Senat
auch über Urteile der von denNationalsozialisten eigens eingerichteten Sondergerichte
zu entscheiden. Unklar bleibt, ob und in welcher Form Schäfer persönlich für einzelne
Urteile verantwortlich war.
Auf Initiative seines früheren Referendars Hans Neureuter, der aufgrund seiner Ab-

stammung während der nationalsozialistischen Zeit mit einem Berufsverbot belegt
worden war und der kurz nach Kriegsende von der amerikanischen Militärverwaltung
zum Präsidenten des neu eingerichteten Regierungspräsidiums bestimmt worden war,
fügte ihn in die dortige Justizabteilung ein, wo er bis zum Präsidialdirektor und damit
faktisch zum ersten Justizminister des Saarlandes aufstieg. Im Herbst 1946 wurde er
unter dem Oberlandesgerichtspräsidenten Neureuter Richter am neuen Oberlandesge-
richt in Saarbrücken, beantragte jedoch wenig später seine Versetzung in den Ruhe-
stand.
Da seine Versorgungssituation unklar war, übernahm Schäfer zunächst die Vertre-

tung vonRechtsanwälten undNotaren, um seinenUnterhalt zu sichern.Am23. Februar
1948 wurde er schließlich zum außerordentlichen Professor für Bürgerliches Recht an
derRechtswissenschaftlichenFakultät derUniversität des Saarlandes bestellt, wo er bei
Studierenden aufgrund seiner didaktischen Fähigkeiten einen guten Ruf besaß. Dies
war insoweit eine Besonderheit, als die übrigen an der Fakultät tätigen Praktiker ledig-
lich als Lehrbeauftragte tätig waren. Bis zum Ende des Wintersemesters 1952 hielt er
zahlreiche Vorlesungen zum Bürgerlichen Recht (Allgemeiner Teil des BGB, Schuld-
recht etc.), bevor er mit 73 Jahren in den Ruhestand ging. Eine Berufung an den Bun-
desgerichtshof lehnte Schäfer mit Verweis auf sein Alter ab.
Nach Auszeichnung u.a. mit dem Großen Bundesverdienstkreuz durch Bundesprä-

sident Theodor Heuss sowie der Verleihung des Titels „Geheimer Justizrat“ durch die
saarländische Landesregierung verstarb Franz Schäfer am 28. April 1958 imAlter von
79 Jahren in Saarbrücken.
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Werke:

Die Einwirkung der nachfolgenden Unmöglichkeit der Leistung auf Schuldverhältnisse aus ge-
genseitigen Verträgen, Freiburg 1902.

Literatur und gedruckte Quellen:
Gehrlein, Markus: Franz Schäfer (1879–1958). Landgerichtspräsident und Reichsgerichtsrat, in:

Detlev Fischer/Dietrich Pannier (Hrsg.), Festschrift für Dietrich Pannier zum 65. Geburtstag
am 24. Juni 2010, Köln 2010, S. 39–48.

Gehrlein, Markus: Franz Schäfer. Ein Juristenleben vom Kaiserreich bis zum Bonner Grundge-
setz, Karlsruhe 2010.

Lafontaine, Christoph: Streifzug durch die Geschichte des Landgerichts Saarbrücken – Teil 1, in:
Landgericht Saarbrücken (Hrsg.), 175 Jahre Landgericht Saarbrücken. 1835–2010, Saarbrü-
cken 2010, S. 13–28.

Personal- und Vorlesungsverzeichnis der Universität des Saarlandes WiSe 1949/50; SoSe 1951.

Franz Schäfer (1879 – 1958) 329

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-SA 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-59554-9.2025.406848 | Generated on 2025-11-19 09:19:22



Hartmut Schiedermair (1936–2020)

Hartmut Schiedermair wurde am 16. Januar 1936 in Bonn geboren. Sein Vater war
der Jurist Gerhard Schiedermair (1906–1986), in Bonn Richter am Amtsgericht so-
wie an der Universität langjähriger Assistent und Schüler des Zivilrechtslehrers Hans
Dölle (1893–1980). Seine Mutter war Imogen Schiedermair, geborene Baum
(1905–1999) deren Schwester Doris (1909–1981) lange in Bad Godesberg Notarin
war und kurzzeitig von 1955 bis 1958 für die CDU dem Landtag von Nordrhein-
Westfalen angehörte. Der Vater wurde 1943 Professor für Bürgerliches Recht und Zi-
vilprozessrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main (Emeritierung 1971).
Sein älterer Bruder Manfred (1932–2009) war Rechtsanwalt und Notar in Frankfurt
am Main, zudem dort ein wichtiger Kulturförderer („Verlag der Autoren“) und seit
1992 auch Honorarprofessor für Gesellschaftsrecht in Leipzig. Seine Schwester Su-
sanne war von 1959 bis zu dessen Tod mit dem bei Helmut Coing (1912–2000) in
Frankfurt am Main habilitierten Rechtshistoriker Wilhelm Simshäuser (1930–
2004), der von 1976 bis 1998 Professor für Bürgerliches Recht in Augsburg war, ver-
heiratet. Schiedermair wuchs in Königsberg, Frankfurt am Main und dem damals
noch selbständigen Bad Godesberg auf und besuchte dort ab 1946 das Aloisius-Kol-
leg, ein Gymnasium des Jesuitenordens, bis zum Abitur 1955.
Zum Studium ging Schiedermair 1955 nach Frankfurt am Main, wo er zunächst

Philosophie, Geschichte und Kunstgeschichte, ab 1956 Rechtswissenschaften und
Philosophie studierte. 1960 bestand er das hessische Referendarexamen in Frankfurt
am Main, 1965, nach dem Vorbereitungsdienst im Bezirk des OLG Frankfurt am
Main, das Assessorexamen. Ab 1966 war Schiedermair wissenschaftlicher Referent
am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. 1968
wurde Schiedermair in Frankfurt am Main bei dem Strafrechtler Wilhelm Claß
(1901–1973) mit einer Arbeit zum Phänomen der Macht und die Idee des Rechts
bei Gottfried Wilhelm Leibniz promoviert, die mit einem Stipendium entstanden
war. Als Heidelberger Habilitand positionierte sich Schiedermair gegen die zum
Teil gewalttätigen Aktionen der Basisgruppe Heidelberg, stellte mit anderen Kolle-
gen teilweise wegen fehlender Unterstützung durch das Rektorat 1970 den Vorle-
sungsbetrieb ein. Ein Protestschreiben von Schiedermair an den mit der Basisgruppe
sympathisierenden Gießener Staatsrechtler Helmut Ridder (1919–2007), der in Hei-
delberg ,Ersatzvorlesungen‘ hielt, wurde ohne dessen Einverständnis von diesem in
der Zeitschrift Kritische Justiz veröffentlicht. 1974 wurde Schiedermair an der Uni-
versität Heidelberg bei Hermann Mosler (1912–2001) mit einer Arbeit zum Thema
Der völkerrechtliche Status Berlins nach dem Viermächte-Abkommen vom 3. Sep-
tember 1971 für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Rechtsphilosophie habilitiert.
Ab 1974war Schiedermair Regierungsdirektor imMinisterium der Justiz von Rhein-
land-Pfalz, wurde aber gleichzeitig an daswissenschaftlicherMitarbeiter an das Bun-
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desverfassungsgericht abgeordnet, wo er für dessen Präsidenten Ernst Benda (1925–
2009) arbeitete. Zwischenzeitig hatte Schiedermair 1975/76 eine Lehrstuhlvertre-
tung in Freiburg (Lehrstuhl Konrad Hesse).
1976 wurde Schiedermair als Nachfolger von Josef Isensee (* 1937) auf einen

Lehrstuhl für Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht an der Universität des Saarlan-
des berufen. DerWeg von Heidelberg nach Saarbrücken, meist in Verbindungmit ei-
ner Tätigkeit am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völ-
kerrecht, war in diesem Zeitraum nicht ungewöhnlich, wie etwa der Fall von Georg
Ress (* 1935) zeigt, der 1977 ebenfalls nach einer Zwischenstation am Bundesver-
fassungsgericht berufen wurde. Schiedermair behielt allerdings mit seiner Familie
seinen Lebensmittelpunkt in Heidelberg (Kaiserstraße 72) und war auch am saarlän-
dischen Landesrecht nicht besonders beteiligt. Dennoch legte er noch 1985 gemein-
sam mit Dieter Dörr ein Gutachten zur kommunalen Selbstverwaltung im saarländi-
schen Planungsrecht vor, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Stadtverband Saar-
brücken. Seinen Forschungsschwerpunkt behielt er im rechtlichen Status von Berlin
und der Rechtsphilosophie. Neu hinzu kamen in Saarbrücken Seminare im Medien-
und Presserecht, an die er in anderen Funktionen (Mitglied Rundfunkrat Deutsch-
landfunk, Lehrveranstaltungen imMedienrecht in Mainz ab 2003) anknüpfen sollte.
Im Rahmen der deutsch-französischen Tagung am 27. und 28. Februar 1978 in Saar-
brücken ,Rechtliche Probleme der Einigung Europas‘ hielt Schiedermair mit Blick
auf die ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament 1979 einen später veröf-
fentlichten Vortrag zur Wahl der (West‐)Berliner Abgeordneten zum Europäischen
Parlament. Im Rahmen der Arbeitstagung saarländischer Juristen im Juni 1980, ver-
öffentlicht als erster Band der Saarbrücker Vorträge zu Recht und Gesetz im Dialog,
hielt Schiedermair einen Vortrag zum gesetzlichen Richter im Rechtsstaat. Bei einer
im Auftrag der Europäischen Kommission veranstalteten Saarbrücker Studie zu dem
für das Saarland (französisches Kernkraftwerk Cattenom) besonders wichtigen The-
ma ,Grenzüberschreitende Verfahrensbeteiligung im Umweltrecht der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Gemeinschaften‘ beteiligte sich Schiedermair gemeinsam mit
Dieter Dörr zu dem Thema Die Beteiligung von Bewohnern aus Nachbarstaaten im
Verwaltungsverfahren Großbritanniens. Ungewöhnlich war eine Veröffentlichung
zu dem Exorzismusfall Anneliese Michel (1952–1976) von Klingenberg, gemein-
sam mit dem deutsch-amerikanischen Historiker Klaus P. Fischer (* 1942). Ein be-
sonderer Schwerpunkt im Hochschulrecht, auch aus einer berufsständischen Per-
spektive, zeichnete sich bereits in Saarbrücken ab, insbesondere für die Deutschen
Hochschulverband, zu dessen Präsidenten er noch als Saarbrücker Professor 1980 ge-
wählt wurde. 1983 wechselte Schiedermair als Nachfolger von Ignaz Seidl-Hohen-
velden (1918–2001), von 1958 bis 1964 in Saarbrücken, auf den Lehrstuhl für Öf-
fentliches Recht, Völkerrecht und Rechtsphilosophie an die Universität Köln. Nur
wenige Monate später wechselte mit Wolfgang Rüfner (1933–2025) ein weiterer
Staats- undVölkerrechtler von Saarbrücken nachKöln. Insofern erwies sich Saarbrü-
cken hier auch als eine ,Sprungbrettuniversität‘.
Einem weit über die Rechtswissenschaften hinausreichenden Kreis wurde Schie-

dermair als Präsident des Deutschen Hochschulverbandes bekannt (bis 2004). In die-
ser Rolle profilierte er sich als parteiübergreifend anerkannter, konservativer Hoch-
schulpolitiker, dem in seiner Forderung nachAutonomie der Hochschulen die Politik
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nicht immer folgte, Konflikten jedoch nicht aus demWeg ging (1992 forderte er etwa
den Rücktritt sämtlicher Kultusminister). Besonders nach der deutschen Wiederver-
einigung zeichnete er sich durch einen tatkräftigen Pragmatismus, etwa im Einsatz
für die Altersversorgung von Wissenschaftlern aus der ehemaligen DDR. Für seine
Verdienste um die medizinischen Fakultäten auf dem Gebiet der früheren DDR er-
hielt Schiedermair 2001 den medizinischen Ehrendoktor der Universität Rostock.
Im gleichen Jahr erfolgte die Auszeichnung mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahr 2011wurde Schiedermair
in Köln emeritiert.
Nachhaltige Spuren in Saarbrücken hinterließ Schiedermair zudem über seine

Schüler. So wurde mit Bernhard Kempen (* 1960) ein Kölner Schüler von Schieder-
mair, dessen Nachfolger als Präsident des Hochschulverbandes. Dieter Dörr, der
1995 Professor für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht sowie Medienrecht
wurde, promovierte 1983 in Saarbrücken bei Schiedermair über den Justizgewäh-
rungsanspruch des Staates und ging mit Schiedermair nach Köln, wo er 1987 habili-
tierte. Dörr war zudem von 1990 bis 1995 als Justitiar des Saarländischen Rundfunks
tätig. Dietrich Murswiek (* 1948), der 1990 Professor für Staats- und Verwaltungs-
recht sowie deutsches und internationales Umweltrecht in Freiburg wurde, habilitier-
te sich 1983 bei Schiedermair mit einer Arbeit, die erstmals das Umweltrecht dogma-
tisch erfasste. Ein weiterer bedeutender Schüler ist Christian Hillgruber (* 1963), der
seit 2002 als Professor für Staats- und Völkerrecht in Bonn (Nachfolge von Josef
Isensee) tätig ist.
Schiedermair war mit der Volkswirtin Inge Witting (1935–2017) verheiratet. Sie

hatten drei Kinder. Die Tochter Stefanie Schiedermair (* 1977), eine Mainzer Schü-
lerin vonDieter Dörr (* 1952), ist seit 2014 Professorin für Europarecht, Völkerrecht
und öffentliches Recht in Leipzig.
Schiedermair starb am 23. August 2020 in seiner Geburtsstadt Bonn.
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Jürgen Schmidt (1941–2024)

Jürgen Schmidt wurde am 1. Januar 1941 in Saarbrücken geboren. Nach dem Ab-
itur am Gymnasium am Schloss in Saarbrücken studierte er Rechtswissenschaften
und Soziologie an der Universität des Saarlandes. 1965 legte er das Erste Juristische
Staatsexamen ab und promovierte anschließend an der Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes. Der Titel der Dissertation
lautete: Aktionsberechtigung und Vermögensberichtigung. Ein Beitrag zur Theorie
des subjektiven Rechtes, wobei Günther Jahr als Erstgutachter fungierte. 1969 legte
Schmidt das Zweite Juristische Staatsexamen ab. 1972 habilitierte er sich bei Gün-
ther Jahr in Saarbrücken mit einer Schrift über das System des deutschen internatio-
nalen Konkursrechtes.Er erhielt die Lehrbefugnis für Bürgerliches Recht, Internatio-
nales Privatrecht, Rechtstheorie und Rechtssoziologie.
Zwischen 1972 und 1975 war Schmidt Wissenschaftlicher Rat und Professor für

Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, Rechtstheorie und Rechtssoziologie
an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saar-
landes. Er veranstaltete in Saarbrücken Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfän-
ger und für Fortgeschrittene und unterrichtete zudem Internationales Privatrecht, Sa-
chenrecht, Juristische Methodenlehre und Rechtstheorie. Von Saarbrücken aus er-
hielt er einen Ruf an dieWestfälischeWilhelms-UniversitätMünster, wo er zwischen
1975 und 2006 Professor für Zivilrecht und Rechtstheorie war. Zwischen 1998 und
2006 war er Rektor der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Jürgen Schmidt starb am 28. April 2024 in Münster.
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Roman Schnur (1927–1996)

Roman Schnur wurde am 20. Oktober 1927 in Merzig geboren. Sein Vater war der
Gemeindebeamte Johann Schnur (1889–1954), seine Mutter Katharina, geborene
Heisel (1895–1987). Wie wenige Juristen war Schnur, der niemals der Universität
des Saarlandes oder der saarländischen Justiz angehörte, über seine familiäre Her-
kunft mit der saarländischen Geschichte im 20. Jahrhundert verbunden, was die Be-
zeichnung als „Saarländischer Jurist“ rechtfertigt.
Die meisten Vorfahren stammten aus dem katholischen Industriearbeitermilieu.

Der Großvater, Peter Schnur (1858–1916), war Fabrikarbeiter aus Schwemlingen
(1974 Stadtteil vom Merzig), die Großmutter Barbara geborene Prim (1861–1896)
eine Näherin aus Büdingen (Stadtteil vonMerzig). Die Eltern der Mutter, Tochter ei-
nes Zigarrenmachers und späteren Kraftfahrers stammten ausMerzig und Rehlingen
(1974 Rehlingen-Siersburg). Der Großvater arbeitete für das Traditionsunternehmen
Villeroy&Boch ausMettlach, das seit 1879 ein Keramikwerk inMerzig betrieb; auch
die berufliche Laufbahn des Vaters schien vorgezeichnet. Mit 15 Jahren ging der
1889 geborene Johann Schnur 1904 nach der Volksschule zu Villeroy & Boch.
Auch ein katholischer Arbeiter im tiefsten Westen Preußens konnte im Kaiserreich
zuweilen durch harte Arbeit die Schranken des Herkunftsmilieus durchbrechen.
Der begabte Johann Schnur begann 1907 eine Lehre bei der preußischen Kreisver-
waltung in Merzig. Zeichen des sozialen Aufstiegs war die Eheschließung des „Ver-
waltungsassistenten“ im Kriegsjahr 1916 in Hilbringen, dem Zentrum der saarländi-
schen Ziegelindustrie (1974 Stadtteil vonMerzig) mit der 1892 geborenen AnnaMa-
ria Schilly aus Merzig, die Tochter eines Fabrikaufsehers. Aus der Ehe gingen ein
Sohn ( Josef, geboren 1917) und eine Tochter (Maria, geboren 1918) hervor, nur we-
nigeWochen nach Geburt der Tochter starb die Mutter am 24. Oktober 1918; Johann
Schnur wurde noch im Krieg und vor der Revolution Witwer und alleinerziehender
Vater. Die Friedensjahre bedeuteten weitere Veränderungen. Noch vor Inkrafttreten
des Versailler Vertrags heiratete der verwitwete „Kreisausschuss-Assistent“ Johann
Schnur am 25. November 1919 die sechs Jahre jüngere Katharina Heisel aus Merzig.
Infolge des Versailler Vertrages wurde das „Saargebiet“, bislang nie ein geschlosse-
nes Territorium, am 10. Januar 1920 als Mandatsgebiet dem Völkerbund unterstellt.
Das dichtbesiedelte Industrieland verlor seinHinterland, hinzu kamen die neueGren-
ze nach Lothringen, wo Verwandte der Schnurs lebten, und eine Zollgrenze nach Lu-
xemburg. Die Kommunalverwaltungen mussten ein Auskommen mit der internatio-
nalen „Regierungskommission“ finden. 1927 wurde der Sohn Hans Roman geboren,
als Beruf des Vaters „Verwaltungsoberinspektor“ eingetragen. Romans Schnur
wuchs mit seinen älteren Stiefgeschwistern in Merzig auf, dann wurde der Vater
1932 im Alter von 43 Jahren Amtsbürgermeister von Haustadt (1973 zu Beckingen);
ihm war der Weg vom Arbeiterkind zur lokalen Honoratiore gelungen. Die Volksab-
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stimmung vom 13. Januar 1935, bei der 90% der Saarländerinnen und Saarländer für
die Rückkehr an des Deutscher Reich stimmten, bedeutete für den praktizierenden
Katholiken Johann Schnur eine Zäsur. Im Juni 1935 kam es wegen einer von ihm
für unrechtmäßig gehaltenen Amtshaltung zu einem Konflikt mit dem Kreisleiter
der NSDAP inMerzig, Dr. Otto Reisel (1896–1939), von 1935 bis 1938 gleichzeitig
Bürgermeister von Merzig. Johann Schnur wurde in seinem Amtszimmer von der
Gestapo verhaftet und beurlaubt. Dann wurde er am 23. Januar 1936 zum Amtsbür-
germeister von Nalbach im Nachbarkreis Saarlautern, wie Saarlouis seit 1936 ge-
nannt wurde. Zum 1. Juni 1936 war er in Nalbach auch der NSDAP beigetreten (Mit-
gliedsnummer 6918107). Ab 1940 verwaltete er neben demAmt Nalbach den Bezirk
Saarwellingen; Sohn Josef fiel 1944 als Unteroffizier der Wehrmacht in Strasburg
(Ostpreußen). Dessen Stiefbruder Roman, seit 1938 Gymnasiast in Dillingen, wurde
1943 als Luftwaffenhelfer einberufen, im Januar 1945 zur Kriegsmarine; zum
Kriegsende 1945 geriet er in Dänemark in britische Kriegsgefangenschaft, aus der
er im Dezember 1945 in das heimatliche Saarland zurückkehrte.
Im Saarland war am 21. März 1945 mit der vollständigen militärischen Kontrolle

der Amerikaner der Krieg zu Ende. Am 7. Juli 1945 wurde es der Französischen Zo-
ne, deren Politik auf eine Angliederung an Frankreich gerichtet war. Als ehemaliges
NSDAP-Mitglied wurde Johann Schnur im September 1945 durch „Epurationsbe-
scheid“ des „Staatskommissars für die politische Säuberung des Saarlandes“ als „un-
tragbar als Bürgermeister“ bezeichnet. Die vierköpfige Familie lebte jetzt ausschließ-
lich von ihren Ersparnissen im zu 60 Prozent zerstörten Eigenheim in Merzig in der
Talstraße 34. Am 20. August 1946 füllte Johann Schnur den „Fragebogen“ der fran-
zösischen Militärverwaltung aus und wurde als „Mitläufer“ eingestuft. Ein Gesuch
umWeiterbeschäftigung inNalbachwurdemit Hinweis auf den „abgelegenenWohn-
ort“ abgelehnt. Schließlich wurde Johann Schnur 1947 bei geringer Pension in den
Ruhestand versetzt. Im gleichen Jahr bestand Roman Schnur das Abitur am Real-
gymnasium in Dillingen und begann ein Studium der Rechtswissenschaft an der
von den Franzosenwiederbegründeten UniversitätMainz. Das nötigte seiner Familie
große Opfer ab, zwischenzeitig übte Johann Schnur eine Nebenbeschäftigung aus,
offensichtlich in einer Bäckerei. Seit dem 20. Dezember 1947 gab es eine saarländi-
sche Regierung unter Johannes Hoffmann (CVP), der eng mit den Franzosen zusam-
menarbeitete. Am 12. Juli 1949 schrieb Katharina Schnur an den saarländischen In-
nenstaatssekretär Edgar Hector (1911–1989), einen als besonders frankreichfreund-
lich geltenden Politiker der CVP. Innenminister war nominell Ministerpräsident
Hoffmann, was offensichtlich auch nicht allen Saarländern klar war; Katharina
Schnur redete Hector mit „Sehr geehrter Herr Minister!“ an und fuhr fort:

„Mein Mann wurde im September 1945 wieder von seinen Ämtern suspendiert. 23 Monate
waren wir ohne jedes Einkommen. Unser Haus in Merzig war durch Kriegseinwirkung zu
60% (d. Schnur etwa 18.000 RM) beschädigt. Durch die dringend notwendige Instandset-
zung desHauses und den großenGehaltsausfall waren unsere Ersparnisse restlos verbraucht,
wir standen damals vor dem glatten Nichts. Dazu hatten wir einen Sohn im Studium; der an-
dere ist 1944 gefallen. Aus dieser Notlage heraus beantragte meinMann seine Versetzung in
den Ruhestand, die ihm aufgrund amtsärztlicher Bescheinigung genehmigt wurde. Die Pen-
sion war damals, man kann schon sagen, ,ein Gnadengeld‘. Eine Nebenbeschäftigung half
uns über das Schwerste hinweg. Durch die Aufhebung der amtlichen Brotbewirtschaftung
fallen die Einnahmen wieder weg. Wir sind nunmehr wieder auf unsere Pension allein ange-
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wiesen, die ohnehin noch immer nicht an die aktuellen Beamtengehälter angeglichen ist.Wir
wissen nicht, wie wir das Studium unseres Sohnes weiter finanzieren sollen. Derselbe stu-
diert Rechts- und Staatswissenschaft inMainz, bis zumExamen fehlen ihmnoch drei Semes-
ter. Wir können es daher nicht verantworten, denselben jetzt noch von der Uni weg zu neh-
men, zumal er immer der beste Schüler seiner Klasse war.
Ich richte daher an Sie, Herr Minister, die erg. Bitte, meinemMann eine seinen Fähigkeiten
entsprechende Beschäftigung geben zu wollen, damit wir das Studium unseres Sohnes aus-
halten können; da ich Ihnen mein Anliegen ohne Kenntnis meinesMannes vorlege, wäre ich
Ihnen für vertrauliche Behandlung sehr verbunden.

Mit vorzüglicher Hochachtung: Frau Schnur.
Zusatz!
Als nominelles Mitglied der Partei fiel mein Mann schon unter die erste Amnestie des Ge-
nerals Koenigs – ,Mitläufer der Partei‘“

Tatsächlich reagierte Hector auf den Brief. Am 6. August 1949 wurde Johann
Schnur zum 19. August zur Vorsprache im Ministerium des Innern in der Schiller-
straße 17 in Saarbrücken gebeten. Das Gespräch verlief offensichtlich positiv. Am
30. August 1949 schrieb Hector an das Personal- und Ordnungsamt mit dem Betreff
„Einstellung des Bürgermeisters i. R. als Angestellter beim Landratsamt Merzig“.

„Schnur, der sich in der Vorkriegszeit vom einfachen Fabrikarbeiter durch zähen Fleiß und
Tüchtigkeit zum Kreisoberinspektor emporgearbeitet hatte, hatte als er 1932 Amtsbürger-
meister geworden war nurWiderwärtigkeiten zu erdulden.Wäre er Kreisbeamter geblieben,
hätte er 1945 sein Amt nicht verlassen brauchen.“

Hector beabsichtigte, Johann Schnur „als Angestellter der Vergütungsgruppe VII
TOA einzustellen.“

„Für die landrätliche Verwaltung wäre das der Gewinn eines erfahrenen älteren Fachbeam-
ten, der für eine verhältnismäßig niedrige Vergütung eine hochqualifizierte Arbeit schafft,
für den Beamten wäre es Beseitigung eines Unrechtes und Erhalt seiner vollen Besoldung,
für die Ruhegehaltskasse wäre es eine Verminderung der Versorgungslast infolge der Wie-
derverwendung.“

Konkret hatte Hector eine Stelle inMerzig imAuge, von der imApril 1949 ein frü-
herer Amtsoberinspektor wegen Zugehörigkeit zum SD entfernt worden war. Hector
sah zudem einen „dringenden Ausnahmefall“ nach § 4 Gesetz über die Feststellung
des staatlichen Haushalts des Saarlandes für das Rechnungsjahr 1949 vorliegen. Tat-
sächlich genehmigte die Personalkommission in am 24. Oktober 1949 die „Einstel-
lung des Bürgermeisters i. R. Johann Schnur beim Landratsamt Merzig“ auch „unter
Berücksichtigung der Sperrbestimmungen“. Am 9. November 1949 wurde dem
Landrat vonMerzig schriftlich angekündigt, dass Johann Schnur, der „genau dieVer-
hältnisse des Kreises Merzig“ kennt und dem „ein Arbeitsgebiet , das seiner bisheri-
gen leitenden Stellung in der Kommunalverwaltung Rechnung trägt“ zugewiesen
werden soll, zum 1. Dezember 1949 seinen Dienst beim Landratsamt antreten
wird. Dazu kam es aber nicht. Am 19. November 1949 teilte Hector überraschend
mit: „Ihre in Aussicht genommene Wiederverwendung in der landrätlichen Verwal-
tung lässt sich leider nicht verwirklichen.“DieGründe dafür sind sowenig ersichtlich
wie die Rolle des Staatssekretärs. Keine fünf Jahre später starb Johann Schnur am
6. Juni 1954 im Alter von 65 Jahren in Merzig. Sohn Roman Schnur hatte sein Jura-
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studium 1951 mit dem rheinland-pfälzischen Staatsexamen abgeschlossen und in
Karl Siegfried Bader (1905–1998) einen akademischen Lehrer gefunden, bei dem
er 1953 über den Rheinbund promoviert wurde; vorangegangen war ein Studienauf-
enthalt in Paris. Seit 1951 stand Roman Schnur im Briefwechsel mit Carl Schmitt
(1888–1985), als dessen Schüler er sich bald verstand. In seinem ersten Brief vom
17. Januar 1951 bezog sich Schnur auf seinen „Vetter“ Ernst Schilly (1914–1990),
einen Postrat, den Schmitt 1943 in Berlin kennengelernt hatte, und der ihm 1947 ge-
raten habe, zur Vorbereitung des Studiums die Verfassungslehre von Schmitt zu le-
sen, die in der Stadtbibliothek Saarlouis erhältlich sei. Inwieweit eine saarländische
Jugend, unmittelbare zeithistorische und familiäre Erfahrungen, insbesondere des
Vaters, bei dieser Hinwendung zu dem gleichfalls aus einem nichtakademischen ka-
tholischen Milieu stammenden und wegen seiner ungleich größeren und gesuchten
Nähe zum Nationalsozialismus geächteten Schmitt eine Rolle gespielt haben, ist bis-
lang ein Desiderat, auch weil Schnur sich öffentlich und auch im Kollegenkreis über
seinen Vater kaum äußerte. Im unveröffentlichten Lebenslauf seinerMainzer Disser-
tation vom 28. Februar 1953 bezeichnete er sich allerdings als „Sohn des Amtsbür-
germeisters Johannes Schnur“. Den Blick nachWesten behielt der Saarländer Roman
Schnur, zunehmend erweitert durch einen Blick nach Osten, insbesondere Polen. Er
war Professor in Speyer. Bochumund zuletzt Tübingen, ein Pionier der Verwaltungs-
wissenschaft und dabei ein eigenwilliger Konservativer.
Roman Schnur starb am 5. August 1996 in seinem letzten Wohnort Wurmlingen

am Neckar.
Martin Otto

Werke:

Der Rheinbund von 1658 in der deutschen Verfassungsgeschichte, 1955 (diss. iur. Mainz
1953).

[Schriftenverzeichnis in: Gedächtnisschrift Roman Schnur, Berlin 1997, S. 353–363].
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Rudolf Schranil (1885–1957)

Rudolf Schranil wurde am 21. Januar 1885 in Mikulášovice (damals: Nixdorf) in
Österreich-Ungarn als Sohn eines österreichischen Zollbeamten geboren. Nach dem
Abitur 1903 nahm Schranil das Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an der
Karls-Universität Prag auf und wurde dort 1909 promoviert. Zwischen 1907 und
1911 studierte Schranil moderne Geschichte, Geographie und Philosophie. Im An-
schluss setzte er zwischen 1911 und 1913 seine Studien, unter anderem auch zur
Rechtsgeschichte, an der Humboldt-Universität zu Berlin fort. Im Jahr 1916 wurde
er an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der UniversitätWien bei Ed-
mund Bernatzik und Adolf Menzel im Öffentliches Recht habilitiert. Danach folgte
er sodann 1921 einem Ruf an die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität
Prag, wo er als außerordentlicher Professor für Verwaltungsrecht und Finanzrecht
lehrte und forschte. Bis zu diesem Zeitpunkt war Schranil – mit Unterbrechung wäh-
rend des Berliner Studienaufenthaltes – hauptberuflich als Finanzbeamter bei der
k.u.k. Finanzlandesdirektion in Prag (zuletzt alsMinisterialdirigent) und nebenberuf-
lich als Assistent an der Juristischen Fakultät der Universität Prag bei Franz Exner
und Ludwig Spiegel beschäftigt. Bereits ab Herbst 1917 wirkte Schranil als Privat-
dozent für österreichisches Finanzrecht an der Deutschen Karl-Ferdinands-Universi-
tät Prag sowie von 1918 bis 1921 als Privatdozent an der UniversitätWien. 1927wur-
de er schließlich zum ordentlichen Professor an der DeutschenUniversität Prag in der
mittlerweile gegründeten Tschechoslowakei berufen und übernahm im Studienjahr
1927/28 das Amt des Dekans der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Univer-
sität Prag. Sein Forschungsgebiet war das Öffentliche Recht, insbesondere Verfas-
sungsrecht, Verwaltungsrecht und Finanzrecht, später auch Staatsrecht und Allge-
meine Staatslehre. Im Studienjahr 1937/38 war Schranil Rektor der Universität Prag.
Nach seinen eigenen Darstellungen im Anschluss an das Ende des Zweiten Welt-

krieges sah Schranil sich als ein die nationalsozialistische Strömung ablehnender
Professor und wurde nach eigenen Angaben deswegen im Frühjahr 1939 vom Amt
des Prorektors entbunden. Nach der ,Machtübernahme‘ Hitlers war Schranil nichts-
destotrotzMitglied in der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) und imNa-
tionalsozialistischen Kraftfahrerkorps (NSKK). Mitglied der NSDAP war Schranil
nach eigenen Angaben nicht. Dies beruhte allerdings darauf, dass sein einen Monat
nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Prag gestellter Aufnahmeantrag nach nega-
tiven Bewertungen seitens der NSDAP-Parteistellen schließlich durch ein NSDAP-
Kreisgericht 1941 abgelehnt worden war. Das Gericht begründete dies u. a. damit,
dass die politische Haltung Schranils nicht der „nationalsozialistischen Idee“ ent-
spräche und sein Verhalten als Mitglied der „liberal-demokratischen Gruppe“ an
der Universität „für die deutschen Belange schädigen[d]“ gewesen sei (Müller,
„Wir leben jetzt in einer sehr interessanten Übergangszeit“, S. 648 m.w.N.). Dieses
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Bild von einem insbesondere auch jüdischenKollegen zugewandtenUniversitätspro-
fessor wurde durch Gutachten bestärkt, die im Rahmen des Entnazifizierungsverfah-
rens Schranils etwa von seinem ehemaligen Prager Fakultätskollegen EgonWeiß ab-
gegeben wurden. So habe sich Schranil etwa für die Berufung von Hans Kelsen aus-
gesprochen, nachdem dieser von denNationalsozialisten seiner Professur in Köln be-
raubt worden war. In der eigenen Darstellung sowie der von ehemaligen Kollegen im
Rahmen der Entnazifizierung sei es diese negative Haltung gegenüber demNational-
sozialistischen gewesen, die schließlich 1941 zur ,Versetzung‘ Schranils auf Druck
des Reichserziehungsministeriums an die Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg führen konnte, die für ihnmit erheblichen Einkommensminderungen verbunden
gewesen sein soll. In Halle übernahm Schranil einige Vorlesungen im Kirchenrecht,
Völkerrecht, Gewerberecht und Finanzrecht.
Wie Schranil das Ende des nationalsozialistischen Staates und die Errichtung der

alliierten Militärverwaltung erlebte, ist nicht überliefert. Schranils Ehefrau, die zu-
letzt in Prag beim Sondergericht beschäftigt war, wurde aufgrund der dort zahlreich
verhängten Todesurteile interniert. Schranil selbst konnte hingegen seine Stellung in
Halle nach den vorliegenden Informationen zunächst behalten und wurde imAuftrag
der Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung in der Sowjetischen Besatzungs-
zone sogar als Beobachter für dieNürnberger Prozesse vorgeschlagen. Nachdem sich
Schranil allerdings in einer Veranstaltung zur Abschaffung des damaligen § 218
StGBmit dem anwesenden Generalstaatsanwalt von Sachsen,Werner Fischl, ein po-
litisches Wortgefecht geleistet hatte, wurde er durch Beschluss des Säuberungsaus-
schusses für den Personenkreis der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ein-
stimmig für politisch untragbar eingestuft und mit sofortiger Wirkung als Professor
entlassen. Die Einwände Schranils und ehemaliger Kollegen hiergegen blieben er-
folglos.
Seine bereits unmittelbar vor Beginn des Entnazifierungsverfahrens eingeleitete

Kontaktaufnahme zur gerade erst gegründeten Universität des Saarlandes zahlte
sich in dieser Situation aus: Am 1. Oktober 1948 übernahmSchranil dort eine Profes-
sur für Öffentliches Recht und Strafrecht, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahr
1952 tätig war. In Saarbrücken bot Schranil Lehrveranstaltungen zur Einführung
in die Rechtswissenschaft, zum Allgemeinen Teil des Strafrechts sowie zum Öffent-
lichen Recht und zum Verwaltungsrecht an. Im Hinblick auf seinen Forschungs-
schwerpunkt kehrte Schranil dabei zu seiner Zeit in Prag zurück und lenkte seinen
Fokus auf das Verfassungs- und Verwaltungsrecht und prägte die ersten Jahre der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Saarbrücken. Nachdem die
Details seiner Anstellung in rechtlicher Hinsicht für Meinungsverschiedenheiten
zwischen Schranil und der Universitätsverwaltung bzw. den saarländischenMiniste-
rien gesorgt hatte, wurde er 1952 emeritiert und fortan lediglich mit einem Lehrauf-
trag, etwa für Saarländisches Verfassungsrecht, ausgestattet. Schließlich erkrankte
Schranil schwer musste deshalb seine Lehr- und Forschungstätigkeiten in Saarbrü-
cken einstellen, wobei Aktenvermerke den Anschein erwecken, dass auch Schranils
Ansichten über den Status des „saarländischen Staates“ Beweggrund für die Emeri-
tierungsentscheidung gewesen seien (vgl. hierzu den Beitrag vonMüller, „Wir leben
jetzt in einer sehr interessanten Übergangszeit“, S. 679 m.w.N.).
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Schranil war von 1925 bis 1935 Mitglied der Deutsch-Demokratischen Freiheits-
partei sowie von 1935 bis 1938 Mitglied des Tschechoslowakischen Wahlgerichtes
und des Rechtsamtes der Sudetendeutschen Partei, ohne dort jedoch Mitglied zu
sein. Von 1936 bis 1938 war Schranil Präsident der deutschen juristischen Gesell-
schaft in Prag. Rudolf Schranil erlebte als Jurist die Donaumonarchie Kaiser unter
Franz Joseph I., die nach 1918 neu entstandene Tschechoslowakei, die nationalsozia-
listische Diktatur bis 1945 sowie den staatlichen Neubeginn zunächst in der sowjeti-
schen Besatzungszone und im saarländischen Westen. Er war auf diese Weise mit
„zeitgeschichtlichen Herausforderungen und verschiedenen politischen und univer-
sitären Systemen konfrontiert“ (Müller, „Wir leben jetzt in einer sehr interessanten
Übergangszeit“, S. 643).
Rudolf Schranil starb am 22. Juli 1957 in Brühl.
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Dietrich Schultz (1928–1984)

Dietrich Schultz wurde am 13. Mai 1928 inDriesen (Neumark) geboren.Mit 16 Jah-
ren verließ er das Copernicus-Gymnasium in Thorn (ehemalige ProvinzWestpreußen;
heute polnisches Staatsgebiet) undwurde zurWehrmacht eingezogen.Nach der Entlas-
sung aus britischer Kriegsgefangenschaft im August 1945 legte er im Dezember 1946
am Realgymnasium Wesertor in Kassel das Abitur ab. Daraufhin war er als Dolmet-
scher bei der US-Armee tätig und absolvierte eine kaufmännische Lehre bei einer Ver-
sicherungsgesellschaft, die er mit der Handelsgehilfenprüfung abschloss.
1950 nahm er an der Philipps-Universität Marburg ein Studium der Rechtswissen-

schaften auf. 1954 legte er die Erste Juristische Staatsprüfung und 1958 die Zweite Ju-
ristische Staatsprüfung ab. Im Jahre 1957 wurde er an der Philipps-Universität Mar-
burg bei Rudolf Reinhardt (1902–1976) promoviert. Die Dissertation trug den Titel:
Der Rechtsbegriff der eingetragenenGenossenschaft und dieMethode seiner richtigen
Bestimmung. Bei Reinhardt habilitierte sich Schultz 1961 an der Universität Marburg.
Er erhielt die Venia Legendi für Bürgerliches Recht, Handels- undWirtschaftsrecht so-
wie Arbeitsrecht.
Schultz übernahm 1961 einen Lehrstuhl für Zivil-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht an

der Technischen Universität Darmstadt, wo er zwischen 1967 und 1969 Rektor war.
Nach einem entsprechenden Ruf übernahm er 1974 einen Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität des Saarlandes. In Saarbrücken hielt er die Vorlesungen
Sachenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Handelsrecht und Wirt-
schaftsrecht (einschließlich Wirtschaftsverwaltungsrecht). Er veranstaltete zudem
die Übung im Privatrecht und Seminare im Wirtschaftsrecht. Während seiner Zeit in
Saarbrücken führte er das von Reinhardt begründete Lehrbuch zumGesellschaftsrecht
in zweiter Auflage fort. Beliebt bei Studierenden zur Prüfungsvorbereitung war seine
im Jahre 1979 erstmals erschienene Fallsammlung zum Handelsrecht.
Schultz war Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Genossenschaftswissenschaftlicher

Institute (AGI) und richtete 1975 die VIII. Internationale Genossenschaftswissen-
schaftliche Tagung in Darmstadt aus.
Dietrich Schultz starb am 27. Mai 1984 in Saarbrücken.
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Fälle zum Handelsrecht (Schriftenreihe der Juristenschulung, 70), München 1979.
Gesellschaftsrecht. Ein Lehrbuch, Tübingen 1981 [zusammen mit Rudolf Reinhardt].
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Ernst Seelig (1895–1955)

Ernst Josef August Seelig wurde am 25. März 1895 in Graz in Österreich geboren.
Nach dem Studium an der Universität Graz wurde Seelig 1918 zumDoktor der Rech-
te promoviert. Im Anschluss arbeitete Seelig zunächst als Rechtsanwalt, dann als
Richter auf Probe, bis er sich 1923 an der Universität Graz mit einer Arbeit zum
Glücksspielstrafrecht habilitierte (Venia Legendi, Strafrecht, Strafprozessrecht und
Kriminologie). 1941 folgte der Ruf als ordentlicher Universitätsprofessor an die Uni-
versität Graz, wo er zugleich zum Direktor des Kriminologischen Instituts beru-
fen wurde.
Schon zu Beginn seiner akademischen Laufbahn, die 1919 als Assistent an der dor-

tigen Universität begann, fokussierte sich Seelig auf das Themenfeld strafrechtlicher
Zurechnungsfähigkeit.So publizierte Seelig 1923 eineUntersuchung zurPrüfung der
Zurechnungsfähigkeit Geisteskranker durch den Richter. 1926 wurde er zum gericht-
lichen Sachverständigen für Kriminologie ernannt und 1928 zum außerordentlichen
Professor am Institut für Kriminologie der Universität Graz. In diesem Zusammen-
hang begann Seelig bald, sich für die Theorien der Eugenik, bzw. im deutschen
Sprachgebrauch ,Rassenhygiene‘, zu interessieren: Bereits 1923 erschien ein kurzer
Aufsatz zur Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, in dem er sich als An-
hänger der ,Binding-Hoche’schen Grundidee‘ bezeichnete, wonach in bestimmten
Fällen die Tötung von Menschen als „lebensunwerte Individuen“ legitimiert werden
könne und solle – „um ihrer selbst willen“ (abgedruckt bei Grübler (Hrsg.), Quellen
zur deutschen Euthanasie-Diskussion, S. 263 f.).
Seelig konnte sich alsMitglied der ,KriminologischenGesellschaft‘ als der führen-

den fachwissenschaftlichenOrganisation ab 1927mit anderenVertreternwieNeurei-
ter, Lenz, Viernstein, Mezger, Exner und Sauer darum bemühen, diese Kriminalbio-
logie als Grundlage der Strafrechtspraxis, insbesondere des Strafprozesses, zu etab-
lieren. Kurz nach dem ,Anschluss‘ Österreichs an das nationalsozialistische Deut-
sche Reich trat Seelig auch der NSDAP bei, nachdem er bereits 1934 Mitglied der
,Vaterländischen Front‘ geworden war. Seine wissenschaftliche ,Expertise‘ stieß
bei den Nationalsozialisten auf großes Interesse. Ab 1939 übernahm er als Mitglied
des NS-Dozentenbundes dessen Pressearbeit und wurde im selben Jahr von der Lan-
deshauptmannschaft Steiermark mit sämtlichen, imKontext der Nürnberger Gesetze
durchzuführenden ,Mischlingsuntersuchungen‘ betraut. 1941 wurde Seelig schließ-
lich zum ordentlichen Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht sowie zum Di-
rektor des Kriminologischen Instituts ernannt. Etwa zeitgleich veröffentlichte Seelig
sein Handbuch der Kriminalistik.
1951 erhielt Seelig seine Lehrbefugnis wieder zurück, nachdem ihm diese nach

dem Zweiten Weltkrieg entzogen und er aus dem Dienst enthoben worden war. Er
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musste sich jedoch mit dem Führen des Titels eines außerordentlichen Professors be-
gnügen, weshalb ihm das nachfolgende Angebot der Universität des Saarlandes, ab
1952 dort Gastprofessor zu werden, als willkommene Chance gedient haben muss,
der unbefriedigenden Situation in Graz zu entkommen. Der Wechsel nach Saarbrü-
cken war für Seelig daher derWiedereinstieg in eine (zweite) Karriere als Strafrecht-
ler und Kriminologe. An der Saarbrücker Fakultät hatte man seine Berufung vor al-
lemmit dem Ziel der Errichtung eines Kriminologischen Instituts an der noch jungen
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät forciert, nach dessen Gründung
Seelig dann 1954 zumOrdinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie
befördert wurde. Dort hielt er Vorlesungen zum Allgemeinen Teil des Strafrechts, zu
Geschichte und System der Kriminologie sowie über den ,Verbrecherischen
Mensch‘. Seelig versuchte, am neugegründeten Kriminologischen Institut auch La-
borräume und entsprechende Technik anzuschaffen. Er hielt während seiner Saarbrü-
cker Zeit zahlreiche Fachvorträge, u. a. vor Vertretern der saarländischen Justiz und
Polizei über ,kriminelle Jugendliche‘ oder ,psychogene Wurzeln von Sexualdelik-
ten‘. Die Pläne um das Kriminologische Institut mit dem Studiengang Kriminologie,
an dem auchAnwärter der saarländischen Polizei ausgebildet werden sollten, wurden
bedingt durch die Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland
1957 nicht wie ursprünglich weiterverfolgt, da die Ausbildung nun andernorts erfol-
gen konnte.
Das Seelig auch nach 1945 dem rassistischen Gedankengut verhaftet blieb, wel-

ches er und seine Kollegen aus Wissenschaft und Strafrechtspraxis in den vorausge-
gangenen zwei Jahrzehnten entwickelt hatten und zu dessen Verbreitung ihm die
Saarbrücker Fakultät nun eine neue Heimat bot, zeigt exemplarisch das 1951 und
in zwei Auflagen erschienene Lehrbuch zur Kriminologie. Auch in Kenntnis der
NS-Vernichtungspolitik gegenüber Juden sowie ,Zigeunern‘ führte Seelig in seinem
Lehrbuch aus, dass der „Stamm“ des „Berufsverbrechertums“ auf jahrhundertealte
Gaunerbanden zurückgehe und durch den „ständigen Zustrom von Juden“ und „Zi-
geunern“ durchmischt worden sei. Die angeblich „besondere Kriminalität der Juden“
sei auf deren spezielle Berufswahl zurückzuführen, welchewiederum auf deren „erb-
lichen Neigungen und Fähigkeiten“ beruhe (Seelig, Lehrbuch der Kriminolo-
gie, S. 192).
Generell konnte Seelig auch nach Ende der nationalsozialistischenHerrschaft trotz

seines erst kürzlich beendeten Berufsverbots sowohl vertreten, dass die regional un-
terschiedlichen Kriminalitätsraten auf „volksstammliche“ Ursachen und die „rassi-
sche Zusammensetzung der Bevölkerung“ zurückzuführen seien als auch offen Ste-
rilisationen als rassenhygienische Maßnahmen „zur Hebung der Volksgesundheit“
propagieren (a.a.O., S. 174, 306). Seelig blieb mit diesen Äußerungen nicht isoliert,
imGegenteil: Seine Lehre wurde nicht nur von Kriminologen rezipiert, sondern auch
in der Gerichtspraxis verwendet. Besonders im Bereich der Jugendkriminalität sah
der von Seelig vorgelegte Untersuchungsbogen etwa vor, zur Ermittlung von angeb-
lich die Delinquenz erklärenden „ungünstigen Erbanlagen“ und „Veranlagungen“,
eine Vermessung des Schädels, die Begutachtung der Nase, Augen und Ohren oder
die Beurteilung der Körperbehaarung vorzunehmen. Man war überzeugt, dass ein
auffälliges äußeres Erscheinungsbild mit „inneren abnormen Anlagen“ korrespon-
dierte (Baumann, Dem Verbrechen auf der Spur, S. 179 f.).
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Ernst Seelig starb an Folgen einer Krebserkrankung am 1. November 1955
in Wien.

Simon Dörrenbächer
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Felix Senn (1879–1968)

Felix Senn wurde am 11. Januar 1879 geboren. Im Jahr 1948 wurde der Romanist
und Rechtsphilosoph Gründungsdekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität des Saarlandes. Zum ersten Dekan wurde er in der konstituierenden Sit-
zung der Fakultät am 7. Oktober 1948 gewählt. Der spätere Vorsitzende Richter am
Oberlandesgericht des Saarlandes Emil Geiger (1923–2018), der seit 1948/49
Rechtswissenschaften in Saarbrücken studierte, schrieb, dass die Studierenden den
Dekan als „Papa Senn“ „verehrten“ (Geiger, Champus 2/2007, S. 22).Mit Senn stand
ein erfahrener Hochschul- undWissenschaftspolitiker an der Spitze der Fakultät. Vor
seinemAmtsantritt in Saarbrücken bekleidete er bereits 20 Jahre lang des Amts eines
Dekans an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Nancy. ImWinter-
semester 1953/54 löste der Zivilrechtler, Zivilprozessrechtler und Rechtsvergleicher
Rudolf Bruns (1910–1979) Senn als Dekan ab. Senn hielt unter anderen die Vorle-
sungen Rechtsphilosophie, Römisches Recht und Schuldrecht.
Den Lehrbetrieb unter dem Dekan Senn nahm die Rechtswissenschaftliche Fakul-

tät am 16. November 1948 auf. Zu Beginn haftete – so Michael Stolleis (1941–
2021) – „dem Lehrbetrieb… noch ein improvisatorisches Element an“ (Stolleis, Ge-
schichte des öffentlichen Rechts, S. 66). Nach dem Vorlesungsverzeichnis für das
Wintersemester 1948/49mussten die Studierenden im ersten Semester folgende Vor-
lesungen besuchen: Einführung in das Rechtsstudium, Rechtsphilosophie, Römi-
sches Recht, B. G. B. Allgemeiner Teil, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Grundsätze
d. französischen und vergl. Zivilrechts, Volkswirtschaftslehre, Einführung in das ka-
nonische Recht.
Die Rechtsgeschichte und die Vermittlung von wirtschaftswissenschaftlichen

Grundkenntnissen betrachtete Senn als zentralen Bestandteil der Juristenausbildung.
Er prägte maßgeblich die Ausgestaltung des rechtswissenschaftlichen Studiums in
Saarbrücken und die Ausbildungsordnung für Juristen. Die Regelstudienzeit betrug
sechs Semester. Unterteilt war das Studium in drei Studienjahre. Nach dem ersten
und zweiten Studienjahr mussten die Studierenden Jahresabschlussprüfungen beste-
hen. Das Studium der Rechtswissenschaften endete aufgrund der prüfungsrechtli-
chen Vorgaben aus der unmittelbaren Anfangszeit nach sechs Semestern mit dem Er-
werb der ,Licence en droit‘. Dieses Lizenziat der Rechte erleichterte den Erwerb der
französischen Staatsangehörigkeit und eine Anstellung bei französischen Unterneh-
men an der Saar. Einen Einstieg in die klassischen Berufe eines deutschen Volljuris-
ten in Justiz oder öffentlicherVerwaltung ermöglichte das Lizenziat der Rechte nicht.
Allerdings besaßen die Studierenden in Saarbrücken nach sechs Semestern mit dem
Erwerb der Licence en droit das Recht, an den Prüfungen zum Ersten Juristischen
Staatsexamen an der Saar teilzunehmen. ImWintersemester 1949/50 wurden die Zu-
gangsvoraussetzungen für die Teilnahme am Ersten Juristischen Staatsexamen er-
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leichtert. Erforderlich für die Anmeldung zum Ersten Juristischen Staatsexamen war
fortan eine erfolgreiche Beendigung der ersten beiden Studienjahre. Der Erwerb der
Licence en droit bildete fortan keine Notwendigkeit mehr für die Zulassung zu den
Prüfungen des Ersten Juristischen Staatsexamens. Zurückzuführen war diese Er-
leichterung auch auf Wünsche aus der Studentenschaft.
Felix Senn starb am 14. Februar 1968.
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Torsten Stein (1944–2024)

Torsten Stein wurde am 31. Dezember 1944 in Potsdam geboren. Nach dem Um-
zug der Familie Stein nach Ostfriesland und schließlich nach Heidelberg legte er dort
das Abitur ab. Zwischen 1964 und 1966 diente er als Soldat bei der deutschen Luft-
waffe und blieb nach seiner aktiven Zeit der Bundeswehr als Reservist verbunden,
wobei er den Rang eines Obersts der Reserve erreichte.
Stein studierte Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-

berg und der Freien Universität Berlin. Ursprünglich beabsichtigte er, sein Erstes Ju-
ristisches Staatsexamen in Berlin zu absolvieren. Wegen der „damaligen Studenten-
unruhen“ verließ er aber Berlin. In seinen Erinnerungen an die 1970er und 1980er
Jahre hielt er fest (Stein, Vom Pfeifenrauch und „klingenden Weckern“):

„Eigentlich hatte ich das erste Staatsexamen an der FreienUniversität Berlin ablegenwollen.
Dort hatte ich, mit Ausnahme zweier Semester in Heidelberg, die meiste Zeit studiert. Doch
die damaligen Studentenunruhen hatten am Ende auch die Juristische Fakultät in Berlin er-
reicht, so dass ich nach Heidelberg zurückgekehrt war“.

Stein legte 1970 das Erste Juristische Staatsexamen in Heidelberg ab. Im Septem-
ber 1970 trat er noch während seiner Referendarzeit als Wissenschaftliche Hilfskraft
in das Heidelberger Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht ein; nach dem Zweiten Juristischen Staatsexamen im Jahre 1974 arbei-
tete er dort als Referent. Im gleichen Jahr wurde er mit einer Arbeit zur Amtshilfe in
auswärtigen Angelegenheiten an der Juristischen Fakultät der Ruprechts-Karls-Uni-
versität Heidelberg promoviert, die von Karl Doehring (1919–2011) betreut wurde.
Die Dissertation zeichnet sich mitunter durch eine – schon zeitgenössisch – als ras-
sistisch zu bezeichnende Sprache aus, wenn Stein schreibt (Stein, Amtshilfe in aus-
wärtigen Angelegenheiten, S. 4):

„Am 4. Juli 1971 sprach die Ehefrau eines militanten amerikanischen Negerführers in der
Aula der Neuen Universität Heidelberg zu Studenten und farbigen US-Soldaten, wobei
sie letztere wiederholt zum Desertieren aufforderte.“

An der Juristischen Fakultät der Universität in Heidelberg habilitierte Stein 1983 –
ebenfalls beiDoehring.DieHabilitationsschrift trug denTitel:DieAuslieferungsaus-
name bei politischen Delikten. 1986 erfolgte die Ernennung Steins zum außerplan-
mäßigen Professor an der Universität in Heidelberg.
Nach der Ablehnung eines Rufs an die Universität zu Köln war Stein zwischen

1991 und 2012 Inhaber eines Lehrstuhls für Europarecht und europäisches öffentli-
ches Recht an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät des Saarlandes sowie Direktor des Europa-Instituts. Zunächst leitete er das Euro-
pa-Institut gemeinsam mit Georg Ress und später mit Werner Meng. Rufe an die
Freie Universität Berlin und die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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lehnte Stein ab. Eine gewisse Bewunderung brachte er für den preußischen König
Friedrich den Großen, dessen Porträt in seinem Arbeitszimmer am Europa-Institut
hing, auf.
Stein veranstaltete regelmäßig Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger und

Fortgeschrittene. Er hielt die VorlesungenAllgemeine Staatslehre, Staatsrecht, Euro-
parecht, Völkerrecht, Recht der InternationalenOrganisationen undVerwaltungspro-
zessrecht. Seminare bot er in erster Linie im Europarecht und Völkerrecht an. Zu sei-
nen Schülern zählen Jürgen Bröhmer und Christian Callies. Stein war der Doktorva-
ter der Schriftstellerin Juli Zeh.
Torsten Stein starb am 21. Juni 2024.
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Ulrich Stock (1896–1974)

Ulrich Stock wurde am 8. Mai 1896 in Leipzig geboren, wo er nach Teilnahme am
Ersten Weltkrieg das Studium der Rechtswissenschaften aufnahm und – mit Statio-
nen in Dresden und München – ebenso das Referendariat als auch eine Promotion
(Dr. iur.) zum Thema Kinderraub und Kinderhandel abschloss. Wenige Zeit später
wurde Stock sodann mit einer Arbeit zur Verstaatlichung der Polizei in Sachsen
zum Dr. rer. pol. promoviert. Nachdem Stock zunächst in der (Reichs‐)Finanzver-
waltung beschäftigt war (zuletzt beim Reichsmonopolamt für Branntwein), habili-
tierte er sich mit einer von Richard Schmidt betreuten Arbeit zu Entwicklung undWe-
sen der Amtsverbrechen im Sommer 1931 (Venia Legendi für Strafrecht und Straf-
prozessrecht) ebenfalls in Leipzig, wo er Privatdozent wurde und gleichzeitig das
Amt eines Strafrichters am Amtsgericht Leipzig ausübte.
Die politische Haltung Stocks war konservativ-nationalistisch geprägt: Stock, zu-

nächstMitglied der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), trat er bereits am 1. Mai
1933 in die NSDAP ein und veröffentlichte kurze Zeit eine Untersuchung zur Strafe
als Dienst am Volke, die ex post in gewissem Maße wie eine Bewerbungsrede zur
Aufnahme in den Kreis nationalsozialistischer Rechtsideologen imponiert (Fest-
schrift für Richard Schmidt, Leipzig 1934, S. 199 (202f.))

„Wir dürfen und müssen heute schon uns auf die sicheren Grundsteine im nationalsozialis-
tischen Wesensgefüge besinnen und sie als Fundament für den Neubau des Strafprozesses
erkennen, um dem großen Werk (ein ,nationalsozialistisches Strafprozeßrecht‘ im ,Geiste
Adolf Hitlers‘, Anm. d. Verf.) den Weg zu bereiten. […] Nationalsozialistisch ist, was der
Volksgemeinschaft, der Nation, dient und somit national und sozialistisch zugleich ist.
Die Volksgemeinschaft, die Nation hat gegenüber ihren Gliedern, den Einzelnen, den unbe-
dingtenVorrang. Jeder einzelneVolksgenosse hat der Nation, der Volksgemeinschaft zu die-
nen, […] mit[zu]kämpfen als treuer Soldat Adolf Hitlers. Der Einzelne ist Volksgenosse,
Glied der Gemeinschaft, nicht autonomes, von der Gemeinschaft gelöstes, eigenständiges
Individuum, nicht absoluter Einzelner. […] Nur das autoritäre Führertum Adolf Hitlers
kann das deutsche Volk zu wahrer Volksgemeinschaft führen.“

Diesem nationalsozialistischen Strafrechtsverständnis folgte in einem Aufsatz
Stocks zur ,Strafprozesserneuerung‘ eine entsprechende Sichtweise auf den Strafpro-
zess, in welchem der Beschuldigte kaum noch Rechte gegenüber den staatlichen
Strafverfolgungsorganen haben sollte und in demdie Pflicht zurWahrheitsermittlung
ebenso Pflicht des Staatsanwaltes wie des Beschuldigten sein sollte, weshalb etwa
das Schweigerecht des Beschuldigten abgeschafft werden und diesem stattdessen
eine Aussagepflicht auferlegt werden solle. Dies war Teil eines umfassenderen Plans
der nationalsozialistischen Rechtsideologen zur Demontage rechtstaatlicher Kern-
elemente des Straf(prozess)rechts, in dem der Grundsatz der Rechtssicherheit dem
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Prinzip einer sogenannten ,materiellen Gerechtigkeit‘ weichen musste, die letztlich
Schmelztiegel für die nationalsozialistische Weltanschauung war.
Trotz oder gerade wegen dieser tendenziösen Äußerungen gab Stock seine akade-

mischen Pläne zugunsten einer Karriere in der Militärjustiz zunächst auf. Ab 1935
war er als Oberkriegsgerichtsrat in Berlin an der Neufassung der Militärstrafrechts-
ordnung (beim Oberkommando der Wehrmacht) sowie als Strafrichter tätig. Im Jahr
1936 wurde er zum Richter am neu geschaffenen Reichskriegsgericht ernannt. Ab
1937 widmete er sich zudem an der Friedrich-Wilhelms-Universität (heute: Hum-
boldt-Universität) zu Berlin in Forschung und Lehre dem nationalsozialistisch ge-
prägten Wehrrecht.
Das Reichskriegsgericht, das unter besonderer politischer Einflussnahme der NS-

Führung stand und eng mit dem ebenfalls als politisches Instrument des NS-Staates
fungierenden Volksgerichtshof zusammenarbeitete, fällte zwischen August 1939
und Februar 1945 über tausend Todesurteile, von denen fast alle vollstreckt wurden –
Vorgänge, die der Bundesgerichtshof später plakativ als „Blutjustiz“ bezeichnete
(Urt. v. 16.11.1995–5 StR 747/94, BGHSt 41, 317). Zahlreiche der zur Anwendung
kommenden Strafvorschriften ermöglichten die Anwendung der Todesstrafe allein
unter Rekurs auf das ,gesunde Volksempfinden‘. Das Reichskriegsgericht wird in
der rechtshistorischen Forschung daher als politisches Tribunal gewertet, welches
– unter Rekurs auf den von Ernst Fraenkel entworfene Unterscheidung – zu den Re-
pressionsinstrumenten des NS-Maßnahmenstaates zu zählen ist. Am Reichsgericht
wirkte Stock bis 1941, bevor er sich endgültig auf seine akademische Karriere kon-
zentrierte und das Reichskriegsgericht zugunsten eines Rufs als Ordinarius an die
Phillips-Universität Marburg verließ.
Im August 1945 wurde Stock von der amerikanischen Militärregierung verhaftet

und nach Entlassung wenige Monate später im Entnazifizierungsverfahren 1946 zu-
nächst als ,Entlasteter‘, sodann ein Jahr später hingegen als ,Mitläufer‘ eingestuft und
infolgedessen ein zweites Mal entlassen, nachdem er nach dem ersten Spruchkam-
merurteil bereits 1946 wieder den Dienst an der Universität Marburg hatte aufneh-
men können.Überraschenderweise stimmte die Spruchkammer trotz des zweiten, ne-
gativen Urteils, einer Weiterverwendung Stocks für den wissenschaftlichen Dienst-
betrieb zu, sodass Stock seine Karriere fortsetzen konnte.
Nunmehr sah Stock die Chance eines Neubeginns in Saarbrücken: Nachdem er

1948 von der anstehenden Neugründung der Universität des Saarlandes gehört und
im Sommer desselben Jahres seine Bewerbungsunterlagen an das zuständige Kultus-
ministerium übersandt hatte, berief ihn dieses knappe zwei Wochen vor Vorlesungs-
beginn auf eine Professur für Strafrecht und Zivilprozessrecht.
In Saarbrücken verbrachte Stock drei Jahre und begleitete den Aufbau der noch

jungen Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Gemeinsam mit Rudolf Schranil vertrat
er die Fächer Strafrecht und Strafprozessrecht undwurde auch imZuge derGründung
eines Kriminologischen Instituts von dem damaligen Dekan Felix Senn mit der Aus-
arbeitung eines kriminologischen Studienprogramms beauftragt, verwies jedoch für
diese Aufgabe an seinen österreichischen Kollegen Ernst Seelig. Die Zeit an der neu-
gegründeten Universität waren für den in Marburg gemeldeten Stock immer wieder
mit Pass- und statusrechtlichen Problemen behaftet, was mitunter einen Grund dafür
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darstellen könnte, dass er im Mai 1951 schließlich einem Ruf an die Julius-Maximi-
lians-Universität Würzburg (Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und freiwil-
lige Gerichtsbarkeit) folgte. Bereits im November 1950 hatte Stock während seiner
Tätigkeit in Saarbrücken kommissarisch die Verwaltung des Lehrstuhls für Straf-
recht in Marburg übernommen und musste vermutlich aufgrund dieser Doppelbelas-
tung der Saarbrücker Fakultät – trotz entsprechender dort bestehender Wünsche –
eine weitere Lehrtätigkeit parallel zu seinem Amt in Würzburg versagen, wo er
über seine Emeritierung 1961 hinaus noch bis zu seinem Tod lehrte.
Ulrich Stock starb am 12. Dezember 1974 in Würzburg.
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Hans Taschner (1933–2023)

Hans Claudius Taschner wurde am 16. Mai 1931 in Rom geboren. Er studierte
Rechtswissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und an der Al-
bert-Ludwigs-Universität Freiburg. Dank eines Stipendiums der französischen Re-
gierung von 1952 bis 1953 absolvierte er einen Auslandsaufenthalt in Paris. An-
schließend studierte er als Fulbright-Stipendiat von 1958 bis 1959 an der New
York University am Institute of Comparative Law, wo er denMaster of Comparative
Jurisprudence erwarb. Sein Erstes Juristisches Staatsexamen legte er im Jahr 1957,
sein Zweites Juristisches Staatsexamen im Jahr 1962 ab.
Im Jahr 1962 promovierte er unter Betreuung von Ernst von Caemmerer an der

Universität Freiburg mit einer Arbeit zum ThemaDie Schadensersatzpflicht des Ver-
käufers und seiner Vormänner bei Sachmängeln in der französischen Rechtspre-
chung. Nach der Promotion blieb er bei von Caemmerer zwei Jahre als Assistent
mit dem Ziel, sich zu habilitieren. Jedoch erhielt er in der Zwischenzeit eine Einla-
dung seitens der Europäischen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, wel-
cher er folgte. Am 1. Dezember 1964 trat er in den Dienst der Kommission.
In der Europäischen Kommission arbeitete Taschner zunächst mit an dem Projekt-

entwurf der EuropäischenAktiengesellschaft (Societas Europaea, SE). In den 1970er
und 1980er Jahren verantwortete er als zuständiger Referent die Richtlinie 85/374/
EWGdesRates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- undVerwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte, die in
Deutschland im Jahr 1989 als Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) umgesetzt wurde.
Zu diesen beiden Normenkomplexen verfasste Taschner zusammen mit Edwin
Frietsch im Jahr 1990 den ersten Gesetzeskommentar.
Seit 1976 war Taschner in der Kommission für zwei Abteilungen und eine Sonder-

abteilung zuständig, wo er u. a. für die Ausarbeitung der europäischen Briefmarke,
der europaweitenBetrugsbekämpfung sowie das Projekt eines ,Europäischen Passes‘
verantwortete. Als Vertreter der Kommission und der Europäischen Gemeinschaft
(EG) war Taschner zudem an den Verhandlungen des Schengener Übereinkommens
von 1985 beteiligt. Danach wurde er zum Direktor der Kommission befördert und
übernahm die Zuständigkeit das Gesellschaftsrecht und den Datenschutz. 1995 ver-
ließ er die Kommission.
Von 1979 bis 2006 betätigte sich Taschner als Dozent und Honorarprofessor am

Europa-Institut der Universität des Saarlandes. Nach seinem Austritt aus der Kom-
mission trat er außerdem der Freien Demokratischen Partei (FDP) bei. Er mitbegrün-
dete die FDP-Auslandsgruppe Europa und war Mitglied im parteiinternen Bundes-
fachausschuss Recht und Innen. Er wurde mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande
ausgezeichnet.
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Hans Claudius Taschner starb am 17. Februar 2019 in Freiburg im Breisgau.
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Werner Thieme (1923–2016)

(Hans‐)Werner Thieme, geboren am 23. Oktober 1923 in Celle, war der Sohn von
Paul Thieme (1883–1962) und dessen EhefrauMarie, geborene Benöhr. Er stammte
aus einer Juristenfamilie; sein aus Posen stammender Vater war preußischer Richter,
1923Amtsgerichtsrat inHarburg, von 1924 bis 1932Oberlandesgerichtsrat amOber-
landesgericht Celle, 1932 Präsident des Landgerichts Stargard (Pommern) und von
1933 bis zum Ruhestand 1952 Senatspräsident am Oberlandesgericht Celle und wie-
derholt als juristischer Autor (Grundbuchrecht, Liegenschaftsrecht, Völkerrecht)
hervorgetreten.
Nach demAbitur amGymnasiumErnestinum in Celle 1943wurdeWerner Thieme

zur Wehrmacht eingezogen und zweimal verwundet. Bei Kriegsende war er Leut-
nant. Ab September 1945 studierte Thieme an der (als einer der ersten deutschenUni-
versitäten den Vorlesungsbetrieb aufnehmenden) Georg-August-Universität Göttin-
gen Rechts- und Staatswissenschaft. In Werner Weber (1904–1976), der 1949 aus
Leipzig nach Göttingen gekommen war, fand Thieme nach dem Referendarexamen
1948 in Celle einen akademischen Lehrer, von dem er 1951 für eineArbeit zumRecht
der Ausländer in Deutschland promoviert wurde. 1952 bestand Thieme in Hannover
das niedersächsische Assessorexamen und wurde auf Betreiben seines Präsidenten,
des Hamburger Rechtshistorikers Wilhelm Felgentraeger (1899–1980) in Hamburg
Geschäftsführer des Deutschen Hochschulverbandes. Im selben Jahr heiratete Thie-
ACHTUNGTRENNUNGme in Celle Viva Renata Jung, die Tochter des letzten Präsidenten des Oberlandesge-
richts Breslau Friedrich Jung (1890–1978). Über seinen Doktorvater Weber gehörte
ThieACHTUNGTRENNUNGme zu einem Netzwerk konservativer Juristen, die dem Staatsrechtler Carl
Schmitt verbunden waren, darunter in Hamburg auch Rolf Stödter (1909–1993)
und Hans Peter Ipsen (1907–1991). Unter der Betreuung von Ipsen wurde Thieme
1955 inHamburgmit einer Arbeit zumHochschulrecht für Staatsrecht, Verwaltungs-
recht und Kirchenrecht habilitiert.
Zum 1. Oktober 1956 erhielte Thieme durch Rektor Joseph-François Angelloz

(1893–1978) seinen ersten Ruf an die Universität des Saarlandes auf einen Lehrstuhl
für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Kirchenrecht. Das Saarland gehörte zu dem
Zeitpunkt noch nicht zur Bundesrepublik, auch wenn seit der Volksbefragung am
23. Oktober 1955 eine Perspektive innerhalb eines deutschen Nationalstaats sich
wieder abzeichnete. Betrieben wurde die Berufung Thiemes von dem späteren Saar-
brücker Rektor Heinz Hübner (1914–2006), die Berufungsverhandlungen wurden
mit dem zweiten Generalsekretär Karl Hemmer (1913–1999) durchgeführt. Nach
den damaligen Regelungen, die auf dem besonderen völkerrechtlichen Status der
Universität beruhten und französischer Hochschulpraxis nachgebildet waren, wurde
Thieme zunächst als außerordentlicher Professor berufen und am 1. August 1958
zum ordentlichen Professor ernannt. Die zunächst dreiköpfige Familie mit einem
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1954 geborenen Sohn zog aus der bereits souveränen Bundesrepublik in das noch
französisch kontrollierte Saarland. Bei dem Deutschen Hochschulverband wurde
Thieme nunmehr Vizepräsident. Die Familie lebte zunächst in Saarbrücken im Stadt-
teil St. Johann, Auf der Schlecht 2, zog dann aber nach der Geburt des zweitenKindes
1958 nach Heusweiler an der Saar, Talstraße 21. Auf der Staatsrechtslehrertagung
1959 in Erlangen hielt Thieme zusammen mit Georg Erler (1905–1981) das Referat
zuDas Grundgesetz und die öffentliche Gewalt internationaler Staatengemeinschaf-
ten. Nachdem Thieme 1959 einen Ruf nach Mainz, auch wegen der als komfortabel
empfundenen Bedingungen im Saarland, abgelehnt hatte, folgte er 1962 einen Ruf in
das heimatnahe Hamburg auf einen neugeschaffenen Lehrstuhl für öffentliches
Recht mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Gebiet der Verwaltungslehre.
Sein Nachfolger in Saarbrücken wurde Hans F. Zacher (1928–2015).
Bis zu seiner Emeritierung 1988 lehrte Thieme an der Universität Hamburg. Beide

Schwerpunkte, das Hochschulrecht und die Verwaltungslehre, wurden hier ausge-
baut und fanden Niederschlag in zahlreichen Veröffentlichungen. Ein weiterer
Schwerpunkt war das Sozialrecht, in dem eine teilweise Zusammenarbeit mit Zacher
bestand. Hinzu kamen das Beamten- und Kommunalrecht sowie zunehmend das
Recht der kommunalen Gebietsreform. Hamburg wurde zu einem Zentrum der Ver-
waltungslehre neben Speyer. Bereits aus Saarbrücken hatte er Hans Peters (1896–
1966) in seinem Einsatz für die Verwaltungslehre an den Universitäten unterstützt.
Als langjähriger Geschäftsführender Direktor des von ihm 1962 in Hamburg begrün-
deten Seminars für Verwaltungslehre arbeitete Thieme dabei eng mit dem Leiter des
Hamburger Planungsamtes, demSenatsdirektorUlrichBecker (1916–1991), zusam-
men.
Praxisnähe zeichnete diesen Ansatz besonders aus. Thieme galt als konservativ,

doch fern von politischen Verengungen. Aus Saarbrücken korrespondierte er 1958
mit dem Werner Weber verbundenen Staatsrechtler Erwin Jacobi (1884–1965) in
der DDR. Im Rahmen der Berufsverbote erstellte er 1971 ein unveröffentlichtes Gut-
achten, nachdem aufgrund des Parteienprivilegs die Nichtberufung des Soziologen
Horst Holzer (1935–2000) nach Bremen allein wegen dessen DKP-Mitgliedschaft
unzulässig sei. Akademische Schüler von Thieme waren Hans-Peter Bull (* 1936),
Bernd Becker (1941–2012) und Ottfried Seewald (* 1942). Nach der Emeritierung
1988 ließ sich Thieme noch einmal als Rechtsanwalt in Celle nieder.
Thieme war nur wenige Jahre an der Universität des Saarlandes. Er hatte aber zu

einer Zeit politischerUnsicherheit eine klare Entscheidung für das Saarland getroffen
und dort über fünf Jahre seinen Lebensmittelpunkt. Zwei seiner drei Kinder wurden
hier geboren, ein Sohn 1958 und eine Tochter 1960. Hier war der praktizierende evan-
gelischeChrist von 1957 bis 1962 auchMitglied der Synode desKirchenkreises Saar-
brücken der Evangelischen Kirche im Rheinland. Als saarländischer Hochschulleh-
rer hat er auch die saarländische Rechtsgeschichte mitgestaltet, so von 1958 bis 1962
als Mitglied des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes. Über die Entwicklung des
öffentlichenRechts imSaarland in den Jahren 1945 bis 1958 hatte er einenBericht für
das Jahrbuch des öffentlichen Rechts geschrieben. Selbständige Veröffentlichungen
der Saarbrücker Jahre waren 1958 eine didaktische Monographie zur juristischen
Dissertation, 1961 zum öffentlichen Dienst in der Verfassungsordnung, zudem
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1961 ein veröffentlichtes Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Arbeitskammer
des Saarlandes, 1962 zu den Geschäftsbezirken des saarländischen Kreissparkassen.
ThieACHTUNGTRENNUNGme hielt ab dem Sommersemester 1957 Vorlesungen in Staatsrecht, Verwal-
tungslehre (ab 1958 ausdrücklich auch für Wirtschaftswissenschaftler) sowie ein
Kolloquium im Öffentlichen Recht, Verwaltungsrecht (Besonderer Teil), Übungen
im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene, im Sommersemester 1959 erstmals
auch Hochschulrecht, ab demWintersemester 1959/60 ein kommunalrechtliches Se-
minar, ab dem Sommersemester 1960, erstmals in der Geschichte der Universität,
Evangelisches Kirchenrecht, zudemVerwaltungsgerichtsbarkeit, imWintersemester
1960/61 zudem ein besonderes Seminar zur Theorie des Verwaltungsaktes, im Win-
tersemester 1961/62 zu Fragen der Verwaltungsreform und Verwaltungsvereinfa-
chung und im Sommersemester 1962 zusätzlich Verfassungsgeschichte der Neuzeit.
Thieme gehörte, neben den ihm besonders verbundenen Kollegen Heinz Hübner,

Werner Maihofer (1918–2009), Albrecht Zeuner (1924–2021), Ernst Joachim
Mestmäcker (1926–2024), Ignaz Seidl-Hohenvelden (1918–2001) und dem Wirt-
schaftswissenschaftler und zeitweiligen Dekan Herbert Giersch (1921–2010) zu
der Gründungsgeneration der juristischenAusbildung an der Universität des Saarlan-
des, die zudem den Weg in die Bundesrepublik und das Staatsrecht des Grundgeset-
zes, aber auch die „eigentliche Gründungsphase“ der Universität nach dem saarlän-
dischenUniversitätsgesetz 1957, begleiteten. Die relativ kurzeDauer seiner „Jahre an
der Universität des Saarlandes“ können nicht in Abrede stellen, dass Thieme der Zeit
an der Saar eine besondere Bedeutung beimaß, die angesichts seiner bekannten Ver-
ankerung in Hamburg und Norddeutschland noch einmal besonders hervorgehoben
werden muss. Noch 1963 gutachtete er zu der im Saarland wichtigen Frage des Ver-
hältnisses von Bergbau und öffentlichen Verkehrsanstalten, 1964 noch zu der Eigen-
kapitalausstattung saarländischer Kreditinstitute. 1996widmete Thieme seinen Saar-
brücker Jahren eine sehr persönliche Skizze, in der er den besonderen Charakter der
Universität als einer Arbeitsuniversität hervorhob. Nicht ohne Bedauern stellte er
fest: „Die Bergarbeiterkinder, aber nicht nur sie, sondern auch deren Freunde und
Mitschüler fuhren in dieUniversität gewissermaßen ,Auf Schicht‘. […]Dass Studen-
ten, die abends nicht diskutieren, sondern zu Hause mit den nichtakademischen El-
tern den Abend verbringen, ein anderes Profil haben, ist verständlich. So haben
wir bedauert, dass all zu viele der Studenten getreue, intelligente, auch eifrige Arbei-
ter waren, ohne dass ein akademischer Stil des Forschens, Suchens, des Ringens um
die Probleme bei ihnen erkennbar wurde.“ (Thieme, Magazin Forschung Universität
des Saarlandes 1/1997, S. 66 f.). Diese retrospektive Feststellung mag durch die Bil-
dungsreformen der 1960er und 1970er Jahre noch einmal verschärft worden sein,
doch erweist sich das Saarland auch hier als ein wichtiger Referenzrahmen des un-
dogmatischen Hochschulrechtlers Werner Thieme.
Werner Thieme starb am 16. Juni 2016 in Celle.

Martin Otto
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DeutschesHochschulrecht. Das Recht der wissenschaftlichenHochschulen in der Bundesrepu-
blik Deutschland und im Lande Berlin mit einem Überblick über das Hochschulrechts Ös-
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Rechtsquellen, Berlin und Köln 1956 (2. Aufl. 1986).
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Pierre Voirin (1895–1972)

Pierre-Joseph Voirin wurde am 25. Februar 1895 in Saint-Dié-des-Vosges, Frank-
reich, geboren. Vom 19. Dezember 1914 bis zum 26. August 1919 leistete Voirin
Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg und wurde mit dem ,Croix de Guerre‘ ausgezeich-
net. Nach seiner Rückkehr widmete er sich seinem Studium der Rechtswissenschaft
an der Université de Nancy (seit 2012 Université de Lorraine). Dort verteidigte er am
11. Juli 1922 erfolgreich seine Dissertation mit dem Titel: De l’imprévision dans les
rapports de droit privé (dt.: Unvorhersehbarkeit in privatrechtlichen Beziehungen)
und wurde zum ,Docteur en Droit‘ promoviert. Seine intellektuelle Neugier führte
ihn dazu, am 6. November 1923 eine weitere Dissertation in Politikwissenschaften
zu verteidigen. Seine akademische Laufbahn nahm von dort an eine steile Entwick-
lung. Vom 1. Januar 1923 bis zum 15. November 1926 war er als Lehrbeauftragter
tätig und erhielt im Jahr 1926 die ,Agrégation des facultés de droit‘ für Privatrecht.
Am 1. November 1927 erfolgte die Ernennung zum ordentlichen Professor.
Während seiner langenAmtszeit an derUniversität inNancy bekleideteVoirin ver-

schiedene wichtige Positionen, darunter die des Vizedekans der rechtswissenschaft-
lichen Fakultät 1945 und schließlich die desDekans von 1950 bis 1956. In dieser Zeit,
als Probleme umdie Räumlichkeiten undLehrreformen gelöst werdenmussten, zeig-
te er sowohl intellektuelle Führung als auch organisatorisches Geschick. Nach dem
Ende seiner Amtszeit als Dekan wurde Voirin durch Ministerialerlass vom 16. Sep-
tember 1956 zum Ehrendekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
in Nancy ernannt.
Voirin erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine Beiträge zum Bildungswesen.

Unter anderem wurde ihm durch ein Dekret von 1958 für besondere Verdienste um
das nationale Bildungswesen der ,Ordre des Palmes Académiques‘ im Rang eines
Kommandeurs verliehen. Als Verfasser mehrerer Lehrbücher zum französischen Zi-
vilrecht, insbesondere zum Vermögens- und Erbrecht, sowie als Autor von über 400
Beiträgen in Zeitschriften prägte er die juristische Landschaft maßgeblich mit. Seine
Werke bezeugen die „grundlegende Qualität seines Geistes, seiner Strenge der Argu-
mentation und seine[s] tiefen Sinn[s] für das Recht, welche[r] seinen theoretischen
Ausführungen einen klaren und zugleich unwiderlegbaren Charakter verleih[t]“ (Tal-
lon, Préface, in: Mélanges S. XX). Voirins Veröffentlichungen und Lehraktivitäten
zeichneten ihn als einen herausragenden französischen Juristen seiner Ära aus. Seine
Werke reichten über die Grenzen des französischen Rechts hinaus und leisteten einen
bedeutendenBeitrag zur allgemeinenZivilrechtstheorie. Trotz seinesRufes für stren-
ge Prüfungen genoss er eine besondere Verbindung zu seinen Studenten. Es wird be-
richtet, dass die Studenten des dritten Lehrjahres einhellig forderten, dass „ihr Profes-
sor Voirin“ auch nach seiner Pensionierung vierten Studienjahr für sie als Lehrbeauf-
tragter im Bereich Zivilrecht erhalten bleibt.
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Das Institut François Gény in Nancy bewahrt ein unveröffentlichtesWerk vonVoi-
ACHTUNGTRENNUNGrin mit dem Titel: Science et croyance en droit privé positif (dt.: Wissenschaft und
Glaube im Privatrecht) auf. Das Manuskript ist mit Korrekturen und Anmerkungen
vonVoirin versehen. Das genaue Entstehungsdatum ist unbekannt. Allerdings finden
sich sowohl auf der Rückseite des Manuskripts Notizen aus den 1930er Jahren als
auch Anmerkungen innerhalb des Textes aus den 1950er Jahren.
PierreVoirin ist tiefmit derUniversität des Saarlandes und ihrer damaligenRechts-

und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät verbunden. Zu der Geburtsstunde der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Universität des Saarlan-
des lehrte Professor Voirin in der Vorlesung ,Grundsätze des französischen und ver-
gleichenden Zivilrechts‘ (Principes duDroit civil français et comparé), zu der er auch
das gleichnamige Doktorandenseminar (Doctorat) veranstaltete. Weiter hielt er die
Vorlesungen ,Principes généraux du Droit civil français‘ für das zweite Studienjahr
sowie ,Droit des obligations und Droit civil‘ (Droit des obligations) für das zweite
Studienjahr des Studienprogramms am Centre d’Études Juridiques Français.
Als Gründungsdirektor des Centre d’Études Juridiques Français (seit November

1995 Centre Juridique Franco-Allemand) spielte er eine entscheidende Rolle bei
der Etablierung dieser Institution und hat diese jahrelang geleitet. Durch sein Enga-
gement und seine intensive Lehrtätigkeit prägte er das Centre maßgeblich mit. Selbst
nach seiner Emeritierung blieb er dort aktiv und lehrte weiterhin als Professor für Zi-
vilrecht. Voirin trug maßgeblich zur Entwicklung des Centres bei und förderte enge
Beziehungen zwischen der Universität des Saarlandes und der Universität Nancy.
Aufgrund seiner herausragenden Verdienste für die Universität des Saarlandes

wurde Pierre Voirin im Jahr 1965, unter anderem auf Initiative von Adolf Moxter
(1929–2018), die Ehrendoktorwürde ,Dr. iur. h.c.‘ verliehen. Als weitere Anerken-
nung wurde der Hörsaal 0.22 im Gebäude B4.1 der Universität des Saarlandes nach
Voirin benannt und trägt seither den Namen ,Salle Pierre Voirin‘.
Voirin war verwitwet und hatte drei Kinder: Marie (*1928), Michel (*1930) und

Marc (*1933). Er starb am 10.6. 1973 im Alter von 77 Jahren in Lunéville, Frank-
reich.

Florian Friedrichs
Werke:

De l’imprévision dans les rapports de droit privé, Nancy 1922 [Dissertation].
Le Sort du Contrat contenant une clause „payable en or“ ou „valeur-or“, in: Revue critique de

législation et de jurisprudence, 1926, S. 337–364.
Etude juridique du pourboire, in: Revue trimestrielle de droit civil, 1929, S. 307–343.
La jouissance d’une exploitation, in: Revue trimestrielle de droit civil, 1930, S. 291–335.

La composition des fortunes modernes au point de vue juridique, in: Revue générale de droit,
1930, S. 102–110.

Propriete et responsabilite dans les baux ayant pour objet une exploitation specialement dans le
bail du fonds de commerce, in: Revue trimestrielle de droit civil, 1931, S. 285–311.

Beudant, Charles (Hrsg.): Cours de droit français, 2. Auflage, Band IV: LesBiens (1938), Band
VI: Les Donations entre vifs et les testaments 1(1934); Band VII: Les Donations entre vifs et
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les testaments 2 (1934), Band XIII: Les sûretés personnelles et réelles 1 (1948), Band XIV:
Les sûretés personnelles et réelles 2 (1948).

Manuel de droit civil – Capacité de droit, Paris 1949.
Clinique juridique, in: Schriftenreihe Annales Universitatis Saraviensis. Rechts- und Wirt-

schaftswissenschaftliche Abteilung, 1954, S. 247.
Le vieillissement du Code civil, in: Schriftenreihe Annales Universitatis Saraviensis. Rechts-

und Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung, 1955, S. 66.

Manuel de droit civil – privé et notarial, 14. Auflage, Paris 1965.
Archiv:

Universitätsarchiv der Universität des Saarlandes, Personalnummer 93214.
Literatur und Internetseiten:
Gautier, Pierre-Yves: Pierre Voirin (… et en passant, Gilles Goubeaux), in: Issu de Revue des

contrats, 2023/2, S. 98.
Mélanges offerts à Monsieur la Professeur Pierre Voirin, Paris 1966, S. 1 ff.

Personal- und Vorlesungsverzeichnis der Universität des Saarlandes; www.cjfa.eu/das-cjfa/
(zuletzt abgerufen am 22.12.2024).
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Heinz Wagner (1926–2023)

Heinz Wagner wurde am 25. Mai 1926 in Mainz-Kastel als Sohn des Kaufmannes
EduardWagner und seiner EhefrauMagdaleneWagner geboren.Während des Zwei-
tenWeltkriegswar er freiwillig ab Februar 1943Luftwaffenhelfer, ab Januar 1944 bis
Kriegsende bei der Kriegsmarine. Sein letzter Dienstgrad war Fähnrich zur See. Die
Oberschule besuchte er in Mainz und bestand im April 1946 die Reifeprüfung.
Von 1946 bis 1947 studierte er an der gerade von der französischen Besatzungsver-

waltung neugegründeten Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Philologie und Ge-
schichte. Von 1947 bis Sommer 1949 war er an der Staatlichen Dolmetscherhoch-
schule Germersheim (heute: Fachbereich 06 an der Universität Mainz). Dort bestand
er im Jahre 1948 die Prüfung eines staatlich geprüften Übersetzers und ein Jahr später
die Prüfung zum Diplomdolmetscher für Französisch und Englisch. Im Winterse-
mester 1948/49 studierte er außerdem an der Université de Paris und erwarb dort
das Diplôme de la Civilisation Française.
Von 1949 bis 1952 studierteWagner inMainz Rechtswissenschaft und bestand am

16. Dezember 1952 das Referendarexamen. Daran schloss sich das Referendariat in
Rheinland-Pfalz (OLG Koblenz) an, wo er u. a. im Jahr 1954 an der Hochschule für
Verwaltungswissenschaften Speyer (heute: Deutsche Universität für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer) studierte und an der Université de Paris die License en Droit
erhielt. Am 21. Dezember 1956 bestand er das Assessorexamen.
Seine akademische Karriere begann Wagner 1955 mit der Promotion an der Uni-

versitätMainz bei Josef Esser zumThemaVertragswirkungen gegenüberdemEinzel-
rechtsnachfolger im französischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Relativität
der Verträge.Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent bei Gerhard Kegel
und habilitierte sich im Jahre 1965 mit einer Arbeit zum Thema Grundbegriffe des
Beschlußrechts der europäischen Gemeinschaften.
Nach Saarbrücken kam Wagner zum Sommersemester 1965, zunächst als Lehr-

stuhlvertreter des damaligen Europa-Institut-Direktors Léontin Constantinesco. An-
schließend erhielt er am 1. Oktober 1966 den Ruf als ordentlicher Professor für
Staats- und Staatsverwaltungsrecht der Universität des Saarlandes. An der Universi-
tät des Saarlandes hielt er u. a. Vorlesungen folgenden Inhalts: Einführung in die
Rechtswissenschaft, Allgemeine Staatslehre sowie das Verwaltungsprozessrecht.
Im Jahr 1970 wechselte Wagner an die Freie Universität Berlin, wo er bis zu seiner
Emeritierung Universitätsprofessor für Staats- und Verwaltungsrecht am Fachbe-
reich Rechtswissenschaft war.
Wagners Werk war vielseitig: Er gehörte zu den Pionieren der rechtswissenschaft-

lichen Untersuchung des Europarechts, welches er bereits in seiner Habilitations-
schrift in den 1960er Jahren analysierte. Als Verwaltungsrechtler setzte er sich über-
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dies insbesondere mit dem Polizeirecht auseinander, dessen Entwicklung er sowohl
als Lehrbuchautor als auch Kommentator (für das Polizeigesetz Nordrhein-Westfa-
lens) kritisch begleitete. Vielfach rezipiert wurde außerdem sein Beitrag zur materia-
listischen Rechtstheorie. Eine Besonderheit bleibt seine vertiefte Auseinanderset-
zung mit dem Nahostkonflikt, dem er nach dem Sechstagekrieg 1967 eine völker-
rechtliche, insb. aber eine historisch-kritische Abhandlung widmete. Das Interesse
für diese Thematik teilte er im Übrigen auch mit den Studierenden der Universität
des Saarlandes: Bereits im Sommersemester 1969 veranstaltete er im Auditorium
Maximum von 8–9 Uhr eine Vorlesungmit dem Titel ,Die völkerrechtlichen Grund-
lagen Israels‘.
Heinz Wagner starb am 17. Dezember 2023 im Alter von 97 Jahren in Berlin.

Dan Aradovsky
Werke:
Vertragswirkungen gegenüber dem Einzelrechtsnachfolger im französischen Recht. Ein Bei-

trag zur Lehre von der Relativität der Verträge, Mainz 1954.
Grundbegriffe des Beschlußrechts der europäischen Gemeinschaften, Köln 1965.
Der arabisch-israelische Konflict im Völkerrecht, Berlin 1971.

Recht als Widerspiegelung und Handlungsinstrument: Beitrag zu einer materialistischen
Rechtstheorie, Köln 1976.

Polizeirecht: kritisch dargestellt amBerliner ASOG, amMusterentwurf eines einheitlichen Po-
lizeigesetzes und an der StPO, Berlin 1982.

Kommentar zum Polizeigesetz von Nordrhein-Westfalen und zum Musterentwurf eines ein-
heitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder, Neuwied/Darmstadt 1987.

Archive:

Universitätsarchiv der Universität des Saarlandes, PN 92 949.
Literatur und Internetseiten:
Prof. Dr. Heinz Wagner, abrufbar unter www.fu-berlin.de/informationen-fuer/beschaeftigte/

personalia/wir-trauern/2023/wagner/index.html (zuletzt abgerufen am 22.12.2024).
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Wilhelm Wegener (1911–2004)

Wilhelm Wegener wurde am 2. November 1911 in Bad Lippspringe in Westfalen
geboren. Er begann sein Studium der Rechts- undWirtschaftswissenschaften an ver-
schiedenen Universitäten, darunter Marburg, Göttingen, München und Bonn und
schloss es im Jahr 1935 erfolgreich mit dem Diplom-Volkswirt ab. Im Jahr 1938 ab-
solvierte er sein Erstes juristisches Staatsexamen an der Georg-August-Universität
Göttingen. Seine Promotion in Rechtswissenschaften erfolgte 1939 ebenfalls an
der Universität Göttingen, wobei seine Dissertation die Probleme der völkerrechtli-
chen Ordnung der internationalen Binnenschifffahrt in geschichtlicher und systema-
tischer Beleuchtung behandelte.
Wegener trat noch während seiner Studienzeit im Jahr 1937 der NSDAP bei. Wäh-

rend des ZweitenWeltkriegs war er von 1939 bis 1945 zunächst als Personalreferent,
schließlich als Leiter der Personalabteilung bei der Rheinmetall-Borsig AG in Berlin
tätig. Die Rheinmetall-Borsig AG war ein deutsches Rüstungsunternehmen, das
während des Krieges eine bedeutende Rolle in der deutschen Kriegswirtschaft spiel-
te. Das Unternehmen produzierte unter anderem Waffen, Munition und andere Rüs-
tungsgüter für dieWehrmacht, was es zu einemwichtigen Akteur in der Kriegsindus-
trie des Dritten Reiches machte. Zum Ende des Krieges bestand die Belegschaft zu
rund einem Drittel aus Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern und sonstigen ausländi-
schen Arbeitskräften, die – vor allem, wenn sie aus dem Osten Europas stammten –
entsprechend den obskuren Rassentheorien der Nationalsozialisten als ,minderwerti-
ge‘ Menschen wie Sklaven behandelt wurden und in Baracken und Lagern unmittel-
bar an den Produktionsstätten untergebracht waren. Auch sonst war man bemüht,
durch ein kompliziertes Lohnabrechnungssystem, den Entzug von Tarifurlaub oder
Instrumenten wie einem ,Ostarbeiterabschlag‘ zwar nach außen die Arbeitssituation
der Zwangsarbeiter als ,normal‘ auszuweisen, ohne dass diese im Ergebnis eine Ge-
genleistung für ihre Zwangsarbeit erhielten. Deutsche und ausländische Arbeiter wa-
ren hierbei strikt getrennt, ein romantischer Kontakt etwa war – im Falle von ,Ostar-
beitern‘ – sogar mit der Todesstrafe belegt. An manchen Produktionsstätten des Un-
ternehmens, z.B. in Düsseldorf, wurden auch KZ-Häftlinge in speziellen Außenla-
gern (z.B. rund 270 im Männeraußenlager Rheinmetall-Borsig AG, Düsseldorf“,
„Berta II/Borsig“ bestehend aus Kellerräumen unter der Produktionshalle) zur Rüs-
tungsproduktion eingesetzt. Welche Rolle WilhelmWegener als Leiter der Personal-
abteilung bei diesen Sachverhalten spielte, bleibt weiterer Forschung vorbehalten.
Mit Kriegsende flüchtete Wegener aus dem besetzten Berlin und setzte seine in

Göttingen begonnene akademische Karriere fort. Ab Oktober 1945 arbeitete er als
Assistent am Juristischen Seminar der Universität Göttingen, wo er sich 1954 habi-
litierte (Lehrbefugnis für Deutsche und vergleichende Rechtsgeschichte sowie Ar-
beitsrecht). Seine Habilitationsschrift mit dem Titel Böhmen,Mähren und das Reich
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im Hochmittelalter begründete seine Lehr- und Forschungstätigkeit in der deutschen
Rechts- und Verfassungsgeschichte.
Zum1. Oktober 1956 folgteWegener demRuf nach Saarbrücken an die noch junge

Universität des Saarlandes. Hier forschte und lehrte er über 20 Jahre lang bis zu sei-
ner Emeritierung: Von 1956 bis 1978 war er als zunächst als außerordentlicher Pro-
fessor, ab 1958 als ordentlicher Professor (NachfolgeGuillaumeCardascia) fürDeut-
sche und vergleichende Rechtsgeschichte, Handels- und Arbeitsrecht an der Univer-
sität Saarbrücken tätig. Das Zentrum seines Lehrens und Forschens bildete die
Rechtsgeschichte, wie nicht nur zahlreiche betreute Dissertationen zur saarländi-
schen Landesrechtsgeschichte, sondern auch die seit 1960 bestehende engagierte
Mitarbeit in der Kommission für saarländische Landesgeschichte und Volksfor-
schung dokumentieren. Zu den von ihm angebotenen Vorlesungen gehörten etwa
die Deutsche Rechtsgeschichte, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, eine Sachsen-
spiegel-Exegese, die Verfassungsgeschichte der Neuzeit, ein Deutschrechtliches Se-
minar sowie Vorlesungen zum Arbeitsrecht sowie zum Wertpapierrecht. Wegener
entwickelte sich während seiner Saarbrücker Zeit zum geschätzten Wissenschaftler
auf dem Gebiet der Genealogie. Im akademischen Jahr 1960 war Wilhelm Wegener
zudem verantwortlich für die Planung und Durchführung des Deutschen Rechtshis-
torikertages in Saarbrücken. Von 1964 bis 1966 übte Wegener das Amt des Prode-
kans der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Saarbrücken aus.
Nach seiner Emeritierung im Jahr 1978 ließ Wegener sich 1981 wieder in Göttingen
nieder. Seine wissenschaftlichen Leistungen wurden anlässlich seines Todes durch
eine akademische Gedenkfeier am 27. April 2005 gewürdigt.
Zu seinen zentralenWerken gehören neben seiner Dissertation undHabilitation die

zahlreichen Geneaologischen Tafeln zur mitteleuropäischen Geschichte (Hrsg.
1957–1969), eine Zusammenstellung der neuen Deutschen Verfassungen oder das
Werk zu den Herzöge[n] von Troppau und Leebschütz, Jägerndorf und Ratibor,
des Stammes der Premysliden 1278–1521 (1959). Auch nach seiner Emeritierung
publizierte Wegener weiterhin, etwa zur staatsrechtliche[n] Stellung der italieni-
schen Reichsteile am Ende des alten Reiches im Spiegel der späten Reichspublizistik
(1983).
Neben den erwähnten Tätigkeiten und Herausgeberschaften engagierte sichWege-

ner in verschiedenen Gremien der Universität des Saarlandes sowie als Ehrenvorsit-
zender der Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft Göttingen. Er war zudem korre-
spondierendes Mitglied der Historischen Kommission der Sudetenländer und seit
1958 Mitglied der Burschenschaft Germania Saarbrücken. 1986 wurde ihm die sil-
berne Medaille der Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique ver-
liehen.
Wilhelm Wegener starb am 6. April 2004 in Göttingen.

Simon Dörrenbächer
Werke:
Böhmen/Mähren und das Reich im Hochmittelalter. Untersuchungen zur staatsrechtlichen

Stellung Böhmens und Mährens im Deutschen Reich des Mittelalters 919–1253. Köln
1959 (zugleich: Habilitationsschrift, 1954) sowie die im Text genannten Werke.
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Herbert Wehrhahn (1910–1986)

HerbertWehrhahn wurde am 5. Juni 1910 in Bielefeld als Sohn eines mittleren Be-
amten geboren. Die Kriegsjahre 1914–1918 verbrachte er größtenteils auf demLand
bei der kleinbäuerlichen Verwandtschaft seiner Eltern. Nach dem Abitur am huma-
nistischenGymnasium inBielefeld begann er im Sommersemester 1929 das Studium
der Geschichte, Klassischen Philologie und Kunstgeschichte an der Eberhard-Karls-
Universität Tübingen. Im gleichen Semester wechselte er zum Studium der Rechte
und Volkswirtschaftslehre, das er nach Studienaufenthalten in Tübingen, München,
Wien, Berlin und Göttingen in Celle mit dem Ersten Staatsexamen im Februar 1933
abschloss.
Nach der ,Machtübernahme‘ der Nationalsozialisten im Jahr 1933 erlebte Wehrh-

ahn als gläubiger evangelischer Christ die nationalsozialistische Vereinnahmung des
Protestantismus durch die 1933 gegründete ,Deutsche Evangelische Kirche‘. In der
Folgezeit entfachte der sog. ,Kirchenkampf‘ zwischen den regimetreuen Deutschen
Christen und der opponierenden Bekennenden Kirche. Diese Entwicklung rief bei
Wehrhahn einen Interessenswandel hervor: Statt den bisher bevorzugten Geisteswis-
senschaften richtete er seine Aufmerksamkeit zunehmend auf die Grundfragen der
Theologie. Hinzu kamderUmstand, dassWehrhahn, obgleich er beimVölkerrechtler
Herbert Kraus im Jahr 1934mit der ArbeitDieWohnsitzbestimmung im internationa-
len Finanzrecht promoviert wurde, keine Assistentenstelle erhielt. Mangels finanzi-
eller Unterstützung zogWehrhahn deshalb nach Bielefeld zurück, wo er – die einzige
damals von seiner Heimatstadt erreichbare – Theologische (Hoch‐)Schule in Bethel
bei Bielefeld besuchte.
1933 begann Wehrhahn parallel zur Promotion seinen Justizvorbereitungsdienst

im Landgerichtsbezirk Bielefeld. Diesen empfand er als „vollkommen ertraglos“,
weil von „Niveaulosigkeit und plattester politischer Niederträchtigkeit“ (LAS,
Vita S. 3), geprägt. Nach dem „krönenden Abschluss in dem damals noch obligato-
rischen achtwöchigen Aufenthalt im Referendarlager ,Hanns Kerrl‘ bei Jüterborg“
(a.a.O) im Mai/Juni 1936 ließ sich Wehrhahn vom Referendariat beurlauben und
zog nach Berlin. Dort arbeitete er als Hilfsarbeiter in der Kanzlei der Gebrüder Bern-
hard und Ernst Wolff, Fritz von Werner und Walther von Simson.
Durch von Simsons Kontakte erhielt er eine Stelle als Assistent am Kaiser-Wil-

helm-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, die er bis 1942
innehatte. Dort arbeitete er primär an der Sammlung der französischen Rechtspre-
chung in Völkerrechtsfragen und an ihrer Bearbeitung für einen Band der ,Fontes iu-
ris gentium‘. Seine Arbeiten wurden bei einem Brand des Berliner Schlosses infolge
der alliierten Luftangriffe im Februar 1945 zerstört.
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Ende Mai 1937 kam Wehrhahn, der sich immer noch an der mittlerweile verbote-
nen Theologischen Schule engagierte, in Kontakt mit Martin Niemöller, einem füh-
renden Vertreter der Bekennenden Kirche.Auf dessen Bitte beteiligte sichWehrhahn
zusammen mit den Verteidigern Horst Holstein und Hans Koch an einer Reihe von
Strafprozessen gegen Geistliche und andere Mitglieder der Bekennenden Kirche.
Er erstellte einige Schutzschriften und half bei der Betreuung von Inhaftierten.
Sein bekanntester Prozess war die Verteidigung vonMartin Niemöller selbst, der we-
gen des Verstoßes gegen den ,Kanzelparagraphen‘ und das ,Heimtückegesetz‘ vor
dem Sondergericht Berlin II angeklagt und im KZ Oranienburg inhaftiert wurde,
wo ihn Wehrhahn besuchte. Dieses Engagement, dass „über eine fachliche Beratung
hinaus“ auch „zeitweise recht aufreibende menschliche Aufgaben“ (Personalbogen,
HStAS, EA 3/150, o.P) erfasste, bewerteteWehrhahn später als Schlüsselerlebnis. Es
weckte sein Interesse an den Grundfragen des Kirchenrechts, die später Gegenstand
seiner Habilitation werden sollten.
Aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln verloren die Kanzleiinhaber und Arbeitgeber

Wehrhahns, die GebrüderWolff, 1938 ihreAnwaltszulassung undmussten im Febru-
ar 1939 nach England fliehen. Wehrhahn musste die Kanzlei daher verlassen, ihm
wurde jedoch eine Stelle als Probeassessor bei den Rechtsanwälten Meidinger, Ben-
necke, Koch und Jung zugetragen. Die Anstellung beschränkte sich aufgrund von
Wehrhahns Beschäftigung am Kaiser-Wilhelm-Institut zunächst auf gelegentliche
gutachterliche Tätigkeiten. Sie erging jedoch auch unter Bedingung, dass Wehrhahn
– sollten seine Sozien mobilisiert werden – die Kanzlei hauptberuflich fortführen
sollte, was ab 1939 tatsächlich geschah. DaWehrhahn ab Anfang August 1941 eben-
falls die Einziehung in die Wehrmacht drohte, suchte er sich am 9. August 1941 not-
gedrungen eine Stelle in der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes (Referat XIV:
Deutsche und feindliche Kriegsgefangene, gemeinsame Fragen der Kriegsgefange-
nen und Zivilinternierten) in Berlin. Mit seinem Referat zog Wehrhahn gegen
Ende des Zweiten Weltkrieges dann zunächst nach Ravensburg und schließlich ins
Riesengebirge.
Während dieser Zeit ebbte das Interesse Wehrhahns an kirchenrechtlichen Fragen

nicht ab: Nach Kriegsausbruch beteiligte er sich an den wöchentlichen Sitzungen des
Rates der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union, welche die laufenden Ge-
schäfte der Bekennenden Kirche führte. Dieses Engagement ging auf eine Bitte des
Berliner Juristen und späteren Präsidenten des Deutschen Bundestages Hermann Eh-
lers zurück, den Wehrhahn aus den Kreisen der Bekennenden Kirche kannte.
Nach Kriegsende leitete Wehrhahn vom Juli bis Oktober 1945 den von der Würt-

tembergischen Evangelischen Landeskirche errichteten ,Hilfsdienst für Kriegsgefan-
gene und Vermißte‘. Von November 1945 bis April 1946 war er als Berater für Ver-
fassungsfragen in der Kanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland tätig und tat
sich als Mitautor des ersten, sog. ,Mensing-Wehrhahnischen Entwurfs‘ der EKD-
Verfassung hervor.
VonMitte Juni 1946 bis zum 30. Juni 1947 leitete er in der Landesdirektion der Fi-

nanzen – Finanzministerium des LandesWürttemberg-Hohenzollern – die Abteilung
Requisitionen. Hier war es seine Aufgabe, von der französischen Besatzungsmacht
die Einhaltung der Haager Regeln über die ,occupatio bellica‘ zu erreichen.
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Die LehrtätigkeitWehrhahns begann im Juni 1947mit einemLehrauftrag für evan-
gelisches Kirchenrecht an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Eberhard Karls Universität Tübingen. Dort habilitierte er bei Carlo Schmid
1952 Zur Kirchensteuerpflicht der Protestanten in Deutschland und erhielt die Venia
Legendi für Kirchen- und Staatsrecht. 1956wurdeWehrhahn eine erweiterte Lehrbe-
fugnis für Kirchen- und Staatsrecht auf dem Gebiet des Völkerrechts und der allge-
meinen Rechtslehre verliehen. Vom November 1956 bis September 1957 vertrat
Wehrhahn eine Professur an der Freien Universität Berlin. Am 22. August 1957 wur-
de er in Tübingen zum außerplanmäßigen Professor ernannt.
Am 1. Oktober 1957 erhielt Herbert Wehrhahn einen Ruf auf den Lehrstuhl für

Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität des Saarlandes. Dort lehrte und pu-
blizierte er bis zu seiner Emeritierung am 1. April 1978 auf den Gebieten des Völker-
und Staatsrechts, der Verfassungsgeschichte und des evangelischen Kirchenrechts.
Herbert Wehrhahn starb am. 18. August 1986 in Berlin.
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Uwe Wesel (1933–2023)

Uwe Wesel wurde am 2. Februar 1933 in Hamburg in der Familie eines gelernten
Maschinenschlossers und einer Krankenschwester geboren. Sein Vater trat bereits
vor 1933 der NSDAP und der SA bei und erhielt in der NS-Zeit eine Anstellung in
der ,Volksfürsorge‘, einer großen Versicherungsgesellschaft innerhalb der ,Deut-
schen Arbeitsfront‘ (DAF). Wesel selbst wurde während des Zweiten Weltkriegs
als Kind im Rahmen der sog. ,Kinderlandverschickung‘ nach Struppen in Sachsen
evakuiert. Nach Kriegsende besuchte Wesel die Oberschule Alstertal im Hamburger
Stadtteil Fuhlsbüttel, der er allerdings nach der Anzeige eines Lehrers wegen
Schwarzmarkthandelns mit Zigaretten verwiesen wurde. Nach einem Intermezzo
auf derMittelschule legte er an derOberschule St. Georg inHorn 1953 seinAbitur ab.
Begeistert von der Antike, begannWesel im Jahr 1953 ein Studium der klassischen

Philologie an der Universität Hamburg. Zu seinen Professoren gehörten der Latinist
UlrichKnoche und der Althistoriker Hans Rudolph. Sein erster bedeutender Förderer
wurde jedoch der Gräzist und späterer Rektor der Universität Hamburg Bruno Snell.
Er unterstützte Wesel, der seinen Lebensunterhalt zunächst als Tallymann im Ham-
burger Hafen verdienen musste, indem er ihm eine Hauslehrerstelle in Bötersheim
vermittelte. Später lancierte er ihn an das Europa-Kolleg.
Im Studentenheim des von Bruno Snell gegründeten Europa-Kollegs lernte Wesel

den späteren Rechtsanwalt,Mitbegründer der Partei DieGrünen sowieBundesinnen-
minister Otto Schily kennen. Angestoßen durch ihn und seine innere Entscheidung,
nach dem Studium kein „Lehrer […], noch ein Professor, der solche Lehrer ausbil-
det“ zu werden, entschied sich Wesel im Jahr 1956 für den Wechsel zum Studium
der Rechtswissenschaft. 1958 wechselte er an die Ludwig-Maximilians-Universität
München, wo er – erneut auf Empfehlung von Bruno Snell – beim Rechtshistoriker
und RomanistenWolfgang Kunkel zur wissenschaftlichen Hilfskraft und später zum
Assistenten avancierte.
1961 absolvierteWesel inMünchen das Erste Juristische Staatsexamen, konnte da-

nach aber notenbedingt nicht bei Kunkel promovieren. Deshalb ging er nach Saarbrü-
cken an die Universität des Saarlandes, wo er bei Kunkels Schüler Günther Jahr im
Jahr 1965 mit der Arbeit Zur Methode der Interpretation von Gesetzen im römischen
Recht (1967 veröffentlicht unter dem Titel: Rhetorische Statuslehre und Gesetzes-
auslegung der römischen Juristen) promoviert wurde. Nachdem er sein Zweites
Staatsexamen mit der Note „gut“ bestanden hatte, habilitierte er sich 1968 bei Wolf-
gang Kunkel mit einer Schrift Zur dinglichen Wirkung der Rücktrittsvorbehalte des
römischen Kaufs. Ihm wurde die Venia Legendi für römisches und bürgerliches
Recht sowie für Zivilprozessrecht verliehen.
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Nach einem kurzen Intermezzo als Rechtsanwalt in der Kanzlei Oehl, Nörr, Stie-
fenhofer, Zimmermann (heute: Noerr) entschied sich Wesel für eine Karriere in der
Wissenschaft. Nach eigener Aussage stand er „vor der Alternative, ein vermögender
oder ein ausgeschlafener Mann zu werden. Und entschied mich für ausgeschlafen“
(Wozu Latein, S. 79). Auf Vermittlung von Wolfgang Kunkel erhielt Wesel im
Jahr 1968, nach der Emeritierung Ulrich von Lübtows, eine Vertretungsprofessur
und ab 1969 einen Ruf an die Professur für Römisches Recht, Bürgerliches Recht
und Zivilprozessrecht an der Freien Universität Berlin, wo er bis zu seiner Emeritie-
rung im Jahr 2001 blieb. Von 1990 bis 1991 war er zudem Gastdozent an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. Ab 2006 war er Rechtsanwalt in der Kanzlei Stürmann
Rechtsanwälte & Notarin.
Kennzeichnend für das wissenschaftlicheWerkWesels ist sein publizistischer Stil,

der „nicht aufmöglichst großeDistanz zumAlltag getrimmt ist, nicht auf lebensfrem-
der Kasuistik beruht und stets menschliche Anteilnahme bewahrt“, und damit Wesel
in der Rechtswissenschaft zur „Ausnahme seiner Zunft“ machte (Weyh, Geschichte
des Rechts). In seinen Aufklärungen über Recht, der Juristischen Weltkunde und
Fast alles, was Recht ist: Jura für Nichtjuristen versuchte Wesel – frei von jeglicher
Profilneurose – den ,Mythos Recht‘ für den Fachlaien zu entmythologisieren und auf
Sachverhalte aufmerksam zu machen, die sonst außerhalb des juristischen Diskurses
unverstanden oder kaum beachtet blieben. Dabei schreckte Wesel nie vor Kritik am
eigenen Fach zurück (vgl. etwaNJW1998, 120), betonte jedoch stets die Notwendig-
keit eines fortschrittlichen Juristenstandes.
Fortschritt strebte Wesel auch für die von ihm schwerpunktmäßig betriebene

Rechtsgeschichte an: Bereits 1974 erlangte sein Vortrag Zur Methode der Rechtsge-
schichte einen „Legendenstatus“ (Hähnchen, NJW 2008, 426). Unter Verwendung
zahlreicher Marx/Engels-Zitate und in Anlehnung an Hans-Ulrich Wehler forderte
er eine materialistische, die ökonomischen Machtverhältnisse berücksichtigende
Rechtsgeschichte, womit er sich in Opposition zu der damals an Hegel orientierten
idealistischen Geschichtsauffassung in der Rechtsgeschichtswissenschaft stellte.
In seiner erstmals 1997 erschienenen Synthese zurGeschichte des Rechts beklagte

Wesel zudem die klassische Sichtweise, die den Beginn der Rechtsgeschichte im an-
tiken Rom ansetzte. Er bemängelte, dass „die herkömmliche Rechtsgeschichte im
Grunde immer nur durch dasselbe Riesengebäude, führe. Sie habe deshalb „[k]
eine Sicht nach draußen, kein Überblick von außen, keine Kenntnis des Grundrisses
und wenig Ahnung, wo es überhaupt liegt“ (Geschichte des Rechts, S. 15). Wesels
Gegenvorschlag war deshalb, dass man „vor der Antike […] beginnen“ müsse,
„weil man dann das Folgende besser versteht“ (ebd.). Seine Darstellung beginnt da-
her, inAnknüpfung an seine älteren Forschungen,mit denRechtsstrukturen in ,Jäger-
und-Sammler‘-Gesellschaften und endet (nach fünf Auflagen) im Jahr 2020 – stets
unter Berücksichtigung der methodisch einst propagierten sozio-ökonomischen Um-
rahmung. Wesel selbst bezeichnete das Werk als sein „liebstes Buch“ (Wozu Latein,
S. 137), erkannte allerdings selbst den wichtigstenMakel einer solchen Synthese, die
er pointiert als „Tütenproblem“ bezeichnete (Ebd., 138): „Am Anfang oben sozusa-
gen die ganze sehr breit. Im Lauf der Zeit über das Mittelalter immer enger und dann
unten am Ende nur eine Spitze: das Recht der Bundesrepublik“. Einen Ausweg fand
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er in einer noch breiteren Synthese zurGeschichte des Rechts in Europa, erstmals er-
schienen im Jahr 2004 und mehrfach aufgelegt. 2019 kehrte UweWesel nochmal zur
deutschenRechtsgeschichte zurück und legte eineRechtsgeschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland vor.
Diese Bücher verschafften Wesel, als einem von wenigen Rechtshistoriker:innen,

auch außerhalb der Fachwelt ein großes Renommee. Doch blieb seinMarkenzeichen
der „populäre[n] Darstellung komplexer Sachverhalte“ aufgrund der „Kalauer und
teils allzu starke[r] Verkürzungen“ (Rath, Ein Schatzkästlein) nicht kritiklos. Einen
echten Eklat verursachte seine Auseinandersetzung mit dem Historiker Stefan Rebe-
nich bezüglich der zeithistorischen Einordnung des Kaufs des Liebmann-Verlags
durch den C.H.Beck Verlag im Jahr 1933.
In der öffentlichen Wahrnehmung pflegte Wesel den Ruf als „Polemiker [sowie]

ganz untypischer Rechtsprofessor, der Freude daran hat, seine Überlegungen zuzu-
spitzen – manchmal bis hart an die Grenze dessen, was im deutschen Hochschulleh-
rerwesen noch als seriös akzeptiert wird.“ (Darnstädt, Der Diktator). Seit 1956 poli-
tisch aktiv, engagierte sich Wesel seit 1958 im – zunächst FDP-, dann SPD-nahen –
Liberalen Studentenbund Deutschlands (LSD). 1960 trat er in die SPD ein. Inmitten
der Hochschulreform und der ,68‘-Proteste wurde er von der ,linken Fraktion‘ des
Universitäts-Konzils der Freien Universität Berlin zum Vizepräsidenten ernannt.
Diese Position hielt er bis Ende Juni 1973, als er aus Protest gegen die Novellierung
des Berliner Lehrerbildungsgesetzes zurücktrat. 1973 vertrat er seinen KollegenOtto
Schily, der inzwischen als Verteidiger in den RAF-Prozessen tätig war, wegen der
Verletzung des Grundrechts auf Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) erfolgreich vor
dem Bundesverfassungsgericht. Im Jahr 1974 schloss ihn die SPD auf Grundlage
des parteieigenen Unvereinbarkeitsbeschlusses vom November 1970, wonach eine
Zusammenarbeit mit kommunistischen Gruppen mit einer Parteimitgliedschaft un-
vereinbar war, aus der Partei aus. Der Parteivorstand entschied, Wesel hätte zuvor
im linkssozialistischen Blatt Berliner Extra-Dienst „taktische Ratschläge an Kom-
munisten gegeben“ (zit. nach Die verspielte Revolution, S. 219). Im gleichen Jahr
flog er nach Chile, um einen vom Pinochet-Regime verhafteten deutschen Studenten
zu retten. Von 1978 bis 1979 war er zudemMitglied der Jury des dritten Russell-Tri-
bunals.
Vielfach agierte Wesel als Journalist und beteiligte sich an tagesaktuellen Diskus-

sionen. Am bekanntesten bleibt sein Prozessbeobachtungsbericht zum Honecker-
Prozess aus dem Jahr 1994. Überdies schrieb er regelmäßig für die ZEIT, Kritische
Justiz und den Kursbuch. Außerdem war er Mitglied des PEN-Zentrums Deutsch-
land.
Uwe Wesel starb am 11. September 2023 in Berlin.

Dan Aradovsky
Werke:
Rhetorische Statuslehre und Gesetzesauslegung der römischen Juristen. Köln 1967 (zugleich

juristische Dissertation vom 29. Juli 1965, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, unter
dem Titel: Zur Methode der Interpretation von Gesetzen im römischen Recht.).
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Zu dinglichen Wirkung des Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufs, in: Zeitschrift der Sa-
vigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 85 (1968), S. 94–172 (zu-
gleich Habilitationsschrift).

Zur Methode der Rechtsgeschichte, Kritische Justiz 7 (1974), 4, S. 337–368.

DerMythos vomMatriarchat. Über BachofensMutterrecht und die Stellung von Frauen in frü-
hen Gesellschaften vor der Entstehung staatlicher Herrschaft, Frankfurt am Main 1980.

Der Aufklärungen über Recht. Zehn Beiträge zur Juristischen Entmythologisierung. Frankfurt
am Main 1981.

Juristische Weltkunde. Eine Einführung in das Recht. Frankfurt am Main 1984.

Frühformen des Rechts in vorstaatlichen Gesellschaften. Umrisse einer Frühgeschichte des
Rechts bei Sammlern und Jägern und akephalen Ackerbauern und Hirten. Frankfurt am
Main 1985.

Fast Alles, was Recht ist. Jura für Nichtjuristen, Frankfurt am Main 1992.
Der Honecker-Prozeß. Ein Staat vor Gericht. Eichborn, Frankfurt am Main 1994; Geschichte

des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart. (1. Auflage unter demTitel: Geschichte
des Rechts. Von den Frühformen bis zum Vertrag von Maastricht.), München 1997, (5., neu
bearbeitete Auflage 2022).

Frauen schaffen an, das Patriarchat kassiert ab, NJW 1998, 120.
Die verspielte Revolution. 1968 und die Folgen., München 2002.
Geschichte des Rechts in Europa. Von den Griechen bis zum Vertrag von Lissabon, München

2010.
250 Jahre rechtswissenschaftlicher Verlag C. H. Beck. 1763–2013. C. H. Beck, München

2013.
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wart. München 2019.

Wozu Latein, wenn man gesund ist? Ein Bildungsbericht., München 2021.
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Josef Wolany (1907–1993)

Josef Wolany wurde am 24. Juli 1907 in Kaltwasser (Oberlausitz) geboren. Nach
dem Studium der Rechtswissenschaften von 1928 bis 1932 in Breslau sowie demRe-
ferendariat (Assessorexamen 1926 in Berlin) erfolgte 1942 die Promotion an der Uni-
versität Posen. Seine Karriere führte Wolany in die nationalsozialistische Justiz, wo
er Ämter als Richter am Landgericht Breslau und Landgericht Nürnberg (1936–
1939) sowie am Amtsgericht Nürnberg bekleidete. Von 1943–1945 war Wolany
Richter am Oberlandesgericht in Posen, dem aufgrund seiner Lage in den gewaltsam
in dasDeutscheReich eingegliedertenOstgebieten eine zentrale Funktion bei der jus-
tiziellen Legitimation der Enteignung von Polen und Juden sowie der Strafverfol-
gung u. a. aufgrund der sog. ,Polenstrafrechtsverordnung‘ zukam und an dem zudem
zahlreiche Todesurteile wegenWehrkraftzersetzung gefällt worden waren. Nach die-
semTatbestand, der in der 1939 erlassenen ,Kriegssonderstrafrechtsverordnung‘ ent-
halten war, wurden Kriegsdienstverweigerung, ,defätistische‘ Äußerungen und
Selbstverstümmelung mit dem Tode bestraft, weshalb die Vorschrift dem NS-Re-
gime als ein „geradezu universelles Mittel“ zur Unterdrückung jeder oppositionellen
Regung diente (Müller, Furchtbare Juristen, S. 151).
Wolany war sowohl Mitglied in der NSDAP, dem NS-Rechtswahrerbund als auch

Mitglied der SS (nach eigenen Angaben im Rahmen der Entnazifizierung „Anwär-
ter“) und insbesondere aufgrund seiner Tätigkeit im Zusammenhang mit der ,Ost-
rechtspflege‘ offensichtlich politisch zuverlässig genug, um gemeinsam mit Karl
Buchholz und Wilhelm Pongs eine kommentierte Fassung der ab 1941 geltenden
,Ostrechtspflegeverordnung‘ veröffentlichen zu können, welche vom Institut fürOst-
rechtsforschung der Reichsstiftung für Deutsche Ostforschung herausgegeben wur-
de. Zuvor hatte er sich bereits im Rahmen seiner Dissertation mit Geltung und Gel-
tungsbereich des deutschen Zivilrechts in den eingegliederten Ostgebieten beschäf-
tigt. Diese Verordnung verkörperte an zahlreichen Stellen den Gedanken eines Son-
derrechts für ,Fremdvölkische‘, das als eines der zentralen ,Rechtsprinzipien‘ der
nationalsozialistischen ,Rechtslehre‘ dazu gedacht war, die von der NS-Rasselogik
antizipierte Sonderstellung der ,Volksdeutschen‘ gegenüber den ,unterlegenen‘ sla-
wischen ,Rassen‘ in der Rechtsordnung zu verankern. Kern dieses ,völkischen
Rechtsdenkens‘ war die Ungleichheit unter ,rassischen‘ und politischen Gesichts-
punkten, die den Gleichheitsgrundsatz ersetzte. „Rechtsgenosse“ sollte nur noch
sein, „wer deutscher Volksgenosse“ war, „Volksgenosse“ nur, „wer deutschen Blu-
tes“ war (Larenz, Rechtsperson, S. 241). ,Fremdrassige‘ wurden aus der deutschen
Rechtsgemeinschaft ausgeschlossen und einem minderen Recht unterstellt. Um die-
sem Ziel gerecht zu werden, ordnete die Verordnung zwar die Geltung des deutschen
Zivilrechts in den besetzten Ostgebieten an, schrieb jedoch gleichzeitig in § 4 das
Prinzip der ,sinngemäßen Anwendung‘ fest und schuf damit dieMöglichkeit zur Ab-
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weichung von geltendem Recht, wenn dies zur Diskriminierung der polnischen Pro-
zesspartei erforderlich war. Polnischen Personen war zwar das Recht auf Klageerhe-
bung nicht von vorneherein verwehrt, Klagen gegen ,Volksdeutsche‘ hatten jedoch
nur Aussicht auf Erfolg, sofern ein ,deutsches Interesse‘ bestand. Über die ,sinnge-
mäße Anwendung‘, die eine Abweichung vom geschriebenen Recht ermöglichte,
konnten solche Ansprüche jederzeit abgewiesen werden, auch wenn die Klage for-
mell-gesetzlich zugunsten der polnischen Prozesspartei begründet war.
Nachdem Wolany im Kriegsjahr 1944 zum Militärdienst herangezogen worden

war (sein Militärdienst begann im Herbst 1937 mit der Ausbildung zum Unteroffi-
zier, 1944 erfolgte die Ausbildung zum Feldwebel) und 1945 nach Fronteinsatz im
April/Mai in Gefangenschaft geraten war, konnte er seine Karriere in der Justiz
erst 1950 wieder fortsetzen. Dies spricht angesichts des Mangels an Justizpersonal
nach 1945 dafür, dass ihm diese Tätigkeit aufgrund seiner Vorbelastung durch dieAl-
liierte Militärverwaltung zunächst untersagt worden war. Nachdem Wolany zu Be-
ginn als Richter am Landgericht Regensburg tätig war, stieg er bereits 1953 zum
Richter am neu gegründeten Bundesgerichtshof auf, wo er bis 1956 tätig war. Zuvor
(ab 1947) konnteWolany eine Stellung als Lehrbeauftragter an der Theologisch-Phi-
losophischen Hochschule in Regensburg wahrnehmen und gründete bald darauf die
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Regensburg. Parallel zu seiner Tätigkeit in
der Justiz fokussierte Wolany dann seine wissenschaftliche Karriere und habilitierte
sich 1952 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Den Wandel zwischen Wissenschaft und Praxis löste Wolany schließlich zuguns-

ten der erstgenannten auf: In Saarbrücken war er zunächst ab 1952 als Gastprofessor
neben seinem Amt als Richter, später dann (ab 1959 und seinem Ausscheiden als
Bundesrichter) hauptamtlich, Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Han-
dels- und Wirtschaftsrecht an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät und hielt dort bis 1974 u. a. Vorlesungen im Sachenrecht, zum gewerblichen
Rechtsschutz und im Urheberrecht.
Josef Wolany verstarb im Jahr 1993.

Simon Dörrenbächer
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Hans F. Zacher (1928–2015)

Hans Friedrich Zacher (Eigenschreibweise Hans F. Zacher) ist in Erlach am Inn in
Niederbayern als einziger Sohn des „Dorfschullehrers“ (Zacher über seinen Vater)
Johann Zacher und dessen Ehefrau Bertha geboren. Nach eigener Auskunft aus ein-
fachen Verhältnissen, besuchte Zacher von 1934 bis 1939 die Volksschule in Erlach
und von 1939 bis 1944 die Oberschule in Simbach am Inn. 1944 wurde er als Luft-
waffenhelfer zu einer Flugabwehrbatterie eingezogen, 1945 zumReichsarbeitsdienst
und erlebte das Kriegsende in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Ab 1946 be-
suchte er die Oberrealschule Passau, an der er 1947 das Abitur bestand.
Von 1947 bis 1951 studierte Zacher in Bamberg (1947–1948), Erlangen (1948–

1949) und München (1949–1950) Rechtswissenschaft, 1950 bestand er das bayeri-
sche Referendarexamen in München. 1952 wurde er bei Hans Nawiasky (1880–
1961) in München über ein staatsrechtliches Thema (Die Wiederherstellung des par-
lamentarischen Systems in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg) promoviert.
Während des bayerischen Referendariats war Zacher Mitarbeiter des Instituts für
Völkerrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Nach dem Assessorexamen 1955 trat er als Regierungsrat in die bayerische Ver-

waltung ein, unter anderem als Referent des Präsidenten des bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs Jakob Kratzer (1892–1974) und von 1956 bis 1959 als wissen-
schaftlicher Hilfsarbeiter beim Bundesverfassungsgericht insbesondere unter dem
Präsidenten Josef Wintrich (1891–1958). Von 1960 bis 1963 arbeitete Zacher als
Oberregierungsrat in der bayerischen Innenverwaltung, gleichzeitig aber arbeitete
er an einer von Hans Nawiasky und Theodor Maunz (1901–1993) betreuten Habili-
tationsschrift. 1962 wurde er mit der Arbeit über sozialstaatliches Handeln (Das Ver-
fassungsrecht der sozialen Intervention) in München für Allgemeine Staatslehre,
Staats- und Verwaltungslehre habilitiert. Zum 1. März 1963 wurde Zacher als Nach-
folger vonWerner Thieme (1923–2016) auf demLehrstuhl für Staats-, Verwaltungs-
und Kirchenrecht berufen.
Gleichzeitigwurde er, neben denArbeitsrechtlernGerhard Lüke (1927–2014) und

WilhelmWegener (1911–2004), ab 1965 zudem Fritz Brecher (1915–2003), Direk-
tor des Instituts für Arbeits- und Sozialrecht und Leiter der sozialrechtlichen Abtei-
lung, ab 1967 auch alsMitdirektor des Instituts fürWirtschaftsrecht; die Institute hat-
ten mit Zachers Lehrstuhl ihren Sitz im 1. Obergeschoß von Bau 16. In den ersten Se-
mestern lag Zachers Schwerpunkt in der Lehre in den Grundzügen des Öffentlichen
Rechts und dem Verwaltungsrecht; seit 1968 bestanden ein fakultätsöffentliches
Doktorandenseminar und ein Kolloquium. Teilweise arbeitete Zacher in der Lehre
auch mit Alexander Jungfleisch (1905–1993), dem Direktor der Landesversiche-
rungsanstalt des Saarlandes, zusammen.
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Ab 1964 war der Lebensmittelpunkt von Hans F. Zacher das Saarland. Mit seiner
EhefrauAnnemarie, geborene Segl, und derwachsenden Familie zog er in das damals
selbständige (1974 nach Saarbrücken eingemeindete) Scheidt an der Saar und bezog
ein Haus Im Flürchen 63. Ein Teil der insgesamt sieben Kinder Zachers wurde in
Saarbrücken geboren. Selbst hatte sich Zacher im Rückblick ausgesprochen wohl-
wollend über die Saarbrücker Jahre geäußert:

„1963 wurde ich ordentlicher Professor an der Universität des Saarlandes. In dieser jungen,
von Interdisziplinarität geprägten Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit
einem guten Anteil an – schon oder später – leuchtenden Namen erlebte ich neun Jahre
lang eine kraftvolle Bereitschaft und Freiheit, das Recht von seinen Elementen – dem Wer-
ten, Gütern, Interessen, seinen technischen Grundstrukturen und Gestaltungsoptionen – her
zu verstehen und zwischen der strukturellen Notwendigkeit und Beliebigkeit seiner Einzel-
heiten zu unterscheiden.“

Zugleich habe sich in Saarbrücken das Sozialrecht als der klare fachliche Schwer-
punkt herausgebildet. Darin wurde Zacher auch von seinem langjährigen Saarbrü-
cker Assistenten Peter Krause (1936–2023) unterstützt, der ihm, zuletzt als Lehr-
stuhlinhaber in Trier, in der Kombination von öffentlichem und Sozialrecht folgen
sollte. Auf der Staatsrechtslehrertagung 1966 in Graz hielt Zacher mit Hans Peter Ip-
sen (1907–1998) das Referat zum Thema Verwaltung durch Subventionen. In die
Saarbrücker Jahre fällt auch die Gründung des Deutschen Sozialgerichtsverbandes
1965 durchWalter Bogs (1899–1991) und den ersten Vorsitzenden GeorgWannagat
(1916–2006), dessen erster Stellvertreter Zacher wurde. 1968/69 war Zacher Dekan
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, 1969/70 auch Disziplinar-
anwalt der Universität des Saarlandes. 1968 war Zacher unter den Unterzeichnern
des Marburger Manifests gegen eine Demokratisierung der Hochschulverfassung.
Ein engeres kollegiales Verhältnis verband Zacher auch mit Werner Maihofer
(1918–2009), der Zacher 1969 in Planungen einer rechtswissenschaftlichen Grund-
lagenzeitschrift nach dem Vorbild des Kursbuch von Hans-Magnus Enzensberger
(1929–2022) im Suhrkamp-Verlag einbezog; das Projekt konnte aber nicht verwirk-
licht werden.
1971 erhielt Zacher einen Ruf nach München auf die Nachfolge von Theodor

Maunz auf den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Deutsches und Baye-
risches Staats- und Verwaltungsrecht. Sein Nachfolger in Saarbrücken wurde mit
Wolfgang Knies (1934–2019) wiederum ein Münchner Privatdozent. Wohnsitz
der mittlerweile auf sieben Kinder angewachsenen Familie sollte für die nächsten
zwei Jahre jedoch das Saarland bleiben, bis Pöcking am Starnberger See zumMittel-
punkt der Familie wurde. Wissenschaftlich baute Zacher auf den Saarbrücker Jahren
auf und kämpfte mit großem Einsatz für einen Platz des Sozialrechts an den Univer-
sitäten. Dabei war ihm die Positionierung des Sozialrechts im öffentlichen Recht und
seine internationale Vernetzung ein besonderes Anliegen. 1972 begründeten Zacher
und Georg Paul Wannagat (1916–2006) die jährliche Sozialrechtslehrertagung. Von
1975 bis 1979 bestand eine Projektgruppe der Max-Planck-Gesellschaft für Verglei-
chendes und Internationales Sozialrecht, 1980 wurde Zacher Gründungsdirektor des
daraus hervorgegangenen Max-Plancks-Instituts für Sozialrecht in München. Der
Standort München ging auf Zacher zurück; ursprünglich war für das von Wannagat
1972 angeregte Institut wegen der Nähe zum Bundessozialgericht Kassel vorgese-
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hen. Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Laufbahn war die Wahl als erster und bis-
lang einziger Nichtnaturwissenschaftler zum Präsidenten der Max-Planck-Gesell-
schaft. In seine Amtszeit, die von 1990 bis zu seiner Emeritierung 1996 dauerte,
fiel die Gründung von insgesamt 17 Max-Planck-Instituten auf dem Gebiet der ehe-
maligen DDR.
Zacher fand vielfach öffentliche Anerkennung, so durch die Mitgliedschaft in der

Bayerischen Akademie der Wissenschaften (1981), die Verleihung des Bayerischen
Verdienstordens (1983) und des Bayerischen Maximiliansordens für Wissenschaft
und Kunst (1995), dazu zahlreiche weitere staatliche Auszeichnungen aus dem In-
(Großes Bundesverdienstkreuz 1992) und Ausland (österreichisches Ehrenkreuz
für Wissenschaft und Kunst, 2001; französischer „Ordre nationale du Mérite“
2004) und Ehrendoktortitel (Löwen 1991, Breslau 1995, Weizmann Institut 1996,
Szeged 1997, Athen 2001). Auch in die Gesetzgebung (Sozialgesetzbuch, 1969 Gut-
achten zumRegierungsentwurf Mitbestimmung) wurde Zacher immer wieder einge-
bunden. Ein allmählicher Bedeutungsverlust des Sozialrechts imRahmen der univer-
sitären Juristenausbildung und dessen Verlagerung an die Fachhochschulen wurde
von ihmmit Skepsis verfolgt (so nach eigener Aussage). Grundsätzlich geht jede aka-
demische Durchdringung des Sozialrechts bis in die Gegenwart auf Zacher zurück.
Zacher verbrachte nur einen kurzen Abschnitt seiner akademischen Laufbahn, de-

ren eindeutiger geographischer SchwerpunktMünchenwar, im Saarland; gleichwohl
kommt diesemZeitraum, in dem er das einzigeMal in seinemLeben länger außerhalb
Bayerns lebte, eine große Bedeutung zu. Im Wintersemester 1969/70 hielt der über-
zeugte Föderalist und Landesverfassungsrechtler sogar die Vorlesung über das
Staatsrecht des Saarlandes. In Saarbrücken wurde er endgültig zu dem Sozialrecht-
ler, als der er etwa 1964 für die hessische Landesregierung zum Verhältnis zwischen
öffentlicher und freierWohlfahrtspflege gutachtete. Hier fand er ein erstes Netzwerk,
an das in München angeknüpft werden konnte und zu dem etwa neben dem ersten
Schüler Krause und Maihofer auch weitere Saarbrücker Professoren wie Christian
Autexier (1944–2011) gehörten. Auch die Grundlage zu einem fachlichen Aus-
tausch mit Frankreich fand in Saarbrücken ihre Grundlage. Seine Saarbrücker Jahre
hatte Zacher, von nahezu allenWeggefährten und Zeitgenossen als heimatverbunde-
ner Bayer, gemäßigter Konservativer und überzeugter Katholik beschrieben, immer
als wichtige Zeit auf dem Weg „zum führenden Theoretiker des Sozialrechts in
Deutschland“ (Michael Stolleis 1941–2021, seit 1973 enger Freund und Kollege)
hervorgehoben. Als Wissenschaftsorganisator, Hochschullehrer und Dogmatiker
gleichermaßen begabt, zählte Zacher zu den führenden Intellektuellen der Bundesre-
publik.
Hochangesehen starb er im Kreis der Familie am 18. Februar 2015 in Starnberg.

Begraben wurde er auf dem Nordfriedhof in München.
Martin Otto
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Albrecht Zeuner (1924–2021)

Albrecht Zeuner wurde am 3. Dezember 1924 in Gera geboren. Er stammte aus ei-
ner ,Pastoren- und Lehrerfamilie‘. Nachdem er in Thüringen seine Kindheit und Ju-
gend verbracht hatte, wurde er 1942 zur Wehrmacht eingezogen. Als Leutnant geriet
er während des Zweiten Weltkrieges im italienischen Rimini in englische Kriegsge-
fangenschaft.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ sich Zeuner im Hamburg nieder. Dort holte er

das Abitur nach und begann das Studium der Rechtswissenschaften, das er 1950 ab-
schloss. Während des anschließenden juristischen Vorbereitungsdienstes wurde er
mit der Dissertation zu dem Thema Soziale Abhängigkeitsverhältnisse als Zurech-
nungsgrundlage im BGB promoviert. In seiner Dissertation untersuchte Zeuner ver-
schiedene Normen des BGB, die tatbestandlich ein besonderes Abhängigkeitsver-
hältnis voraussetzen danach, ob und inwieweit zwischen ihnen eine innereVerwandt-
schaft besteht.
Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Assessorexamens arbeitete er am Lehr-

stuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozess- und Arbeitsrecht seines Doktorvaters
Eduard Bötticher an der Universität Hamburg. 1957 erfolgte an der Universität Ham-
burg seine Habilitation mit der Arbeit Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im
Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhänge. Während in den 50er Jahren im neueren
Schrifttum die objektiven Grenzen der materiellen Rechtskraft im Zivilprozess an-
hand derReichweite des Streitgegenstandsbegriffs diskutiert wurden, legte ermit sei-
ner Habilitationsschrift bei der Bestimmung des Rechtskraftumfangs indes den Blick
auf die Frage, inwieweit die Urteilsgründe die Reichweite der Rechtskraft begrenzen.
Hierfür wurde ihm die Venia Legendi für Bürgerliches Recht, Zivilprozess- und Ar-
beitsrecht verliehen. Wenige Monate nach dem Abschluss seines Habilitationsver-
fahrens lehnte Zeuner einen Ruf nachGöttingen ab undwurde Ordinarius an der Uni-
versität des Saarlandes. Dort blieb er von 1958 bis 1961. Daraufhin kehrte er an die
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Hamburg zurück. Seine wissen-
schaftlichen Schwerpunkte lagen auf den Gebieten des Arbeitsrechts, des bürgerli-
chen Haftungsrechts unter Einschluss der Rechtsvergleichung sowie des Zivilpro-
zessrechts. Zeuner hielt in Saarbrücken unter anderem die Vorlesungen Einführung
ins Privatrecht, Zivilverfahrensrecht I und II, Zivilprozessrecht II (Zwangsvollstre-
ckung und Konkurs), Arbeitsrecht, Schuldrecht I, Probleme des Schadensersatz-
rechts, sowie Seminare über Fragen des Bürgerlichen Rechts und des Zivilprozess-
rechts, des Zivilrechts sowie des Arbeitsrechts. Trotz der Rufe an die Universitäten
Köln, München und auch – erneut – Göttingen, blieb Zeuner bis zu seiner Emeritie-
rung 1990 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg.
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Zeuner widmete sich unterschiedlichen Aufgaben außerhalb des Hochschulbetrie-
bes. Er arbeitete in einer Zivilprozessrechts-Kommission (1969–1975) und der In-
solvenzrechts-Kommission (1982–1986) mit. Er war Mitglied des Senats der
Max-Planck-Gesellschaft, Fachgutachter und zeitweise Vorsitzender des Fachaus-
schusses Rechtswissenschaft der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dem Vor-
stand des Deutschen Juristentages gehörte er von 1971 bis 1984 an.
Nach seiner Emeritierung zu Beginn der 1990er Jahre baute Zeuner die Juristische

Fakultät der Universität Rostock mit auf. Die Universität Rostock verlieh ihm 1993
die Ehrendoktorwürde. Zeuner starb am 19. Februar 2021.

Niclas Pirrong
Werke:
Soziale Abhängigkeitsverhältnisse als Zurechnungsgrundlage im BGB, Diss. jur., Hamburg

1952.
Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhänge – zur

Lehre über das Verhältnis von Rechtskraft und Entscheidungsgründen im Zivilprozess, Ha-
bil. jur., Tübingen 1959.

Literatur und Internetseiten:

Brettermann, Karl A./Löwisch, Karl A./Schmidt, Karsten: Vorwort, in: Dies. (Hrsg.), Fest-
schrift Albrecht Zeuner zum 70. Geburtstag, Tübingen 1994, S. V–VII.

https://www.jura.uni-hamburg.de/die-fakultaet/aktuelle-meldungen/2021-03-17.html (abge-
rufen am 22.12.2024).

Personal- und Vorlesungsverzeichnis der Universität des Saarlandes, WiSe 1958/1959; SoSe
1960.

Schmidt, Karsten: Albrecht Zeuner (1924–2021), JZ 2021, S. 351.
Schmidt, Karsten: Albrecht Zeuner zum 80. Geburtstag, NJW 2004, S. 3543–3544.

www.awhamburg.de/mitglieder/verstorbene/detail/prof-dr-dr-h-c-albrecht-zeuner.html (zu-
letzt abgerufen am 22.12.2024).

Albrecht Zeuner (1924 – 2021) 385

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-SA 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-59554-9.2025.406848 | Generated on 2025-11-19 09:19:22

https://www.jura.uni-hamburg.de/die-fakultaet/aktuelle-meldungen/2021-03-17.html
http://www.awhamburg.de/mitglieder/verstorbene/detail/prof-dr-dr-h-c-albrecht-zeuner.html


OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-SA 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-59554-9.2025.406848 | Generated on 2025-11-19 09:19:22


	Bernhard Aubin (1913–2005)
	Christian Autexier (1944–2011)
	Peter Gottfried Bähr (1936–2020)
	Alessandro Baratta (1933–2002)
	Fritz Wilhelm Brecher (1915–2003)
	Rudolf Bruns (1910–1979)
	Joachim Burmeister (1939–1999)
	Guillaume Cardascia (1914–2006)
	Léontin-Jean Constantinesco (1913–1981)
	Franz-Josef Degenhardt (1931–2011)
	Hans Ficker (1897–1968)
	Wilfried Fiedler (1940–2023)
	Hans-Ernst Folz (1933–2016)
	Paul Gaudemet (1914–1998)
	Wilhelm Geck (1923–1987)
	Paul Gieseke (1888–1967)
	Joseph Goergen (1904–1995)
	Winfried Hassemer (1940–2014)
	Wilhelm Haubrichs (1911–1982)
	Friedrich von der Heydte (1907–1994)
	Ulrich Huber (1936–2023)
	Heinz Hübner (1914–2006)
	Georges Hubrecht (1895–1984)
	Uwe Hüffer (1939–2012)
	Jean Imbert (1919–1999)
	Günther Jahr (1923–2007)
	Arthur Kaufmann (1923–2001)
	Gerhard Kielwein (1922–2011)
	Wolfgang Knies (1934–2019)
	Peter Krause (1936–2023)
	Detlef Krauß (1934–2010)
	Heinrich Lange (1900–1977)
	Arnold Liebisch (1896–1958)
	François Luchaire (1919–2009)
	Gerhard Lüke (1927–2014)
	Werner Maihofer (1918–2009)
	Werner Meng (1948–2016)
	Ernst-Joachim Mestmäcker (1926–2024)
	Egon Müller (1938–2022)
	Heinz Müller-Dietz (1931–2022)
	Hans-Werner Osthoff (1911–2006)
	Lothar Philipps (1934–2014)
	Filippo Ranieri (1944–2020)
	Franz Schäfer (1879–1958)
	Hartmut Schiedermair (1936–2020)
	Jürgen Schmidt (1941–2024)
	Roman Schnur (1927–1996)
	Rudolf Schranil (1885–1957)
	Dietrich Schultz (1928–1984)
	Ernst Seelig (1895–1955)
	Felix Senn (1879–1968)
	Torsten Stein (1944–2024)
	Ulrich Stock (1896–1974)
	Hans Taschner (1933–2023)
	Werner Thieme (1923–2016)
	Pierre Voirin (1895–1972)
	Heinz Wagner (1926–2023)
	Wilhelm Wegener (1911–2004)
	Herbert Wehrhahn (1910–1986)
	Uwe Wesel (1933–2023)
	Josef Wolany (1907–1993)
	Hans F. Zacher (1928–2015)
	Albrecht Zeuner (1924–2021)

